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1 Begrüßung durch das Präsidium

2 Beschluss der Tagesordnung
Hinweis zur Tagesordnung:
Für Tagesordnungspunkte, die aufgrund von Beschlussunfähigkeit vertagt worden sind, ist der StuRa in jedem
Fall beschlussfähig. Sie werden auf dann noch aufgerufen, falls eine Beschlussunfähigkeit des StuRa ein weiteres
festgestellt werden sollte. (§ 22 Abs. 2 OrgS, § 15 Abs. 4 GO) Ausgenommen hiervon sind aufgrund des LHG
Änderungen und Neufassungen der Organisationssatzung.

Änderungsantrag: TOPs 9.3, 12.3 direkt hinter TOP 5.4 ziehen
Dafür: 12; Dagegen: 9; Enthaltungen: 11 —> angenommen

Änderungsantrag: TOP 10.2 zwischen TOPs 6 und 7 vorziehen: angenommen

2.1 Abweichung von der GeschO StuRa: Wunschzettel an
den Nikolaus

Information:
§ 21 Abweichungen von dieser Geschäftsordnung
Abweichungen von den Vorschriften dieser Geschäftsordnung können im Einzelfall vom Studierendenrat mit
einer Mehrheit von zwei Dritteln, mindestens aber mit der Mehrheit der ordentlich stimmberechtigten Mitglieder
des Studierendenrates, beschlossen werden, sofern die Bestimmungen der OrgS oder andere rechtliche
Bestimmungen dem nicht entgegenstehen.

Die Gruppe Die LISTE beantragt eine Behandlung ihres Antrages in Abweichung von der Antragsfrist
gem. § 10 Abs. 3 GeschO StuRa bei mangelndem Vorliegen der Ausnahmegründe
(Unvorhersehbarkeit) gem. § 10 Abs. 5 GeschO StuRa.
Der StuRa entscheidet gem. § 21 GeschO StuRa, ob er in diesem Einzelfall eine Abweichung von der
Geschäftsordnung beschließt.

Es handelt sich um den folgenden Antrag:

Antragstitel: Wunschzettel an den Nikolaus

Antragssteller*in: Die LISTE

Antragsart: Antrag auf inhaltliche Positionierung

Antragstext:
Der StuRa beschließt folgenden Wunschzettel für Weihnachten an den Nikolaus (49681 Nikolausdorf)
zu schicken.

Lieber Nikolaus,
da wir in diesem Jahr wieder zu 110% brav waren und der Weihnachtsmann und das Christkind in den
letzten Jahren nicht reagiert haben, schicken wir diesmal dir unsere wie immer sehr guten Wünsche.
Wir wünschen uns:
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- ein Schwarzgeldkonto in der Schweiz für Fachschaftsprojekte
- ein gutes Arbeitsklima in der RefKonf (mit Candle-Light-Ambiente)
- einen Kamin fürs StuRa-Büro (Notfalls Upgrade des Pizzaofens)
- peinliche Wollsocken für den RCDS
- orangene Farbe für die GHG
- das Buch: Mao Tsetung, „Über die Neue Demokratie“, als signierte Erstausgabe für die ROSA
- ein Sondervermögen von 100.000€ für die LHG
- Kohle für die FSI Jura
- Humor für Die LISTE
- ein Hyperloop für die Altstadt
- Permanente royale Räumlichkeiten im Heidelberger Schloss für die VS
- dass das Präsidium durch KI ersetzt wird
- einen Bartresen für das Hinterzimmer des StuRa-Hörsaals
- eine betriebliche Seniorenresidenz für die Angestellten der VS
- eine Lochkartenflatrate fürs IT-Referat
- direkte Demokratie in den Fachschaften
- Adelstitel für alle Referate
- eine Togapflicht für den Senat
- kein Rektorat!
- Weltfrieden

Begründung:
War’n hartes Jahr und in den letzten Jahren haben weder der Weihnachtsmann, noch das Christkind
auf unsere Wünsche reagiert.

Diskussion Keine

Abstimmung
| Dafür: 6| Dagegen: 17| Enthaltungen: 5|

3 Annahme von Protokollen
Annahme von Protokollen
Protokolle werden nicht beschlossen, sie sind angenommen, wenn keine Änderungsanträge vorliegen. Im Idealfall
wird dieser TOP also aufgerufen und wenn keine Änderungsanträge vorliegen, ist der TOP abgeschlossen und das
Protokoll angenommen. Änderungsanträge, die in der Sitzung eingebracht werden, können erst in der folgenden
Sitzung abgestimmt werden.

Bitte bedenkt, dass Protokolle zur Außendarstellung des StuRa beitragen. Lest sie daher sorgfältig und konstruktiv durch
und macht frühzeitig konkrete Vorschläge für Korrekturen/Ergänzungen. Schickt sie möglichst vor der Sitzung ans
Präsidium, damit sie ggf. schon im Vorfeld der Sitzung von diesem übernommen werden können.
Alle StuRa-Protokolle der laufenden Legislatur, auch die zu verabschiedenden findet ihr hier: https://www.stura.uni-heidelberg.de/vs-strukturen/studierendenrat/protokolle-antraege-beschluesse-der-10-

legislatur/

3.1 Annahme des Protokolls der 174. StuRa-Sitzung
Kein Änderungsantrag - beschlossen

https://www.stura.uni-heidelberg.de/vs-strukturen/studierendenrat/protokolle-antraege-beschluesse-der-10-legislatur/
https://www.stura.uni-heidelberg.de/vs-strukturen/studierendenrat/protokolle-antraege-beschluesse-der-10-legislatur/
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3.2 Annahme des Protokolls der 175. StuRa-Sitzung
Mit Änderungsantrag beschlossen: Unter TOP 10.3 muss die Aussage bezüglich möglicher Sitzungen
an einem StuRa-Wochenende in den Konjunktiv gesetzt werden, um nicht als Tatsachenbehauptung zu
erscheinen.

4 Termine
Termine
Dieser TOP ist in der Regel ein Info-TOP, es findet also gewöhnlich keine Aussprache statt. Gelegentlich werden
auch Verfahrensanträge zu Terminfragen hier behandelt.
Solltet ihr wichtige Termine ankündigen wollen, könnt ihr das hier tun. Gerne könnt ihr Termine auch vor der Sitzung
dem Präsidium mitteilen, dann können sie schon vorher in die Unterlagen aufgenommen werden.

Termine mit Bezug zur Universität, insbesondere studentische Aktivitäten oder Veranstaltungen der Verfassten
Studierendenschaft (VS) findet ihr hier: https://sofo-hd.de/list?nDays=30&tag=uni
„Interne“ Termine der VS werden in diesem Pad koordiniert: https://pad.stura.uni-heidelberg.de/p/TermineStuRa

Das Präsidium bietet jeden Dienstag von 11:30 bis 13:00 Uhr eine Sprechstunde im StuRa-Büro
in der Albert-Ueberle-Str. 3-5 an.

Die reguläre Sprechstunde des Innenreferates jeden Dienstag von 16:30 Uhr bis entweder 17:30
Uhr (in Wochen mit RefKonf) oder 19:00 Uhr im StuRa-Büro, Albert-Überle-Straße 3-5.

Das Finanzteam bietet jeden Donnerstag ab 13 Uhr eine hybride Sprechstunde (physisch im
StuRa-Büro ab 13:30 in der Albert-Ueberle-Str. 3-5) an und hat hier eine Sammlung aller
Finanztermine: https://www.sofo-hd.de/list?nDays=0&tag=vs-finanzen&title=Finanztermine

Das Sozialreferat bietet jeden Donnerstag ab 17:30 bis 19:00 Uhr eine offene Sprechstunde in der
Sandgasse 7 zu den Themen BAföG, Studienfinanzierung und Soziales an.

Der AK Lehramt trifft sich jeden Donnerstag hybrid von 18:15 bis ca. 19:30 in der Sandgasse 7
und hat hier eine Sammlung von Lehramtsterminen: https://sofo-hd.de/list?nDays=300&tag=lehramt&title=Lehramtstermine

Das Innenreferat, der Vorsitz und das Präsidium bietet jeden Freitag von 10:30 bis 11:30 ein
offenes Frühstück mit Sprechstunde im StuRa-Büro in der Albert-Ueberle-Str. 3-5 an.

Das StuWe-Referat biete am 01.12.2023 um 13 Uhr eine Sprechstunde in der Marstall-Mensa an.

Wahltermine:
 https://www.sofo-hd.de/list?nDays=0&tag=wahlen&title=Wahlen

Kassenschluss 2023: Für alle Abrechnungen bis zum 30.11.: Fr, 1.12., 23:59
Das Finanzteam bietet am 1.12., 16:00 - 0:00 eine lange Nacht der Abrechnungen an Für alle Abrechnungen nach dem 30.11.: Fr, 15.12. Für alle Abrechnungen nach dem 15.12.: frühzeitig mit dem Finanzteam Kontakt aufnehmen!

Protokoll wird angenommen, vorbehaltlich der Beifügung der Anwesenheitsliste.

https://sofo-hd.de/list?nDays=30&tag=uni
https://pad.stura.uni-heidelberg.de/p/TermineStuRa
https://www.sofo-hd.de/list?nDays=0&tag=vs-finanzen&title=Finanztermine
https://www.sofo-hd.de/list?nDays=0&tag=wahlen&title=Wahlen
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Niklas hat eine zusätzliche Erklärung: Mehr parlamentarische Disziplin erbeten für zukünftige
Sitzungen und mehr soziale Kompetenz.

4.1 Zusätzliche Termine für Fachschaftsfinanzanträge
Antragssteller*in: Henry Wilkens

Antragstext:
Als zusätzliche Termine für Finanzanträge der Fachschaften aus dem Posten 623 in erster Lesung
werden jeweils der erste Termin der StuRa-Sitzung im Kalenderjahr 2024, dem Sommersemester 2024
und dem Wintersemester 2024/25 zugelassen.

Antragsbegründung:
Damit die Fachschaften das auch nutzen können, werden drei zusätzliche Termine für erste Lesungen
abweichend von den allgemeinen Finanzterminen geschaffen. Die Termine sind über das Jahr verteilt
und nach vermutlicher Notwendigkeit gelegt. Über den Jahreswechsel oder die vorlesungsfreien Zeiten
werden wahrscheinlich die meisten Pläne gemacht.
Die Anträge der FSen überlasten den StuRa auch nicht.

Diskussion: Haushaltsposten 624 sollen hinzugefügt werden – kleine FSen —> durch Antragssteller
angenommen

Abstimmung :
| Dafür: Mehrheit auf Sicht| Dagegen:0 | Enthaltungen: 18|
Beschlossener Text:
Als zusätzliche Termine für Finanzanträge der Fachschaften aus dem Posten 623 und 624 in erster
Lesung werden jeweils der erste Termin der StuRa-Sitzung im Kalenderjahr 2024, dem
Sommersemester 2024 und dem Wintersemester 2024/25 zugelassen.

5 Berichte
Berichte
Unter diesem Tagesordnungspunkt findet ihr Berichte aus Referaten, Arbeitskreisen, Gremiensitzungen, Treffen und
dergleichen. Berichte müssen vor der Sitzung schriftlich eingereicht werden, am besten zur Frist der regulären
Anträge.
Ein TOP „Bericht der Vorsitzenden über die Tätigkeiten und Beschlüsse der Referatekonferenz“ ist in jeder Sitzung
vorgesehen.
Bei absehbarem Aussprache- oder Diskussionsbedarf ist es geboten, einen eigenen inhaltlichen TOP zu
beantragen bzw. einen „Bericht mit Diskussion“ einzureichen.

5.1 Bericht des Vorsitzes und Beschlüsse der RefKonf
Beschlüsse der RefKonf:

1. MUN und AK Theorie haben Raumnutzungsrecht bekommen. Gruppen müssen sich dafür einmalig
bei der RefKonf vorstellen.
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2. Es wird eine Inventarliste über dezentral gelagertes VS-Eigentum angefertigt. Dabei geht es
insbesondere um bei Fachschaften gelagerte Anschaffungen. Grundsätzlich sind alle über VS-Gelder
finanzierten Gegenstände (z.B. Nintendo Switch, E-Piano) auch für andere Fachschaften/Gruppen
ausleihbar. Das soll mit einer transparenten Inventarisierung vereinfacht werden.

3. Es wird eine neue Spülmaschine fürs Büro in der Albert-Ueberle-Straße angeschafft. Die aktuelle tut
ihre Arbeit nicht mehr zuverlässig. Sollte eine Fachschaft die Infrastruktur und Interesse an der
Maschine haben, kann sie gegebenenfalls weitergegeben werden.

4. Das Videostudio in der Albert-Ueberle-Straße wird aufgerüstet. Es wird in letzter Zeit vermehrt
genutzt. Dafür schaffen wir neue Technik an.

5. Es werden neue Mülleimer für die Toilettenräume in der Albert-Ueberle-Straße angeschafft. Die
Papiertücher sollen eigentlich schon länger getrennt von anderen Dingen entsorgt werden. Auch sonst
haben einige Badmülleimer hier einfach das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Kein abenteuerlicher
Beschluss, aber auch wichtig.

Sonstiges:
Aktuell laufen die Kandidaturen für die Stellvertreter*innen der Vorsitzenden. Nach Abstimmung in
der RefKonf – nächste Woche – muss die Entscheidung vom StuRa bestätigt werden. Der Ausgang der
Wahl wird hier also noch thematisiert. Die Kandidaturen sind online in der Datenbank einsehbar.

Die Öffentlichkeitsarbeit der VS wird etwas umgebaut. Erste Neuerungen könnt ihr auf dem StuRa-
Instagram-Account sehen.

Die RefKonf diskutiert zurzeit über Änderungen an ihrer Geschäftsordnung. Unter anderem soll sie der
neuen Organisationssatzung angepasst werden – was natürlich schwierig ist, solange die immer noch
nicht im StuRa beschlossen ist.
Auch sonst schrauben wir an der RefKonf beziehungsweise der Vernetzung zwischen anderen VS-
Teilbereichen und ihr. Es soll zum Beispiel in Zukunft, wenn der StuRa einen Beschluss gefasst hat,
der nicht ausschließlich konkrete Handlungsanweisungen enthält, die antragstellende Person direkt mit
dem zuständigen Referat zusammengebracht werden. Das soll allen Beteiligten erleichtern, die
Beschlüsse gut umzusetzen.

Rückfragen: keine

5.2 Bericht Außenreferat

Bericht über hochschulpolitische Entwicklungen auf Landesebene
Bericht über hochschulpolitische Entwicklungen auf Bundesebene
Vorläufiger Bericht von der 72. fzs MV vom 03.07.-06.07.2023 in Hamburg

Kurzfassung:
Ablauf:
Bemerkungen:
Fazit:
Nachspiel:

Bericht über hochschulpolitische Entwicklungen auf Landesebene

https://onlyoffice.stura.uni-heidelberg.de/7.3.3-49/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=7.3.3-49&lang=de-DE&customer=ONLYOFFICE&frameEditorId=iframeEditor&compact=true&parentOrigin=https://cloud.stura.uni-heidelberg.de&uitheme=theme-classic-light#_Toc152228460
https://onlyoffice.stura.uni-heidelberg.de/7.3.3-49/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=7.3.3-49&lang=de-DE&customer=ONLYOFFICE&frameEditorId=iframeEditor&compact=true&parentOrigin=https://cloud.stura.uni-heidelberg.de&uitheme=theme-classic-light#_Toc152228461
https://onlyoffice.stura.uni-heidelberg.de/7.3.3-49/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=7.3.3-49&lang=de-DE&customer=ONLYOFFICE&frameEditorId=iframeEditor&compact=true&parentOrigin=https://cloud.stura.uni-heidelberg.de&uitheme=theme-classic-light#_Toc152228462
https://onlyoffice.stura.uni-heidelberg.de/7.3.3-49/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=7.3.3-49&lang=de-DE&customer=ONLYOFFICE&frameEditorId=iframeEditor&compact=true&parentOrigin=https://cloud.stura.uni-heidelberg.de&uitheme=theme-classic-light#_Toc152228463
https://onlyoffice.stura.uni-heidelberg.de/7.3.3-49/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=7.3.3-49&lang=de-DE&customer=ONLYOFFICE&frameEditorId=iframeEditor&compact=true&parentOrigin=https://cloud.stura.uni-heidelberg.de&uitheme=theme-classic-light#_Toc152228464
https://onlyoffice.stura.uni-heidelberg.de/7.3.3-49/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=7.3.3-49&lang=de-DE&customer=ONLYOFFICE&frameEditorId=iframeEditor&compact=true&parentOrigin=https://cloud.stura.uni-heidelberg.de&uitheme=theme-classic-light#_Toc152228465
https://onlyoffice.stura.uni-heidelberg.de/7.3.3-49/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=7.3.3-49&lang=de-DE&customer=ONLYOFFICE&frameEditorId=iframeEditor&compact=true&parentOrigin=https://cloud.stura.uni-heidelberg.de&uitheme=theme-classic-light#_Toc152228466
https://onlyoffice.stura.uni-heidelberg.de/7.3.3-49/web-apps/apps/documenteditor/main/index_loader.html?_dc=7.3.3-49&lang=de-DE&customer=ONLYOFFICE&frameEditorId=iframeEditor&compact=true&parentOrigin=https://cloud.stura.uni-heidelberg.de&uitheme=theme-classic-light#_Toc152228467
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1 https://lastuve-bawue.de/
2 U. a. wegen Rücktritt der zuständigen Person im Vorstand.
3 Information wurde unserem Studierendenwerksreferat bereits kommuniziert.
4 www.hochschulaktionstag.de
5 Information wurde unserem Qualitätssicherungsmittelreferat bereits kommuniziert.
6 Information wurde unserem Studierendenwerksreferat bereits kommuniziert
7 https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/ludwigshafen/kfw-kredite-doppelter-zins-100.html
8 Im Bereich Internationales.
9 https://www.fzs.de/
10 https://www.fzs.de/ueber_uns/ausschuesse/internationales/
11 Über Zoom.
12 Paul Klär (KIT).
13 Sascha Wellmann (Hochschule Darmstadt).
14 https://esu-online.org/events/esu-board-meeting-85/
15 https://esu-online.org/
16 https://www.germanisraelistudconf.com/

Informationen kommen via LandesAStenkonferenz (LAK) der Landesstudierendenvertretung Baden-
Württemberg1 (LaStuVe BaWü). Der Versuch einer Konstitution der LaStuVe nach
Landeshochschulgesetz ist gescheitert.2 Bezüglich des landesweiten Semestertickets gibt es noch
immer ungeklärte Streitigkeiten. Auf der LAK wurde über Künstliche Intelligenzen und ihre
Verwendung im Unterricht und Prüfungen, besonders in durch ihre Entwicklung transformierte
Fächer, diskutiert, sowie über Hacking an Hochschulen. Schockierend wurde festgestellt, dass die
überwältigende Mehrheit der anwesenden Vertretung keine Ahnung von den digitalen
Sicherheitsbeauftragten für ihre VSen hat. Ebenso wurde über Trinkwasserspender auf den Campi der
Hochschulen geredet, wobei herauskam, dass nur die Minderheit über welche verfügt, wobei die Hälfte
der anwesenden Vertretung schonmal Diskussionen mit ihren Hochschulen diesbezüglich geführt hat
und meist daran scheiterte, dass die Hochschulen die Regelungen zur Sicherung der Qualität des
Trinkwassers nicht garantieren können einzuhalten. BAföG Bearbeitungszeiten verlängern sich und
Auszahlungen lassen immer länger auf sich warten. Die Hälfte der anwesenden Vertretung meldet,
dass von ihren Studierendenwerken betriebene Mensen, Lernorte sowie auch Begegnungsorte in letzter
Zeit häufig im Verweis auf Brandschutz geschlossen wurden, gerade geschlossen werden oder
angekündigt worden sind geschlossen zu werden.3 Hoher Bedarf an Stille-, bzw. Gebetsräumen an
Hochschulen, welche auf Grund von Raummangel nicht nachgekommen wird. Der
Hochschulaktionstag4 hat stattgefunden. Weiterhin gab es Pressenanfragen zur aktuellen studentischen
Wohnraumsituation landesweit. Es wurden Gespräche mit der grünen Fraktion im Landtag geführt und
dabei diskutiert über Digitalisierung von BAföG, wobei noch keine rein digitale Beantragung in
Aussicht ist. Bei der Hochschulfinanzierungsvereinbarung sind die nächsten Verhandlungsrunden
2026 in Aussicht und es stehen u. a. QSM als Konzept insgesamt auf der Kippe.5 Nächste
Studierendenwerkefinanzierung 2025 in Aussicht.6 Gespräche über Baufinanzierung aber laut Grünen
aktuell keine sinnvollen Baumaßnahmen möglich. Eventuell gibt es eine Stellungnahme zu den massiv
ansteigenden Zinsen beim KfW-Studienkredit. Austausch mit dem fzs bezüglich der Informationen7

des SWR angestrebt. Akhshar plant auf den Vorstand der LaStuVe an.
Bericht über hochschulpolitische Entwicklungen8auf Bundesebene
Informationen kommen via freier zusammenschluss von student*innenschaften9 (fzs). Akhshar in
Ausschuss Internationales10 des fzs gewählt und in inzwischen alle zwei Wochen regelmäßig
stattfindenden Telefonkonferenzen11 (TelKos) mit dem Rest des Ausschusses, seinem Referenten12 und
seinem betreuenden Vorstandsmitglied13. Aufgrund angestrebter Kandidatur auf den Vorsitz der VS
konnte Akhshar nicht auf die Delegation nach Tallinn, Estland zum 85. Board Meeting14 (BM) der
European Students‘ Union15 (ESU) kandidieren. Paul Klär und Johann Goldhan entsandt.
Informationen über ihren Verlauf liegen noch nicht vor. Planungen zur Deutsch-Israelischen
Studierendenkonferenz16 (DISK) 2024 laufen. Präsenzsitzung des Ausschusses Internationales vom.

https://lastuve-bawue.de/
http://www.hochschulaktionstag.de/
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/ludwigshafen/kfw-kredite-doppelter-zins-100.html
https://www.fzs.de/
https://www.fzs.de/ueber_uns/ausschuesse/internationales/
https://esu-online.org/events/esu-board-meeting-85/
https://esu-online.org/
https://www.germanisraelistudconf.com/
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17 Mit wem wurde nicht protokolliert.
18 https://www.fzs.de/2023/10/11/offener-brief-an-die-bundesregierung/

08.-10. Dezember in Leipzig. Akhshar wird teilnehmen. Fzs nimmt Lobbytermine17 zu den Themen
Wohnen, Semesterticket und „Kennenlernen“ wahr. Bezüglich Israel und Palästina nahm der fzs an
Kundgebungen zur Solidarität mit Israel teil, berief eine Taskforce ein, unterstützte und unterzeichnete
einen offenen Brief an die Bundesregierung18, plant die „Never Again Kampagne“ wiederzubeleben,
hielt einen Anruf mit der Jüdischen Studierendenunion in Deutschland (JSUD) und schickte ein
Schreiben an die National Union of Israeli Students (NUIS). Fzs solidarisiert sich mit zivilen Opfern
beider Seiten. Studierendenkonferenz vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) fand
vom 24.-26. November 2023 statt. Informationen über ihren Verlauf liegen noch nicht vor.
Vorläufiger Bericht von der 72. fzs MV vom 03.07.-06.07.2023 in Hamburg
Kurzfassung:
Die letzte Mitgliederversammlung (MV) des fzs fand dieses Jahr vom Donnerstag, dem 3. bis Sonntag,
dem 6. August 2023 in Hamburg statt. Ausgerichtet hat sie aber nicht die Uni Hamburg, sondern die
kleine HafenCity Universität (HCU). Das Außenreferat war zu dritt vor Ort. Rückkehr von der MV mit
sehr negativem Eindruck, da uns (in Finanzen, Demokratieverständnis und Selbstbild) zahlreiche
schwer behebbar erscheinende Ungereimtheiten aufgefallen sind. Akhshar in Ausschuss
Internationales gewählt. Ein vollständiger Bericht mit u. a. einem Abriss der Tagesordnung wird
folgen, sobald wir Zugriff auf das tatsächliche Sitzungsprotokoll haben.
Ablauf:
Am Ankunftstag fand die Eröffnung der Mitgliederversammlung um 18:00 statt. Dabei wurde die
Sitzungsleitung bestimmt und die Vorstände irritierten unsere Delegation mit Grußworten, die als
unerwartet inhaltslos und überflüssig aufgefasst wurden. An den beiden Folgetagen dauerten die
Sitzungen von 10:00 bis in den späten Abend an. Mit nur vier Stunden Sitzungszeit war der folgende
Sonntag verhältnismäßig kurz.
Freitag, zweier Sitzungstag: An diesem Tag ging es vor allem um die zahlreichen und langen Berichte,
sowie die Aufnahme zweier neuer Mitglieder (eines davon die VS der Uni Hamburg, welche in der
Vergangenheit ausgetreten war). Bei den Berichten fiel uns auf, wie lang und doch wenig
aussagekräftig diese in großen Teilen waren. Konkrete Ergebnisse fanden sich zumindest wenige. Die
Mittagspause überschnitt sich zeitlich mit diversen Vernetzungstreffen, die zwar auf anekdotischer
Ebene interessant, hochschulpolitisch jedoch belanglos blieben. In der Sitzungszeit wurde sehr viel
über interne Quotierungen und Antidiskriminierungsmaßnahmen in Ämtern und Verfahren diskutiert,
auf diese Thematik kamen die Sitzungen auch an den Folgetagen immer wieder zurück. Auch die
anstehende Einführung des Amtes der politischen Geschäftsführung wurde debattiert und verlief ihm
Rahmen unserer Erwartungen, d.h. schlecht.
Samstag, zweiter Sitzungstag: An diesem Tag ging es vor allem um Finanzen, also den Bericht eines
Vorab bestimmten Kassenprüfungsausschusses (KPA), sowie die Vorstellung des neuen
Haushaltsplans. Der wachsende Unmut innerhalb unserer Delegation fand dabei ihren Gipfel, denn
diese extrem wichtigen Tagesordnungspunkte waren auf den Zeitraum der ebenfalls in Hamburg
stattfindenden CSD-Parade gesetzt. Bereits beim Bericht des KPA zu vorherigen Jahren fielen der uns
starke Abweichungen zwischen dem, was gesagt wurde und dem, was in den Unterlagen geschrieben
war auf. Scheinbar wird Kritik am Umgang mit Vereinsfinanzen beim fzs nur mündlich geäußert, ohne
schriftlich erfasst zu werden. Ebenso scheint die Finanzarbeit zwar nominell ehrenamtlich geführt zu
sein, jedoch defacto von den Vorsitzenden und der „politischen Geschäftsführung“ eng betreut zu
werden. So wurden alle Fragen zum kommenden Haushaltsplan nicht vom Planungsteam, sondern dem
politischen Geschäftsführer beantwortet. Die Kandidaturen und Wahlen einiger Ämter erweckten mehr
den Eindruck von Theater als von gelebter Demokratie, so waren beispielsweise bei einem Wahlgang

https://www.fzs.de/2023/10/11/offener-brief-an-die-bundesregierung/
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die Wahlzettel um die Spalten „Nein“ und „Enthaltung“ beschnitten. Zumindest durften wir noch mit
„Ja“ stimmen.
Sonntag, letzter Sitzungstag: Während die Auszählung der Stimmen einiger Wahlen am Vortag
scheinbar nicht am selben Tag machbar war, wurden am Sonntag neben einigen formal wichtigen
Beschlüssen auch einige der lang erwarteten Wahlen bekanntgegeben, wobei niemand von den
Ergebnissen überrascht gewesen sein dürfte. Nach mehreren Tagen von eindeutiger Rhetorik wurde
unsere Delegation nun auch über freudsche Versprecher in der Annahme bestätigt, dass der fzs sich
mehr als einen hochschulpolitischen Arm der Linkspartei sieht, während repräsentative
Studierendenvertretung bestenfalls ein Nebenprodukt darstellen dürfte.
Bemerkungen:
Neben den üblichen Schwierigkeiten, die die Organisation einer derartigen Veranstaltung mit sich
bringen, kam es hinsichtlich Ablaufes und Verpflegung zu unerwartet vielen und stark ausgeprägten
Problemen. Auf informelle Nachfragen unserer Delegation gaben sich dafür der Dachverein sowie die
VS der Gast-Uni gegenseitig die Schuld.
Alles in Allem waren die Sitzungen schlecht organisiert und strukturiert, viele Anträge und
Kandidaturen kamen zu spät. Die meisten Delegationen erschienen völlig unvorbereitet und nur
alteingesessene Vereinsvertretende schienen genau zu wissen, was sie taten. Antragsformalitäten
wurden missverstanden und teilweise scheinbar absichtlich missachtet. Während die Finanzplanung
und -prüfung so undurchsichtig und überkompliziert wie möglich gestaltet wurde, wurde die
Wahlordnung (die ohnehin eher mangelhaft ausgearbeitet ist) bei jeder Wahl kreativ neuinterpretiert.
Bei der Vorsitzwahl wurden Fragen an Kandidat:innen intransparent durch die Sitzungsleitung
gefiltert, während die strikte Quotierung oft mehr als ein Werkzeug zur Diskussionsunterbindung
geschwungen, anstelle einer ausgewogenen Diskussion wurden viele Debatten im Namen der
Gleichberechtigung abgebrochen.
Es ist allgemein recht bemerkenswert, wie viel Zeit und Geld der fzs verschwenden kann, wenn man
bedenkt wie wenige hochschulpolitische Themen Bundesweit einheitlich verfolgt werden können.
Dennoch weicht der fzs und insbesondere sein Vorstand nicht von seiner diffusen Priorisierung ab und
der innere Kreis ist stehts bereit, sich selbst zu beweihräuchern
Fazit:
Der fzs ist ein teurer, korrupter und undemokratischer Verein, der mehr mit Selbstbeweihräucherung
und internen Quotierungen beschäftigt ist, als mit ergebnisorientierter Studierendenvertretung.
Mit unserer Ernsthaftigkeit, inhaltlichen Orientierung und vorabgestimmter Abstimmungsmatrix war
unsere Delegation nicht bloß in der Minderheit, sondern wirkte fehl am Platz. Unsere Frustration
wuchs über die Sitzung immer weiter und hält bis heute an. Der fzs ist als Verein nicht als bundesweite
Studierendenvertretung rechtfertigbar, geschweige denn repräsentativ.
Nachspiel:
Akhshar Leitner wurde bei der Sitzung des Ausschusses der Studierendenschaften (AS) des fzs am 24.
August 2023 in den Ausschuss Internationales gewählt.

Den Bericht in voller Länge (29 Seiten) findet ihr hier: https://www.stura.uni-heidelberg.de/wp-
content/uploads/stura/Unterlagen/11_Legislatur/Umfassender Bericht des Außenreferats.docx

Rückfragen:

 Gab es harte Quotierungen?
o fzs hat ein hartes Quotierungsmodell – das beendet viele Debatten. Man wartet noch auf

das Protokoll der fzs-Sitzung

https://www.stura.uni-heidelberg.de/wp-content/uploads/stura/Unterlagen/11_Legislatur/Umfassender Bericht des Außenreferats.docx
https://www.stura.uni-heidelberg.de/wp-content/uploads/stura/Unterlagen/11_Legislatur/Umfassender Bericht des Außenreferats.docx
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 Keine weiteren Rückfragen

5.3 Bericht aus dem Senat
Liebe StuRa-Mitglieder,
wir, die studentischen Mitglieder des universitären Senats, möchten uns euch hiermit vorstellen. Wir
sind:

- Ragnar Pfanne (Juso HSG)- Niklas Jargon (GHG)- Denise Lucas (RCDS)- Anna Pöggeler (GHG)
Ihr erreicht uns unter senat@stura.uni-heidelberg.de.
Als studentische Senatores setzen wir uns im höchsten Unigremium für die Belange der Studierenden
ein. Dafür ist es wichtig, dass ihr euch mit Anliegen, die die gesamte Uni betreffen, an uns wendet.
Auch wenn der Senat dann nicht immer die richtige Stelle sein mag, um eure Anliegen zum ersten Mal
anzusprechen, wissen wir im Zweifel, was die richtige Stelle ist.
Daher eine Bitte an die Fachschaften: Meldet euch insbesondere bei uns, wenn ihr Probleme mit
Dingen habt, die vom Senat bestätigt werden müssen. Oft fällt die Beschäftigung des Senats damit
aber relativ kurz aus – auch, weil wir von aus studentischer Sicht problematischen Vorgängen im
früheren Verfahrensverlauf nicht unbedingt mitbekommen. Wenn ihr uns mitteilt, dass es Probleme
gibt, können wir im Senat Druck machen, damit diese zumindest in Zukunft nicht mehr auftreten.
Außerdem sind weiterhin viele studentische Plätze in Universitätsgremien unbesetzt. Dazu zählen:

- Gesamtfakultät für Mathematik, Ingenieur- und Naturwissenschaften- Senatsausschuss Lehre (SAL), stellvertretende Plätze- Kommission für die Marsilius-Studien- Beratende Senatskommission für die Verleihung der Bezeichnung „apl. Prof.“- Senatsausschuss für Gleichstellungsangelegenheiten- Kommission für die Vergabe der Deutschlandstipendien, stellvertretende Plätze- Senatsbeauftragte für Qualitätsentwicklung – Studium und Lehre (13 Plätze!)
Wenn ihr Fragen zu diesen Gremien oder zum Kandidaturverfahren im Senat habt, wendet euch auch
gerne an uns!

Rückfragen: Ergänzung: Das Thema studentische Beteiligung in den Berufungskomissionen wird im Senat
nur bedingt öffentlich verhandelt. Keine Rückfragen

5.4 Bericht des Verkehrsreferats
Wir warten weiter auf genauere Details bzgl. dem bundesweiten Semestertickets.
Die Regeln werden wohl in die Tarifbestimmungen des Deutschland-Tickets aufgenommen. Es wird
wie bereits berichtet 60 % des Preises des Deutschland-Tickets kosten und ein vollsolidarisches
Modell sein.
Was mit den Verkehrsverbünden ausgehandelt werden soll, ist weiterhin unklar.

Das Land BW hat sich bislang nicht zur Zukunft des D-Ticket JugendBW verhalten. Es wird vom

mailto:senat@stura.uni-heidelberg.de


11. Legislatur - StuRa-Sitzung am 28.11.2023

13
NIHIL IN CONCILIO SINE PETITIONE ORDINIS FIT I PRAESIDES CONCILII CONSERVATE PACEM

Land in einem FAQ bislang geschrieben:
„Es soll das normale Deutschland-Ticket bald für Studierende für 29,40 Euro pro Monat geben. Wie
ist das in Baden-Württemberg?
Das steht aktuell noch nicht fest. Auf Bundesebene wurde entschieden, dass Studierende das
Deutschland-Ticket zu einem Preis von 29,40 Euro pro Monat bekommen können. Dabei handelt es
sich um ein Vollsolidarmodell über welches die Studierendenvertretungen in Baden-Württemberg
abstimmen müssen. Sobald es genauere Informationen gibt, erfahren Sie es an dieser Stelle.“
Quelle: https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/mobilitaet-verkehr/oepnv/verkehrsverbuende-
tarife/alles-zum-d-ticket-jugendbw

Damit lässt sich wenig planen.
Die rechtliche Zulässigkeit hängt auch davon ab, ob es dieses weitergibt.

Die Frage der Zulässigkeit wurde generell unter Betrachtung mehrerer Optionen mit der
Universitätsverwaltung erörtert. Eine endgültige Bewertung kann hier aber erst gegeben werden, wenn
alle Details bekannt sind und auch die Zustimmung der Studierenden ein gewisses Maß erreicht.

Wir brauchen nun also erstmal weitere Details und wollen das auch vom Land einfordern.
Dies haben wir auch mit allen Verkehrsreferent*innen im baden-württembergischen Bereich des VRN
so besprochen. Es besteht einhellig die Meinung, dass gerade nichts unternommen werden kann.
Sobald genug Informationen vorliegen, soll aber schnell an den VRN herangetreten werden.

Wir halten den StuRa weiter auf dem Laufenden. Wie ein Start zum SoSe 2024 aber realistisch sein
soll, erschließt sich uns nicht.

Rückfragen: Wann kommt der AK Verkehr?
o Antwort: ist nicht erforderlich Warum hat das VK REf keinen Kontakt mit DBRegio?
o Antwort: schien bislang nicht notwendig weil der VRN zuständig Was bedeutet EVU?
o keine Antwort.

5.5 Bericht der Wahlkommission
TEIL I: Wahlen
1. Was steht an?
Die Wahlkommission und die AG Fachrat bereiten die Winterwahlen vom 22.-30.1.2024 vor.
Es wählen den Fachschaftsrat:

Ägyptologie, Alte Geschichte, Assyriologie, Computerlinguistik,Deutsch als Fremdsprache, Erziehung
und Bildung min. 3 Plätze, Ethnologie, Geowissenschaften (Nachwahl), Germanistik, Gerontologie /
Care, Informatik (Nachwahl), Islamwissenschaft, Jura, Klassische und Byzantinische Archäologie,
Klassische Philologie, Kunstgeschichte (Europäische) 2 – 20 Plätze, Medizin Heidelberg,
Mittelalterstudien - Cultural Heritage, Musikwissenschaft, Ostasiatische Kunstgeschichte,
Philosophie, Psychologie, Romanistik, Semitistik, Sinologie, Südasienwissenschaften, Transcultural
Studies, Übersetzen und Dolmetschen, UFG/VA/GeoArch
sowie die studentischen Vertreter:innen im Fachrat:
Ägyptologie, Alte Geschichte, American Studies, Anglistik, Assyriologie, Bildungswissenschaft,
Computerlinguistik, Cultural Heritage, Deutsch als Fremdsprache, Ethnologie, Europäische

https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/mobilitaet-verkehr/oepnv/verkehrsverbuende-tarife/alles-zum-d-ticket-jugendbw
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/mobilitaet-verkehr/oepnv/verkehrsverbuende-tarife/alles-zum-d-ticket-jugendbw
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Kunstgeschichte, Germanistik, Gerontologie/Care, Geschichte, Iberoamerikanische Studien,
Islamwissenschaft, Japanologie, Klassische Archäologie, Klassische Philologie, Klassische und
moderne Literaturwissenschaft, Mittelalterstudien, Musikwissenschaft, Ostasiatische Kunstgeschichte,
Osteuropastudien, Philosophie, Psychologie, Religionswissenschaft, Romanistik, Semitistik, Sinologie,
Slavistik, Sportwissenschaft, Südasienwissenschaften, Transcultural Studies, Übersetzen und
Dolmetschen, Ur- und Frühgeschichte/Vorderasiatische Archäologie/Geoarchäologie
Auch viele Beschäftigte wählen dann ihre Vertreter:innen im Fachrat.
Kandidaturen sind bis zum 15.1.24, 16 Uhr, möglich. Kandidatur FSR Kandidatur FR
Bitte werbt in eurer Fächern um Kandidat:innen!
2. Was sollten die Fachschaften tun
Kandidaturaufrufe und Plakate für die Wahlen findet ihr unter https://www.stura.uni-
heidelberg.de/wp-content/uploads/Wahlen_2024/Januar/Plakate/, ihr könnt sie dort runterladen und
ausdrucken bzw. rür eure Seiten/Social Media-Kanäle verwenden. Außerdem haben alle Fachschaften
die wählen, ausgedruckte Plakate per Hauspost erhalten. Meldet euch, wenn ihr mehr braucht und
nicht selber drucken könnt.
Richtig gut ist es, wenn ihr eine Vorstellung der Kandidat:innen im Fach organisiert – das könnt ihr
ja auch online mit StuRaKonf unter https://bbb.stura.uni-heidelberg.de machen.
Noch wirkungsvoller ist es natürlich, Vorstellungsplakate von den Kandidat*innen selber gestalten
lassen und auszuhängen, z.B. auch mit Fotos. Nehmt die Wahlen zum Anlass, über die Arbeit der
Fachschaft, des Fachschaftsrats und – wo vorhanden – den Fachrat zu informieren. Macht euch
bekannt! So findet ihr mehr Leute, die bei euch mitmachen. Nach der Wahl kann man übrigens die
Selbstvorstellungen der Kandidat*innen unter der Überschrift „Eure Mitglieder im Fachschaftsrat bzw.
Fachrat“ weiterverwenden. Ein ausbaufähiges Muster für eine solche Selbstvorstellung findet ihr hier: https://www.stura.uni-

heidelberg.de/fileadmin/Dokumente/Wahlen_2018/Kandidaturvorstellung_Wahl_im_Fach.doc
3. Was läuft sonst noch gerade in Sachen Wahlen?
Mit tatkräftiger Unterstützung des IT-Referats gestalten wir gerade die Kandidaturformulare und
die Übersicht über die Kandidaturen für Fachschaftsräte, Fachräte und den StuRa um. Seit
Anfang Dezember solltet ihr über die „Schwalbe“ alle Kandidaturen direkt nach dem Eingang der
Kandidatur verfolgen können: https://schwalbe.stura.uni-heidelberg.de/candidacies
Vielen Dank an alle, die uns bereits in dieser kurzen Zeit auf Fehlfunktionen aufmerksam gemacht
haben. Bitte beschwert euch, wenn etwas nicht funktioniert, nur so kann die Schwalbe wirklich
fliegen lernen.
Im StuRa stehen das ganze Semester über Wahlen an, welche das sind, entnehmt ihr den
Kandidaturaufrufen für zentrale Ämter: https://www.stura.uni-heidelberg.de/mitmachen/kandidaturaufrufe/
Wer kandidiert, findet ihr hier: https://www.stura.uni-heidelberg.de/datenbanken/kandidaturen/kandidatur.php
Ach ja: die Wahlkommission sucht ebenfalls auf weitere Mitglieder!

*****
TEIL II: Amtsenden vom 27.11. - 09.12.23
folgende Rücktritte sind eingegangen bzw. folgende Amtszeiten sind ausgelaufen
- ohne Angabe: Ende der (kommissarischen) Amtszeit
- andere Gründe wie Rücktritte, Exmatrikulation, Abwahl o.ä. werden angegeben.

1. StuRa Massimo Cipolina, Anke David, Valentina Dotzert, Silke Ringena, Leon Greiling, Ninke
Gebhardt (stellv.) Mitglieder FS Germanistik zum 31.07.23
=> keine neuen Mitglieder entsandt

https://www.stura.uni-heidelberg.de/wp-content/uploads/Wahlen_2024/Januar/Plakate/
https://www.stura.uni-heidelberg.de/wp-content/uploads/Wahlen_2024/Januar/Plakate/
https://bbb.stura.uni-heidelberg.de
https://www.stura.uni-heidelberg.de/fileadmin/Dokumente/Wahlen_2018/Kandidaturvorstellung_Wahl_im_Fach.doc
https://www.stura.uni-heidelberg.de/fileadmin/Dokumente/Wahlen_2018/Kandidaturvorstellung_Wahl_im_Fach.doc
https://schwalbe.stura.uni-heidelberg.de/candidacies
https://www.stura.uni-heidelberg.de/mitmachen/kandidaturaufrufe/
https://www.stura.uni-heidelberg.de/datenbanken/kandidaturen/kandidatur.php
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 Leonie Wagner, FS-Mitglied Transcultural Studies zum 31.10.23 Zane Sharkawy, stellv. FS-Mitglied Transcultural Studies zum 31.10.23
=> keine neuen Mitglieder entsandt Mattis Nuding, FS-Mitglied für die Kooperation Erziehung&Bildung und Psychologie zum
13.11.23 Amelie Wirth, FS-Mitglied für die Kooperation Erziehung&Bildung und Psychologie zum
23.10.23
=> keine neuen Mitglieder entsandt Lukas Moritz, FS-Mitglied Informatik zum 28.11.23 Alwin Porten, stellv. FS-Mitglied Informatik zum 28.11.23
=> inzwischen wurden neue Mitglieder entsandt Ekkehard Schröder Fachschaftsvertreter FS Jura zum 13.11.2023 (Rücktritt), es gibt einen
Nachrücker Felix Schledorn als StuRa-Mitglied FS Physik zum 22.11.2023 (Rücktritt) Katharina Jacobi Rücktritt als Stellvertreterin FS Physik zum 22.11.2023 (Rücktritt) Phoenix Erroukrma StuRa Mitglied FS Physik zum 22.11.2023 (Rücktritt) (noch nicht
bestätigt)
=> bisher keine Neuentsendung: FS Physik hat aber weiterhin ein Mitglied im StuRa

2. Referate, VS-Ausschüsse/Kommissionen
Carolin Roder Innenreferat zum 22.11.2023 (Rücktritt),

=> Referat weiterhin mit einer Person besetzt
Fritz Beck QSM-Referat zum 21.11.2023 (Rücktritt)

=> Referat unbesetzt
Lucas Kelm Referent für internationale Studierende zum 27.11.2023 (Rücktritt)

=> Referat wurde neu besetzt
Diana Zhunussovoa als Vorsitzende der VS zum 21.11.23
Peter Abelmann als Vorsitzender der VS zum 21.11.23

=> es wurden neue Vorsitzende gewählt
Felicitas Nettels QSM-Ausschuss zum 21.11.2023 (Rücktritt)

=> QSM-Ausschuss dadurch kurzfristig gerade noch beschlussfähig mit 3/5 Mitgliedern,
aber es wurden neue Mitglieder gewählt inzwischen

die Amtszeit folgender Mitglieder des Notlagenausschusses endete regulär zum 30.09., ihre darauf
folgende kommissarische Amtszeit endete mit Neuwahl der neuen Mitglieder am 7.11. Gloria Boachie (Mitglied) Sera Kaplan (Mitglied) Aarushi Nair (Mitglied) Jasmin Gesierich (Mitglied) Franziska Kändler (stellv. Mitglied) Hana Roš (stellv. Mitglied)

=> 3 neue Mitglieder gewählt => Beschlussfähigkeit gegeben, aber noch Plätze frei

3. Fachschaftsräte (FSR)/Fachräte (FR) Neele Gottlieb, Rücktritt aus dem Fachschaftsrat Japanologie zum 20.11.2023. Nachrücker:
Hans Christian Schuster, FSR damit weiterhin voll besetzt Bastian Fehrensen Fachschaftsrat Assyriologie zum 18.11.2023 (Rücktritt) Akhshar Leitner Fachschaftsrat Assyriologie zum 18.11.2023 (Rücktritt) Ben-Kilian Fleuss Fachschaftsrat Assyriologie zum 18.11.2023 (Rücktritt)
=> FSR wurde durch Neuwahl neubesetzt Fabian Kadel Fachschaftsrat Geschichte zum 04.12.2023 (Rücktritt)
=> Nachrücker Marc Vélez Kessel Kevin Peffer Fachrat Japanologie zum 29.11.2023 (Rücktritt)
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=> Fachrat hatte keine studentischen Mitglieder mehr, es wurde eine Neuwahl durchgeführt

4. Senatsausschüsse und anderes

5. Kommende Amtsenden (bis Ende Februar 2024)
StuRa
David Werder Eid, FS-Mitglied FS Slavistik/Osteuropastudien zum 13.12.2023
Emma Harrs, stellv. FS-Mitglied FS Slavistik/Osteuropastudien zum 13.12.2023 bisher keine Neuentsendung

Referate
Denis Galver, Referat für Verkehr und Kommunales zum 10.01.2024
Katharina Jacobi, Referat für Verkehr und Kommunales zum 10.01.2024
Henry Wilkens, Referat für Verkehr und Kommunales zum 10.01.2024
Max Wipplinger, Referat für Verkehr und Kommunales zum 10.01.2024
Olga Nyrkova, Referat für Ökologie und Nachhaltigkeit zum 10.01.2024
Suzanna Pfister, Referat für Politische Bildung zum 24.01.2024
Victoria Engels, Referat für Lehre und Lernen zum 07.02.2024
Duc Thien Bui, Finanzreferat zum 29.02.2024
Johannes Müller, Finanzreferat zum 29.02.2024

Kommissionen
Felicitas Nettels als Mitglied der Schlichtungskommission zum 31.12.2023 (Rücktritt)
Paula Grünewald Mitglied der Schlichtungskommission zum 24.01.24
Meret Amelie Faß als Mitglied der Wahlkommission zum 23.01.24
Dániel Gáspár als Mitglied der Wahlkommission zum 07.02.2024

6. Aktuelle Mitgliedsübersichten
https://www.stura.uni-heidelberg.de/wahlen/wahlergebnisse/

Keine Rückfragen

5.6 Bericht des StuWe-Referats
Immer wieder ergibt sich in der Arbeit des Studierendenwerksreferats Nachfragen von Studierenden
über die Anstehende Eröffnung der Mensa im Campus Bergheim und der Schließung der zeughaus-
Mensa im Rahmen einer Sanierung, unter anderem aufgrund von Brandschutz-Vorgaben, ab
voraussichtlich 2025. Diese und ein paar weitere Informationen mit Relevanz für viele Studierende
möchten wir hiermit gebündelt und einfach zugänglich verbreiten.
Die Mensa im Campus Bergheim
Die Mensa im Campus Bergheim befindet sich aktuell im Bau im rechten Flügel des Palastbau in der
Bergheimer Straße 58. Informationen über den Vorgang und den Stand des Bau sind nur schwer zu
erlangen, jedoch rechnen die Verantwortlichen bei Land, Stadt und Studierendenwerk weiterhin von
einer Fertigstellung und möglicher Eröffnung der Mensa im Bergheimer Feld im Jahr 2025.
Die Sanierung der Zeughaus-Mensa im Marstall
Die Eröffnung der Mensa im Campus Bergheim kann auch gar nicht zu früh kommen. Denn wie der
Aufmerksame Leser des “ruprecht” bereits seit einiger Zeit weiß: Der “Marstall”, die in der Altstadt
beliebte und von vielen genutzte Mensa, soll ab 2025 schließen um eine Sanierung durchzuführen, bei
welcher vor allem Brandschutzmaßnahmen ausgebessert werden sollen. Hier kommen die in den letzten

https://www.stura.uni-heidelberg.de/wahlen/wahlergebnisse/
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19 https://www.ardmediathek.de/video/verbrannte-sterne/folge-2-sorgen-s01-e02/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE5MTAxODY [aufgerufen
11.12.2023].

Jahren erhöhten Brandschutzvorgaben zum Tragen, die den Sinn haben, ein Schadensereignis räumlich
einzugrenzen oder präventiv weitestgehend zu verhindern. Grundsätzlich muss dies passieren und wird
leider nicht ohne eine Beeinträchtigung des Betriebs möglich sein. Dennoch ist der Verfassten
Studierendenschaft bis heute nicht ganz erkenntlich wie das Studierendenwerk plant, das ausbleibende
Angebot des Marstalls zu kompensieren. Diese Sachlage, so wurde es uns in Unterhaltung mit dem
Referenten der Geschäftsführung des Studierendenwerkes geschildert, ist auch ein häufiger
Diskussionspunkt in den Sitzungen des Verwaltungsrat des Studierendenwerk. Das Studierendenwerk,
dass muss man dazu sagen, ist leider bei weitem nicht das einzige, was über die Sanierung und die
Ersatzmöglichkeiten entscheidet. Denn der Marstall (damit ist hier streng das Gebäude in welchem die
Mensa, das Café, die Bar, das Lesecafé und das Klavierzimmer untergebracht sind) gehört nicht dem
Studierendenwerk, sondern dem Land Baden-Württemberg. Gleichzeitig müssen für viele der möglichen
Lösungen für Ausweichmöglichkeiten Gelder beim Land bewilligt werden und die Stadt Heidelberg der
Nutzung anderer Gebäude und Flächen zustimmen. Dementsprechend ist eine Suche nach einer Lösung
für eine Kompensation auch weiterhin ein Dialogprozess zwischen Studierendenwerk, Stadt Heidelberg
und Land Baden-Württemberg.
Die bis jetzt unergiebigen Ideen
In diesem Prozess wurden bereits einige auch uns direkt in den Kopf gekommene Strategien bereits
vorgeschlagen und bedauerlicherweise abgelehnt worden, oder wurden nicht gewollt.
Interimsmensen
Allen voran ist dabei auch die aus unserer Sicht beste Möglichkeit zur Überbrückung der Sanierungszeit
bereits einmal gescheitert. Für die Zeitweise Errichtung einer “Interimsmensa”, also einer Mensa auf
Zeit der Sanierung in einem geeigneten Gebäude oder Notfalls auch in Zeltstrukturen, scheiterte, so die
Geschäftsführung des Studierendenwerk unter anderem an fehlender Finanzierungswilligkeit des
Landes. Auch ist hier die Frage nach möglichen Örtlichkeiten für eine Interimsmensa grundsätzlich
noch ungeklärt beziehungsweise uns nicht bekannt. Hier sei auch erwähnt, dass eine Interims Mensa
mehr stemmen muss, als nach einer Großschadenslage die Essensversorgung der Einsatzkräfte und
Betroffenen zu gewährleisten, wie man es bspw. aus dem Ahrtal kennt. Um einen Vergleich zu geben,
wie schwer der Aufbau einer gastronomisch korrekten Zwischenlösung ist, zeigt das Restaurant im
Schwarzwald, welches vollständig ausgebrannt ist und erst nach drei Jahren den Betrieb wieder
aufnehmen konnte19
Kooperationsrestaurants
In der Unterhaltung mit dem Studierendenwerk hatte das Studierendenwerksreferat im Bezug auf die
Zeughaus-Mensa über sogenannte “Kooperationsrestaurants” nachgefragt. In Städten die durch das
Studierendenwerk Heidelberg betreut werden die keine Mensen haben wie Mosbach gibt es sogenannte
“Kooperationsrestaurants”. Dabei finanziert das Studierendenwerk einen Studentenrabatt in
ausgewählten Restaurants. Da jedoch bei diesem Konzept die grundsätzliche Angebots- und subsequent
Preisgestaltung in Hand der Betreiber*innen der Restauarants liegt, hatte das Studierendenwerk mit
diesem Konzept bereits schlechte Rückmeldungen erhalten und Studierende an Orten wo das
Studierendenwerk dieses Konzept betrieb wünschten und wünschen sich weiterhin dennoch lieber eine
tatsächliche Mensa. Deswegen erachtet das Studierendenwerk dieses Konzept lediglich als ein “Last
Resort”. Hier wurde auch erläutert, dass dies auch zwingend zu einer Reduzierung und subsequent nach
der Sanierung neue Ausbildung von Personal bedeuten würde.
Das Gute
Immerhin hat dennoch das Studierendenwerk uns ein Konzept vorgelegt, mit dem sie planen die
Schließung der Zeughaus-Mensa zu überbrücken. Dabei erwägt das Studierendenwerk den zeitweisen
Kapazitäts-Verlust durch die Sanierungen des Marstall durch eine Reihe an Maßnahmen zu

https://www.ardmediathek.de/video/verbrannte-sterne/folge-2-sorgen-s01-e02/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE5MTAxODY


11. Legislatur - StuRa-Sitzung am 28.11.2023

18
NIHIL IN CONCILIO SINE PETITIONE ORDINIS FIT I PRAESIDES CONCILII CONSERVATE PACEM

kompensieren:
A. Die Mensa im Campus Bergheim
Das Studierendenwerk, so wurde es uns mitgeteilt, hat vom Land die Zusage erhalten, dass mit der
Sanierung des Marstalls erst begonnen wird, wenn die neue Mensa im Campus Bergheim den Betrieb
aufgenommen hat. Diese soll dann in der Zeit der Sanierung auch Studierende, die sonst im Marstall
essen würden versorgen. Dies ist grundsätzlich lobenswert kommt aber mit dem Problem daher, dass
selbst das Studierendenwerk von einem Weg aus der Altstadt in die Mensa im Campus Bergheim
schnellen Schrittes mit einer Zeit von 15 Minuten rechnet (eine etwas optimistische Auffassung unserer
Meinung nach). Dies macht die Nutzung der Mensa im Campus Bergheim für Studierende der Altstadt
etwas unattraktiv, vor allem wenn sie nur in der Pause zwischen zwei Veranstaltungen schnell etwas
essen möchten.
B. Die Triplex Mensa
Ebenso soll als Anlaufstelle für unversorgte Marstall-Esser die Triplex fungieren. Hierzu werden
während der Sanierung dann die Öffnungszeiten der Marstall-Mensa haben. Auch sollen mehr
Kapazitäten der Triplex-Mensa ausgebaut werden um den Ansturm aus dem Marstall adäquat stand
halten zu können. Dazu wurden uns gegenüber für die Triplex-Mensa zwei Neuerungen präsentiert:
B.1. Die Auflösung der Studierendenbibliothek
Wer die Plakate in der Triplex-Mensa aufmerksam betrachtet wird es vielleicht mitbekommen haben:
Das Studierendenwerk verkauft ihre Bücher. Dabei handelt es sich um den Bestand der
Studierendenbibliothek, welche in den Zeiten des Büchermangels entstand, jedoch aufgrund mangelnder
Nachfrage spätestens seit dem Digitalisierungsschub nicht mehr genutzt wurde und dementsprechend
vor kurzem geschlossen wurde und es entschieden wurde, dass das Studierendenwerk den
Bücherbestand veräußert. Im Rahmen dieser Schließung wird jedoch der hintere Glaskasten in der
Triplex-Mensa frei, welcher laut Studierendenwerk ebenfalls nun für den gastronomischen Betrieb
verwendet werden soll.
B.2. Ein Food-Truck auf dem Innenhof
Ebenso soll Versorgung für Studierende dadurch zu Verfügung gestellt werden, indem das
Studierendenwerk einen Food-Truck im Innenhof der Triplex-Mensa betreibt. Was sich modern anhört
könnte im Winter unangenehm sein, jedoch hat hierfür das Studierendenwerk bereits unseres Wissen
nach die nötigen Zusagen durch Stadt und Land, so dass vor allem im Sommer hier ein attraktives
Angebot für Studierende angeboten zu werden scheint.
Das Schlechte
Wenn alles gut wäre, dann hätte das Referat keine Arbeit. So zeigt sich auch hier leider, dass die Pläne
des Studierendenwerk nicht gänzlich die göttliche Erlösung anbieten. Denn, so muss auch das
Studierendenwerk zugeben: Durch diese Maßnahmen ist der Kapazitätsverlust durch die Sanierung des
Marstall nicht gänzlich zu kompensieren. Spezifisch wurde uns gegenüber zugegeben, dass man mithilfe
der jetzigen Möglichkeiten plant ungefähr 50 % der Kapazität des Marstalls zu kompensieren.
Auch ist das Studierendenwerk diesbezüglich sich unbewusst über die Bereitschaft der Studierenden
Ersatzangebote für die Zeughaus-Mensa anzunehmen. Der Marstall hat eine Anzahl an Stammgästen,
bei denen es unbekannt ist, ob diese Angebote in der Triplex-Mensa und in Bergheim überhaupt
annehmen wollen, geschweige denn können.
Was bedeutet dies für Angestellte?
Das Studierendenwerk stellt eine Vielzahl an Studierendem Personal an. Inwiefern diese Arbeitsplätze
durch die Sanierung gefährdet werden ist dem Referat nicht komplett ersichtlich. Dennoch ist das
Studierendenwerk, dass hat sich in ihrer Begründung für das jetzige Konzept klar gezeigt, interessiert
an einer Erhaltung vieler Stellen. Das Ausbilden neu angestellter zu der Sanierung und nach der
Sanierung ist mit einem nicht unerheblichen Aufwand und Kosten verbunden. Besonders die Anstellung
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20 https://www.stura.uni-heidelberg.de/vs-strukturen/studierendenrat/protokolle-sitzungsunterlagen-beschluesse-der-11-
legislatur/ ; https://www.stura.uni-heidelberg.de/vs-strukturen/referatekonferenz-refkonf/sitzungsunterlagen-protokolle-der-
referatekonferenz/ [aufgerufen 11.12.2023]

von Personal des Marstalls in der Erweiterung der Triplex-Mensa, im Food-Truck und in der neuen
Mensa im Campus Bergheim wurden uns gegenüber als positive Argumente für dieses Konzept
angeführt.
Sonstiges
Des weiteren gibt es noch weitere Neuigkeiten.
Zum einen wurde uns eine baldige Vergrößerung des Power-Meal in der Triplex-Mensa um 13 % in
Aussicht gestellt.
Up To Date
Des weiteren sind die aktuellsten Geschehnisse immer auch entweder in den StuRa oder RefKonf
Unterlagen zu finden.20 Diese sind öffentlich einsehbar und können von jede*m Studierenden besucht
werden. Auch bietet das Studierendenwerksreferat freitags 14 Uhr im StuRa Büro in der Albert Überle
Straße 3-5 (69120 HD) eine Sprechstunde an, zu der ihr herzlich eingeladen seid.

Rückfragen: Was bedeutet 13% Steigerung Powergericht?
o Anwort: Steigerung der Portionsgröße Wann ist das Ende der Arbeiten in der Marstallmensa:
o Antwort: 4-5 Jahre Unishop im NH soll geschlossen werden?
o Antwort: Das ist ein privater Betreiber, nicht das StuWe Partner-Restaurant, was ist das?
o Antwort: siehe Bericht

6 Vorbereitung: Besuch der Rektorin am 23.01.2024
Am 23.01.2024 wird Frau Rektorin Melchior die Sitzung des StuRa besuchen. Das Büro von Frau
Rektorin Melchior hat darum gebeten, ihr vorab eine Agenda für ihren Besuch zukommen zu lassen.
Die heutige Diskussion (mit abschließendem Stimmungsbild) soll diese Agenda bestimmen. Den
einzelnen Themen auf der Agenda soll entsprechend der Gewichtung im Stimmungsbild ein voriger
Zeitrahmen gegeben werden.
Hier findet ihr eine vorläufige Liste mit Themen, die vorab gesammelt wurden: mehr studentische Beteiligung in Universitätsgremien/ mehr Öffentlichkeit in

Universitätgremien (Theo) Räumlichkeiten der Verfassten Studierendenschaft (Theo) aktueller Stand und Ausblick HeiCo.... (Theo) Unterstützung Aufbau eines Gender Studies Institut? (Jen Kulturref) Positionierung und Priorisierung der Uni Heidelberg zu einer diversitätssensiblen Hochschule
(Vicky) Zeughaus Mensa Schließung (Benjamin) Die Ehrungspraxis der Universität: Aufarbeitung der Ehrungen von Personen mit
nationalsozialistischer Vergangenheit und Fomalisierung der Ehrungspraxis in Satzungen
(Niels, PoBi-Referat)

Die Vorbesprechung soll ermöglichen, dass ratsinterne Debatten schon vorab stattfinden und
gemeinsame Interessen klargestellt werden, um in der Sitzung am 23.01.2024. den Austausch mit Frau
Modrow selbst zu fokussieren.

https://www.stura.uni-heidelberg.de/vs-strukturen/studierendenrat/protokolle-sitzungsunterlagen-beschluesse-der-11-legislatur/
https://www.stura.uni-heidelberg.de/vs-strukturen/referatekonferenz-refkonf/sitzungsunterlagen-protokolle-der-referatekonferenz/
https://www.stura.uni-heidelberg.de/vs-strukturen/studierendenrat/protokolle-sitzungsunterlagen-beschluesse-der-11-legislatur/
https://www.stura.uni-heidelberg.de/vs-strukturen/referatekonferenz-refkonf/sitzungsunterlagen-protokolle-der-referatekonferenz/
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Der Fragemodus von Fr. Modrows Besuch im letzten Sommersemester soll übernommen werden:
Jemand stellt eine Frage von maximal 30 Sekunden, Frau Rektorin Melchior antworten in 2 Minuten
30 Sekunden, dann gibt es eine 60 Sekunden Nachfrage/Erwiderung/etc. aus dem Plenum, worauf
noch einmal 60 Sekunden lang geantwortet werden kann.
Dies soll sicherstellen, dass jedes Thema angemessen gewichtet Raum bekommt und mehrere Fragen
und Perspektiven zu Wort kommen können.

Diskussion: Antrag, die Arbeit des AK Sicherheit mit vorzutragen Wär besser, diese Listen vorab zu veröffentlichen Antwort: dies hier ist die Diskussion 2. Lesung AK Sicherheit: Wenn Bewilligung durch den StuRa, dann soll bei Rektorin direkt
angesprochen werden QSM gibt es Missverständnisse betr. Der Einreichungsfrist: ist zu kurzfristig und nicht mit der
Uni mit den Institusleitungen abgestimmt Lehrstühle zum Thema „Artensterben/Biodiversität“ wieder aufbauen, die in den letzten Jahren
abgebaut wurden QSM Neue Regelung wegen des Arbeitsgerichts – Urteils. Hat die Uni vor, zentral auf diese
neue Situation zu reagieren? Priorisierungswunsch bzg. der Liste oben geäußert. Wichtiger sind SAchen, die alle betreffen;
WEniger wichtig Dinge, die nicht alle betreffen. Antwort: wir werden darüber eine
Abstimmung durchführen ebenso bzgl. Der Zeitplanung Was tut ihr um einen Sitz der Uni im Sicherheitsrat der UN zu erhalten Rektorin nimmt sich viel Zeit für die GEspräche: habt ihr da Erfahrungen darüber,was nicht
noch mal besprochen werden muss Wieviel Zeit hat die Rektorin überhaupt? Antwort: geplant sind 90 Minuten Wen besucht die Rektorin bislang, ist das bekannt? FAkultäten oder Institute? Antwort: eher
Fakultäten. Bislang gab es eher allgemeine Kontaktgespräche und keine besonderen Inhalte Thema „Energetische Sanierung“ ist ein relevates Thema

Präsidium liest die Liste vor einschließlich der Ergänzungen
Vorschlag: Jeder kann sich bei 4 Vorschlägen melden. Die Vorschläge werden an die Tafel
geschrieben:
Vorschläge samt Stimmungsbild: mehr studentische Beteiligung in Universitätsgremien/ mehr Öffentlichkeit in

Universitätgremien = 26 Räumlichkeiten der Verfassten Studierendenschaft = 12 aktueller Stand und Ausblick HeiCo.... = 0 Unterstützung Aufbau eines Gender Studies Institut? = 5 Positionierung und Priorisierung der Uni Heidelberg zu einer diversitätssensiblen Hochschule =
14 Zeughaus Mensa Schließung = 13 Die Ehrungspraxis der Universität: Aufarbeitung der Ehrungen von Personen mit
nationalsozialistischer Vergangenheit und Formalisierung der Ehrungspraxis in Satzungen =
11 Sicherheit an der Universität = 28 Erweiterung der UniBib = 20 Kommunikation der Institute und Fakultäten zu QSM (Neues Gerichtsurteil) = 10 BAG = 5 Lehrstühle Artenvielfalt und Biodiversität = 3 Sitz im UN Sicherheitsrat = 4 Energetische Sanierung der Unigebäude = 9
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 Verfahrensvorschlag: alles mit weniger als 10 rausnehmen: HeiCo, Gender Studies, GAG,
Lehrstühle Artenvielfalt, Energetisch Sanierung. Es bleiben 8 Themen übrig Frage: soll das Mindestauswahlkriterium geändert werden? Oder doch alle Themen? Beitrag: Die Idee dieses Besuches sei es, ein Stimmungsbild zu vermitteln um zu sehen, welche
Themen nachgearbeitet werden können. Beitrag: Das Verfahren oben ist zu ungenau, das sei nicht in Ordnung. Gegenrede: Soll die Grenze bei 12 sein?

o Sofortige Abstimmung über diese Grenze:
Dafür: 18; Dagegen: 13; Enthaltungen: 7 Ende: Die Grenze ist bei 12.

7 Satzungen und Ordnungen
Mit 36 sind wir nicht beschlussfähig für die OrgS, daher nach Antrag auf Feststellung der
Beschlussfähigkeit für OrgS vertagt

7.1 Änderung der Fachschaftsatzung Geschichte (2. Lesung)

Die Antragsteller*innen haben an de Antrag zwischen der 1. und 2. Lesung Änderungen vorgenommen.

Änderung eines Anhangs der Organisationssatzung: 2/3-Mehrheit aller Mitglieder
erforderlich

Antragssteller*in: Fachschaft Geschichte

Antragstext:
Der StuRa beschließt die nachstehende(n) Änderung(en) / Neufassung der Satzung der Fachschaft
Studienfachschaft Geschichte:

Auflistung der Änderungen:

1. Es wurden allgemein Rechtschreibfehler verbessert und Formatierungen angepasst

2. In § 2 Absatz 6: „sofern nicht explizit anders geregelt.“ ergänzt

3. In § 2 Absatz 10: „Die Fachschaftsvollversammlung ernennt“ „durch Der FSR ernennt auf
Vorschlag der FSVV“ ersetzt.

4. In § 2: Absatz 11 „Der FSR ernennt auf Vorschlag der FSVV eine Person zum*zur
“Kellermeister*in”. Dieser Person obliegt die Kontrolle und Verwaltung des Fachschaftsinventars,
insbesondere der im Keller des Historischen Seminars verwahrten Gegenstände. Die Amtszeit beträgt
ein Jahr, Wiederernennung ist möglich.“ ergänzt.

5. In § 2: Absatz 12 „Von der FSVV vorgeschlagen werden diejenigen Kandidat*innen, die in einer
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Abstimmung der FSVV die relative Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigen.“ ergänzt.

6. In § 2: Absatz 13 „Entscheidet sich der FSR dazu, einem oder mehreren Vorschlägen der FSVV
nicht zu folgen, so ist schnellstmöglich ein neuer Vorschlag zu unterbreiten. Dieser kann mit dem
vorherigen Vorschlag identisch sein.“ ergänzt.

7. In § 3 Absatz 1: „Fachschaftsrat Bis zu fünf, aber mindestens drei Mitglieder.“ durch „Der FSR
umfasst mindestens drei Mitglieder; bei ausreichender Zahl an Kandidaturen bis zu fünf
Mitglieder.“ ersetzt.

8. § 3 Absatz 6: „Die Fachschaftsvollversammlung legt den Wahltermin fest. Die Wahl kann während
eines oder an bis zu drei Vorlesungstagen stattfinden.“ entfernt.

9. § 3 Absatz 8 „Der Wahlraumausschuss ermittelt nach Beendigung der Wahl das vorläufige Ergebnis
und veröffentlicht dieses einen Tag nach dem letzten Wahltag.“ entfernt.

10. In § 3 Absatz 9: „die ihm hierfür auch zeitlich und sachlich begrenzt Teile ihrer Kompetenzen
übertragen kann.“ ergänzt.

11. § 3 Absatz 11: „mit einer Frist von mindestens fünf Tagen,“ sowie „sofern er nicht aus sachlichen
Gründen und für bestimmte Tagesordnungspunkte die Sitzungsleitung an eine andere Person
überträgt.“ ergänzt.

12. § 3 Absatz 11 „Der FSR übt die Funktion aller unbesetzten Ämter kommissarisch aus und ist
verpflichtet, diese Ämter möglichst zeitnah neu zu besetzen.“ hinzugefügt.

13. In § 3 Absatz 7 früher Absatz 8: „die unter Berücksichtigung des Absatzes 8“ ergänzt.

14. In § 3: Absatz 8 „Sollten mehr Personen fu ̈r den FSR kandidieren, als Pla ̈tze zu besetzen sind,
erfolgt eine Quotierung nach Geschlecht. Das heißt, dass mindestens eine Person pro Geschlecht Teil
des FSR wird, sofern dies nicht zu einer Reduzierung der Mitgliederzahl des FSR fu ̈hrt. Hierbei wird
bei den Geschlechtern nach ma ̈nnlich, weiblich und divers unterschieden. Die Quotierung erfolgt unter
Betrachtung der Anzahl der Stimmen der Kandidierenden, wobei eine Mindestzahl von 5% der
abgegebenen gültigen Stimmen für eine kandidierende Person vorausgesetzt wird; falls die
Mindestzahl von 5% der abgegebenen gültigen Stimmen nicht erreicht wird, entfällt die
Quotierung.“ ergänzt.

15.§ 4 „§ 4 Ämter
1. Die Studienfachschaft Geschichte vergibt folgende Ämter:

1. den*die Finanzverantwortliche/n,
2. die Mitglieder des Awareness-Teams und
3. den*die “Kellermeister*in”.
4. entsandte Mitglieder in den StuRa und deren Stellvertreter*innen
5. ernannte oder eingeladene Mitglieder der QSM-Kommission.

2. Alle vom FSR ernannten Ämter können auf Vorschlag der FSVV vom FSR
entlassen werden. Ein Antrag auf Entlassung kann in einer FSVV gestellt werden.
Dieser Antrag muss in der Sitzung, in der er eingebracht wird, mit einer einfachen
Mehrheit angenommen werden, damit in der darauffolgenden Sitzung die Entscheidung
über den Entlassungssvorschlag getroffen werden kann. Dazwischen muss eine Woche
vergehen. Diese Entscheidung findet in Form einer geheimen Abstimmung statt. In
dieser Sitzung der FSVV bedarf es der Anwesenheit von mindestens 15 Mitgliedern.
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Die Entscheidung zum Entlassungvorschlag erfolgt mit einer absoluten Mehrheit. Die
Entscheidung zur Entlassung fällt der FSR daraufhin mit einfacher
Mehrheit.“ hinzugefügt.

16. § 5 „§ 5 Awareness-Team

1. Das Awareness-Team ist eine Gruppe aus Studierenden der Studienfachschaft Geschichte, die
aktiv Studierende berät, die grenzüberschreitendes und/oder diskriminierendes Verhalten
beobachtet oder erlebt haben. Die Beratung umfasst hierbei die Vermittlung von passenden
Hilfsangeboten. Das Awarenessteam fungiert gleichzeitig als Awarenessinstanz bei
Veranstaltungen der Studienfachschaft Geschichtte.

2. Das Awareness-Team besteht aus mindestens 3 und maximal 7 Mitgliedern. Sie werden vom
FSR auf Vorschlag der FSVV ernannt. Ihre Amtszeit beträgt ein Semester und beginnt mit dem
Beginn des auf ihre Wahl folgenden Semesters. Als Anlaufstelle bei Beschwerden über das
Awareness-Team und als Kontrollinstanz dient der FSR. Ein Mitglied des FSR darf kein
Mitglied des Awareness-Teams sein.

3. Von der FSVV vorgeschlagen werden diejenigen Kandidat*innen, die in einer geheimen
Abstimmung der FSVV die relative Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigen.

4. Entscheidet sich der FSR dazu, einem oder mehreren Vorschlägen der FSVV nicht zu folgen,
so ist schnellstmöglich ein neuer Vorschlag zu unterbreiten. Dieser kann mit dem vorherigen
Vorschlag identisch sein.

5. Sollten mehr Personen fu ̈r das Awareness-Team kandidieren, als Pla ̈tze zu besetzen sind,
erfolgt eine Quotierung nach Geschlecht. Das heißt, dass mindestens eine Person pro
Geschlecht Teil des Awareness-Teams wird, sofern dies nicht zu einer Reduzierung der
Mitgliederzahl des Awareness-Teams fu ̈hrt. Hierbei wird bei den Geschlechtern nach
ma ̈nnlich, weiblich und divers unterschieden. Die Quotierung erfolgt unter Betrachtung der
Anzahl der Stimmen der Kandidierenden.“ hinzufügt.

17. In § 6: Absatz 2: „nach relativer Mehrheitswahl“ durch „die relative Mehrheit der Stimmen auf
sich vereinigen. Alle weiteren Kandidat*innen werden dem FSR als Stellvertreter*innen
vorgeschlagen.“ ersetzt.

18. In § 6: Absatz 2: „Es können nur so viele Kandidat*innen von der Fachschaftsvollversammlung
vorgeschlagen werden, wie nach § 19 Abs. 2 der Organisationssatzung zur Vertretung der
Studienfachschaft Geschichte vorgesehen sind. „ entfernt.

19. In § 6 Absatz 10: „nicht bindende“ ergänzt.

20. In § 7 Absatz 1 : „mit einer ⅔ Mehrheit von der Fachschaftsvollversammlung“ durch „bedürfen der
Zustimmung der FSVV mit einer einer ⅔ Mehrheit von mindestens 15 anwesenden Mitgliedern, diese
werden“ ersetzt.

21. § 6 „§ 6 Übergangsregelungen

Für den Übergang der Amtszeiten des Fachschaftsrates (§ 3 Absatz 5) gilt: Die Amtszeit des im
Wintersemester 2019/2020 gewählten Fachschaftsrates beginnt ab der Bekanntgabe des
Wahlergebnisses und dauert bis zum 31. September 2020. Danach findet § 3 Absatz 5 regulär
Anwendung. „ entfernt.
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22. Im Anhang §1 Absatz 3: „beziehungsweise eingeladen.“ ergänzt.

23. Durch die entfernten Absätze und Paragraphen wurde dir Formatierung geändert.

Begründung:
Wir wurden auf einige notwendige Änderungen unser Satzung hingewiesen und haben im Folgenden
die Situation genutzt, um die gesamte Satzung noch einmal zu überarbeiten. Wir haben uns hierbei vor
alledem mit Fragen der Quotierung und der Einrichtung eines Awareness-Teams beschäftigt, welche
wie oben gelistet aufgenommen wurden. Die meisten weiteren Änderungen sind kosmetischer Art oder
wurden von der Rechtsberatung erbeten

Zu 3. Die Fachschaftsvollversammlung hat für eine Ernennung von Ämtern nicht die rechtliche
Kompetenz.

Zu 4. Eine Verantwortliche Person die das Inventar der Fachschaft dediziert verwaltet erachten wir als
sinnvoll, vor allem bei der Menge des Inventars und der Möglichkeit von Ausleihen durch andere
Fachschaften.

Zu 5. und 6. regelt den Verlauf der Vorschläge zu Ämtern, Die Fachschaft erachtet eine
Zusammenarbeit in der Ämtervergabe zwischen FSR und FSVV als Sinnvoll.

Zu 8. und 9. dies ist Praktisch nicht der Fall die Wahlkommission tut dies praktisch momentan und soll
dies auch formell tun.

Zu 10. Die Fachschaft erachtet es als sinnvoll, dass der FSVV Kompetenzen an den FSR zu
übertragen, falls hier Notwendigkeiten entstehen sollten.

Zu 11. Eine Frist bei der Einberufung verhindert eine Ausnutzung der Kompetenzen des FSR, falls der
FSR bei einem Tagesordnungspunkt sich nicht in der Lage sieht die Sitzungsleitung neutral
auszuführen ist es sinnvoll diese abgeben zu können.

Zu 12. Eine kommissarische Ausübung der Ämter sichert eine Funktionalität der Fachschaft bei
fehlenden motivierten die diese Ämter ausfüllen wollen.

Zu 13. Die Ergänzung reguliert die Quotierung siehe 14.
Zu 14. Die Fachschaft erachtet eine Quotierung im Falle bei mehr Kandidiereden als Plätze zu
besetzen sind als sinnvoll, die Repräsentation ihrer Studierenden durch den FSR sollte möglichst voll
umfassend erfolgen, auch im Betracht auf das Geschlecht.

Zu 15. Eine klare Definierung der Ämter und die Möglichkeit diese aus ihrem Amt zu entheben sollte
in einer Satzung gegeben sein.

Zu 16. Im Zuge der Bestrebung auch durch den AK Strukturen erachten wir die Einführung eines
Gremiums welches sich dediziert um den Awareness-Bereich der Fachschaft kümmern als sinnvoll.

Zu 17. Die FSVV hat keine Kompetenzen zum Wählen von Ämtern.

Zu 18. Ist in dieser Satzung in der Form nicht notwendig, die Regelung zur Anzahl der StuRa
Mitglieder der FS besteht auch ohne Erwähnung in der Satzung.

Zu 19. Bindende Abstimmungsempfehlungen sind nicht möglich, die StuRa Mitglieder haben ein
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freies Mandat.

Zu 20. Eine Änderung der Satzung sollte nur durch Zustimmung eines bedeutenden Teil der aktiven
Besucher der FSVV erfolgen können.

Zu 21. Ist nicht mehr Notwendig.

Zu 22. Mitarbeiter*innen der Hochschule können vom FSR nicht berufen werden.

Synopse:
Bisheriger Text: Neuer Text, Hinzufügungen sind gelb Markiert,

Tilgungen Rot und durchstrichen:
Präambel
Wir, die Studierenden der Studienfachschaft
Geschichte, geben uns die folgende Satzung. Sie
soll als Grundlage für die Arbeit der
Studienfachschaft dienen, die aus folgenden
Punkten besteht:

Anliegen der Studierenden zu vertreten;
Möglichkeiten zur Mitsprache in allen
universitären Angelegenheiten zu fördern; durch
eigene Veranstaltungen das Lehrangebot des
Historischen Seminars zu ergänzen; zum
sozialen Austausch unter Studierenden
beitragen.

Die Mitglieder der Studienfachschaft sind
aufgefordert, Formen und Inhalte ihrer Arbeit
fortwährend zu überdenken und
weiterzuentwickeln und so einen Beitrag zur
Demokratisierung der Hochschule zu leisten.

Präambel
Wir, die Studierenden der Studienfachschaft
Geschichte, geben uns die folgende Satzung.
Sie soll als Grundlage für die Arbeit der
Studienfachschaft dienen, die aus folgenden
Punkten besteht:
Anliegen der Studierenden zu vertreten;
Möglichkeiten zur Mitsprache in allen
universitären Angelegenheiten zu fördern;
durch eigene Veranstaltungen das Lehrangebot
des Historischen Seminars zu ergänzen; zum
sozialen Austausch unter Studierenden
beizutragen.
Die Mitglieder der Studienfachschaft sind
aufgefordert, Formen und Inhalte ihrer Arbeit
fortwährend zu überdenken und
weiterzuentwickeln und so einen Beitrag zur
Demokratisierung der Hochschule zu leisten.

§ 1 Allgemeines

(1) Alle Studierenden der der Studienfachschaft
Geschichte zugeordneten Studiengänge nach
Anhang B der Organisationssatzung der
Verfassten Studierendenschaft (VS) sind
Mitglieder der Studienfachschaft Geschichte.

(2) Die Studienfachschaft Geschichte verwaltet
ihre Angelegenheiten den gesetzlichen
Bestimmungen sowie den Bestimmungen der
Organisationssatzung der VS entsprechend.

(3) Beschlussfassendes Organ ist die
Fachschaftsvollversammlung. Ausführendes
Organ ist der Fachschaftsrat.

§ 1 Allgemeines
1. Alle Studierenden der der

Studienfachschaft Geschichte
zugeordneten Studiengänge nach Anhang
A der Organisationssatzung der
Verfassten Studierendenschaft (VS) sind
Mitglieder der Studienfachschaft
Geschichte.

2. Die Studienfachschaft Geschichte
verwaltet ihre Angelegenheiten den
gesetzlichen Bestimmungen sowie
den Bestimmungen der
Organisationssatzung der VS
entsprechend.

3. Beschlussfassendes Organ ist die
Fachschaftsvollversammlung (FSVV).
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Ausführendes Organ ist der
Fachschaftsrat (FSR).

§ 2 Fachschaftsvollversammlung

Allgemeines

(1) Als beschlussfassendes Organ der
Studienfachschaft arbeitet die
Fachschaftsvollversammlung (FSVV) auf
demokratischer, überkonfessioneller und
überparteilicher Grundlage.

(2) Die Mitglieder der Studienfachschaft
arbeiten in übergeordneten Gremien der
studentischen Selbstverwaltung mit.

Organisation

(3) In der Fachschaftsvollversammlung gilt,
sofern nicht explizit anders geregelt und soweit
anwendbar, die Geschäftsordnung des
Studierendenrats.

(4) Die Fachschaftsvollversammlung tagt in der
Vorlesungszeit in der Regel wöchentlich.

(5) Alle Sitzungen der
Fachschaftsvollversammlung sind öffentlich.
Stimm- und redeberechtigt sind alle anwesenden
Mitglieder der Studienfachschaft Geschichte.
Antragsberechtigt sind alle Mitglieder der
Studienfachschaft Geschichte. Von jeder
Sitzung ist ein Protokoll anzufertigen und
öffentlich zugänglich zu machen.

(6) Die Fachschaftsvollversammlung fasst
Beschlüsse mit einfacher Mehrheit.

(7) Auf Antrag eines anwesenden Mitgliedes der
Studienfachschaft Geschichte wird geheim
abgestimmt.

(8) Anträge werden in der Regel in der Sitzung,
in der sie vorgestellt oder eingebracht werden,
abgestimmt.

(9) Die Fachschaftsvollversammlung ist
beschlussfähig, wenn mindestens fünf
stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind.

§ 2 Fachschaftsvollversammlung
Allgemeines

1. Als beschlussfassendes Organ der
Studienfachschaft arbeitet die
Fachschaftsvollversammlung (FSVV)
FSVV auf demokratischer,
überkonfessioneller und überparteilicher
Grundlage.

4. Die Mitglieder der
Studienfachschaft arbeiten
in übergeordneten
Gremien der studentischen
Selbstverwaltung mit.

Organisation
5. In der Fachschaftsvollversammlung

FSVV gilt, sofern nicht explizit
anders geregelt und soweit
anwendbar, die Geschäftsordnung
des Studierendenrats (StuRa).

6. Die Fachschaftsvollversammlung FSVV
tagt in der Vorlesungszeit in der Regel
wöchentlich.

7. Alle Sitzungen der
Fachschaftsvollversammlung FSVV
sind öffentlich. Stimm- und
redeberechtigt sind alle anwesenden
Mitglieder der Studienfachschaft
Geschichte. Antragsberechtigt sind
alle Mitglieder der Studienfachschaft
Geschichte. Von jeder Sitzung ist ein
Protokoll anzufertigen und öffentlich
zugänglich zu machen.

8. Die Fachschaftsvollversammlung FSVV
fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit,
sofern nicht explizit anders geregelt

9. Auf Antrag eines anwesenden
Mitgliedes der Studienfachschaft
Geschichte wird geheim abgestimmt.

10. Anträge werden in der Regel in
der Sitzung, in der sie
vorgestellt oder eingebracht
werden, abgestimmt.
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(10) Die Fachschaftsvollversammlung ernennt
mindestens eine*n, maximal zwei
Finanzverantwortliche*n. Ihnen obliegen die
Führung der Finanzen gemäß der Finanzordnung
des Studierendenrates. Die Amtszeit beträgt ein
Jahr, Wiederernennung ist möglich.

Aufgaben

(11) Die Fachschaftsvollversammlung vertritt
die Interessen ihrer Studierenden auf fachlicher,
politischer, sozialer, kultureller und
wirtschaftlicher Ebene.

(12) Zu ihren Aufgaben gehören: Beratung und
Information der Studienfachschaftsmitglieder;
Umfassende Wahrnehmung der Interessen der
Studienfachschaft; Mitwirkung an der
Lehrplangestaltung; Förderung und Organisation
von studentischen Aktivitäten; Eintreten für
Austausch und Zusammenarbeit mit den
Mitgliedern des Lehrkörpers in den
zugeordneten Studiengängen; Eintreten für den
Erhalt der gesetzlichen Verankerung der
Verfassten Studierendenschaft mit politischem
Mandat sowie Satzungs- und Finanzhoheit.

(13) Die Fachschaftsvollversammlung übt das
Vorschlagsrecht für die der Studienfachschaft
zugeteilten Qualitätssicherungsnachfolgemittel
aus. Näheres regelt Anhang A dieser Satzung

11. Die
Fachschaftsvollversam
mlung FSVV ist
beschlussfähig, wenn
mindestens fünf
stimmberechtigte
Mitglieder anwesend
sind.

12. Die Fachschaftsvollversammlung
ernennt Der FSR ernennt auf Vorschlag
der FSVV mindestens eine*n, maximal
zwei Finanzverantwortliche*n. Ihnen
obliegen die Führung der Finanzen
gemäß der Finanzordnung des StuRa.
Die Amtszeit beträgt ein Jahr,
Wiederernennung ist möglich.

13. Der FSR ernennt auf Vorschlag der
FSVV eine Person zum*zur
“Kellermeister*in”. Dieser Person
obliegt die Kontrolle und Verwaltung
des Fachschaftsinventars, insbesondere
der im Keller des Historischen Seminars
verwahrten Gegenstände. Die Amtszeit
beträgt ein Jahr, Wiederernennung ist
möglich.

14. Von der FSVV vorgeschlagen werden
diejenigen Kandidat*innen, die in einer
Abstimmung der FSVV die relative
Mehrheit der Stimmen auf sich
vereinigen.

15. Entscheidet sich der FSR
dazu, einem oder mehreren
Vorschlägen der FSVV
nicht zu folgen, so ist
schnellstmöglich ein neuer
Vorschlag zu unterbreiten.
Dieser kann mit dem
vorherigen Vorschlag
identisch sein.
Aufgaben

16. Die Fachschaftsvollversammlung FSVV
vertritt die Interessen ihrer Studierenden
auf fachlicher, politischer, sozialer,
kultureller und wirtschaftlicher Ebene.

17. Zu ihren Aufgaben gehören: Beratung
und Information der
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Studienfachschaftsmitglieder;
umfassende Wahrnehmung der
Interessen der Studienfachschaft;
Mitwirkung an der Lehrplangestaltung;
Treffen von Finanzbeschlüssen;
Förderung und Organisation von
studentischen Aktivitäten; Eintreten für
Austausch und Zusammenarbeit mit den
Mitgliedern des Lehrkörpers in den
zugeordneten Studiengängen; Eintreten
für den Erhalt der gesetzlichen
Verankerung der Verfassten
Studierendenschaft mit politischem
Mandat in zulässigem Umfang sowie
Satzungs- und Finanzhoheit.

Die FSVV übt das
Vorschlagsrecht für die
der Studienfachschaft
zugeteilten
Qualitätssicherungsnac
hfolgemittel aus.
Näheres regelt der
Anhang zu A dieser
Satzung.

§ 3 Fachschaftsrat

Allgemeines

(1) Der Fachschaftsrat umfasst bis zu fünf, aber
mindestens drei Mitglieder.

(2) Der Fachschaftsrat wird von den
Studierenden der Studienfachschaft Geschichte
in allgemeiner, freier, gleicher, direkter und
geheimer Wahl nach den Grundsätzen der
Personenwahl in der Regel für die Dauer eines
Jahres gewählt.

(3) Ein*e Fachschaftsrät*in scheidet vorzeitig
aus dem Amt aus, wenn er oder sie nicht mehr
eingeschriebene*r Studierende*r in einem der
zugeordneten Studiengänge ist, aus
gesundheitlichen Gründen das Amt nicht mehr
ausüben kann, oder durch eigenen Verzicht, der
dem Fachschaftsrat schriftlich und der
Fachschaftsvollversammlung mündlich
mitzuteilen ist.

Wahlmodalitäten für den Fachschaftsrat

§ 3 Fachschaftsrat
Allgemeines
1. Der Fachschaftsrat FSR umfasst mindestens

drei Mitglieder; bei ausreichender Zahl an
Kandidaturen bis zu fünf Mitglieder. Bis zu
fünf, aber mindestens drei Mitglieder.

2. Der Fachschaftsrat FSR wird von
den Studierenden der
Studienfachschaft Geschichte in
allgemeiner, freier, gleicher,
direkter und geheimer Wahl nach
den Grundsätzen der
Personenwahl in der Regel für die
Dauer eines Jahres gewählt.

3. Ein*e Fachschaftsrät*in Ein Mitglied des
FSR scheidet vorzeitig aus dem Amt aus,
wenn er oder sie nicht mehr
eingeschriebene*r Studierende*r in einem
der zugeordneten Studiengänge ist, aus
gesundheitlichen Gründen das Amt nicht
mehr ausüben kann oder durch eigenen
Verzicht, der dem Fachschaftsrat FSR
schriftlich und der
Fachschaftsvollversammlung FSVV
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(4) Es gelten die Regelungen der Ordnungen
und Satzungen der Verfassten
Studierendenschaft bezüglich der Wahlen.

(5) Die Amtszeit des Fachschaftsrates beginnt
am 01. Oktober und dauert ein Jahr. Die Wahl
findet jeweils im vorigen Sommersemester statt.
Eine Zusammenlegung mit weiteren Wahlen
oder Urabstimmungen der Verfassten
Studierendenschaft ist anzustreben.

(6) Die Fachschaftsvollversammlung legt den
Wahltermin fest. Die Wahl kann während eines
oder an bis zu drei Vorlesungstagen stattfinden

(7) Jede*r Wahlberechtigte hat bis zu zwei
Stimmen. Ein Kumulieren der Stimmen ist nicht
möglich.

(8) Gewählt zum*r Fachschaftsrat*rätin sind
diejenigen maximal fünf Kandidierenden, die
die meisten Stimmen auf sich vereinigen.

(8) Der Wahlraumausschuss ermittelt nach
Beendigung der Wahl das vorläufige Ergebnis
und veröffentlicht dieses einen Tag nach dem
letzten Wahltag.

Aufgaben des Fachschaftsrats

(9) Der Fachschaftsrat kümmert sich um die
Ausführung der Beschlüsse der
Fachschaftsvollversammlung.

(10) Der Fachschaftsrat vertritt die Interessen
der Studierenden der Studienfachschaft
Geschichte gegenüber den Organen von Fakultät
und Universitätsverwaltung sowie gegenüber
den Seminaren, Instituten und der Öffentlichkeit

(11) Er beruft die Fachschaftsvollversammlung
unter Angabe einer Tagesordnung ein und leitet
diese.

(12) Der Fachschaftsrat ist dazu verpflichtet, vor
der Fachschaftsvollversammlung Rechenschaft
über seine Tätigkeiten abzulegen.

mündlich mitzuteilen ist.
Wahlmodalitäten für den
Fachschaftsrat

4. Es gelten die
Regelungen der
Ordnungen und
Satzungen der
Verfassten
Studierendenschaft
bezüglich der
Wahlen.

5. Die Amtszeit des
Fachschaftsrat FSR
beginnt am 01.
Oktober und dauert
ein Jahr. Die Wahl
findet jeweils im
vorigen
Sommersemester
statt. Eine
Zusammenlegung
mit weiteren Wahlen
oder
Urabstimmungen der
VS ist anzustreben.
(6) Die
Fachschaftsvollversa
mmlung legt den
Wahltermin fest. Die
Wahl kann während
eines oder an bis zu
drei Vorlesungstagen
stattfinden.

6. Jede*r Wahlberechtigte hat bis zu
zwei Stimmen. Ein Kumulieren der
Stimmen ist nicht möglich.

7. Gewählt zum*r Fachschaftsrat*rätin
zum Mitglied des FSR sind
diejenigen maximal fünf
Kandidierenden, die unter
Berücksichtigung des Absatzes 8 die
meisten Stimmen auf sich vereinigen.

8. Sollten mehr Personen fu ̈r den FSR
kandidieren, als Pla ̈tze zu besetzen
sind, erfolgt eine Quotierung nach
Geschlecht. Das heißt, dass
mindestens eine Person pro
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Geschlecht Teil des FSR wird, sofern
dies nicht zu einer Reduzierung der
Mitgliederzahl des FSR fu ̈hrt.
Hierbei wird bei den Geschlechtern
nach ma ̈nnlich, weiblich und divers
unterschieden. Die Quotierung
erfolgt unter Betrachtung der Anzahl
der Stimmen der Kandidierenden,
wobei eine Mindestzahl von 5% der
abgegebenen gültigen Stimmen für
eine kandidierende Person
vorausgesetzt wird; falls die
Mindestzahl von 5% der
abgegebenen gültigen Stimmen nicht
erreicht wird, entfällt die Quotierung.

(8) Der Wahlraumausschuss
ermittelt nach Beendigung der
Wahl das vorläufige Ergebnis und
veröffentlicht dieses einen Tag
nach dem letzten Wahltag.

Aufgaben des Fachschaftsrats
9. Der Fachschaftsrat

FSR kümmert sich
um die Ausführung
der Beschlüsse der
Fachschaftsvollversa
mmlung FSVV, die
ihm hierfür auch
zeitlich und sachlich
begrenzt Teile ihrer
Kompetenzen
übertragen kann.

10. Der Fachschaftsrat FSR vertritt
die Interessen der Studierenden
der Studienfachschaft
Geschichte gegenüber den
Organen von Fakultät und
Universitätsverwaltung sowie
gegenüber den Seminaren,
Instituten und der
Öffentlichkeit.

11. Der Fachschaftsrat FSR beruft die
Fachschaftsvollversammlung
FSVV unter Angabe einer
Tagesordnung, mit einer Frist von
mindestens fünf Tagen, ein und
leitet diese, sofern er nicht aus
sachlichen Gründen und für
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bestimmte Tagesordnungspunkte
die Sitzungsleitung an eine andere
Person überträgt.

12. Der Fachschaftsrat FSR ist
dazu verpflichtet, vor der
Fachschaftsvollversammlun
g FSVV Rechenschaft über
seine Tätigkeiten abzulegen.

13. Der FSR übt die Funktion
aller unbesetzten Ämter
kommissarisch aus und ist
verpflichtet, diese Ämter
möglichst zeitnah neu zu
besetzen.

§ 4 Ämter
2. Die Studienfachschaft Geschichte vergibt

folgende Ämter:
1. den*die Finanzverantwortliche/n,
2. die Mitglieder des Awareness-

Teams und
3. den*die “Kellermeister*in”.
4. entsandte Mitglieder in den

StuRa und deren
Stellvertreter*innen

5. ernannte oder eingeladene
Mitglieder der QSM-
Kommission.

3. Alle vom FSR ernannten Ämter können
auf Vorschlag der FSVV vom FSR
entlassen werden. Ein Antrag auf
Entlassung kann in einer FSVV gestellt
werden. Dieser Antrag muss in der
Sitzung, in der er eingebracht wird, mit
einer einfachen Mehrheit angenommen
werden, damit in der darauffolgenden
Sitzung die Entscheidung über den
Entlassungssvorschlag getroffen werden
kann. Dazwischen muss eine Woche
vergehen. Diese Entscheidung findet in
Form einer geheimen Abstimmung statt.
In dieser Sitzung der FSVV bedarf es der
Anwesenheit von mindestens 15
Mitgliedern. Die Entscheidung zum
Entlassungvorschlag erfolgt mit einer
absoluten Mehrheit. Die Entscheidung
zur Entlassung fällt der FSR daraufhin
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mit einfacher Mehrheit.
§ 5 Awareness-Team

6. Das Awareness-Team ist eine Gruppe
aus Studierenden der Studienfachschaft
Geschichte, die aktiv Studierende berät,
die grenzüberschreitendes und/oder
diskriminierendes Verhalten beobachtet
oder erlebt haben. Die Beratung umfasst
hierbei die Vermittlung von passenden
Hilfsangeboten. Das Awarenessteam
fungiert gleichzeitig als
Awarenessinstanz bei Veranstaltungen
der Studienfachschaft Geschichtte.

7. Das Awareness-Team besteht aus
mindestens 3 und maximal 7
Mitgliedern. Sie werden vom FSR auf
Vorschlag der FSVV ernannt. Ihre
Amtszeit beträgt ein Semester und
beginnt mit dem Beginn des auf ihre
Wahl folgenden Semesters. Als
Anlaufstelle bei Beschwerden über das
Awareness-Team und als Kontrollinstanz
dient der FSR. Ein Mitglied des FSR darf
kein Mitglied des Awareness-Teams
sein.

8. Von der FSVV vorgeschlagen werden
diejenigen Kandidat*innen, die in einer
geheimen Abstimmung der FSVV die
relative Mehrheit der Stimmen auf sich
vereinigen.

9. Entscheidet sich der FSR dazu, einem
oder mehreren Vorschlägen der FSVV
nicht zu folgen, so ist schnellstmöglich
ein neuer Vorschlag zu unterbreiten.
Dieser kann mit dem vorherigen
Vorschlag identisch sein.

10. Sollten mehr Personen fu ̈r das
Awareness-Team kandidieren, als Pla ̈tze
zu besetzen sind, erfolgt eine Quotierung
nach Geschlecht. Das heißt, dass
mindestens eine Person pro Geschlecht
Teil des Awareness-Teams wird, sofern
dies nicht zu einer Reduzierung der
Mitgliederzahl des Awareness-Teams
führt. Hierbei wird bei den
Geschlechtern nach ma ̈nnlich, weiblich
und divers unterschieden. Die
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Quotierung erfolgt unter Betrachtung der
Anzahl der Stimmen der
Kandidierenden.

§ 4 Studierendenratsvertreter*innen

Entsendung der Vertreter*innen

(1) Die Entsendung von Vertreter*innen erfolgt
durch den Fachschaftsrat auf Vorschlag der
Fachschaftsvollversammlung auf maximal ein
Jahr. Wiederentsendung ist möglich. Auf Antrag
eines Mitglieds der Studienfachschaft
Geschichte ist eine Neuentsendung, sofern die
Fachschaftsvollversammlung dieser zustimmt,
jederzeit möglich.

(2) Von der Fachschaftsvollversammlung
vorgeschlagen werden diejenigen
Kandidat*innen, die in einer geheimen
Abstimmung der Fachschaftsvollversammlung
nach relativer Mehrheitswahl die meisten
Stimmen auf sich vereinigen. Es können nur so
viele Kandidat*innen von der
Fachschaftsvollversammlung vorgeschlagen
werden, wie nach § 19 Abs. 2 der
Organisationssatzung zur Vertretung der
Studienfachschaft Geschichte vorgesehen sind.

(3) Entscheidet sich der Fachschaftsrat dazu,
einem oder mehreren Vorschlägen der
Fachschaftsvollversammlung nicht zu folgen, so
ist schnellstmöglich ein neuer Vorschlag zu
unterbreiten. Dieser kann mit dem vorherigen
Vorschlag identisch sein. Weist der
Fachschaftsrat Vorschläge der
Fachschaftsvollversammlung dreimal zurück, so
wird die Schlichtungskommission des
Studierendenrats mit dem Fall beauftragt.

(4) Die in diesem Paragraphen getroffenen
Bestimmungen bezüglich Entsendung von
Vertreter*innen und
Abstimmungsempfehlungen gelten analog auch
für Vertreter*innen der Studienfachschaft
Geschichte in sonstigen vergleichbaren Gremien
und Ausschüssen.

Abstimmungsempfehlungen

(5) Die Fachschaftsvollversammlung erstellt für

§ 6 Entsandte
Studierendenratsmitglieder
Entsendung der Mitglieder

1. Die Entsendung von Vertreter*innen
Mitgliedern und Stellvertretenden
Mitgliedern erfolgt durch den FSR auf
Vorschlag der
Fachschaftsvollversammlung FSVV auf
maximal ein Jahr. Wiederentsendung ist
möglich. Auf Antrag eines Mitglieds der
Studienfachschaft Geschichte ist erfolgt
eine Neuentsendung, sofern die FSVV
und der FSR dieser zustimmt. Jederzeit
möglich

11. Von der Fachschaftsvollversammlung
FSVV vorgeschlagen werden diejenigen
Kandidat*innen, die in einer geheimen
Abstimmung der
Fachschaftsvollversammlung FSVV nach
relativer Mehrheitswahl die meisten
relative Mehrheit der Stimmen auf sich
vereinigen. Alle weiteren Kandidat*innen
werden dem FSR als Stellvertreter*innen
vorgeschlagen. Es können nur so viele
Kandidat*innen von der
Fachschaftsvollversammlung
vorgeschlagen werden, wie nach § 19 Abs.
2 der Organisationssatzung zur Vertretung
der Studienfachschaft Geschichte
vorgesehen sind.

12. Entscheidet sich der FSR dazu, einem
oder mehreren Vorschlägen der FSVV
nicht zu folgen, so ist schnellstmöglich
ein neuer Vorschlag zu unterbreiten.
Dieser kann mit dem vorherigen
Vorschlag identisch sein. Weist der FSR
Vorschläge der FSVV dreimal zurück,
so wird die Schlichtungskommission des
StuRa mit dem Fall beauftragt. Die in
diesem Paragraphen getroffenen
Bestimmungen bezüglich der
Entsendung von StuRa-Mitgliedern und
Abstimmungsempfehlungen gelten
analog auch für Mitglieder der
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die Abstimmungen im Studierendenrat
Abstimmungsempfehlungen für die
Vertreter*innen der Studienfachschaft
Geschichte.

(6) Die Abstimmungsempfehlungen der
Fachschaftsvollversammlung bilden die
Grundlage für das Abstimmungsverhalten der
Vertreter*innen der Studienfachschaft.

(7) Dies gilt nicht bei besonderer Dringlichkeit
einer Abstimmung oder bei einer
entscheidenden Änderung der Informationslage
gegenüber dem Zeitpunkt der Erstellung einer
Abstimmungsempfehlung. In diesem Fall sollen
die Vertreter*innen nach eigenem Ermessen
abstimmen.

(8) Anträge, die im Namen der
Studienfachschaft Geschichte oder durch ihre
gewählten Vertreter im Namen der
Studienfachschaft Geschichte im
Studierendenrat eingebracht werden, bedürfen
der vorangegangenen Zustimmung der
Fachschaftsvollversammlung.

(9) Die Vertreter*innen müssen vor der
Fachschaftsvollversammlung Rechenschaft über
ihre Arbeit ablegen.

(10) Die Studienfachschaft kann sich nach § 14
der Organisationssatzung mit anderen
Studienfachschaften zu einer Kooperation
zusammenschließen. In diesem Fall ist eine
Stimmberechtigung der Mitglieder der in die
Kooperation*en aufgenommenen
Studienfachschaften für
Abstimmungsempfehlungen für den
Studierendenrat zu gewährleisten.

Studienfachschaft Geschichte in
sonstigen vergleichbaren Gremien und
Ausschüssen.

13. Die in diesem Paragraphen getroffenen
Bestimmungen bezüglich Entsendung
von Vertreter*innen und
Abstimmungsempfehlungen gelten
analog auch für Vertreter*innen der
Studienfachschaft Geschichte in
sonstigen vergleichbaren Gremien und
Ausschüssen.

Abstimmungsempfehlungen
14. Die Fachschaftsvollversammlung

FSVV erstellt für die
Abstimmungen im StuRa
Abstimmungsempfehlungen für die
Mitglieder der Studienfachschaft
Geschichte.

15. Die Abstimmungsempfehlungen
der Fachschaftsvollversammlung
FSVV bilden die Grundlage für das
Abstimmungsverhalten der
Vertreter*innen der
Studienfachschaft. Mitglieder der
Studienfachschaft.

16. Dies gilt nicht bei besonderer
Dringlichkeit einer Abstimmung
oder bei einer entscheidenden
Änderung der Informationslage
gegenüber dem Zeitpunkt der
Erstellung einer
Abstimmungsempfehlung. In
diesem Fall sollen die StuRa-
Mitglieder nach eigenem Ermessen
abstimmen.

17. Anträge, die im Namen der
Studienfachschaft Geschichte oder
durch ihre gewählten Vertreter im
Namen der Studienfachschaft
Geschichte im StuRa eingebracht
werden, bedürfen der
vorangegangenen Zustimmung der
Fachschaftsvollversammlung
FSVV.

18. Die Vertreter*innen StuRa-Mitglieder
müssen vor der
Fachschaftsvollversammlung FSVV
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Rechenschaft über ihre Arbeit ablegen
19. Die Studienfachschaft kann sich nach §

14 der Organisationssatzung mit anderen
Studienfachschaften zu einer
Kooperation zusammenschließen. In
diesem Fall ist eine Stimmberechtigung
der Mitglieder der in die Kooperation*en
aufgenommenen Studienfachschaften für
nicht bindende
Abstimmungsempfehlungen für den
StuRa zu gewährleisten.

§ 5 Satzungsänderungen

(1) Änderungen an dieser Satzung werden mit
einer ⅔-Mehrheit von der
Fachschaftsvollversammlung beim
Studierendenrat eingebracht und von diesem
beschlossen.

(2) Änderungsanträge werden in der Sitzung, die
auf die Sitzung ihrer Einbringung erfolgt,
abgestimmt. Ein eingebrachter Änderungsantrag
ist im Protokoll der Sitzung zu vermerken.

§ 7 Satzungsänderungen
1. Änderungen an dieser Satzung bedürfen

der Zustimmung der FSVV mit einer
einer ⅔ Mehrheit von mindestens 15
anwesenden Mitgliedern, diese werden
mit einer ⅔ Mehrheit von der
Fachschaftsvollversammlung den
Studierendenrats Mitgliedern der
Studienfachschaft oder dem FSR beim
StuRa eingebracht und von diesem
beschlossen.

20. Änderungsanträge werden in der Sitzung,
die auf die Sitzung ihrer Einbringung
erfolgt, abgestimmt. Ein eingebrachter
Änderungsantrag ist im Protokoll der
Sitzung zu vermerken.

§ 6 Übergangsregelungen

Für den Übergang der Amtszeiten des
Fachschaftsrates (§ 3 Absatz 5) gilt: Die
Amtszeit des im Wintersemester 2019/2020
gewählten Fachschaftsrates beginnt ab der
Bekanntgabe des Wahlergebnisses und dauert
bis zum 31. September 2020. Danach findet § 3
Absatz 5 regulär Anwendung.

§ 6 Übergangsregelungen

Für den Übergang der Amtszeiten des
Fachschaftsrates (§ 3 Absatz 5) gilt: Die
Amtszeit des im Wintersemester 2019/2020
gewählten Fachschaftsrates beginnt ab der
Bekanntgabe des Wahlergebnisses und dauert
bis zum 31. September 2020. Danach findet § 3
Absatz 5 regulär Anwendung.

§ 7 Inkrafttreten der Satzung
Diese Satzung tritt nach Bestätigung des
Studierendenrats am 20.11.2019 in Kraft.

§ 8 Inkrafttreten der Satzung
Diese Satzung tritt einen Tag nach ihrem

Beschluss durch den Studierendenrat in
Kraft.

Anhang A

Serenissimus conventus universitatis studentium
historiae constituit:

Anhang A
Serenissimus conventus
universitatis studentium historiae
constituit:
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Präambel

Folgende Ordnung regelt den Gebrauch des
Vorschlagsrechts zur Verwendung von
Qualitätssicherungsnachfolgemitteln (QSM) in
der Studienfachschaft Geschichte. Bei allen hier
nicht näher behandelten Fragen findet die QSM-
Ordnung der Verfassten Studierendenschaft
Anwendung.

Präambel

Folgende Ordnung regelt den
Gebrauch des Vorschlagsrechts zur
Verwendung von
Qualitätssicherungsnachfolgemitteln
(QSM) in der Studienfachschaft
Geschichte.

Bei allen hier nicht näher behandelten
Fragen findet die QSM-Ordnung der
Verfassten Studierendenschaft
Anwendung.

§ 1 Gremien

(1) Zum Zwecke der Vorbereitung ihrer
Vorschläge richtet die Studienfachschaft eine
Qualitätssicherungsmittelkommission (QSMK)
ein.

(2) Die QSMK besteht aus zwei Mitgliedern der
Fachschaft, einem Hochschullehrer und einem
akademischen Mitarbeiter.

(3) Die Mitglieder der QSMK werden vom
Fachschaftsrat benannt. Die Amtszeit beträgt ein
Jahr.

(4) Vorschläge der Studienfachschaft zur
Verwendung von QSM werden alleine durch die
Fachschaftsvollversammlung ausgesprochen.

§ 1 Gremien

1. Zum Zwecke der Vorbereitung ihrer
Vorschläge richtet die
Studienfachschaft eine
Qualitätssicherungsmittelkommission
(QSMK) ein.

2. Die QSMK besteht aus zwei
Mitgliedern der Studienfachschaft,
einem Hochschullehrer und einem
akademischen Mitarbeiter.

3. Die Mitglieder der QSMK werden
vom Fachschaftsrat benannt
beziehungsweise eingeladen. Die
Amtszeit beträgt ein Jahr.

4. Vorschläge der Studienfachschaft
zur Verwendung von QSM werden
alleine durch die
Fachschaftsvollversammlung
ausgesprochen.

§ 2 Antragsverfahren

(1) Antragsberechtigt sind alle Mitglieder und
Angehörigen der am Lehrangebot in den von der
Studienfachschaft vertretenen Studiengängen
beteiligten Einrichtungen.

(2) Stichtag für die Einreichung von Anträgen
ist der 31.10.

(3) Die Anträge enthalten mindestens:
3a. Kurzbeschreibung (ca. 250 Wörter) und

§ 2 Antragsverfahren

1. Antragsberechtigt sind alle Mitglieder
und Angehörigen der am Lehrangebot
in den von der Studienfachschaft
vertretenen Studiengängen beteiligten
Einrichtungen.

2. Stichtag für die Einreichung von
Anträgen ist der 31.10.
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Antragstext
3b. Zielsetzung und Ergebnisse
3c. Zielgruppe (Anzahl, Studiengang,
Studienphase)
3d. Zeit- und Maßnahmenplan
3e. Budgetplan

(4) Eine Seitenzahl von drei Seiten (ohne
Anhang, Deckblatt, Kurzbeschreibung) sollte
nicht überschritten werden.

3. Die Anträge enthalten mindestens:

3a. Kurzbeschreibung (ca. 250 Wörter)
und Antragstext
3b. Zielsetzung und Ergebnisse
3c. Zielgruppe (Anzahl, Studiengang,
Studienphase)
3d. Zeit-und Maßnahmenplan
3e. Budgetplan

4. Eine Seitenzahl von drei Seiten
(ohne Anhang, Deckblatt,
Kurzbeschreibung) sollte nicht
überschritten werden.

§ 3 Qualitätssicherungsmittelkommission

(1) Die QSMK sichtet die eingegangenen
Anträge und berät über diese. Sie tagt in der
Regel einmal im Jahr.

(2) Die studentischen Mitglieder der QSMK
stellen die Ergebnisse der Beratung der
Fachschaftsvollversammlung vor. Diese
entscheidet im Anschluss über die Anträge.

§ 3 Qualitätssicherungsmittelkommission
1. Die QSMK sichtet die eingegangenen

Anträge und berät über diese. Sie tagt in
der Regel einmal im Jahr.

21. Die studentischen Mitglieder der QSMK
stellen die Ergebnisse der Beratung der
Fachschaftsvollversammlung vor. Diese
entscheidet im Anschluss über die
Anträge.

§ 4 Übermittlung der Vorschläge

(1) Der Fachschaftsrat übermittelt den
Vorsitzenden der Verfassten Studierendenschaft
die Vorschläge der Studienfachschaft. Stichtag
ist der 14.1.

(2) Die Vorschläge der Studienfachschaft
werden unverzüglich ortsüblich öffentlich
gemacht, insofern gesetzliche Bestimmungen
dem nicht im Wege stehen.

§ 4 Übermittlung der Vorschläge

1. Der Fachschaftsrat übermittelt den
Vorsitzenden der Verfassten
Studierendenschaft die Vorschläge der
Studienfachschaft. Stichtag ist der 14.1.

2. Die Vorschläge der Studienfachschaft
werden unverzüglich ortsüblich
öffentlich gemacht, insofern
gesetzliche Bestimmungen dem nicht
im Wege stehen.

Diskussion
1. Lesung Kurzbeschreibung Satzungsänderungen Rechtsprüfung hat ergeben, dass FSR anders wählen muss, d.h. wird nächstes mal in leicht

geänderter Form eingereicht Frage: wie sehen die zu beschließenden Quotenregeln aus? Antwort: Noch freie Plätze werden
nach Geschlecht (M/W/D) durchrotiert Anmerkung: Synopsis nicht lesbar Frage: kann es sein, dass gewählte FSräte ob ihres Geschlechts nicht ins Amt kommen?
Antwort: ja, aber nur letzter Platz auf Liste
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 Frage: auch bei sehr ungleichen Stimmverhältnissen? Antwort: Beispiel unrealistisch, aber ja:
alle reinquotierten mit mehr als 5% qualifizieren Anmerkung: derartige Quotierungen sind ernst, also auch Grundsatzdiskussion wichtig
Antwort: FS Geschichte hat leicht anderes Wahlverfahren als andere FSen, jeder hat 2 stimmen Frage: warum habt ihr den Antrag vor der Prüfung gestellt? Antwort: Zeitmanagment war
problembehaftet, aber frühestmöglicher Beschluss war uns wichtig Anmerkung: bitte keine unfertigen Anträge bereden, zwei-Lesungen-prinzip ist wichtig

2. Lesung
Abstimmung :
Keine 2/3 Mehrheit möglich, daher kein Entschluss möglich
| Dafür: xx| Dagegen: xx| Enthaltungen: xx|

7.2 Änderung der Satzung der Fachschaft Geographie (2.
Lesung)

Änderung eines Anhangs der Organisationssatzung: 2/3-Mehrheit aller Mitglieder
erforderlich

Antragssteller*in: Fachschaft Geographie

Antragstext:
Der StuRa beschließt die nachstehende(n) Änderung(en) / Neufassung der Satzung / Ordnung der
Fachschaft Geographie:

Auflistung der Änderungen:
1. In § 3a Absatz 6 wird die Zeitdauer der Wahl auf den aktuellen Stand der WahlO des StuRa
gebracht.
2. In § 3a Absatz 10a und 11 wurde die Absatznummer zu 11 beziehungsweise 12 geändert.
3. In § 3d Absatz 1 wird „Die Studienfachschaft wählt ihre Mitglieder im StuRa in allgemeiner,
gleicher, freier, unmittelbarer und geheimer Personenwahl.“ durch „Der Fachschaftsrat entsendet
auf Grundlage eines Vorschlags der Fachschaftsvollversammlung Studierendenrats-Mitglieder für
die Fachschaft. Stellvertretung ist möglich.“ ersetzt.
4. In § 3d Absatz 3 wurde die Information „Für das vorzeitige Ausscheiden aus dem
Studierendenrat gilt § 44 OrgS.“ hinzugefügt.
5. In § 3d Absatz 4 bis 7 wurde der Text zu dem einer VS-internen Vorlage abgeändert. der Inhalt
von Absatz 5 ist somit entfallen.
6. Der Gesamttext der Satzung wird mit „*“ oder durch neutrale Personenbezeichnungen gegendert.
7. In § 3d wird der Titel dem geänderten Inhalt angepasst, von „Wahlen zum Studierendenrat“ zu
„Entsendung in den Studierendenrat“.

Begründung des Antrags:
(Bitte hier den Antrag kurz und knapp begründen)
Zu 1: Die Information war fehlerhaft, da in den letzten Jahren nur digitale Wahlen stattgefunden
haben. Dementsprechend wurde der Absatz auf den aktuellen Stand der WahlO gebracht.
Zu 2: Der Übersichtlichkeit halber wurde die Nummerierung angepasst.



11. Legislatur - StuRa-Sitzung am 28.11.2023

39
NIHIL IN CONCILIO SINE PETITIONE ORDINIS FIT I PRAESIDES CONCILII CONSERVATE PACEM

Zu 3: Nach einer Entscheidung des VG Karlsruhe, dürfen Fachschaftsvertreter für den Studierendenrat
nicht mehr direkt gewählt werden, sondern müssen vom Fachschaftsrat entsendet werden. Um mehr
Partizipation der Studierenden zu ermöglichen, werden in einer Fachschaftsvollversammlung die
Kandidaten vorgeschlagen. Des Weiteren ist eine Stellvertretung verankert, damit das Amt auch bei
Abwesenheit des Entsendenten (z.B. Auslandssemester) nahtlos weiter ausgeführt werden kann.
Zu 4: Die Begründung macht klarer, welchen Zeitraum die Amtszeit umfasst.
Zu 5: Die genannten Absätze wurden aus einer VS-internen Vorlage entnommen, um mehr
Einheitlichkeit und Klarheit in den Formulierungen herzustellen. Der Inhalt von § 3d Absatz 5 erübrigt
sich aufgrund der Neuregelung der Entsendung in den StuRa.
Zu 6: Die bisherige Fassung der Satzung war nur in Teilen gegendert. Die Neufassung ist durchgehend
gegendert.
Zu 7: Siehe „Zu 3“.

Synopse:

Bisheriger Text: Neuer Text:
Alter Vorspann:

Auf Grund von § 65 a Abs. 1
Landeshochschulgesetz vom 1. Januar 2005
(GBl. S. 1 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 13. März 2018 (GBl. S. 85)
in Verbindung mit § 17 Abs. 6 der
Organisationssatzung der Verfassten
Studierendenschaft vom 31. Mai 2013
(Mitteilungsblatt des Rektors vom 31. Mai
2013, S. 517 ff.), geändert durch die Satzung
vom 15. November 2016 (Mitteilungsblatt des
Rektors vom 23. Februar 2017, S. 5 f.) hat der
Studierendenrat am 09. Juni 2020 die
nachfolgende Neufassung der Satzung der
Studienfachschaft Geographie beschlossen.
Das Rektorat der Universität Heidelberg hat
die Neufassung der Studienfachschaftssatzung
am XX. YY 2020 genehmigt.

Neuer Vorspann:

§ 3a Wahlen zum Fachschaftsrat

(…)

(6) Die Wahl zum Fachschaftsrat
Geographie findet an drei aufeinander
folgenden Tagen statt, eine Briefwahl findet
nicht statt.

(…)

(10a) Ist ein Mitglied des Fachschaftsrats
voraussichtlich für längere Zeit an der
Wahrnehmung seiner Aufgaben gehindert, so
hat es beim Fachschaftsrat seine Freistellung
von den Tätigkeiten des Fachschaftsrats zu
beantragen. Der Fachschaftsrat hat diesem
Antrag beim Vorliegen wichtiger Gründe

§ 3a Wahlen zum Fachschaftsrat

(…)

(6) Für die Dauer der Wahl zum Fachschaftsrat
gilt §9 WahlO der Verfassten Studierendenschaft, sie
beträgt bei einer Urnenwahl jedoch mindestens drei
Tage und bei einer Online-Wahl mindestens fünf
Tage. Eine Briefwahl findet nicht statt.

(…)

(11) Ist ein Mitglied des Fachschaftsrats
voraussichtlich für längere Zeit an der Wahrnehmung
seiner Aufgaben gehindert, so hat es beim
Fachschaftsrat seine Freistellung von den Tätigkeiten
des Fachschaftsrats zu beantragen. Der
Fachschaftsrat hat diesem Antrag beim Vorliegen
wichtiger Gründe stattzugeben. Wichtige Gründe
sind insbesondere:
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stattzugeben. Wichtige Gründe sind
insbesondere:
1. Auslandsaufenthalte mit einer Dauer
von mindestens drei Monaten,
2. Krankheitsfälle mit einer zu
erwartenden Dauer von mehr als drei Monaten,
3. ein Urlaubssemester,
4. besondere persönliche oder
studienspezifische Belastungen.
Der Fachschaftsrat hat den Antrag abzulehnen,
wenn keine wichtigen Gründe vorliegen oder
nach der voraussichtlichen Beendigung der
Freistellung nicht mehr als zwei Monate im
Amt verbleiben. In diesem Fall verweist er den
Antragsteller auf sein Rücktrittsrecht. Mit der
Freistellung verliert das betroffene Mitglied
des Fachschaftsrats seine Mitgliedschaftsrechte
und – pflichten (Stimmrecht). Das Mitglied
erlangt diese durch Erklärung wieder.
(11) Eine Person scheidet aus dem
Fachschaftsrat aus:
a) wenn ihre Amtszeit endet,
b) wenn sie nicht mehr für einen der
Studiengänge, welche die Studienfachschaft
vertritt, immatrikuliert ist,
c) wenn sie zurücktritt oder
d) durch Tod.

(…)

§ 3d Wahlen zum Studierendenrat
(1) Die Studienfachschaft wählt ihre
Mitglieder im StuRa in allgemeiner, gleicher,
freier, unmittelbarer und geheimer
Personenwahl.
(2) Die Amtszeit der Vertreter*innen im
StuRa beträgt ein Jahr.
(3) Eine Person scheidet aus dem StuRa
aus:
a) wenn ihre Amtszeit endet,
b) wenn sie nicht mehr für einen der
Studiengänge, welche die Studienfachschaft
vertritt, immatrikuliert ist,
c) wenn sie zurücktritt oder
d) durch Tod.
(4) Im Falle des Ausscheidens eines
StuRa-Mitglieds rückt die Person mit der
nachfolgenden Stimmenzahl in den StuRa
nach. Gibt es keine*n Nachrücker*in, kann
jedes Fachschaftsratsmitglied vom
Fachschaftsrat in den StuRa entsandt werden.
(5) Im Falle der Verhinderung eines
StuRa-Mitglieds wird es von der Person/den
Personen mit der nachfolgenden Stimmenzahl
im StuRa vertreten. Gibt es keine*n
Nachrücker*in(nen) oder sind diese verhindert,

a) Auslandsaufenthalte mit einer Dauer von
mindestens drei Monaten,
b) Krankheitsfälle mit einer zu erwartenden
Dauer von mehr als drei Monaten,
c) ein Urlaubssemester,
d) besondere persönliche oder
studienspezifische Belastungen.
Der Fachschaftsrat hat den Antrag abzulehnen, wenn
keine wichtigen Gründe vorliegen oder nach der
voraussichtlichen Beendigung der Freistellung nicht
mehr als zwei Monate im Amt verbleiben. In diesem
Fall verweist er den Antragsteller auf sein
Rücktrittsrecht. Mit der Freistellung verliert das
betroffene Mitglied des Fachschaftsrats seine
Mitgliedschaftsrechte und pflichten (Stimmrecht).
Das Mitglied erlangt diese durch Erklärung wieder.
(12) Eine Person scheidet aus dem Fachschaftsrat
aus:
a) wenn ihre Amtszeit endet,
b) wenn sie nicht mehr für einen der
Studiengänge, welche die Studienfachschaft vertritt,
immatrikuliert ist,
c) wenn sie zurücktritt,
d) durch Tod oder
e) durch Abberufung (Abs. 5).

(…)

§ 3d Entsendung in den Studierendenrat
(1) Der Fachschaftsrat entsendet auf Grundlage
eines Vorschlags der Fachschaftsvollversammlung
Studierendenrats-Mitglieder für die Fachschaft.
Stellvertretung ist möglich.
(2) Die Amtszeit der Mitglieder und
Stellvertreter*innen im Studierendenrats beträgt ein
Jahr. Sie beginnt zum 01.10. eines Jahres.
(3) Für das vorzeitige Ausscheiden aus dem
Studierendenrat gilt § 44 OrgS. Eine Person scheidet
aus dem Studierendenrat aus:
a) wenn ihre Amtszeit endet,
b) wenn sie nicht mehr für einen der
Studiengänge, welche die Studienfachschaft vertritt,
immatrikuliert ist,
c) wenn sie zurücktritt oder
d) durch Tod.
(4) Im Falle des Ausscheidens eines
Studierendenrats-Mitglieds wird für die verbleibende
Amtszeit eine neue Person in den Studierendenrat
entsandt.
(5) Kommt das Studierendenrats-Mitglied seiner
Berichtspflicht nicht nach, kann es vom
Fachschaftsrat mit einfacher Mehrheit abberufen
werden.
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kann jedes Fachschaftsratsmitglied vom
Fachschaftsrat als Vertretung in den StuRa
entsandt werden.
(6) Die Studienfachschaft kann sich nach
§ 14 der Organisationssatzung der
Studierendenschaft mit anderen
Studienfachschaften zu einer Kooperation
zusammenschließen.

(…)

(6) Eine geplante Abberufung muss in zwei
Sitzungen des Fachschaftsrats beraten werden. Die
abzuberufende Person muss zu der Sitzung
eingeladen werden.
(7) Die Studienfachschaft kann sich nach § 11
der Organisationssatzung der Studierendenschaft mit
anderen Studienfachschaften zu einer Kooperation
zusammenschließen.

(…)
§ 9 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt mit Wirkung zum
10.06.2020 in Kraft. Zugleich tritt die
Studienfachschaftssatzung vom 10. April 2019
(Mitteilungsblatt des Rektors vom 16. Mai
2019, S. 435 ff.) außer Kraft.

§ 9 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt zum 12.11.2023 in Kraft.
Zugleich tritt die Studienfachschaftssatzung vom
10.06.2020 außer Kraft.

Diskussion
1. Lesung keine Wortbeiträge
2. Lesung

Abstimmung :
| Dafür: xx| Dagegen: xx| Enthaltungen: xx|

7.3 Neufassung der Organisationssatzung (2. Lesung —
fortgesetzt)

Änderung der Organisationssatzung: 2/3-Mehrheit aller Mitglieder erforderlich

In den §§ 18, 19, 21, 29 Abs. 3 und 33 Abs. 3 wurden durch die Antragssteller*innen zwischen den
Lesungen Änderungen vorgenommen.
Der § 42 Abs. 4 wurde durch einen Änderungsantrag geändert.
Die Änderungen im § 40 Abs. 4 im Vergleich zur geltenden Fassung wurde wieder rückgängig
gemacht. vorige §§ 40 Abs. 5, 63 Abs. 1 wurden entsprechend gestrichen, § 31 Abs. 2 Nr.1, § 40 Abs.
11, § 41 Abs. 2 wurden entsprechend angepasst. Siehe Begründung zu § 40.
§ 43 Abs. 2 S. 4 wurde von den Antragsstellenden gestrichen und § 34 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 entsprechend
geändert, siehe Begründung.
Die Antragsteller*innen haben einen Änderungsantrag des AK LeLe und der Behindertenbeauftragten
angenommen, § 42 Abs. 4 Nr. 2 zu ändern, siehe Begründung.

Antragssteller*innen: Gremienreferat, Theo Argiantzis

Der StuRa beschließt die folgende Neufassung der Organisationssatzung:

Neufassung Begründung/Erläuterung
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Präambel
Wir als Studierende der Universität Heidelberg geben
uns, zehn Jahre nach dem Ende staatlich verordneter
Sprachlosigkeit, diese Satzung. Dies tun wir in
Überzeugung einer unverzichtbaren Einheit von Lehre
und Forschung, im Bewusstsein unserer Verantwortung
als Akteur*innen des Wissenschaftsbetriebs und als
Mitglieder einer sich stets wandelnden Gesellschaft.
Die Verfasste Studierendenschaft der Universität
Heidelberg vertritt die Interessen der Studierenden
durch ihre Organe innerhalb und außerhalb der
Universität. Interessen, Bedürfnisse und Wünsche der
Studierenden werden in den Organen der Verfassten
Studierendenschaft berücksichtigt und ernsthaft
diskutiert. Grundlegend für ihre Arbeit sind Toleranz,
Partizipation und Inklusion. Um dem gerecht zu werden,
wirkt sie bestehenden gesellschaftlichen
Benachteiligungen von Studierendengruppen aktiv
entgegen.

Hier hat sich nicht viel geändert,
nur die Wiedereinführung der
VSen wurde datiert.

I. Allgemeines
§ 1 Grundlagen

(1) 1Alle immatrikulierten Studierenden
(Studierenden) der Universität Heidelberg sind
Mitglieder der Verfassten Studierendenschaft
(VS). 2Sie sind aufgerufen, aktiv an der Arbeit
der VS mitzuwirken.

(2) 1Die Verfasste Studierendenschaft bekennt sich
zu demokratischen Prinzipien. 2Sie arbeitet
überparteilich, lehnt jede Form von
Diskriminierung ab und arbeitet aktiv gegen
derartige Tendenzen.

unverändert

§ 2 Aufgaben
(1) Die Verfasste Studierendenschaft verwaltet ihre

Angelegenheiten im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen selbst.

(2) Nach § 65 Abs. 2 Landeshochschulgesetz (LHG)
hat sie folgende Aufgaben:

1. die Wahrnehmung der
hochschulpolitischen, fachlichen,
fachübergreifenden, sozialen,
wirtschaftlichen und kulturellen Belange
der Studierenden

2. die Mitwirkung an den Aufgaben der
Universität nach §§ 2 bis 7 LHG

3. die Förderung der politischen Bildung
und des Verantwortungsbewusstseins der
Studierenden vor der freiheitlich –

Nur leicht umstrukturiert.
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demokratischen Grundordnung
4. die Förderung der Gleichstellung und des

Abbaus von Benachteiligungen innerhalb
der Studierendenschaft

5. die Förderung sportlicher Aktivitäten für
Studierende

6. die Pflege der überregionalen und
internationalen Studierendenbeziehungen

7. die Förderung der Integration
ausländischer Studierender

(3) Die Verfasste Studierendenschaft bezieht auch
zu Fragen Stellung, die die gesellschaftliche
Aufgabe der Universität Heidelberg, ihren
Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung, sowie die
Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und
deren Folgen für die Gesellschaft betreffen.

(4) Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben bietet die
Verfasste Studierendenschaft allen Studierenden
einen Raum für den respektvollen Austausch
ihrer Meinungen.

(5) Die Verfasste Studierendenschaft nimmt im
Rahmen der Gesetze ein politisches Mandat
wahr.

§ 3 Mitgliedschaft in Zusammenschlüssen
von Studierenden

(1) Die Verfasste Studierendenschaft der Universität
Heidelberg ist nach § 65a Abs. 8 LHG Teil der
Landesstudierendenvertretung Baden-
Württemberg.

(2) 1Der Studierendenrat entscheidet über den
Eintritt in weitere Verbände von
Studierendenschaften oder anderen
Organisationen. 2Ein- und Austritte im Sinne
dieses Absatzes werden vom Studierendenrat mit
einfacher Mehrheit beschlossen.

unverändert

§ 4 Anhänge
1Diese Organisationssatzung hat zwingend
folgende Anhänge:
- Anhang A: Zuordnung der

Studiengänge zu den Studienfachschaften
- Anhang B: Die Satzungen der

Fachschaften
2Diese Anhänge sind nachrangiger Teil der
Organisationssatzung.
3Weitere Anhänge können zu

Hier wird klargestellt, was auf
welche Art Teil der OrgS ist. Die
Hierarchie zwischen
Fachschaftssatzungen und der
OrgS wird klargestellt, um
Rechtssicherheit zu schaffen:
bisher war die Hierarchie zwischen
FS-Satzungen und OrgS nur
implizit, was einerseits zu
Verwirrung und andererseits zum
Fortbestand rechtswidriger
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Informationszwecken angefügt werden; diese
sind nicht Teil der Organisationssatzung im
eigentlichen Sinne und haben keine
Regelungswirkung.

Regelungen in FS-Satzungen
führen kann, auch wenn in der
OrgS das Problem schon behoben
wurde. Die Möglichkeit, der OrgS
rein informative Anhänge
zuzufügen wird geschaffen.

II. Organe der Verfassten
Studierendenschaft – Allgemeines
§ 5 Gliederung der Organe der Verfassten
Studierendenschaft

(1) Organe auf dezentraler Ebene sind:
1. die Fachschaftsvollversammlungen

(FSVV),
2. die Fachschaftsräte (FSR,)
3. weitere, sofern von einzelnen

Studienfachschaftssatzungen vorgesehen.
(2) Organe auf zentraler Ebene sind:

1. der Studierendenrat (StuRa) mit dem
Präsidium als Teilorgan

2. die Referatekonferenz (RefKonf) mit
dem Vorsitz und den Referaten als
Teilorganen

3. die Schlichtungskommission (SchliKo)
4. die Wahlkommission (WaKo) als

unabhängiges Wahlorgan

Inhaltlich unverändert.

III. Allgemeine Verfahrensregeln Diese Regeln nach vorne zu
ziehen, scheint strukturell
schlüssig, wenn sie für alles
nachfolgende gelten sollen, in der
aktuellen Fassung wirken sie wie
ein Hintergedanke. Es werden
mehr Regeln im allgemeinen Teil
zusammengefasst.

§ 6 Antragsrecht
(1) Grundsätzlich sind alle Mitglieder der VS in den

Organen der VS antragsberechtigt.
(2) 1Weiterhin können Organe und Gremien der VS

Anträge an andere Organe und Gremien stellen,
soweit dies der Erfüllung ihrer Aufgaben dient.
2Gleiches gilt für den*die Beauftragte*n für de
n Haushalt nach § 65b Abs. 2 LHG sowie
weitere Mitarbeitende.

(3) Ausnahmen werden durch Satzungen,
Ordnungen und Geschäftsordnungen geregelt.

unverändert

§ 7 Rechenschafts- und Berichtspflicht, Allgemeine Regelungen über diese
Pflichten scheinen sinnvoll, um
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Bindung an Beschlüsse des
Studierendenrates von Amtsträger*innen

(1) 1Alle vom StuRa gewählten Amtsträger*innen
sind ihm rechenschaftspflichtig und verpflichtet,
regelmäßig im StuRa über ihre Arbeit zu
berichten. 2Nach einem Bericht stellen sie sich
den Fragen der Mitglieder des StuRa.

(2) 1Die vom StuRa gewählten Amtsträger*innen
sind an dessen Beschlüsse gebunden und sollen
im Rahmen ihrer Möglichkeiten an deren
Umsetzung mitwirken. 2Diese Regelung greift
nicht, wenn übergeordnete Rechtsvorschriften
dem entgegenstehen oder diese Satzung
Ausnahmen benennt.

unbeabsichtigte Lücken zu
vermeiden. Für Referent*innen
ändert sich materiell hier nichts,
der Thematik soll nur durch eine
herausgehobenere Stellung in der
Satzung angemessene Priorität
(und Offensichtlichkeit) gegeben
werden.

§ 8 Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung und
Mehrheiten

(1) Organe und Gremien der VS sind
beschlussfähig, wenn die Mehrheit ihrer
ordentlich stimmberechtigten Mitglieder
anwesend ist.

(2) Alle Gremien der VS fassen ihre Beschlüsse
grundsätzlich mit einfacher Mehrheit.

(3) 1Andere Ordnungen und Satzungen der VS
können Ausnahmen von den Absätzen 1 bis 2
vorsehen. 2Zulässige Ausnahmen von Abs. 1
sind die Erhöhung des Quorums in begründeten
Fällen oder die widerlegbare Annahme der
Beschlussfähigkeit. 3Für
Fachschaftsvollversammlungen ist Abs.1 nicht
anzuwenden, soweit die Fachschaftssatzung
nichts anderes festlegt. 4Abs. 2 gilt nicht für
Änderungen der Organisationssatzung oder
wenn andere übergeordnete Regelungen
entgegenstehen.

(4) Die Anzahl von abgegebenen Stimmen wird aus
der Summe der Ja-Stimmen, Nein-Stimmen und
Enthaltungen berechnet.

(5) Eine einfache Mehrheit ist erreicht, wenn die
Anzahl der Ja-Stimmen die der Nein-Stimmen
übersteigt.

(6) Eine absolute Mehrheit ist erreicht, wenn die
Anzahl der Ja-Stimmen die Hälfte aller
abgegebenen Stimmen übersteigt.

(7) Eine Zwei-Drittel-Mehrheit ist erreicht, wenn die

Grundlagen-Regelung für die
Beschlussfähigkeit und
Beschlussfassung, um den
aktuellen etwas unpraktischen
Rückgriff auf die StuRa-GO zu
vermeiden. Absichtlich weit
geöffnet, um keine aktuellen
Regelungen auszuschließen und
Flexibilität für die Bedürfnisse
einzelner Gremien zu ermöglichen
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Anzahl der Ja-Stimmen mindestens zwei Drittel
aller abgegebenen Stimmen erreicht.

(8) Für Änderungen der Organisationssatzungen
wird immer eine Mehrheit der Ja-Stimmen von
Zwei-Dritteln aller stimmberechtigten Mitglieder
des StuRa benötigt.

(9)Wird die erforderliche Mehrheit für einen Antrag
oder Beschluss nicht erreicht, gilt er als
abgelehnt.

§ 9 Form und Fristen
(1) Zur Wahrung der Schriftform genügt die

elektronische Übermittlung, sofern nicht anders
geregelt.

(2)Zur Berechnung der in den Satzungen und
Ordnungen der VS vorgesehenen Fristen sind die
§§ 187 bis 193 BGB heranzuziehen.

unverändert

§ 10 Geschäftsordnungen
(1) Die Organe und Gremien können sich

Geschäftsordnungen geben, um ihre Verfahren
weiter zu regeln. Die zentralen Organe sollen
sich Geschäftsordnungen geben.

(2) 1Die Geschäftsordnung des StuRa findet auf die
anderen Organe entsprechende Anwendung,
insoweit keine eigenen Regelungen vorliegen
und sie sachlich anwendbar ist. 2Näheres regelt
die Geschäftsordnung des StuRa.

(3) 1Geschäftsordnungen eines Organs oder eines
Gremiums können ausschließlich von diesem
beschlossen, geändert und neugefasst werden.
2Die Regelungen gem. § 53 Abs. 1 und 2 gelten
auch für Änderungen von Geschäftsordnungen.
3Beratende Mitglieder eines Organs oder
Gremiums sind beim Beschließen, Ändern und
Neufassen der Geschäftsordnung nicht
stimmberechtigt.

(4) 1Die Geschäftsordnungen der Organe der
Verfassten Studierendenschaft sind auf der
Website der Verfassten Studierendenschaft
bekannt zu machen. 2Geschäftsordnungen
bestimmen den Tag ihres Inkraftretens,
andernfalls treten sie am folgenden Sonntag nach
ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Eine eigene Regelung für GOs,
statt nur angetackert und impliziert.
Soll Klarheit schaffen und auf die
Regelungsmöglichkeit hinweisen.
Alle Regelungen zu
Geschäftsordnungen, ihrem Erlass
und Änderungen werden hier der
zwecks Übersichtlichkeit
zusammengezogen.

§ 11 Öffentlichkeit von Sitzungen
(1) 1Alle Organe der VS tagen grundsätzlich

öffentlich. 2Alle Studierenden der Universität

Allgemeine
Öffentlichkeitsregelungen für die
Organe der VS werden
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Heidelberg haben das Recht an ihnen
teilzunehmen.

(2) 1Von dieser Regelung darf nur für die Dauer der
Diskussion einzelner Tagesordnungspunkte oder
Themen abgewichen werden. 2Eine Abweichung
ist nur zulässig, wenn:

1. berechtigte Interessen einzelner dies
erfordern – zum Beispiel bei
Stellenbesetzungsverfahren,

2. ein laufendes Schlichtungs-,
Streitbeilegungs oder Gerichtsverfahren
behandelt wird,

3. das jeweilige Organ dies im Einzelfall
begründet beschließt,

4. Gesetzliche Bestimmungen einer
öffentlichen Behandlung entgegenstehen.

3Ein Ausschluss von Mitgliedern einer
Studienfachschaft von den Sitzungen ihres

Fachschaftsrates ist unzulässig, wenn ein
Ausschluss der Öffentlichkeit nicht gesetzlich
angezeigt ist.

(3) 1Zu Sitzungen eines Organs oder Gremiums sind
alle Mitglieder einzuladen. 2Ist die Sitzung
öffentlich, so ist sie auch mit angemessenem
Vorlauf auf geeignete Weise öffentlich bekannt
zu geben. 3Einladung und Bekanntgabe müssen
die Gegenstände der Sitzung enthalten. 4Näheres
regelt die jeweils anzuwendende
Geschäftsordnung.

ausführlicher definiert, im Grunde
werden schon geltende Regelungen
aus der alten OrgS und der StuRa-
GO zusammengeführt. Damit
verbunden werden
Mindeststandards zur
Bekanntmachung von Sitzungen
eingeführt, um angemessene
Vorbereitung zu ermöglichen.

IV. Wahlen, Wahlverfahren und Amtszeiten Hier werden Regelungen für
Wahlen zusammengeführt und zum
Teil aus der Wahlordnung in die
OrgS gehoben um sie besser zu
sichern und ihnen angemessene
Rang zu verleihen

§ 12 Wahlgrundsätze
(1) 1Wahlen und Urabstimmungen der Verfassten

Studierendenschaft finden nach demokratischen
Wahlgrundsätzen statt. 2Dementsprechend wird
in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher
und geheimer Wahl gewählt.

(2) 1Wahlberechtigt und wählbar sind alle
immatrikulierten Studierenden der Universität
Heidelberg mit Ausnahme der befristet
Immatrikulierten nach §60 Abs. 5 LHG.
2Unvereinbarkeiten und sonstige

Keine neuen oder geänderten
Inhalte, nur Anpassung an die
Formulierungen des LHG.
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Einschränkungen bestehen nur, wenn sie in
dieser OrgS ausdrücklich festgeschrieben sind.

(3)Die Einhaltung der Wahlgrundsätze wird durch
eine zielführende Organisationsweise
gewährleistet.

§ 13 Wahlkommission (WaKo)
(1) Die Wahlkommission ist zentrales und primäres

Wahlorgan der VS.
(2) 1Die WaKo besteht aus mindestens vier und

maximal 10 Mitgliedern. 2Diese bestimmen aus
ihrer Mitte einen Wahlvorstand bestehend aus:

1. einer*einem Vorsitzenden,
2. einer*einem stellvertretende*n

Vorsitzende*n.
(3) 1Die WaKo leitet die Wahlen und

Urabstimmungen, bereitet sie vor und nach und
führt die Aufsicht über sie. 2Sie prüft die
eingereichten Wahlvorschläge und
Kandidaturen. 3Sie ermittelt und verkündet die
Ergebnisse. 4Sie wird insbesondere bei der
organisatorischen und technischen Vor-,
Nachbereitung und Durchführung der Wahlen,
sowie bei der Ermittlung der Ergebnisse durch
von ihr benannte oder beauftragte Personen
unterstützt und vertreten.

(4)Wahlraumausschüsse als nachrangige
Wahlorgane werden durch die WaKo eingesetzt.

Die Wahlkommission sollte als
Satzungsorgan auch explizite
eigene Regelungen in der Satzung
haben und nicht nur in
Nebensätzen existieren. Leute
sollen beim Lesen einen Überblick
haben, was die einzelnen Organe
sind und tun. Die Regelungen sind
aus dem aktuellen Stand der
Wahlordnung übernommen

§ 14 Bekanntmachungen
(1) Wahlen und Urabstimmungen müssen

mindestens vier Wochen vor der Wahl bekannt
gemacht werden, sofern die Wahlordnung keine
abweichende Frist vorsieht.

(2)Alle Bekanntmachungen müssen fristgerecht auf
der Webseite der VS veröffentlicht werden.

Steht nur an neuer Stelle.

§ 15 Universitätsweite Wahlen
(1) 1Universitätsweite Wahlen und Urabstimmungen

erstrecken sich über mindestens drei
zusammenhängende Werktage. 2Es gelten alle
Kalendertage als Werktage, die nicht Sonn- oder
gesetzliche Feiertage sind.

(2) 1Finden universitätsweite Wahlen und
Urabstimmungen als Urnenwahl statt, muss je
Universitätsstandort mindestens ein Wahllokal
eingerichtet werden. 2Die Universitätsstandorte
sind:

Steht nur an neuer Stelle.
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1. die Altstadt
2. der Campus Bergheim
3. das Neuenheimer Feld
4. die medizinische Fakultät
Mannheim.

3Findet die Wahl nicht als Urnenwahl statt, kann
davon abgewichen werden.

§ 16 Anfechtung einer Wahl
(1) Alle immatrikulierten Studierenden der

Universität Heidelberg können eine Wahl oder
Urabstimmung innerhalb einer Frist von 21 Tage
ab der Bekanntmachung des Ergebnisses
schriftlich anfechten, wenn sie Verstöße gegen
demokratische Grundsätze des § 12 beobachten
oder vermuten.

(2) Wahlprüfungskommission für alle Wahlen ist
die Schlichtungskommission.

(3) Erklärt die SchliKo die Wahl oder
Urabstimmung für ungültig, so ist eine
Wiederholung unverzüglich auszuschreiben.

(4)Nähere regelt die Wahlordnung

An neuer Stelle, Bezug auf die
demokratischen Grundsätze der
Wahl um klar zu stellen, was eine
Anfechtung begründet.

§ 17 Unvereinbarkeit von Ämtern
(1) 1Die gleichzeitige Ausübung eines Referats und

des Vorsitzes der VS ist ausgeschlossen.
2Ausgenommen hiervon ist das Amt der*des
stellvertretenden Vorsitzenden.

(2) Die gleichzeitige Ausübung mehrerer Referate
ist ausgeschlossen.

(3) Mitglieder des Präsidiums des StuRa können für
die Dauer ihrer Amtszeit weder in ein Referat
noch in den Vorsitz der Verfassten
Studierendenschaft gewählt werden.

(4) Referent*innen und Vorsitzende der VS können
nicht in das Präsidium des StuRa gewählt
werden.

(5) Die Mitgliedschaft in der SchliKo ist mit der
Mitgliedschaft in einem anderen zentralen Organ
der VS unvereinbar.

(6) 1Angestellte der VS können weder als Vorsitz
der VS, als Mitglied des Finanzreferats, noch als
Mitglied eines Gremiums gewählt werden, dem
ihre Stelle zugeordnet ist. 2Für Angestellte, deren
Stelle dem StuRa oder der RefKonf direkt
zugeordnet ist, gilt, dass nur die Wahl in den

Keine Inhaltlichen Änderungen.
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Vorsitz oder das Finanzreferat ausgeschlossen
ist.

§ 18 Amtszeiten und Wiederwahl
(1) 1Die Amtszeiten für alle Ämter in der VS

betragen ein Jahr. 2Die Wahlordnung kann
abweichende Regelungen vorsehen.

(2) Mitglieder von Organen und Gremien der VS
und Träger*innen von Ämtern der VS scheiden
am Ende ihrer Amtszeit regulär aus.

(3) 1Eine Wiederwahl ist möglich. 2Bei durch den
StuRa oder die RefKonf gewählten Ämtern
beträgt die Verweildauer im selben Amt
maximal vier Jahre. 3Der StuRa hat das Recht,
diese Beschränkung in begründeten Einzelfällen
außer Kraft zu setzen.

Keine inhaltlichen Änderungen,
aus systematische Gründen wurde
Der neue Abs. 2 aus dem
folgenden Paragraphen
vorgezogen.

§ 19 vorzeitiges Ausscheiden aus einem Amt
In folgenden Fällen kommt es zu einem vorzeitigen
Ausscheiden aus dem Amt:

1. durch Exmatrikulation oder wenn die
Wählbarkeit nach § 12 Abs. 2 OrgS nicht
mehr gegeben ist,

2. durch Rücktritt,
3. durch Abwahl,
4. bei Auflösung des Organs,
5. wenn ein*e Amtsträger*in aus

juristischen Gründen nicht mehr zur
Amtsführung berechtigt ist,

6. Tod.

Keine inhaltlichen Änderungen,
der frühere Abs. 1 wurde aus
systematischen Gründen in den
vorherigen Paragraphen gestellt.

§ 20 Abwahl im Studierendenrat
(1) Die Abwahl eines Gremienmitglieds durch den

StuRa führt zu einem vorzeitigen Ausscheiden
aus dem Amt.

(2) Die Abwahl im StuRa ist nur möglich, wenn die
Besetzung des betreffenden Amtes durch den
StuRa oder die RefKonf erfolgte.

(3) Eine Abwahl im StuRa bedarf einer absoluten
Mehrheit.

(4) 1Mitglieder der SchliKo können nicht ohne
besonderen Grund und nur mit Zwei-Drittel-
Mehrheit abgewählt werden. 2Der besondere
Grund ist auszuformulieren und schriftlich
festzuhalten.

(5) Eine Abwahl von Mitgliedern der WaKo
während einer Wahl ist nicht möglich.

(6) Wird der*die Finanzreferent*in nach §65b Abs.

Hier werden
Dokumentationsanforderungen für
die Abwahl von SchliKo-
Mitgliedern hinzugefügt, um
sicherzustellen das der „besondere
Grund“ auch überprüfbar ist.
Eine Lähmung der WaKo während
laufenden Wahlen soll
ausgeschlossen werden.
Keine weiteren inhaltlichen
Änderungen.
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2 S. 5 LHG abgewählt und das Amt nicht neu
besetzt, so übernehmen die Vorsitzenden der VS
zwingend die dadurch anfallenden Aufgaben.

§ 21 Kommissarische Amtsführung
(1) Sollte ein Amt nach Ende der Amtszeit eines*r

Amtsträger*in gem. § 18 Abs. 1 f. unbesetzt
sein, so kann das bisherige Mitglied
kommissarisch im Amt bleiben. In Fällen von
vorzeitigem Ausscheiden aus dem Amt gem. §
19 findet keine kommissarische Amtsführung
statt.

(2) Die kommissarische Amtsausübung endet mit
der Wahl neuer Amtsinhaber*innen, spätestens
aber nach einem Jahr.

(3)Näheres regelt die Wahlordnung.

Maximalgrenze für
kommissarische Amtsführung,
sonst gleich. Die vorherige
Klarstellung bzgl der Abwahl
wurde umgeschrieben, um die
systematische Unterscheidung
zwischen „Ende der Amtszeit“ und
„vorzeitigem Ausscheiden aus dem
Amt“ klarzustellen und
beizubehalten.

§ 22 Wahl der Listenmitglieder des
Studierendenrats

(1) In universitätsweiten Wahlen werden nach den
Grundsätzen der Verhältniswahl
Listenvertreter*innen in den StuRa gewählt.

(2) Die Gesamtzahl der möglichen Sitze für die
Listenmitglieder ist abhängig von der
Wahlbeteiligung bei der Wahl:

1. bei einer Wahlbeteiligung von 0%
werden keine Sitze vergeben,

2. bei einer Wahlbeteiligung von 50%
entspricht die Anzahl der zu
vergebenden Sitze der Höchstzahl der
Studienfachschaftsmitglieder im
Studierendenrat,

3. dazwischen wird linear interpoliert und
kaufmännisch gerundet.

(3) Die Höchstzahl der möglichen Sitze ist die Zahl
der Sitze, die den in Anhang A aufgeführten
Studienfachschaften nach § 23 Abs. 4 zustehen,
unabhängig davon, ob sie Stimmrecht haben
oder Kooperationen eingegangen sind.

(4) Grundlage zur Berechnung der Größe der
Fachschaften ist die zum Zeitpunkt der
Auflegung des Wahlberechtigtenverzeichnisses
für die Wahl der Listenmitglieder aktuelle
Studierendenstatistik der Universität.

(5) 1Gewählt wird mit offenen Listen. 2Jede*r
Wahlberechtigte kann Stimmen auf die
einzelnen Kandidaten*Kandidatinnen der Listen

Vorgezogen aus dem Abschnitt
„StuRa“, inhaltlich unverändert,
besonders Abs. 2 Gegenstand einer
größeren Debatte die an anderer
Stelle geführt wird.
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verteilen. 3Die Sitze werden auf die Listen nach
dem Divisorverfahren mit Standardrundung
(Sainte-Laguë) verteilt und innerhalb der Listen
nach Anzahl der Stimmen der
Kandidaten*Kandidatinnen.

(6) Studienfachschaftsmitglieder im StuRa können
nicht für eine Liste kandidieren, wenn die
laufende Amtszeit regulär über den Beginn der
Amtszeit für welche kandidiert wird,
weitergehen würde.

(7) Mitglieder, welche nach der Wahl für eine
Studienfachschaft in den StuRa entsandt werden,
verlieren ihren Listenplatz.

(8) 1Die Wahl der Listenmitglieder findet in der
Regel im Sommersemester und frühestens
sechsundvierzig Wochen, spätestens
achtundfünfzig Wochen nach der letzten Wahl
statt. 2In begründeten Ausnahmefällen kann der
StuRa auf Vorschlag der Wahlkommission mit
einer ⅔- Mehrheit diesen Zeitraum vergrößern.

(9) Die Wahl zum StuRa findet in der
Vorlesungszeit statt.

(10) 1Dauer und Zeitpunkt der Wahl bestimmt
die WaKo in Rücksprache mit dem StuRa. 2Eine
Zusammenlegung der Wahl zum StuRa mit
eventuell stattfinden Urabstimmungen oder
anderen Wahlen sowie Wahlen der
akademischen Selbstverwaltung ist anzustreben.

(11) Die so neugewählten StuRa-Mitgliedern
treten ihr Amt zu Beginn der nächsten Legislatur
in der Vorlesungszeit an.

(12) Näheres bestimmt die Wahlordnung.
§ 23 Entsendung der StuRa-Mitglieder der
Studienfachschaften und Kooperationen

(1) 1Der Fachschaftsrat einer Studienfachschaft bzw.
die Kooperationen nach dem festgelegten
Verfahren entsenden die Mitglieder in den
Studierendenrat. 2Diese müssen gem. § 29 Abs.
3 für die Studienfachschaft bzw. einer der
kooperierenden Studienfachschaften
wahlberechtigt sein. 3Näheres regeln die
Satzungen der jeweiligen Studienfachschaften
und die Wahlordnung.

(2) 1Studienfachschaften können sich zur Führung
einer gemeinsamen Stimme im StuRa oder

Die Regelungen über
Fachschaftmitglieder an einem Ort
zusammengeführt statt über die
Satzung verstreut, Begriffe werden
aktualisiert. Keine inhaltlichen
Änderungen.
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anderen, auch universitären Gremien, in
Kooperationen zusammenschließen. 2Verfahren
für Kooperation regelt § 24 dieser OrgS.

(3) 1Die Fachschaftsräte der jeweiligen
Studienfachschaften informieren das Präsidium
über jede Entsendung und Abberufung ihrer
StuRa-Mitglieder. 2Andernfalls steht diesen
Mitgliedern kein Stimmrecht zu. 3Näheres regelt
die Geschäftsordnung des StuRa.

(4) Eine Studienfachschaft oder Kooperation, die
1. bis zu einschließlich vier Hundertstel
aller Studierenden vertritt, erhält einen Sitz
im StuRa,
2. bis zu einschließlich acht Hundertstel
aller Studierenden vertritt, erhält zwei Sitze
im StuRa,
3. mehr als acht Hundertstel aller
Studierenden vertritt, erhält drei Sitze im
StuRa.

§ 24 Bildung von Kooperationen
(1) 1Die Bildung einer Kooperation für den StuRa

erfolgt durch eine Vereinbarung der beteiligten
Studienfachschaften. 2Diese muss mindestens
beinhalten:

1. Namen der beteiligten
Studienfachschaften und

2. eine Regelung, wie StuRa-Mitglieder und
ihre Stellvertreter bestimmt werden.

(2) Die Kooperationsvereinbarung muss datiert sein
und von jeweils zwei Dritteln der FSR-
Mitglieder jeder beteiligten Studienfachschaft
unterschrieben werden.

(3) 1Die Kooperationsvereinbarung muss von den
Fachschaftsvollversammlungen aller beteiligten
Studienfachschaften beschlossen werden.
2Hiervon muss jeweils ein Protokoll angefertigt
werden.

(4) 1Die Kooperationsvereinbarung und die
Protokolle der beschließenden FSVV-Sitzungen
müssen beim Wahlausschuss bis zwei Wochen
vor der Frist zur Einreichung von
Wahlvorschlägen für die Wahlen zum
Studierendenrat eingereicht werden. 2Die
Kooperationen werden zum Beginn der nächsten
Legislaturperiode wirksam.

Die Regelungen über
Kooperationen werden in einen
eigenen Paragraphen ausgegliedert,
da sie relativ ausführlich und
komplex sind.
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(5) Kooperationen gelten, bis eine Studienfachschaft
austritt.

(6) 1Der Austritt ist von der jeweiligen
Fachschaftsvollversammlung zu beschließen.
2Austritte sind wie nach dem Verfahren in Abs.
4 einzureichen und nachzuweisen und werden
erst zum Beginn einer Legislaturperiode gültig.

§ 25 Wahlordnung
Weitere Regelungen zu Organisation und
Durchführung von Wahlen, sowie anderen mit
einer Wahl zusammenhängenden Fragestellung
regelt die Wahlordnung.

Expliziter Auftrag und
Ermächtigung für die
Wahlordnung.

V. Organe auf dezentraler Ebene
(Fachschaften)
§ 26 Studienfachschaften

(1) Universitätsweit gliedert sich die Verfasste
Studierendenschaft auf Fachebene in
Studienfachschaften.

(2) Studienfachschaften können auch
standortorientiert, fachübergreifend oder
fakultätsübergreifend gebildet werden.

(3) Die Organe einer Studienfachschaft sind
mindestens die Fachschaftsvollversammlung
(FSVV) und der Fachschaftsrat (FSR).

(4) 1Studienfachschaften haben die Aufgabe, die
Angelegenheiten der Studierenden auf
Fachebene zu vertreten und in dem ihnen
zugewiesenen Rahmen die Aufgaben der VS für
ihre Mitglieder wahrzunehmen. 2Die Rechte und
Aufgaben anderer Organe, insbesondere des
StuRa, bleiben hierdurch unberührt.

(5) 1Die Studienfachschaften nehmen im Rahmen
der QSM-Ordnung der VS ein Vorschlagsrecht
zur Verteilung der
Qualitätssicherungsnachfolgemittel (QSM)
wahr. 2Dieses Recht wird durch den FSR
ausgeübt oder kann durch die Satzung der
Studienfachschaft auf ein zu diesem Zweck
bestimmtes Gremium übertragen werden.

(6) Die Studienfachschaften stellen in der Regel die
Vertreter*innen der VS für Universitäts- und
Fakultätsgremien, sowie sonstige Gremien im
Bereich der von ihnen vertretenen Fächer.

(7) 1Die Zuordnung aller Studiengänge der
Universität zu den einzelnen

Hier werden ausführlich die
Aufgaben von FSen explizit
aufgeführt. Die Aufgaben sollen de
facto nicht verändert werden, nur
ausdrücklich festgelegt und für
Leser*innen der OrgS als
konstituierendes Dokument
ersichtlich sein. Durch die
Formulierung „Gremium“ soll in
Abs. 5 sichergestellt werden, dass
nicht eine Person die QSM einer
Fachschaft alleine kontrollieren
kann.
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Studienfachschaften regelt Anhang A dieser
Satzung. 2Jeder Studienfachschaft wird dabei
mindestens ein Studiengang mit
Hauptfachcharakter zugeordnet. 3Die Satzung
jeder Studienfachschaft ist in Anhang B
aufgeführt.

§ 27 Umstrukturierung von
Studienfachschaften

(1) Wenn Studienfachschaften neu gegründet,
vereinigt oder neu gegliedert werden sollen, ist
allen Fachschaftsräten der Studienfachschaften,
die bisher die betroffenen Studierenden
vertreten, Gelegenheit zur Stellungnahme zu
geben, sofern sie nicht gemeinsam einen
entsprechenden Vorschlag einbringen.

(2) Bei der Neugründung, Vereinigung oder
Neugliederung von Studienfachschaften ist zu
gewährleisten, dass die neue Regelung alle
Studierenden mindestens einer Studienfachschaft
zuordnet.

(3) 1Die Amtszeit der von der Neugründung,
Vereinigung oder Neugliederung betroffenen
Fachschaftsrats- und StuRa-Mitglieder endet am
Ende ihrer regulären Amtszeit. 2Dies ist bei
Inkrafttreten bzw. Übergangsregelungen der
Satzung der neuen Studienfachschaft zu
berücksichtigen. 3Gegebenenfalls ist einmalig
eine verkürzte oder verlängerte erste Amtszeit
vorzusehen.

(4) 1Werden zur Neugründung, Vereinigung oder
Neugliederung von Studienfachschaften
weitreichende Änderungsanträge eingereicht,
kann der Studierendenrat eine Urabstimmung
über die konkurrierenden Fassungen anordnen.
2Die Urabstimmung wird unter allen betroffenen
Studierenden durchgeführt. 3Die Vorschläge für
neue Satzungen können von den
Antragstellern*Antragstellerinnen vor der
Urabstimmung nochmals überarbeitet werden.

Unverändert, nur umbenannt.

§ 28 Die Fachschaftsvollversammlung
(FSVV)

(1) 1Die Fachschaftsvollversammlung ist die
Versammlung aller Mitglieder einer
Studienfachschaft. 2Die Mitglieder einer
Studienfachschaft sind alle Studierenden der ihr

Um den Charakter der FSVV-
Entscheidungen deutlich zu
machen, wurde die Formulierung
von Abs. 2 angepasst, aber nicht
grundlegend geändert. Die durch
LHG vorgegebene (freie) Wahl
von StuRa-Mitgliedern durch die
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zugeordneten Studienfächer.
(2) Die Beschlüsse der FSVV sind Grundlage für

die Arbeit des Fachschaftsrats und für diesen
bindend. Der Fachschaftsrat ist im Einklang mit
§ 65a Abs. 3 S. 6 LHG nicht gebunden bei der
Wahl und Entsendung von StuRa-Mitgliedern.

(3) Die Termin, Ort und Inhalte von Sitzungen der
FSVV müssen öffentlich und rechtzeitig,
spätestens drei Tage vor der Sitzung, vom
Fachschaftsrat bekannt gegeben werden.

(4) 1Die FSVV ist mindestens einmal jährlich
einzuberufen. 2FSVV müssen binnen einer
Woche einberufen werden, wenn:

1. ein Drittel der Mitglieder des
Fachschaftsrates dies fordert,

2. ein Prozent der Fachschaftsmitglieder
nach Abs. 1 dies schriftlich beantragt.

(5)Näheres regeln die Satzungen der einzelnen
Studienfachschaften.

FSRs als direkt gewählte Organe
wird aber klargestellt.
Mindeststandards für die
Bekanntgabe der Sitzungen wurden
präzisiert und geschärft, um
gleichberechtigte Mitwirkung zu
erleichtern und Wissenshierarchien
zu mindern.

§ 29 Der Fachschaftsrat (FSR)
(1) 1Der Fachschaftsrat ist das demokratisch

legitimierte Organ einer Studienfachschaft. 2Er
nimmt die Interessen der Mitglieder der
Studienfachschaft wahr und vertritt diese
innerhalb der Verfassten Studierendenschaft
sowie im Rahmen der Zuständigkeiten der
Fachschaft gegenüber der Universität und in der
Gesellschaft.

(2) Ein FSR umfasst mindestens zwei Mitglieder.
(3) 1Diese werden in der Regel jährlich oder

abweichend halbjährlich von allen Studierenden
gewählt, deren Studienfächer der jeweiligen
Studienfachschaft zugeordnet sind.
2Ausgenommen hiervon sind die befristet
immatrikulierten Studierenden nach § 60 Abs. 1
Satz 5 LHG. 3Es findet Personenwahl statt.
4Näheres regelt die Wahlordnung.

(4) Die Amtszeit als Mitglied des FSR beginnt
entweder am 1. April oder 1. Oktober eines
Jahres.

(5) 1Schadet ein Mitglied eines Fachschaftsrats dem
Ansehen der Studienfachschaft oder der
Funktionsfähigkeit des FSR, kann dieses
abgewählt werden. 2Dazu beschließt die FSVV
die Durchführung einer Abwahlabstimmung.

Die Formulierung an Abs. 1 wird
paralleler zum StuRa gefasst.
Umstrukturierung und Anpassung
an die halbjährliche Wahlpraxis in
der FS Jura. Mindestaufgaben des
FSR werden ausdrücklich definiert.
Der Passus zum Wahlrhytmus der
FSR wurde nach erneuter
Rücksprache nochmal überarbeitet
und weiter gestaltet.
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3Diese erfolgt durch alle Mitglieder der
Studienfachschaft mit Ausnahme der befristet
Immatrikulierten in freier, gleicher und geheimer
Abstimmung. 4Wenn die Mehrheit der
teilnehmenden Stimmberechtigten für die
Abwahl stimmt, ist das betreffende Mitglied
abgewählt. 5Das Nähere regeln die Satzungen
der Studienfachschaften oder die Wahlordnung.
6Eine Studienfachschaftssatzung kann
abweichende Regelungen zur Abwahl vorsehen.

(6) Die Aufgaben des FSR umfassen unter anderem:
1. die Einberufung und Leitung der

Sitzungen der
Fachschaftsvollversammlung, soweit die
Fachschaft keine abweichenden
Regelungen kennt,

2. die Beratung und Information der
Mitglieder der Studienfachschaft,

3. die Erarbeitung von Vorschlägen für die
Verwendung der
Qualitätssicherungsmittel (im Rahmen
des § 26 Abs. 5 und soweit die
Fachschaftsatzung keine abweichende
Regelung kennt),

4. die Verwaltung des Budgets der
Fachschaft,

5. die Umsetzung der Beschlüsse der
Fachschaftsvollversammlung.

Näheres bestimmt die Satzung der Fachschaft
oder die Geschäftsordnungen der
Fachschaftsorgane.

(7)Die Satzungen der einzelnen
Studienfachschaften können weitere Regelungen
vorsehen.

§ 30 Fakultätsfachschaften
(1) 1Die Studienfachschaften einer Fakultät können

gemeinsame Strukturen für eine
Fakultätsfachschaft bilden. 2Mit Zustimmung der
zuständigen Organe aller Studienfachschaften
einer Fakultät, die jeweils mit ⅔-Mehrheit
geschehen muss, können die
Studienfachschaften einer Fakultät
fakultätsweite Satzungen und Ordnungen
verabschieden, die der StuRa erlässt.

(2) 1Im Rahmen dieser Satzungen oder Ordnungen

Unverändert.
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ist zu regeln, wie die VS- Vertreter*innen im
Fakultätsrat nach § 65 a Absatz 6 LHG bestimmt
werden. 2Gibt es keine solche Ordnung,
entscheidet der Studierendenrat über die
Vertreter*innen.

(3)Die Satzungen oder Ordnungen sind in den
Anhang B dieser Satzung aufzunehmen.

VI. Studierendenrat
§ 31 Allgemeines und Aufgaben

(1) Der Studierendenrat (StuRa) ist das legislative
Organ der Verfassten Studierendenschaft gemäß
§ 65 a Abs. 3 Satz 1 LHG.

(2) Der StuRa ist auf zentraler Ebene für alle
Angelegenheiten der VS zuständig, insbesondere
für:

1. Einrichtung, Aufhebung und Kontrolle
von Referaten, Wahl und Abwahl der
Referent*innen und der Vorsitzenden der
VS;

2. Wahl und Abberufung des Mitglieds und
dessen Stellvertreter*in der VS im Senat
(§ 65 a Abs. 6 Satz 2 LHG);

3. Einrichtung und Aufhebung von
Ausschüssen;

4. Wahl und Abwahl der Mitglieder der
Ausschüsse und Kommissionen;

5. Wahl und Abberufung von studentischen
oder VS- Vertreter*innen in Gremien auf
zentraler und dezentraler Ebene der
Universität Heidelberg, des
Studierendenwerks, der Stadt, etc., sofern
dieses Recht nicht von Fakultäts- oder
Studienfachschaften wahrgenommen
wird und hierzu keine direkten Wahlen
stattfinden oder von anderen Organen
gewählt wird;

6. Einreichen von Vorschlägen
insbesondere für studentische Mitglieder
in Kommissionen und Ausschüssen des
Senats oder anderer Organe der
Universität Heidelberg, sofern dem StuRa
kein Wahlrecht zusteht und gesetzlich
nichts anderes bestimmt ist;

7. Die Zusammenarbeit mit studentischen
Vertretungen anderer Hochschulen;

Die Kontrolle der Tätigkeit der
Referate wird nun explizit genannt.
Die Wahl weiterer
Referatsmitgliedern wird zu
exklusiven Aufgaben zugefügt,
näheres bei § 40. Die Einrichtung
und Aufhebung von Ausschüssen
werden eingefügt. In Nr. 9 werden
nun auch explizit die Fachschaften
als zu unterstützende Institutionen
angeführt, keine praktischen
Auswirkungen. In Abs. 4 wird die
Zuständigkeit für Änderungen von
Satzungen & Ordnungen explizit
gemacht. In Abs. 5 werden gewisse
Sorgfaltspflichten für den StuRa
und seine Mitglieder festgelegt, um
einen angemessenen Umgang
anzuregen.
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8. Den Beschluss weitreichender und
bedeutender Stellungnahmen und
Positionierungen sowie Anträgen
gegenüber der Universität, dem
Studierendenwerk, der Regierung und
dem Gesetzgeber, der Öffentlichkeit
sowie der Gesellschaft.

9. Beschlüsse über die Unterstützung von
Studienfachschaften, studentischen
Gruppen und Initiativen.

(3) Er beschließt, ob ein Haushaltsplan nach § 106
LHO oder ein Wirtschaftsplan gemäß § 110
LHO geführt wird und verabschiedet diesen.

(4) 1Er verabschiedet Satzungen und Ordnungen der
Verfassten Studierendenschaft einschließlich der
Änderungen dieser Organisationssatzung und
ihrer Anhänge. 2Er beschließt Änderungen und
Neufassungen der Satzungen und Ordnungen.

(5) Der StuRa und seine Mitglieder sind
verpflichtet, an ihn gerichtete Berichte,
Vorschläge und Kandidaturen sorgfältig zu
betrachten und abzuwägen.

(6) Die erste Sitzung einer neuen Legislatur findet
innerhalb von zwei Wochen nach Beginn der
Vorlesungszeit des auf die Wahl folgenden
Semesters statt.

(7)Die neue Legislaturperiode beginnt mit dem
Beginn des auf die Wahl folgenden Semesters.

§ 32 Präsidium des StuRa
(1) 1Der StuRa wählt in der ersten Sitzung einer

Legislaturperiode für deren Dauer eine
Sitzungsleitung, das Präsidium des StuRa. 2Das
Präsidium besteht aus mindestens zwei und
maximal sechs Mitgliedern. 3Plätze, die nicht
besetzt sind, können später für die restliche
Dauer der Legislatur nachbesetzt werden.

(2) 1Das Präsidium bereitet die Sitzungen des StuRa
vor und nach, lädt zu ihnen ein, eröffnet und
schließt die Sitzungen. 2Ebenso wacht es über
die Einhaltung der Geschäftsordnung, übt das
Ordnungsrecht aus, und dokumentiert die
Beschlüsse des StuRa.

(3) 1Das Präsidium vertritt den StuRa innerhalb der
VS. 2Die Aufgaben und Zuständigkeiten des
Vorsitzes und der Referate bleiben unberührt.

Der Abs. 3 soll vor allem die
Zuständigkeit bei
Schlichtungskommissionsverfahren
regeln.
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(4) 1Zur ersten Sitzung einer neuen Legislatur des
StuRa lädt die Wahlkommission ein. 2Diese
bereitet die Sitzung auf Grundlage der
Wahlergebnisse und der vorliegenden
Entsendungen vor.

(5) 1Das Präsidium des StuRa veranlasst die
Führung eines Protokolls, welches den
wesentlichen Verhandlungsgang, die Anträge,
Beschlüsse, Wahlen und Ergebnisse ersichtlich
macht. 2Das Protokoll ist auf angemessene
Weise öffentlich zugänglich zu machen.

§ 33 Sitzung des Studierendenrats
(1) 1Jedes Mitglied der VS ist im StuRa rede- und

antragsberechtigt. 2Ausnahmen dürfen nur durch
die Geschäftsordnung des StuRa bestimmt
werden.

(2) 1Die auf einer StuRa-Sitzung Anwesenden sind
verpflichtet, den Redebeiträgen, insbesondere
Berichten und den Vorträgen von Anträgen und
Kandidaturen, aufmerksam zu folgen. 2Dies
gehört zu einem ordnungsgemäßen
Sitzungsverlauf, den das Präsidium im Rahmen
seiner Aufgaben und Rechte sicherstellen soll.

(3) Der StuRa tagt grundsätzlich öffentlich, soweit
gesetzliche Bestimmungen dem nicht
entgegenstehen.oder Gründe nach § 11 Absatz 2
vorliegen.

(4) Der StuRa tagt während der Vorlesungszeit in
der Regel alle zwei Wochen, mindestens jedoch
einmal im Monat.

(5) 1Der StuRa gilt stets als beschlussfähig, solange
nicht auf Antrag eines ordentlich
stimmberechtigten Mitglieds oder des
Präsidiums das Gegenteil durch das Präsidium
festgestellt wird. 2Für Tagesordnungspunkte, die
aufgrund von Beschlussunfähigkeit bereits
einmal vertagt wurden, ist der StuRa in jedem
Fall beschlussfähig, wenn dem keine
gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen.
3Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.

(6) Alles Nähere bestimmt die Geschäftsordnung
des StuRa.

In Abs. 2 werden grundsätzlichen
Mindeststandards festgelegt um
eine Wertschätzung der im StuRa
Sprechenden zu betonen und
Grundlage für Maßnahmen der
Sitzungsleitung gelegt, um die
Aufmerksamkeit der Anwesenden
wiederherzustellen. Die Regelung
zur Öffentlichkeit der Sitzung wird
auf Antrag der FS Jura an den
neuen § 11 Abs. 2 angepasst.
Weiter wird hier nichts groß
geändert.

§ 34 Zusammensetzung des StuRa
(1) 1Dem StuRa gehören als ordentlich

stimmberechtigte Mitglieder an:

Hier finden größtenteils lediglich
Umstrukturierungen zur
einfacheren Lesbarkeit,
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1. die Vertreter*innen der
Studienfachschaften und Kooperationen
von Studienfachschaften nach § 23 und §
36.

2. die in universitätsweiten Wahlen
gewählten Listenmitglieder gemäß § 22
und § 35.

2Beratende Mitgliedschaft im StuRa haben
1. die Präsidiumsmitglieder,
2. die Vorsitzenden der VS,
3. jedes Referat mit jeweils einer

gemeinsamen Stimme, Näheres zur
Stimmführung regelt die
Geschäftsordnung,

4. die direkt gewählten studentischen
Mitglieder des Senats,

5. der*die Vertreter*in der VS im Senat,
6. StuRa-Mitglieder für eine passive Liste,

Studienfachschaft oder Kooperation.
(2) Nur ordentlich stimmberechtigte Mitglieder sind

dazu befugt, in allen Angelegenheiten
abzustimmen.

(3) Alle Mitglieder des StuRa sind befugt, in
Verfahrens- und
Geschäftsordnungsangelegenheiten
abzustimmen.

(4)Die Zahl der aktiven ordentlich
stimmberechtigten Mitglieder nach Abs. 1 S. 1
ist maßgebend für die Beschlussfähigkeit und die
Berechnung von Mehrheiten anhand der
Mitgliederzahl.

Rechtssicherheit und
Verständlichkeit statt.
In Abs. 1 S. 2 Nr. 3 wird
entsprechend den Änderungen in §
43 eine Beschränkung auf ein*e
stimmführende Referent*in pro
Referat eingeführt um eine
Kontrolle der Referent*innen
durch den StuRa stets zu
gewährleisten.

§ 35 aktive und passive Listen im StuRa
(1) Mit der Teilnahme mindestens eines

Vertreters*einer Vertreterin an der ersten oder
zweiten Sitzung des StuRa der neuen Legislatur
erhalten Listen einen aktiven Status und damit
Stimmrecht im StuRa.

(2) Mit der zweiten Teilnahme eines
Vertreters*einer Vertreterin an einer Sitzung des
StuRa im laufenden Semester erhalten Listen
einen aktiven Status und damit Stimmrecht im
StuRa.

(3) Eine Liste, die an der letzten Sitzung des
vorausgehenden Semesters teilgenommen hatte,
erlangt mit der Teilnahme an der ersten Sitzung

Keine inhaltlichen Änderungen
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im darauffolgenden Semester einen aktiven
Status.

(4) Eine Liste wird passiv, wenn sie mindestens ein
Semester lang bei keiner StuRa-Sitzung
anwesend war.

(5) Das Präsidium führt eine Liste über die
Anwesenheit der Listenmitglieder in den
Sitzungen.

§ 36 aktive und passive Studienfachschaften
(1) Studienfachschaften erhalten einen aktiven

Status und damit Stimmrecht im StuRa mit der
zweiten Teilnahme eines Vertreters*einer
Vertreterin an einer Sitzung des StuRa im
laufenden Semester.

(2) Studienfachschaften, die im vergangenen
Semester gemäß Abs. 1 als aktiv galten, sind im
folgenden Semester ebenfalls aktiv.

(3) Studienfachschaft, deren Vertreter*in an der
letzten Sitzung des vorausgehenden Semesters
teilgenommen hatte, erlangt mit der Teilnahme
an der ersten Sitzung im darauffolgenden
Semester einen aktiven Status.

(4) Neugegründete Studienfachschaften gelten im
ersten Semester, in dem sie Vertreter*innen in
den StuRa entsenden können, als aktiv.

(5) Eine Studienfachschaft wird passiv, wenn sie
mindestens ein Semester lang bei keiner StuRa-
Sitzung vertreten war.

(6) Das Präsidium des StuRa führt eine Liste über
die Anwesenheit der Studienfachschaften in den
Sitzungen.

(7) Die Regelungen gelten entsprechend für
Kooperationen von Studienfachschaften nach §
24.

(8) Alle Studienfachschaften werden zu Beginn
jeder neuen Legislatur per E-Mail über ihren
Status informiert.

Keine inhaltlichen Änderungen

§ 37 Vertretung von stimmberechtigten
StuRa-Mitgliedern

(1) 1Bei entsandten Vertreter*innen von
Studienfachschaften entsendet der FSR
Mitglieder und Stellvertreter*innen in den
StuRa. 2Bei der Entsendung wird eine
Reihenfolge der Stellvertreter*innen festgelegt.

Keine inhaltlichen Änderungen.
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3Ist die Zahl der Stellvertreter*innen erschöpft,
kann die Studienfachschaft weitere
Stellvertreter*innen entsenden, sofern die
Studienfachschaftssatzung nichts anderes
vorsieht.

(2) Bei Kooperationen von Fachschaften gilt die
Regelung entsprechend Abs. 1, sofern die
Kooperationsvereinbarung nichts anderes
bestimmt.

(3) 1Bei direkt gewählten Listenvertreter*innen sind
diejenigen Kandidat*innen eines
Listenvorschlags, die keinen Sitz erhalten haben,
in absteigender Reihenfolge der Stimmen
Stellvertreter*innen. 2Ist die Liste erschöpft, so
ist das Hinzuziehen weiterer Stellvertreter*innen
nicht zulässig.

(4) Verhinderte Mitglieder bzw. Stellvertreter*innen
müssen ihre Verhinderung frühzeitig vor
Sitzungsbeginn

1. ihren Stellvertretern*Stellvertreterinnen
unter Angabe des Sitzungstermins und

2. der Sitzungsleitung bis spätestens zur in
der Geschäftsordnung des StuRa
genannten Frist

vor Sitzungsbeginn schriftlich mitteilen
(Abmeldung).

(5) 1Die Sitzungsleitung kann auch spätere
Abmeldungen zulassen. 2Liegt keine Abmeldung
vor, kann keine Stellvertretung erfolgen.

(6)Näheres regelt die Geschäftsordnung des StuRa.
§ 38 Ausschüsse

(1) Der StuRa kann durch Regelung in Ordnungen
oder seiner Geschäftsordnung Ausschüsse
einrichten.

(2) Ausschüsse können rein beratender Natur sein
oder Entscheidungsbefugnisse übertragen
bekommen, insoweit keine Befugnisse der
SchliKo, der WaKo, in § 31 genannten
Aufgaben des StuRa oder Aufgaben und
Befugnisse berührt werden, die durch die
Organisationssatzung ausschließlich der
RefKonf, dem Vorsitz, den Referaten, dem
Präsidium oder den dezentralen Organen
zugewiesen sind.

(3) Die einrichtende Regelung legt die Aufgaben

Völlig neu. Der StuRa hat bereits
Ausschüsse eingerichtet (QSM,
Notlagen), hier sollen Gremien
dieser Art begründet und geregelt
werden. Die möglichen
Kompetenzen werden in Abs. 2
geregelt. In Abs. 3 bis 5 werden
Mindeststandards und
Verfahrensregeln festgelegt. Der
zweite Satz von Abs. 4 soll
Ausschüsse klar in der
„Legislative“ verorten und ihnen
auch ermöglichen, als weitere
Kontrollinstanzen für die
„Exekutive“ zu dienen. In Abs. 6
soll klargestellt werden, dass
natürlich gewachsene
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und Befugnisse sowie die Mitgliederzahl eines
Ausschusses fest und enthält Verfahrensregeln
für den Ausschuss.

(4) 1Die Wahl von Ausschussmitgliedern erfolgt
stets durch den StuRa. 2Ausschüsse dürfen nicht
mehrheitlich mit Referent*innen und
Vorsitzenden besetzt sein.

(5) Ausschüsse sind dem StuRa
rechenschaftspflichtig und zu regelmäßigen
Berichten über ihre Tätigkeit verpflichtet.

(6)Hiervon unberührt bleibt das Recht von
Mitgliedern der Studierendenschaft, sich in
Arbeitsgruppen und Arbeitskreisen zu
organisieren sowie das Recht des StuRa, solche
Arbeitsgruppen und Arbeitskreise in seiner
Tätigkeit zu beteiligen.

Arbeitsstrukturen hierdurch nicht
gestört werden, was nur
kontraproduktiv wäre.

VII. Referatekonferenz und Referate, Vorsitz
der Verfassten Studierendenschaft
§ 39 Vorsitzende der Verfassten
Studierendenschaft

(1) 1Der Studierendenrat wählt in der dritten Sitzung
jeder Legislaturperiode zwei Mitglieder der VS
verschiedenen Geschlechts als Vorsitzende der
Verfassten Studierendenschaft. 2Sie müssen
beide unbeschränkt geschäftsfähig und zur
tatsächlichen Führung der Amtsgeschäfte im
Stande sein.

(2) 1Die Vorsitzenden leiten als deren
Sitzungsleitung in der Regel die
Referatekonferenz, das exekutive Kollegialorgan
der Verfassten Studierendenschaft (§ 65 a Abs. 3
Satz 4 und 5 LHG). 2Sie bereiten die Sitzungen
vor.

(3) Der Vorsitz koordiniert die Umsetzung von
Beschlüssen des StuRa und der RefKonf sowie
die Öffentlichkeitsarbeit der zentralen Organe
unter Berücksichtigung der Rechte und
Zuständigkeiten der anderen Organe und
Gremien.

(4) 1Die Vorsitzenden vertreten die VS gemäß § 65
a Abs. 3 Satz 5 LHG gemeinschaftlich als deren
gesetzliche Vertreter*innen und nehmen die
damit verbundenen Leitungsaufgaben in der
Verwaltung, insbesondere der
Personalverwaltung, der VS wahr. 2Im

Die Regelung zum Vorsitz als
Koordinator wird detaillierter, Abs.
3. Die Aufgabe der
Personalverwaltung erhält
aufgrund ihrer Bedeutung
besondere Hervorhebung, Abs. 4 S.
1. Da eine der Kernaufgaben des
Vorsitzes die rechtliche Vertretung
der VS (zB bei Vertragsschlüssen
ist) ist die tatsächliche
Anwesenheit der entscheidende
Faktor, ob eine Stellvertretung
notwendig ist: Aus diesem Grund
wird Abs. 8 b) erweitert und die
Definition leicht angepasst und mit
einem Verfahren wie Abs. 8 a)
ergänzt.
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Innenverhältnis sind sie hierzu nur im Rahmen
der Beschlüsse der zuständigen Organe befugt.

(5) Weitere Aufgaben fallen den Vorsitzenden nur
zu, wenn sie ihnen durch Gesetz, andere
staatliche Rechtsvorschriften oder Satzungen
und Ordnungen der VS ausdrücklich
zugeschrieben werden.

(6) Die Vorsitzenden sind gegenüber dem StuRa
und der RefKonf auskunfts- und
rechenschaftspflichtig.

(7) 1Die RefKonf wählt zwei Referent*innen
unterschiedlichen Geschlechts als ständige
persönliche Stellvertreter*innen der
Vorsitzenden, so dass auch im Falle der
Vertretung eines*einer Vorsitzenden zwei
Personen unterschiedlichen Geschlechts
Vorsitzende sind. 2Um wirksam zu sein, muss
diese Entscheidung durch den StuRa auf dessen
nächster Sitzung bestätigt werden.

(8) Ein*e Vorsitzende*r wird vertreten, wenn
1. er*sie aufgrund tatsächlicher oder

unvermeidbarer rechtlicher Umstände
vorübergehend außerstande ist, den
Aufgaben des Amtes nachzukommen.
Die Feststellung trifft entweder die*der
Vorsitzende durch schriftliche
Erklärung gegenüber der RefKonf oder
die RefKonf beschließt dies auf
begründeten Antrag mit einer Mehrheit
von zwei Dritteln;

2. er*sie über einen Zeitraum von
mindestens zwei Wochen abwesend ist,
wobei die Vorsitzenden verpflichtet
sind, der RefKonf eine entsprechende
Abwesenheit schnellstmöglich
schriftlich mitzuteilen, tun sie dies
nicht, kann die RefKonf gem. des unter
Nr. 1 genannten Verfahrens feststellen,
dass ein*e Vorsitzende*r seit
mindestens zwei Wochen abwesend ist;

3. er*sie abgewählt wird oder zurücktritt
(Vakanz).

(9) Im Fall der Vakanz nach Abs. 8 Nr. 3 wählt der
StuRa spätestens in der dritten Sitzung nach
Eintritt der Vakanz eine*n neue*n
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Vorsitzende*n.
(10) Eine Vertretung nach Abs. 8 Nr. 1 und

Nr. 2 währt bis zur fünften StuRa-Sitzung nach
Beginn der Stellvertretung oder zur
fristgerechten Neuwahl der Vorsitzenden zu
Beginn einer Legislatur.

(11) Der StuRa wie die RefKonf sind
zwingend über Vakanzen und Vertretungen zu
informieren.

(12) 1Hat sich die Ursache für die
Stellvertretung (Abs. 8) bis zur Frist gemäß Abs.
10 nicht geklärt, so leitet der StuRa ein
Abwahlverfahren für die*den Vorsitzende*n ein.
2Bei erfolgreicher Abwahl bleibt die
Stellvertretung bis zur Neuwahl eines*einer
Vorsitzende*n bestehen. 3Bei Scheitern der
Abwahl bleibt die Stellvertretung bestehen, bis
die Ursache sich geklärt hat oder bis zum
Amtsende der Vorsitzenden.

(13) 1Sind sowohl die Position einer*eines
Vorsitzende*n und ihrer*seiner Stellvertreter*in
vakant oder beide sind aufgrund unvermeidbarer
rechtlicher oder tatsächlicher Umstände
außerstande, ihren Aufgaben nachzukommen, so
übt die*der verbleibende Vorsitzende das Amt
bis zur Nachwahl der vakanten Position bzw.
Ende der Verhinderung mit
Alleinvertretungsrecht aus. 2Dies geschieht
jedoch nur dann, wenn RefKonf und StuRa dies
unter Angabe der zeitlichen Begrenzung jeweils
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln
beschließen; andernfalls ruhen die Geschäfte bis
zur Nachwahl oder Neuwahl eines*einer
Vorsitzenden.

§ 40 Referate
(1) 1Der StuRa setzt Referate für einzelne

Arbeitsbereiche ein. 2Die Einrichtung eines
Referates muss in mind. zwei Lesungen beraten
werden, benötigt ein absolute Mehrheit und kann
durch Satzung oder Ordnung geschehen.

(2) Die Referate arbeiten selbständig, bereiten
Beschlussvorlagen für den StuRa aus ihrem
Arbeitsbereich vor und führen die Beschlüsse
des StuRa aus.

(3) Referate vertreten die Verfasste

An die Einrichtung von Referaten
werden die selben Anforderungen
wie an den Satzungserlass gestellt,
um Beratungszeit und Legitimation
zu sichern. Die Möglichkeit eine
„Referatsordnung“ zu erlassen
wird ausdrücklich erwähnt, da es
sich hier um ein geeignetes
Werkzeug handeln könnte. Auch
für die Auflösung von Referaten
wird eine Mindestberatungszeit
festgelegt.
Die Anzahl der Referent*innen



11. Legislatur - StuRa-Sitzung am 28.11.2023

67
NIHIL IN CONCILIO SINE PETITIONE ORDINIS FIT I PRAESIDES CONCILII CONSERVATE PACEM

Studierendenschaft in ihrem Aufgabenbereich
gegenüber der Hochschule und Gesellschaft.

(4) 1Für jedes Referat wählt der StuRa maximal vier
Referent*innen aus der Studierendenschaft für
eine Amtszeit von einem Jahr. 2Der StuRa kann
die Maximalzahl für einzelne Referate
herabsetzen oder in Einzelfällen erhöhen.

(5) Alle Referate mit Ausnahme des Finanz- und
Haushaltsreferats können jederzeit vom StuRa
mit ⅔- Mehrheit aufgelöst werden. 2Dies muss in
mind. zwei Lesungen beraten werden. 3Ist ein
Referat durch Satzung eingerichtet worden und
soll aufgelöst werden, muss die Satzung
entsprechend aufgehoben oder geändert werden.
4Der Beschluss einer solchen Satzungsaufhebung
oder Änderung benötigt abweichend von § 53
Abs. 2 S. 1 eine ⅔- Mehrheit.

(6) Referate arbeiten grundsätzlich offen und bieten
allen Interessierten die Möglichkeit zur
Mitwirkung.

(7) 1Die Beschlüsse des StuRa sind für die Referate
bindend. 2Existieren zu relevanten
Fragestellungen keine Beschlüsse des
Studierendenrats, so führen die Referate solche
herbei.

(8) 1Kann in dringenden Fällen kein Beschluss im
StuRa eingeholt werden, so vertreten die
Referate den StuRa nach bestem Wissen und
Gewissen auf Grundlage der bisherigen
Beschlüsse und Diskussionen. 2Der StuRa muss
hierüber zum nächstmöglichen Zeitpunkt
informiert werden.

(9) 1Der StuRa stellt den Referaten Finanzmittel und
Ressourcen für die Erfüllung ihrer Aufgaben zur
Verfügung. 2Es ist stets zu beachten, dass die zur
Verfügung stehenden Mittel und Ressourcen
angemessen sind. 3Näheres regelt die
Finanzordnung.

(10) 1Für einzelne Ausgaben von Referaten
legt die Finanzordnung eine Maximalhöhe fest.
2Finanzbeschlüsse werden zeitnah, spätestens
innerhalb eines Monats, bekannt gemacht.
3Getätigte Ausgaben müssen bis spätestens drei
Monate nach ihrer Tätigung bekannt gemacht
werden

wird grundsätzlich halbiert. Dies
geschieht, um die Bedenken der
Rechtsaufsicht über die zu hohe
Anzahl von Referent*innen im
Vergleich zu StuRa-Mitgliedern zu
beseitigen. Um den Referaten
jedoch nicht bedeutend durch diese
„Personalkürzung“ zu schwächen,
werden die weiteren
Referatsmitglieder eingeführt, die
keine formalen Rechte in der
RefKonf und dem StuRa haben
und keine Finanzbeschlüsse fassen,
aber an der praktischen Tätigkeit
und Aufgabenerfüllung der
Referate arbeiten können. So soll
weiterhin eine bestmögliche
Umsetzung von StuRa-
Beschlüssen und die
Aufrechterhaltung der Angebote
der VS ermöglicht werden.
Außerdem sollen diese weiteren
Referatsmitglieder zur Vertretung
der Referent*innen berechtigt
werden, um Resilienz gegen
Personalausfall zu schaffen.
Nachdem eine Vergrößerung des
StuRa keine Mehrheit gefunden
hat, wurde sich erneut mit Herr
Treiber ausgetauscht und eine
alternative Lösung zum Problem
des Größenverhältnisses gefunden,
siehe § 43 „Referatekonferenz“.
Darum kann der Absatz zu den
Referent*innen im Vergleich zur
aktuellen Fassung der OrgS
unverändert fortbestehen bleiben.
Dem StuRa wird auferlegt, den
Referaten die nötigen Ressourcen
zur Verfügung gestellt, um ein
Gleichgewicht zu wahren.
In Abs. 11 wird die Kontrolle über
die Referate deutlich geschärft, um
eine funktionale und im Einklang
mit den Vorgaben des StuRa
stehende Referatstätigkeit, vor
allem aber einen regelmäßigen
Informationsfluss von den
Referaten in den StuRa zu sichern.
Die Regelung nach der Aufgaben
dem Vorsitz bzw. der RefKonf
zufallen wird an die Existenz
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(11) Referate sind verpflichtet, regelmäßig
und mindestens einmal im Semester dem StuRa
Bericht über ihre Arbeit zu erstatten. 2Kommen
Referate dieser Pflicht nicht nach, so informiert
das Präsidium die RefKonf, insbesondere den
Vorsitz und das Finanzreferat. Das Finanz- und
Haushaltsreferat kann die Berechtigung des
Referates zu Finanzbeschlüssen einschränken
(Haushaltssperre). Die RefKonf soll die Abwahl
der Referent*innen durch den StuRa beantragen.

(12) 1Ist ein Referat nicht besetzt und keine
kommissarische Amtsführung möglich, so
übernehmen die Vorsitzenden die Aufgaben bis
zur übernächsten Sitzung der RefKonf. 2In dieser
Sitzung können Aufgaben des Referats unter den
Mitgliedern der RefKonf aufgeteilt oder
vorübergehend an andere Personen delegiert
werden. 3In dieser Sitzung wird zudem
entschieden, welche Aufgaben gegebenenfalls
ruhen.

weiterer Referatsmitglieder
angepasst.

§ 41 Finanz- und Haushaltsreferat
(1) Die VS richtet dauerhaft ein Referat ein, welches

für Finanz-, Wirtschafts- und
Haushaltsangelegenheiten der VS zuständig ist.

(2) Das Referat wird besetzt mit:
1. der Finanzreferentin*dem

Finanzreferenten nach § 65 b Abs. 2
LHG;

2. ggf. einer zweiten Person, welche mit
der Person nach Nr. 1 die Aufgaben des
Referats übernimmt, die rechtlich nicht
der Finanzreferentin*dem
Finanzreferenten nach § 65 b Abs. 2
LHG vorbehalten sind.

(3) Die Referent*innen arbeiten insbesondere mit
der*dem Beauftragten für den Haushalt gemäß §
65 b Abs. 2 LHG und den
Finanzverantwortlichen der Studienfachschaften
zusammen.

(4) 1Die Referent*innen sind gegenüber dem StuRa
auskunfts- und rechenschaftspflichtig. 2Sie sind
gegenüber den Mitgliedern der RefKonf
auskunftspflichtig. 3In Bezug auf die Belange
der Finanzen der Studienfachschaften sind sie
den jeweiligen Fachschaftsräten und

Unverändert.
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Finanzverantwortlichen auskunftspflichtig.
§ 42 Autonome Referate

(1) 1Ein autonomes Referat ist eine aktive Gruppe
von Studierenden, die sich selbst bezüglich eines
jeweiligen Kriteriums betroffen fühlen (Selbst-
und Fremdzuschreibung) und den StuRa sowie
die RefKonf über den Umgang damit beraten.
2Autonome Referate bestehen mindestens aus
den gewählten Referent*innen den gewählten
weiteren Referatsmitgliedern sowie einem
Plenum, in dem alle betroffenen Studierenden
mitwirken können.

(2) Autonome Referate ermöglichen gesellschaftlich
benachteiligten Studierenden ihre Interessen
nach dem Prinzip der Selbstvertretung
wahrzunehmen und ihrer Benachteiligung an der
Hochschule und in der Gesellschaft
entgegenzuwirken.

(3) 1Zu diesem Zweck dürfen autonome Referate
auch eigenständig in ihrem Aufgabenbereich im
eigenen Namen öffentlich und in der
Studierendenschaft tätig werden, wenn dadurch
keine grundsätzlichen Angelegenheiten berührt
werden. 2Ihre Bindung an inhaltliche Positionen
des StuRa ist insoweit eingeschränkt, wie dies
zur Erfüllung ihrer Aufgaben zwingend
notwendig ist, in Streitfällen entscheidet die
SchliKo, § 45 Abs. 2 a).

(4) Es gibt autonome Referate für:
1. Betroffene von geschlechtsspezifischer

Diskriminierung, (Inter*, Trans*,
Frauen und Non- Binary Referat; IT’s
FuN Referat),

2. von Diskriminierung aus
Gesundheitsgründen betroffene und an
der Teilhabe gehinderte Studierende
(Enthinderungsreferat),

3. Betroffene von Rassismus und
Diskriminierung aufgrund kultureller
Zuschreibungen (Antirassismus-
Referat),

4. Betroffene von sexualitätsbezogener
Diskriminierung (Queerreferat),

5. Betroffene von Diskriminierung
aufgrund ihrer sozioökonomischen

In Abs. 1 wird die Struktur von
autonomen Referaten
(Referent*innen & Plenum)
klargestellt.
Die Bedeutung des
Autonomiebegriffs wird in Abs. 3
ausdefiniert und mit Bedeutung
gefüllt, um eine möglichst
effektive Erfüllung der Aufgaben
autonomer Referate zu
ermöglichen ohne
unkontrollierbare Gremien zu
schaffen.
In Abs. 6 wird klargestellt, dass das
Plenum eines autonomen
Referates, nicht die
Referent*innen, das
Vorschlagsrecht ausüben und
Prozedere für unbesetzte Referate
festgelegt, außerdem werden die
weiteren Referatsmitglied
entsprechend geregelt..
In Abs. 7 werden die entsprechend
geltenden Absätze angepasst.
Die Berichtspflicht für autonome
Referate in Abs. 9 wird verschärft
(Automatismus bei bei der
Haushaltssperre, höhere Frequenz)
um einen Ausgleich zu der
ebenfalls verschärften
Berichtspflicht nicht-autonomer
Referate zu schaffen.
Nach Annahme daes
Änderungsantrags wurde das
Referat für Betroffene von
Diskriminierung aufgrund ihrer
sozioökonomischen Herkunft in
den Hauptantrag eingefügt.

Begründung zur Namensänderung
zu Enthinderungsreferat (Abs. 4
Nr. 2)(Antrag der
Behindertenbeauftragten&des AK
LeLe):
Das neue Verständnis von
Behinderung nach der UN
Behindertenrechtskonvention
definiert Beeinträchtigung plus
Barriere als Behinderung. Die
Bezeichnung Gesundheitsreferat
stellt einen Aspekt defizitär in den
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Herkunft (Arbeitendenkind-Referat).
(5) Auf Antrag von Betroffenen können weitere

autonome Referate vom Studierendenrat
eingerichtet und in Abs. 3 hinzugefügt werden.

(6) 1Autonome Referate selbst haben das
ausschließliche Vorschlagsrecht für die Wahl
ihrer Referent*innen und weiteren
Referatsmitglieder im StuRa; dieses wird durch
ihr Plenum ausgeübt. 2Ist das Amt der
Referent*innen vakant, findet sich ein Urplenum
ein, dass dem StuRa einen Wahlvorschlag
macht. 3Ein Urplenum wird einberufen auf
Anregung von Betroffenen. 4Die
Wahlkommission lädt hierzu mit angemessener
Frist öffentlich ein und leitet das Urplenum,
soweit die Geschäftsordnung des autonomen
Referates nichts Abweichendes regelt.

(7) 1Es gelten die Regelungen aus § 40 Abs. 2 bis 4
und 6 bis 12. 2§ 40 Abs. 7 und 8 gelten unter der
Einschränkung durch §42 Abs. 2. 3§ 40 Abs. 12
gilt nur insoweit, wie ein autonomes Referat
keine eigenen Regelungen getroffen hat.

(8) Autonome Referate regeln ihre Angelegenheiten
selbst und geben sich eine Geschäftsordnung.

(9) 1Autonome Referate sind verpflichtet,
regelmäßig und abweichend von § 40 Abs. 11
mindestens zweimal im Semester dem StuRa
Bericht über ihre Arbeit zu erstatten. 2Kommen
autonome Referate dieser Pflicht nicht nach,
schränkt das Finanz- und Haushaltsreferat deren
Berechtigung zu Finanzbeschlüssen ein
(Haushaltssperre).

Vordergrund, um den es bei der
Arbeit des Referats nicht geht und
erweckt den Eindruck, als ginge es
- salopp gesagt - um ein Referat für
Sport und Bewegung. Worum es
vielmehr geht, ist, dass
Studierende, die langfristige
körperliche, seelische, geistige
oder Sinnesbeeinträchtigungen
haben, zur gesellschaftlichen
Teilhabe befähigt werden und nicht
in Wechselwirkung mit
einstellungs- und umweltbedingten
Barrieren an der vollen, wirksamen
und gleichberechtigten Teilhabe an
der Gesellschaft gehindert werden.
In dem Zusammenhang wäre es
sinnvoll ein Referat für Gesundheit
einzurichten.

§ 43 Referatekonferenz (RefKonf)
(1) 1Die regelmäßige Zusammenkunft aller

Referent*innen einschließlich der
Referent*innen der autonomen Referate und der
Vorsitzenden der VS ist die Referatekonferenz.
2Sie ist das exekutive Kollegialorgan nach § 65 a
Abs. 3 Satz 3 LHG.

(2) 1Der RefKonf gehören als ordentlich
stimmberechtigte Mitglieder an:

1. die Vorsitzenden der VS mit einer
gemeinsamen Stimme

2. jeweils ein*e stimmführende Referent*in
für jedes Referat und autonome Referat

Die Mitgliedschaft wird zum
Zweck der Verständlichkeit und
Rechtssicherheit umformuliert und
-strukturiert. Die Mitgliedschaft
der direkt gewählten
Senatsmitglieder wurde gestrichen,
weil sie keinen Zweck erfüllt.
Die autonomen Referate erhalten
volles Stimmrecht, um erstens
keine Abwertung in der Bedeutung
gegenüber regulären Referaten zu
erfahren, zweitens eine aktivere
Mitarbeit in der RefKonf zu
motivieren, drittens um sie besser
zur Erfüllung ihrer Aufgaben
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2Wer stimmführende Referent*in ist, wird von
allen Referent*innen eines Referats
einvernehmlich vor Sitzungsbeginn bestimmt.
3Wird kein*e stimmführende Referent*in
bestimmt, beauftragt der StuRa eine*n
Referent*in mit der Stimmführung, bis eine
Einigung im Referat erzielt wird.

(3) Beide Vorsitzenden, alle Referent*innen und
autonome Referent*innen, der*die Vertreter*in
der VS im Senat und die Mitglieder des
Präsidiums des StuRa gehören als beratende
Mitglieder der RefKonf an.

(4) Die RefKonf ist ausschließlich für die
Angelegenheiten der Exekutive zuständig,

1. die vom Arbeitsumfang oder der
Komplexität her nicht von einzelnen
Referaten behandelt werden können,

2. die von grundsätzlicher oder
weitreichender Bedeutung sind und für
die im Ausnahmefall nicht der
Studierendenrat zuständig ist,

3. für die der StuRa dies ausdrücklich
beschlossen hat,

4. über die zwischen mehreren
zuständigen Referaten eine
Meinungsverschiedenheit besteht,

5. für die ein Gesetz, eine andere
Rechtsvorschrift oder eine Satzung der
Studierendenschaft dies ausdrücklich
vorsehen und

6. bei Angelegenheiten der Beschäftigten,
die der Mitbestimmung unterliegen oder
bei denen die Beschäftigten oder die
Vorsitzenden dies wünschen.

(5) 1Die RefKonf berücksichtigt bei den Beratungen
die Zuständigkeiten des StuRa und der einzelner
Referate sowie der Autonomen Referate. 2Ferner
dient sie dem Austausch unter den
Referenten*innen und Vorsitzenden.

(6) 1Wenn die RefKonf beschlussfassend tätig wird,
besitzen

1. bei Verfahrens- und
Geschäftsordnungsangelegenheiten alle
Mitglieder (Abs. 2 und 3) eine Stimme.

2. in allen Angelegenheiten, die über

innerhalb der VS zu befähigen und
zuletzt weil die Begründung für die
Unterscheidung im Wunsch der
Distanzierung der autonomen
Referate von der RefKonf lag, der
bei diesen so seit längerem nicht
mehr existiert und auch nicht mehr
nachvollzogen werden kann.
Die Problematik mit den
Anzahlverhältnis von
stimmberechtigten Mitgliedern der
RefKonf und des StuRa wird
abschließend dadurch gelöst, dass
jedes Referat nur noch ein*e
stimmführende Referent*in in
RefKonf-Sitzungen schickt, wobei
die anderen Referent*innen dieses
Referats in der Sitzung keinen
direkten, rechtlich ausgestalteten
Einfluss mehr auf die
Stimmabgabe haben. Satz vier
wurde darum gestrichen, sonst ist
der Text unverändert. Somit
beträgt die Zahl der
stimmberechtigten Mitglieder der
RefKonf zu jeder Zeit maximal die
Anzahl der Referate und
autonomen Referate plus zwei
Vorsitzende, was auf lange Sicht
deutlich unter der Hälfte der
StuRa-Mitglieder liegen sollte.
Grundsätzlich könnte hier die
Problematik der Maximalzahl von
Mitgliedern der RefKonf
aufkommen und als
Gegenargument zur
Stimmberechtigung der autonomen
Referate angebracht werden.
Dieses Problem benötigt jedoch
ohnehin einer eigenen Lösung und
die Frage, ob die autonomen
Referate Stimmrecht haben sollten,
verdient es für sich betrachtet und
eigenständig bewertet werden, was
auch Herr Treiber ausgedrückt hat,
die autonomen Referate sollten hier
kein „Bauernopfer“ sein.
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Verfahrens- und
Geschäftsordnungsangelegenheiten
hinausgehen alle ordentlich
stimmberechtigten Mitglieder eine
Stimme. 2Liegt zwischen den
Referenten*Referentinnen eines
Referats oder zwischen den
Vorsitzenden Uneinigkeit über die
Stimmabgabe vor, so ist die Stimme als
Enthaltung zu zählen.

(7) 1Beschlüsse der RefKonf und eines Referates
können auf Antrag von drei ordentlich
stimmberechtigten Mitgliedern des
Studierendenrats mit absoluter Mehrheit im
Studierendenrat aufgehoben werden. 2Ein
solcher Antrag ist spätestens in der zweiten
Sitzung des StuRa nach vorläufiger
Veröffentlichung des Beschlusses einzureichen.
3Handelt es sich um Finanzbeschlüsse, ist deren
nachträgliche Aufhebung nur möglich, sofern
der Beschluss noch nicht abgerechnet wurde und
der/die Begünstigte noch keine Leistungen in
Erwartung auf die Unterstützung getätigt hat.

(8) 1Die Sitzungen der RefKonf sind grundsätzlich
öffentlich, soweit gesetzliche Bestimmungen
nicht entgegenstehen. 2Ausnahmen regelt die
Geschäftsordnung der RefKonf.

(9) Sind beide Vorsitzenden verhindert, die
Sitzungen der RefKonf zu leiten, bestimmt die
RefKonf zwei Referent*innen, die die Leitung
der RefKonf übernehmen.

(10) 1Alles Nähere bestimmt die
Geschäftsordnung, die sich die RefKonf gibt.
2Abs. 7 gilt entsprechend.

§ 44 Eilbefugnisse der Referatekonferenz
(1) Das Präsidium des StuRa kann der RefKonf die

Befugnis erteilen, bestimmte Entscheidungen
anstelle des StuRa zu treffen, wenn absehbar ist,
dass der StuRa nicht rechtzeitig und
beschlussfähig zusammentritt und die
Angelegenheit unaufschiebbar ist.

(2) Die RefKonf kann zum Entscheiden folgender
Angeleinheiten befugt werden:

1. der Beschluss von Stellungnahmen und
Positionierungen (nach § 31 Abs. 2 Nr.

Der Begriff wird von
„Ermächtigung“ zum weniger
pompösen „Befugnisse“ geändert.
Die Fragen, zu der die RefKonf
ermächtigt werden kann, werden
abschließend in Abs. 2 aufgezählt.
Der Ausschluss bestimmter Fragen
entfällt somit. Das vermeidet
Ausuferungen effizienter und
unterbindet Sorgen und
Allmachtsfantasien.
Generell werden
Informationspflichten und
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8),
2. die Unterstützung von

Studienfachschaften, studentischen
Gruppen und Initiativen (nach § 31 Abs.
2 Nr. 9)

3. die Zusammenarbeit mit studentischen
Vertretungen anderer Hochschulen (nach
§ 31 Abs. 2 Nr. 7).

4. Entsendungen und Abberufungen von
VS-Vertreter*innen im Senat oder
anderen Gremien (nach § 31 Abs. 2 Nr. 5
und 6). Diese können nur befristet
erfolgen, maximal bis zur übernächsten
StuRa-Sitzung. Bei der Mitteilung der
Entsendung ist auf die Befristung
ausdrücklich hinzuweisen.

(3) Die Befugnisse nach den Abs. 1 und 2 erlöschen
mit Beginn der nächsten Sitzung des StuRa.

(4) 1Die StuRa-Mitglieder sind unverzüglich über
das Erteilen einer solchen Befugnis zu
informieren, spätestens jedoch drei Tage vor
einer Sitzung, in der von den Befugnissen nach
Abs. 2 Gebrauch gemacht werden kann. 2Sie
sind ebenso unverzüglich zu informieren, wenn
die RefKonf zu einer Sitzung einlädt, in der
beabsichtigt ist, von den Befugnissen Gebrauch
zu machen, sowie über Verlauf und Ergebnis
einer solchen Sitzung.

(5) 1Die Maßnahmen nach Abs. 1 sind nur mit
mehrheitlicher Zustimmung des Präsidiums des
StuRa wirksam. 2Die Zustimmung ist schriftlich
zu erteilen.

(6) Die Maßnahmen nach Abs. 1 sind unwirksam,
wenn ein Fünftel der stimmberechtigten
Mitglieder des Studierendenrats vor der Sitzung
der Referatekonferenz, in der der Beschluss
gefasst werden soll, schriftlich Einspruch erhebt.

(7) 1Entscheidungen der RefKonf, die aufgrund
einer Ermächtigung gem. Abs. 1 beschlossen
wurden, können vom StuRa abweichend zu § 43
Abs. 7 auf Antrag eines stimmberechtigten
Mitgliedes mit einfacher Mehrheit aufgehoben
werden. 2Die Fristen und die Beschränkungen
für Finanzbeschlüsse bleiben unberührt.

(8) Die Möglichkeit des Studierendenrats, die

Handlungsmöglichkeiten der
StuRa-Mitglieder erweitert, um
einen Missbrauch der Regelung
vorzubeugen.
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betreffenden Maßnahmen selbst im dafür
vorgesehenen Verfahren zu ergreifen, bleibt
unberührt.

VIII. Schlichtungskommission
§ 45 Zuständigkeiten der
Schlichtungskommission (SchliKo)

(1) Die SchliKo ist gem. § 65a Abs. 9 LHG
zuständig, wenn Vorwürfe erhoben werden, die
Verfasste Studierendenschaft habe in einem
konkreten Einzelfall ihre Aufgaben nach § 65
Abs. 2 bis 4 LHG überschritten.

(2) Die SchliKo ist darüber hinaus zuständig
a) bei Kompetenzstreitigkeiten zwischen

Organen und Gremien der VS,
b) wenn Einspruch erhoben wird gegen die

Ordnungsmäßigkeit einer Sitzung eines
Organs oder Gremiums der VS.

(3) 1Die SchliKo ist zugleich
Wahlprüfungskommission. 2Als solche
entscheidet sie

a) Über die Anfechtung von Wahlen und
Urabstimmungen,

b) Über die Bindungskraft eines
Urabstimmungsergebnisses gem. § 62,
wenn diese angezweifelt wird,

c) In allen weiteren Fällen, die ihr durch die
Wahlordnung zugewiesen werden.

(4) Weiterhin kann die SchliKo angerufen werden,
wenn vorgeschlagene Kandidierende für
autonome Referate durch den StuRa zwei Mal
abgelehnt wurden.

(5) Die SchliKo ist darüber hinaus in allen Fällen
zuständig, die ihr durch Satzung der VS
zugewiesen werden.

(6) 1Der Rechtsweg wird durch die SchliKo in
keinem Fall berührt. 2Fristen der
Verwaltungsgerichtsordnung werden durch ein
Verfahren bei der SchliKo nicht gehemmt.

Die Zuständigkeiten werden
umstrukturiert, die besondere
Willkür-Rolle der SchliKo in
Urabstimmungen („grundsätzliche
Angelegenheiten“) wird auf die
normale Wahlprüfung reduziert.
Die Zuständigkeiten in Abs. 2
werden nicht mehr ungenau
qualifiziert sondern gelten einfach
und verständlich allgemein.
Abs. 6 ist rein deklaratorisch, sollte
aber klar kommuniziert werden.

§ 46 Zusammensetzung der SchliKo
(1) 1Die SchliKo besteht aus mindestens drei und

maximal sechs Mitgliedern. 2Diese dürfen
keinem anderen zentralen Organ der VS
angehören.

(2) Die Mitglieder der SchliKo werden mit einer ⅔-
Mehrheit vom StuRa gewählt, die Abwahl

Die Paritätsregelung wurde wegen
mangelnder Präzision und
Umsetzung (und Umsetzbarkeit)
entfernt.
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benötigt ebenfalls einer ⅔-Mehrheit.
(3) Ist die SchliKo zu einem Zeitpunkt mit weniger

als drei Mitgliedern besetzt, so wird sie nach
einer Frist von vier Wochen automatisch
aufgelöst und eine Neuwahl muss umgehend
angesetzt werden.

§ 47 Verfahrensweise der SchliKo
(1) Die SchliKo hat jederzeit Unparteilichkeit und

Neutralität zu wahren.
(2) 1Die SchliKo kann im Rahmen des § 45 Abs. 1

von jedem Mitglied der VS angerufen werden.
2Sie kann im Rahmen des § 45 Abs. 2 von jedem
Mitglied oder Organ und Gremium der VS
angerufen werden, das sich in seinen Rechten
oder Kompetenzen verletzt glaubt.

(3) Die Verfahren der Wahlprüfungskommission
sind in der Wahlordnung zu regeln.

(4) 1Die Anrufung der SchliKo hat schriftlich zu
erfolgen und ist zu begründen. 2Wird die
SchliKo gem. § 45 Abs. 2 b) angerufen, so hat
dies innerhalb eines Monats nach dem Beschluss
des Protokolls der fraglichen Sitzung zu
erfolgen.

(5) 1Auf Antrag eines*r der Beteiligten oder eines
Mitglieds der SchliKo kann festgestellt werden,
dass ein Mitglied der SchliKo befangen ist. 2Ein
solcher Antrag kann nur vor Beginn der
Verhandlung gestellt werden. 3Über den Antrag
entscheidet die Schlichtungskommission, das
betroffene Mitglied ist bei dieser Abstimmung
nicht stimmberechtigt.

(6) Durch die Feststellung der Befangenheit wird
das Mitglied der Schlichtungskommission von
der weiteren Sitzung zu dem entsprechenden
Gegenstand ausgeschlossen.

(7) 1Die SchliKo ist beschlussfähig, wenn drei ihrer
Mitglieder anwesend und stimmberechtigt sind.
2Die Beschlussfähigkeit muss jederzeit gegeben
sein. 3Ausgenommen ist nur die Entscheidung
über die Befangenheit eines Mitglieds solange
die SchliKo nur mit drei Mitgliedern besetzt ist.

(8) Die Schlichtungskommission tagt nach
Anrufung während der Vorlesungszeit innerhalb
von zwei Wochen, während der vorlesungsfreien
Zeit innerhalb von vier Wochen.

In Abs. 2 gibt es nun Regelungen
für die Voraussetzungen, unter
denen die die SchliKo anzurufen
ist.
In Abs. 4 gibt es nun grundlegende
Form- und Fristvorschriften.
Gem. Abs. 5 dürfen sich nun alle
Beteiligten gegen die Befangenheit
eines Mitglieds wehren. Die
unstimmige Funktion eines nur
beratend teilnehmenden SchliKo-
Mitglieds wurde entfernt.
In Abs. 7 S. 3 ist wird geregelt was
passiert, wenn eine mit drei
Personen besetzte SchliKo einen
Befangenheitsantrag gestellt
bekommt. Aktuell hängt sie sich
einfach auf. Mit dieser Regelung
haben die beiden "übrigen"
SchliKo-Mitglieder die Wahl ob
sie die SchliKo als in diesem Fall
nicht handlungsfähig einstufen
(Weil ein Mitglied befangen ist
und nur zwei übrigbleiben) oder
den Befangenheitsantrag
abzulehnen
In Abs. 9 wird die Pflicht der
SchliKo eingeführt, sich wirklich
mit den Betroffenen zu
beschäftigen. Dies sollte man nicht
dem guten Willen der
Amtsinhabenden überlassen
werden.
In Abs. 10 wird auch eine Pflicht
sich zu informieren
festgeschrieben, ebenso wie die
Pflicht der anderen VS-Gremien,
die SchliKo zu informieren
In Abs. 11 soll sichergestellt
werden, dass die SchliKo sich nicht
erst bei Vorliegen einer
Beschwerde konstitutiert und sich
zuvor mit ihrer eigenen
Arbeitsweise auseinandersetzt.
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(9) 1Die SchliKo hat den*die Anrufende*n zu hören.
2Bei einer Anrufung gem. § 45 Abs. 1 sind die
Vertreter*innen der Organe zu hören, denen die
Überschreitung der Aufgaben vorgeworfen wird.
3Bei Anrufung gem. § 45 Abs. 2 a) sind die
Vertreter*innen des anderen Organs bzw.
Gremiums anzuhören. 4Bei Anrufung gem. § 45
Abs. 2 b) ist die Sitzungsleitung des Organs bzw.
Gremiums anzuhören, dem eine nicht
ordnungsgemäße Sitzung vorgeworfen wird.

(10) 1Die SchliKo hat sich zu bemühen und ist
berechtigt, alle notwendigen Informationen zur
Sachlage zu erhalten, solange dem keine
übergeordneten Regelungen entgegenstehen.
2Alle Organe und Gremien der VS haben sie
hierbei zu unterstützten.

(11) 1Die SchliKo trifft sich, unabhängig von
Anrufungen, nach ihrer Wahl stets zu einer
konstituierenden Sitzung. 2Auf dieser gibt sie
sich eine Geschäftsordnung.

§ 48 Beschlüsse der SchliKo
(1) 1Die SchliKo bemüht sich stets, eine

einvernehmliche Lösung im Rahmen der
rechtlichen Vorgaben herbeizuführen. 2Kommt
keine einvernehmliche Lösung zustande, so fasst
die SchliKo einen Beschluss.

(2) Maß für alle Beschlüsse der SchliKo sind
insbesondere das LHG, die Organisationssatzung
und die weiteren Satzungen und Ordnungen der
VS.

(3) 1Beschlüsse der SchliKo erfolgen mit absoluter
Mehrheit. 2Bei Stimmgleichheit fasst die
SchliKo keinen Beschluss.

(4) Beschließt die SchliKo, dass die VS in einem
konkreten Einzelfall ihre Aufgaben gem. § 65
Abs. 2 bis 4 LHG überschritten hat, trägt sie den
zuständigen Organen auf, dies zu beheben.

(5) Wurde die SchliKo gem. § 45 Abs. 2 a)
angerufen, so trifft sie eine für die beteiligten
Organe und Gremien verbindliche Entscheidung

Die Aufgabe der Schlichtung wird
in Abs. 1 explizit geregelt.
Die Beschlussmöglichkeiten der
SchliKo werden abschließend
enumerativ geregelt. Insbesondere
Abs. 6 legt spezifische
Handlungswerkzeuge und eine
Verhältnismäßigkeit fest.
Für Beschlüsse der SchliKo
werden in Abs. 7 ein paar Formalia
festgelegt.
Abs. 8 soll deklaratorisch daran
erinnern, dass die SchliKo nicht
das letzte Wort hat.
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über die strittigen Kompetenzen.
(6) 1Beschließt die SchliKo, dass ein Mitglied oder

Organ bzw. Gremium der VS durch eine nicht
ordnungsgemäße Sitzung eines Organs oder
Gremiums der VS in seinen Rechten verletzt
wurde, so beschließt sie weiterhin:

a) die Wiederholung der gesamten
Sitzung, oder

b) die Wiederholung einzelner
Abstimmungen und Wahlen, die auf
dieser Sitzung stattfanden, oder

c) die Wiederholung anderer
Tagesordnungspunkte, oder

d) andere Maßnahmen, die zur
Beseitigung der Rechteverletzung
geeignet sind, soweit diese
Maßnahmen nicht die
Entscheidungsbefugnisse eines
Organs der VS berühren,

je nach Art und Ausmaß des Ordnungsverstoßes.
2Die beschlossene Maßnahme muss
verhältnismäßig zum Ordnungsverstoß sein.

(7) Die SchliKo hat alle ihre Beschlüsse zu
begründen und den vollständigen Beschluss allen
Beteiligten schriftlich zukommen zu lassen
sowie in angemessen anonymisierter Form zu
veröffentlichen.

(8)Steht ein Beschluss der SchliKo im
offensichtlichen Widerspruch zu den
maßgebenden Rechtsnormen, so ist die
Rechtsaufsicht der Universität anzurufen

IX. Hochschulgruppen, studentische
Initiativen und hochschulpolitische Listen
§ 49 Allgemeines
Studierende organisieren sich in Hochschulgruppen und
studentischen Initiativen.

Hier wird nur ein Ist-Zustand
beschrieben, nichts geregelt.

§ 50 Unterstützung durch die Verfasste
Studierendenschaft

(1) Die Organe der VS unterstützen
Hochschulgruppen und studentische Initiativen,
wenn diese im Sinne der Studierendenschaft
arbeiten.

(2) Über die Art der Unterstützung entscheiden die
Organe der VS im Rahmen ihrer Befugnisse
eigenverantwortlich.

Die letztgültige Zuständigkeit des
StuRa in Abs. 3 wird nur
ausdrücklich aufgeführt und galt
selbstverständlich schon immer.
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(3) Im Zweifelsfall entscheidet der StuRa.
§ 51 Hochschulpolitische Listen
Hochschulpolitische Listen sind Hochschulgruppen, die
an den universitätsweiten Wahlen zum StuRa oder zum
Senat teilnehmen.

Grundsätzliche Definition ohne
eigene Auswirkungen, aber
Anknüpfungspunkt bei
Regelungsbedarf.

X. Satzungen und Ordnungen der Verfassten
Studierendenschaft
§ 52 Einbringung, Änderungen und
Neufassungen von Satzungen und
Ordnungen

(1) Die VS gibt sich nach § 65 a Abs. 1 Satz 1
Halbsatz 2 LHG zur ordnungsgemäßen
Erfüllung ihrer Aufgaben Satzungen und
Ordnungen.

(2) 1Änderungsanträge, Neufassungen und Entwürfe
für Satzungen und Ordnungen können von jedem
Mitglied der VS im StuRa eingebracht werden.
2Insbesondere sind betroffene Referate,
Kommissionen, Ausschüsse und
Studienfachschaften hierzu aufgerufen.

(3) 1Satzungsänderungen und -neufassungen und
damit zusammenhängende Rechtsfragen sollen
bereits vor der Einbringung mit der
Rechtsaufsicht der VS besprochen werden. 2Die
betroffenen oder zuständigen Organe und
Gremien der Verfassten Studierendenschaft
sollen in den Prozess einbezogen werden.

Keine Änderungen.

§ 53 Behandlung und Verabschiedung von
Änderungen und Neufassungen von
Satzungen und Ordnungen

(1) Satzungen und Ordnungen müssen in zwei
Lesungen beraten werden.

(2) Zum Beschluss einer Satzung oder Ordnung ist
die absolute Mehrheit erforderlich. § 54 Abs. 2
bleibt unberührt.

(3) Das Präsidium hält den Wortlaut von
Beschlüssen über neue Satzungen, die
Neufassung von Satzungen oder von
Satzungsänderungen für die Genehmigung durch
die Rechtsaufsicht fest.

(4) Dabei kann es
1. Wendungen und Abkürzungen

vereinheitlichen, Aufzählungen und
Bezugnahmen darauf richtigstellen und

Keine Inhaltlichen Änderungen.
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offensichtliche Fehler verbessern,
2. Bezugnahmen auf andere Satzungen oder

staatliche Rechtsvorschriften, die dem
Stand der Satzung nicht mehr entsprechen,
richtigstellen,

3. für die Vornahme der Änderungen nach
Nr. 1 und 2 im Einzelfall ein thematisch
zuständiges Referat beauftragen.

(5) Der StuRa ist in jedem Fall in der nächsten
Sitzung aber spätestens drei Wochen nach
Beschluss über vorgenommene Anpassungen zu
informieren.

(6)Das Präsidium ist ermächtigt, den durch den
StuRa neu beschlossenen Wortlaut von
Satzungen oder die neue Satzung auf der
Website der VS bekannt zu machen oder ein
zuständiges Referat damit zu beauftragen.

§ 54 Änderungen der Organisationssatzung
(1) 1Änderungen der Organisationssatzung können

abweichend von den §§ 52 und 53 auch durch
eine Urabstimmung beschlossen werden. 2In
diesem Falle ist der Entwurf zwingend bereits
vor der Abstimmung der Rechtsaufsicht zur
Durchsicht zuzuleiten.

(2) Für Änderungen der Organisationssatzung und
ihrer Anhänge durch den StuRa ist gem. § 65a
Abs. 1 Satz 3 LHG eine Mehrheit von zwei
Dritteln der ordentlich stimmberechtigten
Mitglieder des StuRa notwendig.

(3)Für Änderungen der Organisationssatzungen
durch Urabstimmung ist gem. § 65a Abs. 1 Satz
2 LHG die Zustimmung von mindestens der
Hälfte der an der Abstimmung teilnehmenden
Studierenden notwendig.

Formulierungsanpassung an die
Änderungen bei der Urabstimmung
ohne inhaltliche Auswirkungen.

§ 55 Genehmigung und Bekanntmachung
von Satzungen

(1) 1Beschlossene Satzungen bzw.
Satzungsänderungen müssen vom Rektorat als
Rechtsaufsicht genehmigt werden. 2Nach der
Genehmigung sind sie zeitnah auf die gleiche
Weise wie die Satzungen der Universität von der
Universität bekannt zu machen.

(2) 1Jede Satzung bestimmt den Tag ihres
Inkrafttretens. 2Fehlt eine solche Bestimmung,
so tritt sie am folgenden Sonntag nach ihrer
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Bekanntmachung in Kraft.
XI. Finanzen
§ 56 Allgemeines

(1) Für die Finanzen der Verfassten
Studierendenschaft finden die
haushaltsrechtlichen Vorschriften, welche auch
für das Land Baden-Württemberg gelten,
insbesondere die §§ 105 bis 111 LHO, analog
Anwendung.

(2) Das Haushaltsjahr der VS ist das Kalenderjahr.
(3) Haushalts- bzw. Wirtschaftsplan sowie die

Bilanz der VS werden allen Mitgliedern der VS
zugänglich gemacht.

§ 57 Beiträge
(1) 1Die VS erhebt von ihren Mitgliedern Beiträge

nach Maßgabe einer Beitragsordnung, welche
die Beitragspflicht, die Beitragshöhe und die
Fälligkeit der Beiträge regelt (§ 65 a Absatz 5
LHG). 2Darüber hinaus kann die VS finanzielle
Zuwendungen, insbesondere der Universität,
erhalten.

(2) Die Beiträge sind so zu bemessen, dass die
Verfasste Studierendenschaft ihre Aufgaben
angemessen erfüllen kann und soziale Belange
der Studierendenschaft berücksichtigt werden.

(3) Änderungen der Beitragshöhe können frühestens
zum auf den Beschluss folgenden Semester in
Kraft treten.

(4) 1Die Beitragshöhe kann nur gleichzeitig mit dem
Haushalts- bzw. Wirtschaftsplan festgelegt oder
geändert werden. 2Der Beschluss ist dem
Rektorat unverzüglich zur Genehmigung
weiterzuleiten.

(5) 1Die Finanzordnung legt die Anteile fest, nach
denen die Beiträge auf die zentrale Ebene und
die Studienfachschaften (dezentrale Ebene)
aufgeteilt werden. 2Der Anteil der
Studienfachschaften beträgt maximal sechzig
vom Hundert.

§ 58 Haushalts- und Wirtschaftsplan
(1) Der Studierendenrat beschließt eine

Finanzordnung, in welcher die Finanzplanung
und -verteilung, die Haushalts-, Wirtschafts- und
Kassenführung sowie die Rechnungslegung
geregelt sind.

Vollständig unverändert.
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(2) Das Finanzreferat legt der RefKonf bis
spätestens 15. Oktober eines jeden Jahres einen
Entwurf für den Haushalts- bzw. Wirtschaftsplan
für das folgende Haushaltsjahr zur Diskussion
vor.

(3) Das Finanzreferat legt dem StuRa bis 1.
November des Jahres einen Entwurf des
Haushalts- bzw. Wirtschaftsplans für das
folgende Haushaltsjahr vor.

(4) 1Der Haushalts- bzw. Wirtschaftsplan wird bis
spätestens 30. November eines Jahres vom
StuRa beschlossen. 2Der Haushaltsplan bedarf
der Genehmigung des Rektorats der Universität
gemäß § 65 b Absatz 6 LHG.

(5) Ist der Haushalts- bzw. Wirtschaftsplan nicht
rechtzeitig vor Beginn des neuen
Haushaltsjahres genehmigt, so ist das
Finanzreferat ermächtigt, auf Grundlage des
bisherigen Haushalts- und Wirtschaftsplans
Ausgaben zu leisten, welche nötig sind, um

1. durch Satzung oder Beschluss vorgesehene
Maßnahmen durchzuführen und
Einrichtungen zu erhalten;

2. die rechtlich begründeten Verpflichtungen
der Verfassten Studierendenschaft zu
erfüllen.

Näheres bestimmt die Finanzordnung.
(6) Der Haushalts- bzw. Wirtschaftsplan muss für

jedes Haushaltsjahr ausgeglichen sein.
(7) Außer- und überplanmäßige Ausgaben müssen

durch einen Nachtragshaushalt vom StuRa
beschlossen werden.

(8) Die Gründung und die Beteiligung an
wirtschaftlichen Unternehmen bedarf zusätzlich
der Zustimmung des Rektorats der Universität
gemäß § 65 b Absatz 7 LHG.

(9) 1Die RefKonf bestellt eine*n Beauftragte*n für
den Haushalt, die*den die Befähigung für den
gehobenen Verwaltungsdienst hat oder in
vergleichbarer Weise über nachweisliche
Fachkenntnisse im Haushaltsrecht verfügt.
2Sie*Er kann auch Studierende*r der Universität
Heidelberg sein.

§ 59 Rechnungsprüfung
(1) 1Die Vorsitzenden beauftragen eine fachkundige
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Person mit der Befähigung zum gehobenen
Verwaltungsdienst zur Rechnungsprüfung.
2Diese Person darf nicht mit der*dem
Beauftragten für den Haushalt identisch sein.
3Des Weiteren kann die Verwaltung der
Hochschule mit ihrem Einvernehmen mit der
Rechnungsprüfung beauftragt werden.

(2)Die Entlastung der Haushalts- und
Wirtschaftsführung der Verfassten
Studierendenschaft erteilt das Rektorat.

XIII. Urabstimmungen
§ 60 Zustandekommen von Urabstimmungen

(1) Eine Urabstimmung findet statt
1. auf Beschluss des Studierendenrats mit

absoluter Mehrheit,
2. auf Antrag von drei oder mehr Mitgliedern

der VS mit Unterstützung von mindestens
einem Zwanzigstel der Mitglieder der VS
nach den in den folgenden Absätzen
beschriebenen Verfahren.

(2) 1Der Antrag auf Urabstimmung ist schriftlich mit
dem genauen Wortlaut der Abstimmungsfrage
bei der WaKo einzureichen. 2Die
Antragsstellenden haben den Antrag zuvor mit
der Rechtsaufsicht und einem inhaltlich
zuständigen Referat, oder sollte es kein
zuständiges Referat geben, der RefKonf, zu
besprechen.

(3) 1Die WaKo erstellt für gem. Abs. 2 gestellte
Anträge ein Wahlberechtigtenverzeichnis zur
Prüfung von Unterschriften und gibt
fälschungssichere Unterschriftenlisten aus. 2Die
Unterschriftenlisten müssen mindestens den
genauen Wortlaut der Abstimmungsfrage sowie
Felder für Matrikelnummer, Name, Vorname
und Unterschrift der Unterzeichner*innen
beinhalten.

(4) 1Die WaKo übergibt die Unterschriftenlisten an
die Antragsstellenden, wobei das Ausgabedatum
durch die Unterschrift eines Mitglieds der Wako
und einem*r Antragstellenden dokumentiert und
bestätigt wird. 2Die Unterschriftenlisten müssen
spätestens sechs Wochen nach der Ausgabe bei
der WaKo eingereicht werden.

(5) 1Die WaKo prüft die Unterschriften, sie streicht

Die erste Hürde zu der
Antragsstellung für
Urabstimmungen wird leicht
erhöht, um Missbrauch und
missbräuchliche Belastung der
WaKo zu vermeiden.
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unzulässige Unterschriften und prüft
anschließend, ob das Quorum von einem
Zwanzigstel der Mitglieder der VS erreicht ist.
2Ist das Quorum erreicht, lässt sie die
Urabstimmung zu und führt diese durch. 3Ist das
Quorum nicht erreicht, aber mehr als ein
Hundertstel der Mitglieder der VS haben
unterschrieben, so muss der StuRa sich mit dem
Thema dieses Antrags zur Urabstimmung
befassen und über die Durchführung einer
solchen beraten und abstimmen.

(6)Näheres regelt die Wahlordnung.
§ 61 Organisation und Ablauf der
Urabstimmung

(1) Urabstimmungen finden in der Vorlesungszeit
statt.

(2) Urabstimmungen beginnen zeitnah mindestens
vier Wochen nach Zulassung des Antrages bzw.
des Beschlusses des StuRa.

(3) Dauer und Zeitpunkt von Urabstimmungen
werden von der WaKo gemäß Wahlordnung
festgelegt. Die Antragstellenden sind hierzu
anzuhören.

(4) 1Vor der Urabstimmung organisiert die
Referatekonferenz mindestens eine
Urversammlung für alle Studierenden. 2Sie dient
der Information und dem Meinungsaustausch der
Studierenden über das zur Urabstimmung
gestellte Thema und findet mindestens drei Tage
vor der Abstimmung statt. 3Handelt es sich um
eine Urabstimmung auf Antrag nach § 60 Abs. 1
Nr. 2, so sind der*die Antragssteller*in bzw. die
Antragsteller*innen an der Organisation der
Urversammlung zu beteiligen.

(5)Näheres regelt die Wahlordnung

Keine Änderungen

§ 62 Beschlüsse durch Urabstimmungen
(1) Ein Beschluss durch Urabstimmung kommt

zustande, wenn mehr Abstimmende der
Abstimmungsfrage zustimmen als ablehnen und
die Zahl der Abstimmenden mindestens ein
Zehntel der Stimmberechtigten beträgt.

(2) Der Beschluss einer Urabstimmung ist für die
VS und ihre Organe bindend, sofern sie nicht in
die folgenden Bereiche eingreift:

1. Haushalts- und Wirtschaftsplan,

Hier wurden die ominösen
"grundsätzlichen Angelegenheiten"
gestrichen, wofür sonst dienen
Urabstimmungen wenn nicht für
die wirklich wichtigen Sachen?
Dafür wurden Personenwahlen
explizit ausgenommen, weil die
unter dem Verfahren nur leiden
würden. Ebenfalls ausgeschlossen
wurden die Angelegenheiten
einzelner Fachschaften. Es sollten
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2. Wahlen, die durch die OrgS dem StuRa
oder der RefKonf zugewiesen sind,

3. Angelegenheiten, die ausschließlich in die
Zuständigkeit einzelner Fachschaften
fallen, sofern es sich nicht um die
Fachschaftssatzung handelt,

4. Geschäftsordnungen einzelner Organe und
Gremien.

(3) 1Beschlüsse durch Urabstimmungen können
innerhalb von zwei Jahren nur durch einen neuen
Beschluss durch eine weitere Urabstimmung
oder vom StuRa mit einer Mehrheit von zwei
Dritteln in zwei aufeinanderfolgenden
Sitzungen, aufgehoben werden. 2Hierbei muss
die Beschlussfähigkeit tatsächlich gegeben sein.

(4) Ein bindender Beschluss durch Urabstimmung
hebt ihm widersprechende Beschlüsse von
Organen der VS auf.

nicht alle Studis bspw. den
Semitisten in ihre speziellen
Angelegenheiten hineinpfuschen
können.
Die Ordnungen wurden
grundsätzlich für UA s geöffnet,
weil zB Beitragsänderungen per
UA durchaus Berechtigung haben
können, die GOs bleiben aus
Praktibilitätsgründen aber weiter
ausgeschlossen
In Abs. 3 wird die Hürde zur
Aufhebung von
Urabstimmungsbeschlüssen leicht
angehoben.

XIII. Abschlussregelungen und
Übergangsregelungen
§ 63 Übergangsregelungen; Anpassungen von
Verweisen

1Das Präsidium des StuRa und zuständige
Referent*innen können und sollen Zitierungen
und Bezugnahmen auf die Organisationssatzung,
die durch die Neufassung und zukünftige
Änderungen veraltet sind, aktualisieren und
anpassen, insoweit äquivalente Regelungen
weiter existieren. 2Die vorgenommenen
Änderungen sind dem StuRa auf der nächsten
Sitzung mitzuteilen.

Nötig damit nicht jede einzelne FS-
Satuzng usw. nochmal beschlossen
werden muss mit korrekten Zitaten,
ist aber nicht schön formuliert

§ 64 Inkrafttreten
Diese Fassung der Organisationssatzung tritt
zum 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig treten die
bisherige Fassung sowie alle entgegenstehenden
Bestimmungen außer Kraft.

Ein vergleichsweise spätes
Inkraftreten erlaubt eine
Umstellungsphase, die
Vorbereitung der in § 63 Abs. 2
vorgesehen Anpassungen und eine
ordentliche, rechtzeitige
Genehmigung durch das Rektorat

Anhang A
[wird unverändert aus der vorigen Fassung der
OrgS übernommen)]

Anhang B
[wird unverändert aus der vorigen Fassung der
OrgS übernommen)]
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Diskussion 7.3:
1. Lesung Vertreter FS Jura:

o 28(2) FSVV sei nur bei bestimmten Sachen ungebunden sei keine schöne
Formulierung, sollte auf alle Wahlen angewandt werden Antragssteller wollte nicht zu sehr in die Fachschaftsangelegenheiten eingreifen

o Unzufrieden mit nur noch jährlicher Wahl von Fachschaftsräten Antrag setzt Anmerkung der Rechtsaufsicht um Kritik, dass Rechtsaufsicht nur Teil der LHG Regelungen durchsetzten wolle das sei dann mit der Rechtsaufsicht zu klären
o 40(1) „kann per Satzung&Ordnung“ klingt unschön, warum Möglichkeit zur

Referateeinrichtung per Beschluss nicht explizit aufgeführt? unnötig das ausdrücklich zu erwähnen
o Rückfrage zu § 63 Übergangsregelung: falls Regelungen aus FS Satzungen entfallen –

Was ist wenn nicht klar ist oder irgendwie weggefallen ist. Wie wird das gehandhabt? Rückmeldung der Zuständigen an StuRa Vertreterin PoBi-Referat
o würde es so sehen meiste inhaltl. Probleme von Herrn Treiber …
o Grammatik kann wann anders korrigiert werden Was können wir überhaupt daran diskutieren?
o alles wir sollten alle Fragen hier diskutieren Mit der Rechtsaufsicht kann man auch diskutieren FS Jura sei im Gegensatz zu allen andern besonder was den Wahlrhythmus angeht

2. Lesung Erläuterung zu Änderungen zwischen den Sitzungen: Klarstellungen zu kommissarischer
Amtszeit, Wahl der FSR, Öffentlichkeit des StuRa verweist auf allgemeine Regelung Meldung: Bitte Leute zur Mitarbeit anwerben; klar machen, wer mitgearbeitet hat; klar machen,
welche Änderungen rechtlich notwendig sind Antragsstellende: Antrag wurde wiederholt im StuRa diskutiert, mehr kann nicht erwartet
werden; klar, wer antragsstellend ist Meldung: Sitzungsleitung der RefKonf sollte bei RefKonf-Paragraph stehen, nicht beim
Vorsitz Antragsstellende nehmen ÄA an, dass § 39 XIV zum neuen § 43 IX wird

2. Lesung — fortgesetzt

7.3.1 Änderungsantrag „Stärkung der Rechte des StuRa“
Antragssteller*in: Fachschaft Jura

Antragstext:
Es wird in § 40 OrgS-E folgender neuer Absatz 12 eingefügt: „Referate haben auf Fragen von
stimmberechtigten Mitgliedern des StuRa bezüglich ihres Verhaltens zu einem Thema in ihrem
Aufgabenbereich zu antworten. Der StuRa kann die Referate hierzu auffordern, wenn dies nötig
erscheint.“
Der bisherige Absatz 12 wird der neue Absatz 13.
Der § 42 Absatz 7 Satz 1 OrgS-E wird zu „1Es gelten die Regelungen aus § 40 Abs. 2 bis 4, 6 bis 12
und 14.“ geändert.
In § 42 Absatz 7 Satz 3 OrgS-E wird die Angabe „Abs. 12“ durch die Angabe „Abs. 13“ ersetzt.
In § 42 Absatz 9 Satz 1 wird die Angabe „Abs. 12“ durch die Angabe „Abs. 13“ ersetzt.
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In § 39 wird folgender Absatz 14 eingefügt: „§ 40 Abs. 12 gilt entsprechend.“

Begründung des Antrags:
Um eine noch bessere Kontrolle der Referate zu gewährleisten, sollen StuRa-Mitglieder an diese Fragen
stellen dürfen zu Verhalten der Referate zu einem Thema aus ihrem Aufgabenbereich. Diese sind dann
zu beantworten von den Referaten. Verhalten kann dabei ein Tun oder Unterlassen sein.
Der StuRa kann die Referate hierzu nochmals explizit auffordern dem nachzukommen.
Dies dient neben den Berichten, die einmal im Semester zu erfolgen haben, der weiteren Kontrolle durch
die Mitglieder des legislativen Organs.
Die Änderung des § 42 VII 1 OrgS garantiert, dass die autonomen Referate nicht ebenfalls dieser
strengeren Antwortpflicht der Referate unterliegen.
Für den Vorsitz wird eine entsprechende Regelung eingefügt.

Synopse:
Bisheriger Text im Entwurf: Neuer Text:
(…)
§ 39 Vorsitzende der Verfassten
Studierendenschaft

§ 40 Referate

(…)

(11) Referate sind verpflichtet, regelmäßig
und mindestens einmal im Semester dem
StuRa Bericht über ihre Arbeit zu erstatten.
2Kommen Referate dieser Pflicht nicht nach,
so informiert das Präsidium die RefKonf,
insbesondere den Vorsitz und das
Finanzreferat. Das Finanz- und
Haushaltsreferat kann die Berechtigung des
Referates zu Finanzbeschlüssen
einschränken (Haushaltssperre). Die
RefKonf soll die Abwahl der Referent*innen
durch den StuRa beantragen.

(12) 1 Ist ein Referat weder mit
Referent*innen besetzt noch mit weiteren
Referatsmitgliedern, die die Referent*innen
vertreten und ist für weder Referent*innen
noch weitere Referatsmitglieder eine
kommissarische Amtsführung möglich, so
übernehmen die Vorsitzenden die Aufgaben

(…)
§ 39 Vorsitzende der Verfassten
Studierendenschaft

(14) § 40 Abs. 12 gilt entsprechend.

§ 40 Referate

(…)

(11) 1Referate sind verpflichtet, regelmäßig
und mindestens einmal im Semester dem
StuRa Bericht über ihre Arbeit zu erstatten.
2Kommen Referate dieser Pflicht nicht nach,
so informiert das Präsidium die RefKonf,
insbesondere den Vorsitz und das
Finanzreferat. Das Finanz- und
Haushaltsreferat kann die Berechtigung des
Referates zu Finanzbeschlüssen
einschränken (Haushaltssperre). Die
RefKonf soll die Abwahl der Referent*innen
durch den StuRa beantragen.

(12) 1Referate haben auf Fragen von
stimmberechtigten Mitgliedern des StuRa
bezüglich ihres Verhaltens zu einem Thema
in ihrem Aufgabenbereich zu antworten.
2Der StuRa kann die Referate hierzu
auffordern, wenn dies nötig erscheint.
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bis zur übernächsten Sitzung der RefKonf. 2

In dieser Sitzung können Aufgaben des
Referats unter den Mitgliedern der RefKonf
aufgeteilt oder vorübergehend an andere
Personen delegiert werden. 3In dieser
Sitzung wird zudem entschieden, welche
Aufgaben gegebenenfalls ruhen

(…)

(…)

§ 42 Autonome Referate

(…)

(7) 1Es gelten die Regelungen aus § 40 Abs.
2 bis 4 und 6 bis 12. 2§ 40 Abs. 8 und 9
gelten unter der Einschränkung durch § 42
Abs. 2. 3§ 40 Abs. 12 gilt nur insoweit, wie
ein autonomes Referat keine eigenen
Regelungen getroffen hat.

(…)
(9) 1Autonome Referate sind verpflichtet,
regelmäßig und abweichend von § 40 Abs.
12 mindestens zweimal im Semester dem
StuRa Bericht über ihre Arbeit zu erstatten.
2Kommen autonome Referate diese Pflicht
nicht nach, schränkt das Finanz- und
Haushaltsreferat deren Berechtigung zu
Finanzbeschlüssen ein (Haushaltssperre).

(13) 1 Ist ein Referat weder mit
Referent*innen besetzt noch mit weiteren
Referatsmitgliedern, die die Referent*innen
vertreten und ist für weder Referent*innen
noch weitere Referatsmitglieder eine
kommissarische Amtsführung möglich, so
übernehmen die Vorsitzenden die Aufgaben
bis zur übernächsten Sitzung der RefKonf. 2

In dieser Sitzung können Aufgaben des
Referats unter den Mitgliedern der RefKonf
aufgeteilt oder vorübergehend an andere
Personen delegiert werden. 3In dieser
Sitzung wird zudem entschieden, welche
Aufgaben gegebenenfalls ruhen

(…)

§ 42 Autonome Referate

(…)

(7) 1Es gelten die Regelungen aus § 40 Abs.
2 bis 4, 6 bis 11 und 13. 2§ 40 Abs. 8 und 9
gelten unter der Einschränkung durch § 42
Abs. 2. 3§ 40 Abs. 13 gilt nur insoweit, wie
ein autonomes Referat keine eigenen
Regelungen getroffen hat.
(…)

(9) 1Autonome Referate sind verpflichtet,
regelmäßig und abweichend von § 40 Abs.
13 mindestens zweimal im Semester dem
StuRa Bericht über ihre Arbeit zu erstatten.
2Kommen autonome Referate diese Pflicht
nicht nach, schränkt das Finanz- und
Haushaltsreferat deren Berechtigung zu
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Finanzbeschlüssen ein (Haushaltssperre).

Diskussion 7.3.1: Verfahrensnachfrage bezüglich Umgang mit Nachfragen an Referate = eine Art Kontrolle Sind auch die autonomen Referate damit gemeint Stimmungsbild: Dafür 12; Dagegen 16;
Enthaltung 10 Gehört dies nicht besser in die Geschäftsordnung?

7.3.2 Änderungsantrag „Stärkung der Fachschaftsrechte bei ihren Satzungen“
Antragssteller*in: Fachschaft Jura

Antragstext:
Es wird in § 54 OrgS-E folgender Absatz 4 eingefügt: „Das alleinige Vorschlagsrecht für Änderungen
der Satzungen der Fachschaften (Anhang B) haben abweichend von § 6 Absatz 1 der FSR und die
FSVV der betroffenen Fachschaft sowie die Mitglieder des StuRa, sofern es nicht lediglich um formale
Aspekte oder offensichtlich inhaltlich unbedeutende Regelungen geht.“

Begründung des Antrags:
Den Fachschaften sollten keine von ihnen nicht gewollte Ordnungen aufgedrängt werden. Daher sollten
nur sie Änderungen an ihrer Fachschaft vorschlagen können. Dies kann entweder durch die FSVV oder
den FSR geschehen. Aus Praktibilitätsgründen können kleinere Änderungen von jedem vorgeschlagen
werden sowie von den StuRa-Mitgliedern aus Rechtsgründen.

Eine Einschränkung des allgemeinen Antragsrecht liegt dadurch vor.
Dass dies aber nicht zu rechtfertigen wäre oder gar ein Verstoß gegen § 65a Absatz 1 LHG ist, stellt sich
aus unserer Sicht so nicht da:
Zunächst findet sich keine Stütze im Gesetzeswortlaut oder auch der Begründung zu diesem (Lt-Drs.
15/1600), dass jeder Studierende ein Antragsrecht haben muss. Dass es gewisse Gestaltungsrechte für
die Studierende in der VS aber geben muss erschließt sich aus dem Demokratieprinzip.
Antragsberechtigung ist ein Beispiel dafür.

Die hier vor geschlagene Einschränkung schränkt dies nun ein. Aber nur auf der zentralen Ebene, auf
der dezentralen Ebene kann immer noch jeder Studierende den Antrag einbringen und verlangen, dass
dort über eine Einbringung in den StuRa abgestimmt wird.

Dies verfolgt den legitimen Zweck, dass den Fachschaften nicht Regelungen aufgezwungen werden
können, die für sie eventuell sehr unpraktikabel sind oder schlicht nicht durchführbar. Den Fachschaften
sollte zudem ein gewisses Selbstorganisationsrecht zugestanden werden.

Das Mittel ist geeignet für die Zweckerreichung und das relativ mildeste Mittel. Die Fachschaften haben
durch das Vorschlagsrecht künftige Satzungsänderungen selbst in der Hand. Andere Methoden dies zu
gewährleisten wären eingriffsintensiver, etwa ein Vetorecht für die Fachschaft im StuRa, dies wäre mit
§ 65a LHG tatsächlich schwer vertretbar.

Das Mittel ist auch angemessen. Es handelt sich hier nur um einen minimalen Eingriff, da weiter
Satzungsänderungsanträge in die FSVV und den FSR eingebracht werden können und lediglich der
direkte Weg in den StuRa gesperrt wird. Dies wird jedoch durch das überwiegende
Selbstbestimmungsrecht und Funktionsinteresse der Fachschaften gerechtfertigt. Durch die Ausnahme
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von inhaltlich unbedeutenden Regelungen und formalen Aspekten wird zudem keine unnötige
Bürokratie geschaffen, wenn das Interesse der Fachschaften nicht oder nur unwesentlich berührt ist.
Zudem können Mitglieder des StuRa weiter Änderungen einbringen.
Die Anforderungen des § 65a LHG Satzungsänderung mit einer 2/3-Mehrheit zu beschließen, wird
dadurch nicht berührt. Die nötige Legitimation durch die Studierenden wird somit weiter hergestellt.

Synopse:
Bisheriger Text im Entwurf: Neuer Text:
(…)
§ 54 Änderungen der Organisationssatzung
(1) 1Änderungen der Organisationssatzung können
abweichend von den §§ 52 und 53 auch durch
eine Urabstimmung beschlossen werden. 2 In
diesem Falle ist der Entwurf zwingend bereits vor
der Abstimmung der Rechtsaufsicht zur
Durchsicht zuzuleiten.

(2) Für Änderungen der Organisationssatzung und
ihrer Anhänge durch den StuRa ist gem. § 65a
Abs. 1 Satz 3 LHG eine Mehrheit von zwei
Dritteln der ordentlich stimmberechtigten
Mitglieder des StuRa notwendig.

(3) Für Änderungen der Organisationssatzungen
durch Urabstimmung ist gem. § 65a Abs. 1 Satz 2
LHG die Zustimmung von mindestens der Hälfte
der an der Abstimmung teilnehmenden
Studierenden notwendig.

(…)

(…)
§ 54 Änderungen der Organisationssatzung
(1) 1Änderungen der Organisationssatzung können
abweichend von den §§ 52 und 53 auch durch
eine Urabstimmung beschlossen werden. 2 In
diesem Falle ist der Entwurf zwingend bereits vor
der Abstimmung der Rechtsaufsicht zur
Durchsicht zuzuleiten.

(2) Für Änderungen der Organisationssatzung und
ihrer Anhänge durch den StuRa ist gem. § 65a
Abs. 1 Satz 3 LHG eine Mehrheit von zwei
Dritteln der ordentlich stimmberechtigten
Mitglieder des StuRa notwendig.

(3) Für Änderungen der Organisationssatzungen
durch Urabstimmung ist gem. § 65a Abs. 1 Satz 2
LHG die Zustimmung von mindestens der Hälfte
der an der Abstimmung teilnehmenden
Studierenden notwendig.

(4) Das alleinige Vorschlagsrecht für Änderungen
der Satzungen der Fachschaften (Anhang B)
haben abweichend von § 6 Absatz 1 der FSR und
die FSVV der betroffenen Fachschaft sowie die
Mitglieder des StuRa, sofern es nicht lediglich um
formale Aspekte oder offensichtlich inhaltlich
unbedeutende Regelungen geht.

(…)

Diskussion 7.3.2:

7.3.3 Änderungsantrag „Gewährleistung von Wahlfreiheit“
Antragssteller*in: Fachschaft Jura

Antragstext:
In § 28 II OrgS-E wird folgender Satz 3 angefügt: „Ferner ist er aufgrund der Wahlfreiheit der
gewählten Mitglieder auch bei sonstigen Wahlen von Personen in Ämter nicht gebunden.“
Zudem werden Satznummern vergeben.

Begründung des Antrags:
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Die Mitglieder des FSR sollten aufgrund Ihrer eigenen Wahlfreiheit bei jeder Wahl frei sein, nicht nur
bei Wahlen für ihre Mitglieder im StuRa.
Dies wird hiermit sichergestellt.

Synopse:
Bisheriger Text im Entwurf: Neuer Text:
(…)
§ 28 Abs. 2
Die Beschlüsse der FSVV sind Grundlage für
die Arbeit des Fachschaftsrats und für diesen
bindend. Der Fachschaftsrat ist im Einklang
mit § 65a Abs. 3 S. 6 LHG nicht gebunden bei
der Wahl und Entsendung von StuRa-
Mitgliedern.

(…)

(…)
§ 28 Abs. 2
1Die Beschlüsse der FSVV sind Grundlage für
die Arbeit des Fachschaftsrats und für diesen
bindend. 2Der Fachschaftsrat ist im Einklang
mit § 65a Abs. 3 S. 6 LHG nicht gebunden bei
der Wahl und Entsendung von StuRa-
Mitgliedern. 3Ferner ist er aufgrund der
Wahlfreiheit der gewählten Mitglieder auch bei
sonstigen Wahlen von Personen in Ämter nicht
gebunden.

(…)

Diskussion 7.3.3:

Abstimmung 7.3.1 (ÄA zu § 40):
| Dafür: xx| Dagegen: xx| Enthaltungen: xx|

Abstimmung 7.3.2 (ÄA zu § 54):
| Dafür: xx| Dagegen: xx| Enthaltungen: xx|

Abstimmung 7.3.3 (ÄA zu § 28 Abs. 2):
| Dafür: xx| Dagegen: xx| Enthaltungen: xx|

Abstimmung 7.3 (Hauptantrag):
| Dafür: xx| Dagegen: xx| Enthaltungen: xx|
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8 Haushalt 2024 (2. Lesung — fortgesetzt)
Die Antragssteller*innen haben zwischen der 1. und 2. Lesung und erneut vor der Fortsetzung der 2.
Lesung Anpassungen am Antrag vorgenommen.

Antragssteller*in: Finanzreferat und Beauftragte für den Haushalt

Der StuRa beschließt den vorliegenden Haushalt für das Jahr 2024:

Haushaltsplan 2024 der Verfassten Studierendenschaft der Universität Heidelberg

Titelnr. Bezeichnung Ansätze 2024
Unterschie
d zu 2023 Erläuterungen

Einnahmen

0 Steuereinnahmen 0,00 € 0,00 €

1 Verwaltungseinnahmen 2024: Studierende
gesamt: 28900

100.01 VS-Beiträge grundständige
Studierende (10 € pro Studi
* 2 Semester) 500.000,00 € 2.000,00 €

25000 grundständige
Studierende

für zentrale Zwecke (5,50 €
pro Studi * 2 Semester) 275.000,00 € 1.100,00 €
für die Fachschaften (4,50 €
pro Studi * 2 Semester) 225.000,00 € 900,00 €
(2024: ausgehend von 25000

grundständigen
Studierenden)

100.03 VS-Beiträge
Promotionsstudierende (10 €
pro Studi * 2 Semester) 78.000,00 € 8.000,00 €

3900
Promotionsstudierende

für zentrale Zwecke (1,80 €
pro Studi * 2 Semester) 14.040,00 € 1.440,00 €
für den Doktorandenkonvent
(8,20 € pro Studi * 2
Semester) 63.960,00 € 6.560,00 €
(2023: ausgehend von 3900
Promotionsstudierenden)

110 Durch die Beitragsordnung
zweckgebundene Einnahmen 291.890,00 €

-964.280,00
€ Darstellung

111 RNV-Umlage
0,00 €

-
970.750,00
€

112 Campusrad-Umlage 147.390,00 € 3.970,00 €
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113 Theater-Umlage 144.500,00 € 2.500,00 €

Summe
1

Verwaltungseinnahmen
869.890,00 €

-954.280,00
€

2 Gemischte Einnahmen
210 Spenden, Zuschüsse Dritter

gesamt 5.000,00 € 2.000,00 €
davon zentral
davon dezentral
(Fachschaften) 5.000,00 € 2.000,00 €

211 Zuschüsse der Universität 0,00 € 0,00 €

221 Veranstaltungen zur
Orientierung, Beratung und
Vernetzung 6.000,00 € 0,00 €
davon zentral 0,00 € 0,00 €
davon dezentral
(Fachschaften) 6.000,00 € 0,00 €

222 Einnahmen aus
Abschlussveranstaltungen 8.000,00 € 0,00 €
Zentral
Fachschaften 8.000,00 € 8.000,00 €

223 Einnahmen aus kulturellen
Veranstaltungen 15.000,00 € 0,00 €
Zentral
Fachschaften 15.000,00 € 15.000,00 €

230 Zinsen 0,00 € -40,00 €
davon zentral
davon dezentral
(Fachschaften)

240 Kaution 1.150,00 € 0,00 €
242 Schlüsselkautionen 1.150,00 € 0,00 €

Hälftig als Einnahme, hälftig als
Rücklage

250 Einnahmen Betrieb
gewerblicher Art 15.000,00 € 3.000,00 €
davon zentral 3.000,00 € 3.000,00 €
davon dezentral
(Fachschaften) 12.000,00 € 12.000,00 €

290 Sonstige Einnahmen 100,00 € 0,00 €
291 Erstattungen Umlagen RNV 0,00 € 0,00 € Darstellung
292 Erstattungen Umlage

CampusRad 100,00 € 0,00 € Anpassung an Erfahrungswert
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Summe
2

Gemischte Einnahmen
50.250,00 € 4.960,00 €

3 Rücklagen aus dem
Vorjahr

310 Entnahme aus allgemeiner
Rücklage 628.000,00 € 0,00 €

311 zentrale allgemeine
Rücklage 600.000,00 € 0,00 €

312 Rücklage
Doktorandenkonvent 28.000,00 € 0,00 €

320 Entnahme aus
zweckgebundener Rücklage 461.150,00 €

400.000,00
€

321 Fachschaften 30.000,00 € 0,00 €
322 Schlüsselkautionen

(Durchlaufend) 1.150,00 € 0,00 € siehe 242
323 zentral (für den Umzug der

VS) 30.000,00 € 0,00 €
329 Rückzahlung 9 € Ticket

505.369,15 €
400.000,00
€

Summe
3

Rücklagen aus dem
Vorjahr (Kontostand
31.12.) 1.194.546,15 €

400.000,00
€

Der Betrag steht erst am
Jahresende fest

Zwischenrechnung Einnahmen
Einnahmen gesamt

920.140,00 €
-949.320,00

€
Einnahmen + Rücklagen
aus dem Vorjahr 2.114.686,15 €

-323.923,85
€

Ausgaben
4 Personal
410 Angestelltes Personal 176.000,00 € 16.000,00 €

42 Aufwandsentschädigung
Exekutiv 92.640,00 € 0,00 €

421 AE Vorsitz 12.000,00 € 0,00 €
422 AE Referate 76.800,00 € 0,00 €
423 AE Notlagenausschuss 3.840 €

44 Aufwandsentschädigung
Legislativ 4.100,00 € 0,00 €

441 AE Präsidium 3.600,00 € 0,00 €
442 AE Protokollführung StuRa 500,00 € 0,00 €
443 AE Notlagenausschuss

45 Aufwandsentschädigungen
Wahlen 9.750,00 € 0,00 €

451 AE Wahlen 9.250,00 € 9.250,00 € Darstellung
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452 AE Wahlen EDV 500,00 € 500,00 € Darstellung

46 Personalverwaltung,-
entwicklung und Schulungen 11.200,00 € 100,00 €

461 Personalverwaltung 2.200,00 € 100,00 €
462 Personalentwicklung,

Teambuilding und
Schulungen 9.000,00 € 0,00 €

Summe
4

Personal
293.690,00 € 19.940,00 €

5 Verwaltungs- und
Betriebsaufwand

51 Sächlicher Verwaltungs- und
Betriebsaufwand 47.550,00 € -850,00 €

511 Büroausstattung 25.000,00 € 0,00 €
512 Ausstattung Bibliothek und

Archiv 1.500,00 € -500,00 €
Anpassung an tatsächliche
Kosten

513 Weitere Ausstattung 11.000,00 € -1.000,00 €
Anpassung an tatsächliche
Kosten

514 Reparatur/ Instandhaltung 1.800,00 € 0,00 €
515 Druck- und Kopierkosten 5.000,00 € 0,00 €

Anpassung an tatsächliche
Kosten

516 Putz- und Pflegematerial 1.200,00 € 0,00 €
517 Kommunikation 900,00 € -500,00 €

Anpassung an tatsächliche
Kosten

518 Rückzahlung Kaution 1.150,00 € 0,00 € siehe 242

520 Öffentlichkeitsarbeit 5.000,00 € -2.500,00 €

53 Reise-, Teilnahme- und
Transportkosten 11.000,00 € -500,00 €

531 Dienstreisen 4.000,00 € 0,00 €
Anpassung an tatsächliche
Kosten

532 Seminare und Fortbildungen
(Teilnahme an externen) 6.000,00 € 0,00 €

533 Transportkosten 1.000,00 € -500,00 €
Anpassung an tatsächliche
Kosten

540 Bewirtungskosten und
Lebensmittel (intern) 3.500,00 € 500,00 €

55 Ausgaben für
Dienstleistungen 22.500,00 € 1.587,88 €

550 diverse Dienstleistungen 15.000,00 € 0,00 € Benennung
551 Dienstleistungen Wahlen 5.500,00 € 87,88 € Rundung - sieht besser aus
552 Bankgebühren 500,00 € 0,00 €
553 Serverkosten,

Verwaltungssoftware
IT/Finanzen 1.500,00 € 1.500,00 € Darstellung/Benennung

560 Dankesgeschenke 500,00 € 0,00 €
Anpassung an tatsächliche
Kosten
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570 Rückerstattungen
Beitragszahlungen 505.496,15 €

505.396,15
€ Darstellung

571 Rückerstattung RNV-Umlage 0,00 € 0,00 €
572 Rückerstattung Campusrad-

Umlage 100,00 € 0,00 €
573 Rückzahlung 9 € Ticket

505.396,15 €
505.396,15
€

580 Durch die Beitragsordnung
gesondert festgelegte
Ausgaben 291.890,00 €

-964.280,00
€ Darstellung

581 RNV-Umlage
0,00 €

-
970.750,00
€

582 Campusrad-Umlage 147.390,00 € 3.970,00 €
583 Theater-Umlage 144.500,00 € 2.500,00 €

590 Steuern, Abgaben 7.500,00 € -9.500,00 €
Anpassung an tatsächliche
Kosten

Summe
5

Verwaltungs- und
Betriebsaufwand 894.936,15 €

-470.145,97
€

6 Zuweisungen und
Förderung

61 Zuweisungen 326.010,00 € 12.510,00 €
612 Fachschaften (ohne

Rücklagen: diese siehe 321) 225.000,00 € 900,00 €
613 Doktorandenkonvent (ohne

Rücklagen: diese siehe 312) 63.960,00 € 6.560,00 €
614 Autonome Referate 36.000,00 € 4.000,00 €
615 StuRa-Listen 1050,00 € 1.050,00 €

62 Förderung von Projekten,
Gruppen und Initiativen 100.000,00 €

-98.000,00
€

621 Unterstützung studentischer
Projekte und Gruppen 70.000,00 € -5.000,00 €

Anpassung an erwartete
Ausgaben

622 Pflege der überregionalen
und internationalen
Studierendenbeziehungen 5.000,00 € 0,00 €

623 Förderungen für
Fachschaftsprojekte 20.000,00 €

-48.000,00
€

624 Solidartopf für kleine
Fachschaften zur
Unterstützung bei Projekten 5.000,00 €

-45.000,00
€

63 Soziale Belange der
Studierendenschaft 63.300,00 € 1.800,00 €

631,632,633: max 10% von
568000

631 Notlagenzuschuss 37.000,00 € 500,00 €
632 Unterstützung geflüchteter

Studierender in
wirtschaftlicher Notlage 10.800,00 € 800,00 €

633 Exkursionsförderung für
Härtefälle 10.000,00 € 500,00 €
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634 Rechtsberatung für
Studierende 5.500,00 € 0,00 €

64 Übergeordnete
Organisationen 26.000,00 € 1.000,00 €

Anpassung an
tatsächliche Kosten

65 Verbindlichkeiten aus
Vorjahresbeschlüssen 25.000,00 €

-25.000,00
€

651 Zusagen an Gruppen und
Initiativen aus dem Vorjahr 25.000,00 €

-25.000,00
€ Erfahrungswert

652 weitere Verbindlichkeiten 0,00 € 0,00 €

Summe
6

Zuweisungen und
Förderung 540.310,00 €

-107.690,00
€

7 Projekte der VS
710 Projekte und

Veranstaltungen inhaltlicher
Art 5.000,00 € 1.000,00 € Anpassung an Erwartungen

721 Veranstaltungen zur
Orientierung, Beratung und
Vernetzung 1.000,00 € 100,00 € Anpassung an Erwartungen

722 Überregionale
Vernetzungsveranstaltungen 1.000,00 € -1.000,00 € Anpassung an Erwartungen

730 Abschlussveranstaltungen 0,00 € 0,00 €
740 Projekte und

Veranstaltungen kultureller
und geselliger Art 12.500,00 € -5.500,00 €

Umschichtung zu
Lebensmittelkosten

750 Bewirtungskosten und
Lebensmittel 9.000,00 € 6.900,00 €

780 Betrieb gewerblicher Art 4.000,00 € 4.000,00 €
790 Zahlungen aus

(zweckgebundenen)
Rücklagen 0,00 €

-60.000,00
€

Summe
7

Projekte der VS
32.500,00 €

-154.500,00
€

9 Einstellung Rücklagen
910 Einstellung in allgemeine

Rücklage 292.100,00 €
224.710,00

€ Aufgeräumt
911 zentrale allgemeine

Rücklage 260.120,00 €
220.730,00
€ Restposten

912 Rücklage
Doktorandenkonvent 31.980,00 € 3.980,00 €

920 Einstellung in
zweckgebundene Rücklage 61.150,00 € 0,00 €

921 Fachschaften 30.000,00 € 0,00 €
922 Schlüsselkaution 1.150,00 € 0,00 € siehe 242
923 Umzug der VS 30.000,00 € 0,00 €
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Summe
9

Rücklagen
353.250,00 €

224.710,00
€

Zwischenrechnung
Ausgaben
Ausgaben gesamt 2.114.2686,15

€
-487.685,97

€

Saldo 0,00 € 0,00 €

Nicht ihrem Zwecke zugefügte Mittel werden am Ende des Haushaltsjahres, soweit nicht anders
festgelegt, in die zentrale allgemeine Rücklage überführt.
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Zuweisungen 2024
Kennnummer
01 Zentral
02 Fachschaften

225.000,00
€

03 Doktorandenkonvent 78.000,00 €
04 Autonome Referate

Autonome Referate
0401 IT´s FuN-Referat 8.000,00 €
0402 Gesundheitsreferat 8.000,00 €
0403 Antira-Referat 8.000,00 €
0404 Queerreferat 8.000,00 €

Zuweisung an die Fachschaften 2024
FS-
Zuweisungen
gesamt 225.000,00 €
Zuweisungen
pro VZÄ 3,953590532

Fachschaftsnr. Fachschaften
VZÄ für
2024 Sockelbetrag

Betrag nach
VZÄ1 Gesamt

Endgültige
Zuweisung2

0201 Ägyptologie 24,125 2.250,00 € 107,52 € 2.357,52 € 2.358,00 €
0202 Alte Geschichte 57 2.250,00 € 254,03 € 2.504,03 € 2.505,00 €
0203 American Studies 173 2.250,00 € 771,01 € 3.021,01 € 3.022,00 €
0204 Anglistik 855,785 2.250,00 € 3.813,98 € 6.063,98 € 6.063,00 €
0205 Assyriologie 16,875 2.250,00 € 75,21 € 2.325,21 € 2.326,00 €
0206 Biologie 1175,25 2.250,00 € 5.237,74 € 7.487,74 € 7.487,00 €
0208 Chemie/Biochemie 767,75 2.250,00 € 3.421,63 € 5.671,63 € 5.671,00 €
0209 Computerlinguistik 229,875 2.250,00 € 1.024,48 € 3.274,48 € 3.275,00 €
0210 Deutsch als Fremdsprache 320 2.250,00 € 1.426,14 € 3.676,14 € 3.677,00 €
0211 Erziehung und Bildung 305,875 2.250,00 € 1.363,19 € 3.613,19 € 3.614,00 €
0212 Ethnologie 195,75 2.250,00 € 872,40 € 3.122,40 € 3.123,00 €
0213 Geographie 667,25 2.250,00 € 2.973,73 € 5.223,73 € 5.223,00 €
0214 Geowissenschaften 161 2.250,00 € 717,53 € 2.967,53 € 2.968,00 €
0215 Germanistik 637,63 2.250,00 € 2.841,73 € 5.091,73 € 5.091,00 €
0216 Gerontologie&Care 36,825 2.250,00 € 164,12 € 2.414,12 € 2.415,00 €
0217 Geschichte 777,375 2.250,00 € 3.464,53 € 5.714,53 € 5.714,00 €
0218 Informatik * 761,5 2.250,00 € 3.393,78 € 5.643,78 € 5.643,00 €
0219 Islamwissenschaft 53,375 2.250,00 € 237,88 € 2.487,88 € 2.488,00 €
0220 Japanologie 204,7548361 2.250,00 € 912,53 € 3.162,53 € 3.163,00 €
0221 Jura 2426,125 2.250,00 € 10.812,51 € 13.062,51 € 13.062,00 €

0222
Klassische und Byzantinische
Archäologie 150,5 2.250,00 € 670,73 € 2.920,73 € 2.921,00 €

0223 Klassische Philologie 167,875 2.250,00 € 748,17 € 2.998,17 € 2.999,00 €
0224 Kunstgeschichte (Europäische) 253 2.250,00 € 1.127,55 € 3.377,55 € 3.378,00 €
0225 Mathematik* 770,75 2.250,00 € 3.435,00 € 5.685,00 € 5.685,00 €
0226 Medizin Heidelberg 3244,5 2.250,00 € 14.459,76 € 16.709,76 € 16.702,00 €
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0227 Medizin Mannheim 1899,5 2.250,00 € 8.465,50 € 10.715,50 € 10.715,00 €

0228
Mittelalterstudien/Cultural
Heritage 47,5 2.250,00 € 211,69 € 2.461,69 € 2.462,00 €

0229 Molekulare Biotechnologie 552 2.250,00 € 2.460,10 € 4.710,10 € 4.711,00 €
0230 Musikwissenschaft 105 2.250,00 € 467,95 € 2.717,95 € 2.718,00 €
0231 Ostasiatische Kunstgeschichte 46,82629722 2.250,00 € 208,69 € 2.458,69 € 2.459,00 €
0232 Pharmazie 200,5 2.250,00 € 893,57 € 3.143,57 € 3.144,00 €
0233 Philosophie 511,35 2.250,00 € 2.278,93 € 4.528,93 € 4.529,00 €
0234 Physik* 2220,25 2.250,00 € 9.894,99 € 12.144,99 € 12.144,00 €
0235 Politikwissenschaft 670,125 2.250,00 € 2.986,55 € 5.236,55 € 5.236,00 €
0236 Psychologie 754,75 2.250,00 € 3.363,69 € 5.613,69 € 5.613,00 €
0237 Religionswissenschaft 72,625 2.250,00 € 323,67 € 2.573,67 € 2.574,00 €
0238 Romanistik 454,205 2.250,00 € 2.024,26 € 4.274,26 € 4.275,00 €
0239 Semitistik 9,875 2.250,00 € 44,01 € 2.294,01 € 2.295,00 €
0240 Sinologie 122,0438666 2.250,00 € 543,91 € 2.793,91 € 2.794,00 €
0241 Slavistik/Osteuropastudien 123,375 2.250,00 € 549,85 € 2.799,85 € 2.800,00 €
0242 Soziologie 553,5 2.250,00 € 2.466,78 € 4.716,78 € 4.717,00 €
0243 Sport 376,055 2.250,00 € 1.675,96 € 3.925,96 € 3.926,00 €

0244
Südasienwissenschaften
(Fachschaft am SAI) 117,5 2.250,00 € 523,66 € 2.773,66 € 2.774,00 €

0245 Theologie (Evangelische) 392,275 2.250,00 € 1.748,25 € 3.998,25 € 3.999,00 €
0246 Transcultural Studies 107 2.250,00 € 476,87 € 2.726,87 € 2.727,00 €

0247

UFG/VA/GA - Ur- und
Frühgeschichte/Vorderasiatische
und Geo-Archäologie 80 2.250,00 € 356,54 € 2.606,54 € 2.607,00 €

0248
Übersetzen und Dolmetschen
(Fachschaft am IÜD) 474 2.250,00 € 2.112,48 € 4.362,48 € 4.363,00 €

0249 Volkswirtschaftslehre (VWL) 975,25 2.250,00 € 4.346,40 € 6.596,40 € 6.596,00 €
0250 Zahnmedizin 448,5 2.250,00 € 1.998,83 € 4.248,83 € 4.249,00 €

Gesamt 25747,75 110.250,00 € 114.750,00 € 225.000,00€ 225.000,00 €

* nicht aufgeführt sind hier durchlaufenden Gelder für Schlüsselkautionen
1Die Fachschaften erhalten insgesamt 4,50 vom VS-Beitrag der grundständigen Studierenden
(insgesamt 10 Euro pro Studi und Semester => 225.000 Euro). Bei der Zuweisung auf die einzelnen
FSen erhält zuerst jede FS aus der Gesamtzuweisung einen Sockelbetrag in Höhe von 2250€
(1125/Semester). Der verbleibende Rest der Gesamtzuweisung an die FSen wird nach Anteil an den
Vollzeitäquivalenten (VZÄ) auf die FSen verteilt. Bei Studierenden, die in einem Studiengang mehrere
Fächer studieren, wird so der Beitrag anteilig auf die betroffenen FSen aufgeteilt. Die
Vollzeitäquivalente (VZÄ) geben also nicht die Zahl der Studierenden wieder, sondern sind die
Summer der aufaddierten Studienanteile aller Studierenden.
2 Bis 5000 Euro wurden die Centbeträge aufgerundet, ab 5000 Euro abgerundet, dann die Beträge der
beiden FSen mit den höchsten Zuweisungen minimal gekürzt, damit die Summe weiterhin 225000
ergibt
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Online, mit vollständigem Vergleich zu den Ansätzen für 2023:
https://www.stura.uni-heidelberg.de/wp-
content/uploads/stura/Unterlagen/11_Legislatur/Haushalt_2024_Entwurf.xlsx

8.1 Änderungsantrag zu Posten 623.01
Antragssteller: Fachschaft Jura

Antragstext:
Der Posten 62 wird um 15.000 € erhöht. Diese Erhöhung wird bei Posten 623 zugerechnet.
Als Folgeänderungen wird die Summe der Einstellung in die allgemeine Rücklage um 15.000 €
vermindert.

Antragsbegründung:
Im letzten Jahr standen in Summe 100.000 € für die Fachschaften zur Verfügung. Davon 50.000€ im
Topf 623. Tatsächlich wurde auch vieles davon abgerufen. Dabei waren einige einmalige
Anschaffungen dabei, aber auch Anträge für größere Projekte, die man sich bei mehreren Fachschaften
vorstellen könnte oder die regelmäßiger stattfinden.
Daher sollte dieser Posten nicht ganz wieder auf die ursprüngliche Summe von 20.000 €
heruntergesetzt werden, dies wäre eine Reduktion um 60 %. Es wäre sachgemäßer, wenn wir das
schrittweise wieder mindern und jährlich evaluieren.

Diskussion
1. Lesung Warum sollen Förderungen für Fachschaften reduziert werden?

o da nicht benötigt wurde wieder reduziert, gibt 3FS Töpfe
o Sonderbeschluss des StuRa von dem man jetzt wieder auf Normalniveau zurückfällt
o haben Topf überhaupt nicht ausgenutzt; können jederzeit Nachtragshaushalt machen
o Wie viel wurde ausgegeben? mit Altlasten ca. 20.000

https://www.stura.uni-heidelberg.de/wp-content/uploads/stura/Unterlagen/11_Legislatur/Haushalt_2024_Entwurf.xlsx
https://www.stura.uni-heidelberg.de/wp-content/uploads/stura/Unterlagen/11_Legislatur/Haushalt_2024_Entwurf.xlsx
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 Übersicht wäre ganz schön Soll mehr Schulungen geben, weil es Bedarf gibt, werden einige Leute aus der RefKonf zur
Schulung schicken. Wäre es möglich beim nächsten Mal die Zeilen der Übersicht halber durchgehen zu lassen?

o Können einen Vermerk machen Könnten wir nicht Kopierkosten sparen?
o Gibt immer wieder Leute, die im StuRa, Dinge für FS, etc. drucken müssen und daher

wird es gebraucht.
2. Lesung Theo erklärt die einzelnen Posten. Frage nach den „Gewinnen“ : Antwort: gehen in den

Restposten, allgemeine Rücklagen. Posten 4.5 Verständnisfrage – ist jetzt zu 451 und 452 erweitert FS Kosten: Punkt 623: für kleine Fachschaften: ggf. Erhöhen auf 35K. Neue Zahlen für die FS Budgets werden geladen Verständnisfragen Details zu den einzelnen Posten sind nicht zu klären – der TOP wird vertagt. Keine Gegenrede.
Forsetzung 2. Lesung Beitrag: keine Einwände gegen den Änderungsantrag, wenn das weiterhin so abgerufen wird

Abstimmung 8.1:
| Dafür: Mehrheit auf Sicht| Dagegen: 0| Enthaltungen: 4|

Abstimmung Haushalt:
| Dafür: Mehrheit auf Sicht| Dagegen: 0| Enthaltungen: 0|
—> einstimmig angenommen

9 Kandidaturen
Kandidaturen

Kandidaturen erfolgen online über das Kandidaturformular – es enthält auch Informationen zum Kandidaturverfahren.
Aus Datenschutzgründen werden die ausführlichen Selbstvorstellung der Kandidierenden nicht in den Unterlagen
abgedruckt. Alle Kandidaturen mit der ausführlichen Selbstvorstellung werden jedoch direkt nach Einreichen
automatisch auf der Website der Verfassten Studierendenschaft veröffentlicht:

https://stura.uni-heidelberg.de/kandidaturen/
Die Seite kann von Unirechnern aus gelesen werden. Von außerhalb der Uni könnt ihr über vpn darauf zugreifen. Wenn
ihr dabei Hilfe braucht, könnt ihr euch an edv@stura.uni-heidelberg.de wenden.

Kandidaturen werden in einer StuRa-Sitzung vorgestellt, in erste Lesung gegeben und in der folgenden Sitzung zur
Abstimmung gestellt. Üblicherweise stellen Kandidat*innen sich in der StuRa-Sitzung, in der ihre Kandidatur
eingebracht wird, persönlich vor und beantworten Fragen aus dem Plenum.

Hinweis: bei Kandidaturen für die Autonomen Referate hat das Autonome Referat das alleinige Vorschlagsrecht.
Die Wahl selber findet regulär im StuRa statt. Wer für ein Autonomes Referat kandidiert, sollte daher dafür sorgen, dass
das Protokoll, in dem der Kandidaturvorschlag vom Referat bestätigt wurde, ans Präsidium weitergeleitet wird.

9.1 Kandidatur für das autonome AntiRa-Referat — JoAnn
Augustus (1. Lesung)

https://stura.uni-heidelberg.de/kandidaturen/
mailto:edv@stura.uni-heidelberg.de


11. Legislatur - StuRa-Sitzung am 28.11.2023

102
NIHIL IN CONCILIO SINE PETITIONE ORDINIS FIT I PRAESIDES CONCILII CONSERVATE PACEM

Bei Kandidaturen für die Autonomen Referate hat das Autonome Referat das alleinige Vorschlagsrecht. Die Wahl
selbst findet regulär im StuRa statt. Wer für ein Autonomes Referat kandidiert, sollte daher dafür sorgen, dass das
Protokoll, in dem der Kandidaturvorschlag vom Referat bestätigt wurde, ans Präsidium weitergeleitet wird.

Das Protokoll mit dem Kandidaturvorschlag für JoAnn Augustus liegt dem Präsidium vor.

Kandidaturschreiben: https://stura.uni-heidelberg.de/kandidaturen/

Diskussion
1. Lesung Kandidatin ist entschuldigt: Vertagt ohne Gegenrede. Gestaltet grade den Presse-Auftritt in der Gruppe Frage: Bist du in politischen Gruppen und was studierst Du?

o Nein und Religionswissenschaft, MA

9.2 Kandidatur für den Notlagenausschuss — Shahd Younis
(1. Lesung)

Kandidaturschreiben: https://stura.uni-heidelberg.de/kandidaturen/

Nicht anwesend: vertagt
Diskussion

1. Lesung Vorstellung Shad Younis aus Jerusalem, Medizin in Mannheim, internationaler Studienkurs, Fragen: Bist du in politschen Vereinen oder Hochschulgruppen?
o Antwort: Med. AKs

9.3 Kandidatur für das Verkehrsreferat — Henry Wilkens
(1. Lesung)

Kandidaturschreiben: https://stura.uni-heidelberg.de/kandidaturen/

Henry möchte sich wg Thema Semesterticket noch dabei bleiben, um die Arbeit fortzusetzen.
Diskussion

1. Lesung Wie stehst du zur Überprüfung vom Zeppelin Nahverkehr?
o Antwort: die sind eher für Fernverkehr als für Nahverkehr Bist du in anderen Hochschulgruppen aktiv? AntwortNein Wie weit muss man weg wohnen, damit das Verkehrs-Referat noch zuständig ist
o Antwort: Da gäbe es inhaltlich klare Vorgaben Gibt es noch weitere Themen, die du angehen möchtest?
o Antwort: Bundessemesterticket so hinkriegen, dass die Erwartungen richtig gemanagt

werden; und mehr Verbesserungen im Nahverkehr u.a. Radwege

https://stura.uni-heidelberg.de/kandidaturen/
https://stura.uni-heidelberg.de/kandidaturen/
https://stura.uni-heidelberg.de/kandidaturen/
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9.4 Kandidatur für die Wahlkommission — Irfan Ahmad
(2. Lesung)

Kandidaturschreiben: https://stura.uni-heidelberg.de/kandidaturen/

Diskussion
1. Lesung Mitgliedschaft in politischen Vereinigungen?: nicht, aber ehrenamtlich aktiv gewesen für

kulturelles Miteinander
2. Lesung Keine Fragen

9.5 Kandidatur für das Lehramtsreferat — Marie Külz (2.
Lesung)

Kandidaturschreiben: https://stura.uni-heidelberg.de/kandidaturen/

Diskussion
1. Lesung In keinen weiteren Organisationen Zeit für RefKonf?: ja Was ist das größte Problem Deiner Meinung nach: Die Tatsache, dass man nicht für den Beruf

ausgebildet wird.
2. Lesung Keine Fragen

9.6 Kandidatur für das Gremienreferat — Jacob Schupp (2.
Lesung)

Kandidaturschreiben: https://stura.uni-heidelberg.de/kandidaturen/

Diskussion
1. Lesung die Anwesenheit in der RefKonf ist möglich. Wirst du uns auch Standpauken halten? Antwort: Nein, aber ich setze mich für eine

ordnungsgemäße Abwicklung der Sitzungen ein Weitere Unterstützung kommt aus der FS Jura Wie planst du deine zeitliche Disposition? Antwort: Ich denke, das sollte möglich sein, aber
endgültig kann ich das nicht versprechen

2. Lesung Mitgliedschaft in Politische Organisationen?
o Antwort FSI Jura, und nein, sonst nirgends Keine weiteren Fragen

9.7 Wahlen

https://stura.uni-heidelberg.de/kandidaturen/
https://stura.uni-heidelberg.de/kandidaturen/
https://stura.uni-heidelberg.de/kandidaturen/
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Wahlen
Wahlen werden geheim mit Stimmkarten durchgeführt. In der Regel reicht eine einfache Mehrheit. Kandidieren mehr
Personen als es Plätze gibt, sind die Personen mit den meisten Stimmen gewählt.

Ausnahmen: Das neue Präsidium wird in der ersten Sitzung in einer Lesung gewählt. Die Mitglieder der Schlichtungskommission müssen mit 2/3-Mehrheit gewählt werden. Mitglieder der Härtefall- und QSM-Kommission sollen aus verschiedenen Fakultäten
oder Studienfachschaften stammen, daher werden Studierende aus bisher nicht
vertretenen Fakultäten/Studienfachschaften bei der Wahl so lange bevorzugt, bis alle
Fakultäten/Studienfachschaften vertreten sind.

Wahlergebnisse Ja Nein Enthaltung

Irfan Ahmad (Wahlkommission) 28 2 5

Marie Külz (Lehramtsreferat) 27 5 4

Jacob Schupp (Gremienreferat) 33 1 2

10 Inhaltliche Positionierungen und Beschlüsse aus vorigen
Sitzungen

10.1Einrichtung eines AK StuRa-Wochenende (2. Lesung)
Antragssteller*in: Gremienreferat, Innenreferat

Antragstext:
Der StuRa beschließt, einen AK StuRa-Wochenende einzurichten, der sich um die Planung,
Organisierung und Durchführung des StuRa-Wochenendes kümmert. Außerdem diskutiert der StuRa,
wer für die Koordination des StuRa-Wochenendes verantwortlich sein soll.

Begründung:
Am 21.06.2023 wurde bereits im StuRa über die Idee geredet, im Sommer 2024 ein Wochenende zu
machen, an welchen allgemeine Themen sowie StuRa-Themen besprochen werden können. In den
Pausen könnten die Referate Workshops machen und man kann eine breitere Öffentlichkeit einladen.
Um die genaue Strukturierung auszuarbeiten, bedarf es eines AKs, welcher sich genau darum
kümmert, und Personen, welche hierbei mitmachen.

Diskussion
1. Lesung Zeitraum? Irgendwann im Sommer, um Zeit zu haben Nicht zu verwechseln mit dem Jubiläumsfest des StuRa An dem WE keine offiziellen Sitzungen abhalten, sondern auf gemeinsame Arbeit

konzentrieren Antwort: die Sitzungen geben der Sache ein eigenes Gewicht und erhöht die Chance auf
größere Teilnehmerzahlen. Planung für Extern oder lokal? Antwort: Lokal
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 Richtungsänderung: es geht hier um die Einrichtung eines AK, nicht ums Inhaltliche
2. Lesung keine weitere Debatte

Abstimmung
| Dafür: 21| Dagegen: 3| Enthaltungen: 6|

10.2Austritt aus dem Deutschen Mathematikerverband (2.
Lesung)

Antragssteller*in: Fachschaft Mathematik

Antragstext:
Der StuRa beschließt aus der Deutschen Mathematiker Vereinigung e.V. auszutreten und die
Mitgliedschaft der VS zu beenden.

Begründung:
Die DMV bietet den Studierenden keine besonderen Vorteile, da es sich lediglich um eine
Fördermitgliedschaft handelt.
Die Vorteile begrenzen sich auf ein Infomagazin welches halbjährig erscheint und eine Online-
Datenbank mit einer kleinen Sammlung an Zeitschriften.
Diese Angebote wurden in der Vergangenheit nicht genutzt und es ist absehbar, dass eine praktische
Nutzung nicht gegeben sein wird.
Über den Heidi-Katalog und der Bereichsbibliothek haben die Studierenden zudem bereits Zugriff auf
eine Vielzahl relevanter Lehrbücher.
Somit ist ein Förderbetrag von 250€ pro Jahr nicht gerechtfertigt und eine Kündigung der
Mitgliedschaft nötig.

Diskussion
1. Lesung Keine Rückfragen
2. Lesung Keine Rückfragen

Abstimmung
| Dafür: Mehrheit auf Sicht| Dagegen: 0| Enthaltungen: 3|

10.3Radverkehr in Heidelberg (2. Lesung)
Antragssteller*in: Verkehrsreferat

Antragstext:
Der StuRa beschließt folgende Ideen zur Verbesserung des Radverkehrs in Heidelberg vorzuschlagen.
Diese sollen vor allem im Rahmen der Radstrategie 2030 berücksichtigt werden. Dies geschieht auch
unter dem Augenmerk, dass der Radverkehr erfreulicherweise immer mehr zu nimmt, die Infrastruktur
aber bislang sich nicht wesentlich verbessert.
Schnell umsetzbare Maßnahmen sollen früher umgesetzt werden.
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I. Fahrradwege/Fahrradstraßen:
1. Ausbesserung von allen Schlaglöchern, Anhebungen oder Unebenheiten in Fahrradwegen oder

Fahrradstraßen bzw. solchen Straßen, die für den Radverkehr genutzt werden.
2. Fahrradweg auf der Bergheimer Straße einrichten oder besser auf Poststraße hinweisen.
3. Fahrradspur von Neuenheim über die Theodor-Heuss-Brücke kommend bis zur Plöck auf der

östlichen Seite des Bismarckplatzes. Dies dient vor allem für die Erreichbarkeit der
Unigebäude am Friedrich-Ebert-Platz und des Juristischen Seminars.

4. Rohrbach und Kirchheim besser an das Fahrradnetz der Stadt anbinden und eine sichere Route
von der Altstadt, dem Feld und Bergheim zu diesen beiden Orten schaffen.

5. Speyrer Straße mit durchgehendem Fahrradweg ausstatten bzw. Schneller Bau des
Radsschnellwegs Heidelberg-Schwetzingen

6. „Grüne Welle“ für Radfahrer auf dem Weg ins Neuenheimer Feld.
7. Schilder an der Berliner-Straße, die den Fahrradweg kennzeichnen wieder aufstellen.
8. Abbiegestreifen in Richtung Norden auf der Handschuhsheimer Landstraße für den

Radverkehr, der nach links auf die Blumentahlstraße einbiegt. Dies auch als mehr Radweg
bewerben.

9. Verstetigung des Versuchs bzgl. der zusätzlichen Radspur auf der Mittermaierstraße.

II. Fahrradabstellplätze:
1. Universitätsplatz
2. Nähe Marstall-Mensa
3. Errichtung eines Fahrradparkhauses am Hauptbahnhof ohne faktische Verringerung der

Fahrradplätze. Ergänzend dazu auch die Plätze von VRN Nextbikes ausbauen, die auch mehr
beworben werden sollen

III. Der StuRa unterstützt weiter die im Kartendialog Radstrategie 2030 genannten Ideen.

Begründung:
Das Radnetz braucht Verbesserungen in Heidelberg. Die Gründe dafür sind bekannt. Anlässlich der
Radstrategie 2030, deren Erarbeitung gerade läuft, sollte der StuRa seine Wünsche hier nochmal
festhalten.

Zu den einzelnen Punkten:
I. Fahrradwege sind ein wichtiger Bestandteil, um den Radverkehr sicher zu gestalten.
Zu 1.: Fahrradwege sind häufig durch Schlaglöcher, Wurzeln oder sonstige Unebenheiten eine
Gefahrenquelle für Fahrräder. Diese sollen schnell ausgebessert werden. Dies gilt grds. für alle
Straßen, aber hier steht der Radverkehr im Fokus.
Zu 2.: Auf der Bergheimer Straße fährt man lange auf der Straße, ohne gesicherten Radweg, dies sollte
sicherer werden. Alternativ soll auf die Strecke über die Poststraße besser hingewiesen werden.
Zu 3.: Es ist für alle Neuenheimer nicht günstig, wenn sie um in die Plöck oder zum Juristischen
Seminar zu kommen immer einmal den ganzen Umweg westlich des Bismarckplatzes fahren müssen,
inklusive mehrerer Ampeln.
Eine Alternative besteht bislang nur über die Neckarstaden und die untere Neckarstraße, wobei man
dann aber auch noch die Hauptstraße queren muss und ggf. ein Stück zurück fahren, wenn man etwa
zum ZSL will.
Zu 4.: Fahrradwege sind nicht klar gekennzeichnet und beinhalten bislang häufig Umwege.
Zu 5: Die Speyerer Straße hat keinen durchgehenden Fahrradstreifen. Dadurch finden sich
Radfahrende plötzlich auf der Rechts Abbiegespur, die sie eigentlich nicht befahren dürfen, um
geradeaus weiter, müssen also den Fahrstreifen wechseln. Durch den hohen Pendlerverkehr ist das
nicht immer gefahrlos zu bewältigen. Alternativ soll der Ausbau des Radschnellweges zügig erfolgen.
Zu 6: Fuß- und Radfahrerampeln an der Berliner Straße / Im Neuenheimer Feld Höhe Mathematikon
und bei der Blumenthalstraße sorgen vor allem für Verkehrsentschleunigung, aber nicht für schnelles
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Vorankomen. Diese Ampeln stoppen Fahrradfahrende und FüßgängerInnen Ost-West Richtung durch
eine zu kurze Ampelschaltung und teils falsche Ampelschalte. So schalten die dem Neuenheimer Feld
näher liegende Ampeln zuerst auf Grün, während die Neuenheimer Seite noch rot sieht.
Zu 7: Die Fahrradwege an der Berliner Straße sind nicht mehr als solche momentan gekennzeichnet.
Zu 8: Damit soll die Alternative von der Altstadt bis ins Feld über die Theodor-Heuss-Brücke sicherer
werden.
Zu 9: Die Radwege an der Mittermaierstraße sind sehr eng, darum wird gerade eine extra Spur
gekennzeichnet. Dies sollte verstetigt werden.

II. Fahrradabstellplätze sind nötig, damit die Leute auch tatsächlich Rad fahren und mit einem guten
Gefühl ihr Rad abstellen können. Es fehlt vor allem am Uniplatz und in der Nähe der Marstallmensa
ganz akut an Plötzen immer.
Sehr wild sind die Zustände auch am Hauptbahnhof. Angesichts dessen hilft dort aus unserer Sicht
eigentlich nur ein modernes Fahrradparkhaus, das tatsächlich mehr Plätze schafft.

III. Der StuRa unterstützt ferner die vielen Vorschläge, die für die Radstrategie 2030 gesammelt
wurden.

10.3.1 Änderungsantrag zum Radverkehr in Heidelberg
Antragssteller: Benjamin Hellinger

neuer Antragstext:
Der StuRa bekräftigt alle im Kartendialog vorgeschlagenen Verbesserungen im Heidelberger Radnetz:
https://dialogzentrale.com/de/group/2/dialog/4 [aufgerufen am 24.11.2023]. Der StuRa beschließt
folgende Ideen zur Verbesserung des Radverkehrs in Heidelberg vorzuschlagen.
Diese sollen vor allem im Rahmen der Radstrategie 2030 berücksichtigt werden. Dies geschieht auch
unter dem Augenmerk, dass der Radverkehr erfreulicherweise immer mehr zu nimmt, die
Infrastruktur, aber bislang sich nicht wesentlich verbessert wurde.
Schnell umsetzbare Maßnahmen sollen früher umgesetzt werden.
0. Der Kartendialog der Randstrategie 2030.
I.Fahrradwege/Fahrradstraßen:
1. Ausbesserung von allen Schlaglöchern, Anhebungen oder Unebenheiten in Fahrradwegen oder
Fahrrad Straßen.
2. Fahrradweg auf der Bergheimer Straße oder parallel zu dieser einrichten
3. Fahrradspur von Neuenheim über die Theodor-Heuss-Brücke kommend bis zur Plöck auf der
östlichen Seite des Bismarckplatzes über B 37 und Untere Neckarstraße über Hauptstraße zur Neuen
Uni / UB / ZSL.
4. Rohrbach und Kirchheim besser an das Fahrradnetz der Stadt anbinden und eine sichere Route
von der Altstadt/dem Feld Heidelberg Nord (Neuenheim / Handschuhsheim) zu diesen beiden Orten
schaffen.
5. Speyrer Straße mit durchgehendem Fahrradweg ausstatten bzw. Schneller Bau des
Radsschnellwegs Heidelberg-Schwetzingen
6. „Grüne Welle“ für Radfahrer auf dem Weg ins Neuenheimer Feld.
7. Schilder an der Berliner-Straße, die den Fahrradweg kennzeichnen wieder aufstellen. Die
Umfahrung über Neuenheim soll bekannter gemacht werden. Abbiegestreifen auf der
Handschusheimer Landstraße / Blumenthalstraße.
8. Weiter ergänzen
II. Fahrradabstellplätze:

https://dialogzentrale.com/de/group/2/dialog/4
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1. Universitätsplatz
2. Nähe Marstall-Mensa
3. Errichtung eines Fahrradparkhauses am Hauptbahnhof ohne faktische Verringerung der
Fahrradplätze. Der StuRa bewirbt für Strecken mit dem Rad an den Hauptbahnhof die Nutzung des
VRN Nextbikes
4. Weiter ergänzen
III. Entschärfung von gefährlichen Orten für Radfahrer:
1. Plöck
o Für den Autoverkehr sperren
o Fahrradspuren einzeichnen
2. Weiter ergänzen

neue Begründung:
Das Radnetz braucht Verbesserungen in Heidelberg. Die Gründe dafür sind bekannt. Anlässlich der
Radstrategie 2030, deren Erarbeitung gerade läuft, sollte der StuRa seine Wünsche hier nochmal
festhalten.
Zu den einzelnen Punkten:
0. Im Kartendialog Heidelberg sind mehr Verbesserungen, Änderungen etc. aufgeführt, als der StuRa
in einem Antrag aufzählen könnte. Eine Gewichtung der Anliegen ist bereits auch schon durch die
Teilnehmenden der Umfragen erfolgt. Außerdem unterstützt der StuRa so auch Forderungen, die über
das studentische Interesse hinausgehen
I. Fahrradwege sind ein wichtiger Bestandteil, um den Radverkehr sicher zu gestalten.
Zu 1.: Fahrradwege sind häufig durch Schlaglöcher, Wurzeln oder sonstige Unebenheiten eine
Gefahrenquelle für Fahrräder. Diese sollen schnell ausgebessert werden. Dies gilt grds. für alle
Straßen, aber hier steht der Radverkehr im Fokus. Durch den Fokus auf Radwege, werden die Straßen
priorisiert, die ohnehin schon eine Fahrradinfrastruktur zumindest dem Schild nach haben. Dadurch
werden Straßen ohne diese Infrastruktur noch weiter vernachlässigt und so dazu führt, dass diese noch
unattraktiver werden.
Zu 2.: Auf der Bergheimer Straße fährt man lange auf der Straße, ohne gesicherten Radweg, dies sollte
sicherer werden.
Zu 3.: Es ist für alle Bewohner Heidelbergs, unabhängig des Wohnorts Neuenheimer nicht günstig,
wenn sie um in die Plöck zu kommen immer einmalden ganzen Umweg westlich des Bismarckplatzes
fahren müssen, inklusive mehrerer Ampeln.
Eine Alternative besteht bislang nur Die Umfahrung über die Neckarstaden und die untere
Neckarstraße, wobei man dann aber auch noch die Hauptstraße queren muss und ggf. ein Stück zurück
fahren, wenn man etwa zum ZSL will. Umfahrungen bzw. Umleitungen zeichnen sich dadurch aus,
dass der Gefahrenbereich, in diesem Fall die Plöck, großflächig umfahren wird und so der
Unfallprävention in der Plöck Sorge geleistet wird. Außerdem kann über diese Umleitung auch das
ZSL angefahren werden.
Zu 4.: Fahrradwege sind nicht klar gekennzeichnet und beinhalten bislang häufig Umwege. Dadurch
haben Radfahrende auf dieser Strecke ein deutlich erhöhtes Gefahrenpotenzial. Da diese Strecke
häufig von Ortsfremden befahren wird, ist hier dringend Änderungsbedarf angedacht.
Zu 5: Die Speyerer Straße hat keinen durchgehenden Fahrradstreifen. Dadurch finden sich
Radfahrende plötzlich auf der Rechts Abbiege Spur, die sie nach StVO nicht befahren dürfen, um
geradeaus weiter fahren zu können, müssen also den Fahrstreifen wechseln. Durch den hohen
Pendlerverkehr ist das nicht immer gefahrlos zu bewältigen. Alternativ soll der Ausbau des
Radschnellweges zügig erfolgen.
Zu 6: Alle, die auf Verkehrs Entschleunigung stehen kommen bei den Fuß- und Radfahrerampeln
Berliner Straße / Im Neuenheimer Feld Höhe Mathematikon und Blumenthalstraße voll auf ihre
Kosten. Diese Ampeln stoppt Fahrradfahrende und FüßgängerInnen Ost-West Richtung nicht nur
durch eine zu kurze Ampelschaltung, sondern auch durch eine falsche Ampelschalte. So schalten die
dem Neuenheimer Feld näher liegende Ampeln zuerst auf Grün, während die Neuenheimer Seite noch
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sehnsüchtig auf ihre Grüne Ampel warten. Dazu kommt der kreuzende Schienenverkehr, der die Stelle
auch anfällig für Schienenunfälle macht, da man die Schienen hier relativ „leicht“, aber ohne volle
Sicht queren kann.
Zu 7: Die Fahrradwege an der Berliner Straße sind nicht mehr als solche momentan gekennzeichnet.
Auch für die Berliner Straße gibt es eine deutlich bessere Alternative, sofern man diese über die
Altstadt anfahren will. Diese lautet: Theodor-Heuss-Brücke / Handschuhsheimer Landstraße /
Blumenthalstraße. Zielort ist das Mathematikon bzw, der Teil des Neuenheimer Felds, der zu
Handschusheim gehört (Die Blumenthalstraße bildet die Grenze). Leider gibt es auf der
Hanschuhsheimer Landstraße keine Rechts Abbiege Spur, was das Abbiegen gerade zu Stoßzeiten sehr
gefährlich macht.
II. Fahrradabstellplätze sind nötig, damit die Leute auch tatsächlich Rad fahren und mit einem guten
Gefühl ihr Rad abstellen können. Es fehlt vor allem am Uniplatz und in der Nähe der Marstallmensa
ganz akut an Plötzen immer.
Sehr wild sind die Zustände auch am Hauptbahnhof. Angesichts dessen hilft dort aus unserer Sicht
eigentlich nur ein modernes Fahrradparkhaus, das tatsächlich mehr Plätze schafft. Zugegebenermaßen
gibt es bessere Orte an denen man sein Fahrrad abstellen will, als der Vorplatz des Heidelberger
Hauptbahnhofes. Daher ist es klug, gerade wenn man die Möglichkeit dazu hat, mit Hilfe des VRN
Nextbikes darauf zu verzichten und das eigene Fahrrad bei sich zuhause stehen lassen zu können. Das
Fahrradparkhaus wird dadurch unnötig, auch weil der Bau die bisherigen Radständer auflösen würde
und keine Alternative dazu besteht.
III. Für Radfahrende sehr gefährliche Stellen sollten entschärft werden. Die Plöck gehört dazu
Für Radfahrende gefährliche Stellen zu kennzeichnen, ergibt sich aus Punkt 0.

Änderungsantrag vor der Abstimmung zurückgezogen

Diskussion:
1. Lesung Sehr gute Vorschläge, besonders Die Plöck betreffend, die ein rechtsfreier Raum ist Antwort: die Plöck ist Chaos und zu gefährlich Bergheimer Str. gibt es schon eine Radstrasse und die Plöck funktioniert schon irgendwie Könnte man im Innenhof der Neuen Uni Fahrradabstellplätze einrichten? Man bemüht sich, die Dinge flexibel zu bearbeiten seitens der Antragsteller
2. Lesung Die kurzfristig vorgestellten Änderungen werden vorgestellt. Bitte, neue Anträge schriftlich

einzureichen. Bitte folgenden Punkt aufzunehmen: Ampelschaltungen für den Radverkehr sind oft schlecht
Antwort: wo im Antrag einbauen, denn die grüne Welle ist schon verlangt Besseren Drainagebeton für die Radwege verwenden Nextbike Stationen an den Wohnheimen Bessere Verbindungen ohne Straßenseitenwechsel bei den Campusverbindungen Beleuchtung Richtung Neuenheim / Dossenheim, Bahnstadtpromenade, Neckarwiesen,
Weststadt verbessern, außerdem Kante Fußweg Radweg auf der Ernst Walz Brücke Auch die Fahrradfahrer selber sollten ihre Beleuchtung verbessern Fahrradstellplätze fehlen überall, Uniplatz, Triplexmensa, Marstall

GO-Antrag: kurze Pause, um Änderungsanträge ausformulieren —> angenommen

 Änderung bzgl. der Ernst Waltz Brücke : Nicht angenommen

Finale Fassung des Antrags:
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Antragstext:
Der StuRa beschließt folgende Ideen zur Verbesserung des Radverkehrs in Heidelberg vorzuschlagen.
Diese sollen vor allem im Rahmen der Radstrategie 2030 berücksichtigt werden. Dies geschieht auch
unter dem Augenmerk, dass der Radverkehr erfreulicherweise immer mehr zu nimmt, die Infrastruktur
aber bislang sich nicht wesentlich verbessert.
Schnell umsetzbare Maßnahmen sollen früher umgesetzt werden.

I. Fahrradwege/Fahrradstraßen:
1. Ausbesserung von allen Schlaglöchern, Anhebungen oder Unebenheiten in Fahrradwegen oder

Fahrradstraßen bzw. solchen Straßen, die für den Radverkehr genutzt werden, bei
Radwegneubau einen "Drainagebeton" verbauen, der durchlässig ist, sodass er statt 15 Jahren
30 Jahre Haltbarkeit hat, und bei Regen kein Aquaplaning entsteht

2. Fahrradweg auf der Bergheimer Straße einrichten oder besser auf Poststraße hinweisen.
3. Fahrradspur von Neuenheim über die Theodor-Heuss-Brücke kommend bis zur Plöck auf der

östlichen Seite des Bismarckplatzes. Dies dient vor allem für die Erreichbarkeit der
Unigebäude am Friedrich-Ebert-Platz und des Juristischen Seminars.

4. Rohrbach und Kirchheim besser an das Fahrradnetz der Stadt anbinden und eine sichere Route
von der Altstadt, dem Feld und Bergheim zu diesen beiden Orten schaffen.

5. Speyrer Straße mit durchgehendem Fahrradweg ausstatten bzw. Schneller Bau des
Radsschnellwegs Heidelberg-Schwetzingen

6. „Grüne Welle“ für Radfahrer auf dem Weg ins Neuenheimer Feld.
7. Schilder an der Berliner-Straße, die den Fahrradweg kennzeichnen wieder aufstellen, am

Beginn der Berliner Straße, auf der Ernst Walz Brücke ist die Behebung des
Höhenunterschieds zwischen Fahrradweg und Fußgängerweg notwendig um
Ausweichmanöver bei der Überholung von Fahrrädern nicht unnötig gefährlich zu machen.

8. Abbiegestreifen in Richtung Norden auf der Handschuhsheimer Landstraße für den
Radverkehr, der nach links auf die Blumentahlstraße einbiegt. Dies auch als mehr Radweg
bewerben.

9. Verstetigung des Versuchs bzgl. der zusätzlichen Radspur auf der Mittermaierstraße.
10. Next Bike Stationen dringlich an Wohnheime z.B. das Alcatraz
11. Überprüfung und Verkürzung von Ampelbedingten Wartezeiten für Radfahrer und

Fußgängerüberwegen im gesamten Stadtgebiet Heidelberg.
12. Verbesserung von Beleuchtung an dunklen und bislang wenig ausgeleuchteten Fahrradwegen,

etwa auf dem Weg nach Dossenheim von dem Neuenheimer Feld.

II. Fahrradabstellplätze:
1. Universitätsplatz
2. Nähe Marstall-Mensa
3. Errichtung eines Fahrradparkhauses am Hauptbahnhof ohne faktische Verringerung der

Fahrradplätze. Ergänzend dazu auch die Plätze von VRN Nextbikes ausbauen, die auch mehr
beworben werden sollen

4. Auf dem Platz vor der Zentralmensa im Neuenheimer Feld

III. Der StuRa unterstützt weiter die im Kartendialog Radstrategie 2030 genannten Ideen.

Begründung:
Das Radnetz braucht Verbesserungen in Heidelberg. Die Gründe dafür sind bekannt. Anlässlich der
Radstrategie 2030, deren Erarbeitung gerade läuft, sollte der StuRa seine Wünsche hier nochmal
festhalten.

Zu den einzelnen Punkten:
I. Fahrradwege sind ein wichtiger Bestandteil, um den Radverkehr sicher zu gestalten.
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Zu 1.: Fahrradwege sind häufig durch Schlaglöcher, Wurzeln oder sonstige Unebenheiten eine
Gefahrenquelle für Fahrräder. Diese sollen schnell ausgebessert werden. Dies gilt grds. für alle
Straßen, aber hier steht der Radverkehr im Fokus.
Zu 2.: Auf der Bergheimer Straße fährt man lange auf der Straße, ohne gesicherten Radweg, dies sollte
sicherer werden. Alternativ soll auf die Strecke über die Poststraße besser hingewiesen werden.
Zu 3.: Es ist für alle Neuenheimer nicht günstig, wenn sie um in die Plöck oder zum Juristischen
Seminar zu kommen immer einmal den ganzen Umweg westlich des Bismarckplatzes fahren müssen,
inklusive mehrerer Ampeln.
Eine Alternative besteht bislang nur über die Neckarstaden und die untere Neckarstraße, wobei man
dann aber auch noch die Hauptstraße queren muss und ggf. ein Stück zurück fahren, wenn man etwa
zum ZSL will.
Zu 4.: Fahrradwege sind nicht klar gekennzeichnet und beinhalten bislang häufig Umwege.
Zu 5: Die Speyerer Straße hat keinen durchgehenden Fahrradstreifen. Dadurch finden sich
Radfahrende plötzlich auf der Rechts Abbiegespur, die sie eigentlich nicht befahren dürfen, um
geradeaus weiter, müssen also den Fahrstreifen wechseln. Durch den hohen Pendlerverkehr ist das
nicht immer gefahrlos zu bewältigen. Alternativ soll der Ausbau des Radschnellweges zügig erfolgen.
Zu 6: Fuß- und Radfahrerampeln an der Berliner Straße / Im Neuenheimer Feld Höhe Mathematikon
und bei der Blumenthalstraße sorgen vor allem für Verkehrsentschleunigung, aber nicht für schnelles
Vorankomen. Diese Ampeln stoppen Fahrradfahrende und FüßgängerInnen Ost-West Richtung durch
eine zu kurze Ampelschaltung und teils falsche Ampelschalte. So schalten die dem Neuenheimer Feld
näher liegende Ampeln zuerst auf Grün, während die Neuenheimer Seite noch rot sieht.
Zu 7: Die Fahrradwege an der Berliner Straße sind nicht mehr als solche momentan gekennzeichnet.
Zu 8: Damit soll die Alternative von der Altstadt bis ins Feld über die Theodor-Heuss-Brücke sicherer
werden.
Zu 9: Die Radwege an der Mittermaierstraße sind sehr eng, darum wird gerade eine extra Spur
gekennzeichnet. Dies sollte verstetigt werden.
Zu 11: Die Ampelschaltungen sind beispielsweise am altstadtseitigen Neckarufer stark zu Gunsten
einer grünen Welle für Autos geschaltet. Dadurch entstehen zum Teil nicht vertretbare Wartezeiten
von mehreren Minuten für Fußgänger und Radfahrer.
Zu 12: Die Beleuchtungssituation, grade im Winter, ist in Heidelberg als allgemeingefärhlich
einzustufen. Selbst sichtbar gekleidete Fahrradfahrer*innen werden hier übersehen.
Darum setzen wir uns für mehr beleuchtete Straßen in den Handschuhsheimer Feldern, welche das
Neuenheimer Feld als Studienort mit den Wohnvierteln Dossenheim und Handschuhsheim verbindet.
Außerdem sollte ein Ausbau der Beleuchtung der Neckarwiesen und einiger kleinerer Straßen in der
Weststadt und der Bahnstadtpromenade geprüft werden. Häufig ist die Beleuchtung hier auch aufgrund
der (veralteten?) bereits eingesetzten Leuchtmittel mangelhaft.

II. Fahrradabstellplätze sind nötig, damit die Leute auch tatsächlich Rad fahren und mit einem guten
Gefühl ihr Rad abstellen können. Es fehlt vor allem am Uniplatz und in der Nähe der Marstallmensa
ganz akut an Plötzen immer.
Sehr wild sind die Zustände auch am Hauptbahnhof. Angesichts dessen hilft dort aus unserer Sicht
eigentlich nur ein modernes Fahrradparkhaus, das tatsächlich mehr Plätze schafft.

III. Der StuRa unterstützt ferner die vielen Vorschläge, die für die Radstrategie 2030 gesammelt
wurden.

Abstimmung:
| Dafür: Mehrheit auf Sicht| Dagegen: 0| Enthaltungen: 1|
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10.4Stoppt die Altersdiskriminierung von Studierenden (2.
Lesung)

Antragssteller*in: Verkehrsreferat

Antragstext:
Der StuRa beschließt sich gegen die diskriminierende Altersgrenze von 27 Jahren bei der
Berechtigung für das D-Ticket JugendBW auszusprechen. Der StuRa verurteilt diese
Ungleichbehandlung von Studierenden.

Begründung:
Ausgangslage:
Das D-Ticket JugendBW (bis zum 30.11.23: Landesweites JugendticketBW) ist nur für die
Studierenden bis 26 Jahre erhältlich. Alle älteren Studierenden (inklusive Promotionsstudierender sind
das laut Daten der Univerwaltung über ein Viertel der Studierenden) sind davon ausgeschlossen und
sind auf den guten Willen des VRN mit dem Semester-Anschluss-Ticket, das das Verkehrsreferat
bewirkt hat, angewiesen.
Die Gründe für diese Grenze sind nicht vom Land explizit bekannt. Wir können uns mögliche Gründe
vorstellen:

- Fehlender Haushaltsposten für über 27-jährige, da nur die untere Altersgruppe als „Jugend”
definierbar ist.

- Langzeitstudierende ausschließen, wegen Mitnahmeeffekten
- Schlicht zu wenig Geld

Kritik:
Die Grenze ist relativ willkürlich und schafft Ungleichheiten, die nicht zu rechtfertigen ist.
Studierende über 27 Jahren studierenden zumeist nicht aus freiem Willen so lange. Zudem haben Sie
in vielen Fällen auch nicht so viele finanzielle Mittel, ein paar Beispiele:

- Die Unterstützung der Eltern lässt mit der Zeit nach, zB auch weil die es sich nicht ewig leisten
können.

- Das Studium verzögert sich von Anfang an schon, weil keine großen finanziellen Mittel
vorhanden sind und die Studierenden nebenbei arbeiten müssen.

- Es wird ein Zweitstudium angefangen und es treffen einen Zweitstudiengebüren sowie der
Wegfall des BAföG.

- Studierende werden Eltern und müssen sich nebenbei noch um das Kind kümmern, was die
sonstigen finanziellen Mittel beschränkt.

Ein teureres Ticket (Semester-Anschluss-Ticket oder Deutschlandticket), bei teils deutlich geringerem
Geltungsbereich für diese Studierenden ist unfair und diese Altersgrenze sollte daher entfernt werden.
Sollte es an einem Haushalttitel fehlen, sollen die entsprechenden Mittel im nächsten Doppelhaushalt
des Landes zur Verfügung gestellt werden.

Diskussion
1. Lesung keine Wortbeiträge
2. Lesung Keine Wortbeiträge

Abstimmung
| Dafür: Mehrheit auf Sicht| Dagegen: 0| Enthaltungen: 1|
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10.5Sicherheit an der Uni Heidelberg (2. Lesung)
Der Antrag ist zwischen der 1. und 2. Lesung von den Antragssteller*innen überarbeitet worden.

Antragssteller*innen: AK Sicherheit

Antragstext:
Der StuRa beschließt folgende Positionierung:

I. Der StuRa ruft die Universitätsleitung auf, gemeinsam mit den Zuständigen auf der dezentralen Ebene unter Mitwirkung der Verfassten Studierendenschaft und unter Einbeziehung der bestehenden Ressourcen

ein umfassendes, verbindliches Sicherheitskonzept zu erarbeiten.

Darüberhinaus ruft der StuRa die Fachschaften auf, bei der Nutzung ihrer FS-Räume auf
Sicherheitsaspekte zu achten.

II. Das Sicherheitskonzept sollte mindestens folgende Themenfelder beinhalten:
A) Prävention/Verhalten im Notfall

 Verbindliche Schulungen für alle Mitglieder der Uni, online und vor Ort Raumführungen (Notausgänge / Schlüsselzuweisungen / Individuelles und
kollektives / räumliches Verhalten im Notfall) ErsthelferInnen / BrandschutzhelferInnen (Auswahl, Schulung, NINA und andere
Katastrophenschutz Apps, Bekanntmachung) Hinweisschilder (Verbandskästen, Fluchtwege, …) Gefährderansprache: politisch oder psychisch auffällige Personen Anbringung von Überwachungskameras an relevanten Bereichen des Campus Informationen für Ansprechstellen nach Notlage

B) Kommunikation mit folgendem Ziel: Sicherstellung der schnellen Erreichbarkeit sämtlicher
Universitätsangehöriger für den Notfall

 Ausbau der Funktion „HEIChat“ mit App + Push – Funktion auch für Monitore,
Homepage, Laufbänder, Sirenen etc.)

C) Nachsorge: Konzepte für Betroffene und Umfeld

 Erfassung und Ansprache der Betroffenen (Beteiligte, Angehörige, Arbeitsumfeld) Einbezug bei Öffentlichkeitsarbeit wie z.B. Trauerfeier Schutz vor / Umgang mit Öffentlichkeit und Medien Therapeutische Angebote bauliche Nachsorge auf Beleuchtung, Treppengeländer, ...

Begründung:
Nicht erst seit dem Amoklauf vor bald zwei Jahren gibt es eklatante Mängel, was die Sicherheit auf
dem Campus und in Uniräumen angeht: Beschäftigte erhalten in der Regel keine Führung durch die Räume, in denen sie arbeiten. So

kennen sie oft weder das Gebäude, in dem sie arbeiten, noch sind ihnen Flucht- und
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Rettungswege, die Lage von Verbandkästen, Sicherungskästen etc. oder die Telefonnummern
der technischen Dienste der Uni Heidelberg bekannt.

 Studierende erhalten so gut wie gar keine Hinweise oder Einführungen in die Problematik,
wodurch sie für die wichtigen Bereich der Prävention, beispielsweise beim Brandschutz,
eigentlich komplett ausfallen.

 Abgesehen von den Hinweisen zum Verhalten im Brandschutz (die oft nicht aktuell sind) gibt
es nicht in vielen Instituten Hinweise zum Verhalten in Notfällen oder Kontaktdaten von bzw.
Hinweise auf Ersthelfer*innen im Institut, wodurch im Ernstfall die wichtigen Minuten zu
Beginn der Rettungskette wegfallen.

 Nur wenige Institute machten aktiv Werbung für Ersthelfer*innen oder
Brandschutzhelfer*innen-Schulungen und unterstützen die Teilnahme an diesen.

 Auch gemeinsame Begehungen zur Sicherheitsthemen - sieht man von den turnusgemäßen
Brandschutzbegehungen ab - finden kaum statt. Bekannte Mängel werden vor
Brandschutzbegehungen oft nur vorübergehend beseitigt und nicht dauerhaft eingestellt. Uns
sind Fälle bekannt, bei denen auch nicht alle Verantwortlichen in den Einrichtungen informiert
werden, dass Begehungen stattfinden. Dies reduziert Möglichkeiten zum Austausch über
sicherheitsbezogene Themen. Auch werden die Berichte von diesen Begehungen wohl kaum in
den Einrichtungen besprochen oder diesen überhaupt zugänglich gemacht - im StuRa-Büro
fand Anfang des Jahres eine Begehung mit der Feuerwehr statt, der Bericht von dieser wurde
uns trotz Nachfrage immer noch nicht zugänglich gemacht - und es ist offenbar auch nicht
standardmäßig vorgesehen, dass entsprechende Berichte den Einrichtungen zugeleitet werden.

Angesichts dessen wäre es gut, parallel zu Planungen einer übergeordneten Sicherheitsarchitektur und
möglichen Einstellung einer*eines Sicherheitsbeauftragten, VS-intern über die Thematik ins Gespräch
zu kommen, auf Ebene der Fachschaften mit den Instituten Seminaren.

Konkret fallen hierunter z.B. rasch umsetzbare großflächig einsetzbare Maßnahmen wie Informationen
und Hinweisschilder (vor Ort oder online). Ebenso wichtig ist ein Konzept für Einführungen für
Studierende (z.B. im Rahmen von Veranstaltungen) und verpflichtende Sicherheitsführungen für alle
Beschäftigten. Mittelfristig muss ein System entwickelt werden, um entweder alle Mitglieder der
Universität oder Gruppen von Mitgliedern anlassbezogen zu erreichen (z.B. beim Austreten
schädlicher Substanzen, beim Ausfallen von Systemen, Amoksituationen etc.).

Auch in den Fachschaften und in den zentralen StuRa-Räumen fehlt es oft an Sensibilität, bisweilen
auch an Interesse an der Thematik. Wir sollten uns als VS hier selber in die Pflicht nehmen und stärker
darauf achten.
Konkret sollten FSen z.B. darauf achten, dass auch die von den FSen genutzten elektrischen Geräte bei
der regelmäßig durch den Zentralbereich Theoretikum in allen Einrichtungen durchgeführten Prüfung
mitberücksichtigt werden (in einigen Instituten werden die FS-Räume offenbar bei der Prüfung nicht
berücksichtigt).

Diskussion
1. Lesung Rückfrage: verschiedene Versionen, Diskrepanz Inhalt – Begründung Kritik an mangelnder Spezifizitität zu offen für MAßnahmen, denen Rednerin nicht zustimmen

würde: mehr Sicherheitsleute, mehr Polizei Debatte: Forderung an zentrale Stellen oder Arbeit an partikularen Problemen in den Instituten:
o Institute eigenverantwortlich, nicht sinnvoll, mit ZUV zu sprechen
o Mentalitätsproblem an der Basis, hier handeln



11. Legislatur - StuRa-Sitzung am 28.11.2023

115
NIHIL IN CONCILIO SINE PETITIONE ORDINIS FIT I PRAESIDES CONCILII CONSERVATE PACEM

o Stabsstelle nach Vorbild großer Unternehmen nötig, um den Druck auf die dezentralen
Player auszuüben

2. Lesung Es soll ein umfassendes und vor allem verbindliches Sicherheitskonzept entworfen und
etabliert werden, an dem auch wir mitwirken müssen. Regelmäßige Schulungen und Nachschulungen sollen genauso wie in Betrieben nach
gesetzlichen Vorgaben erfolgen. ErsthelferInnen sollten offiziell gewählt und bekanntgegeben werden. Fragen: Überwachungskameras in Gefährdungsbereichen : soll in den Antragstext
aufgenommen werden Auch die AKs AR etc. Sehen sich involviert Fehlerkultur bei der Sicherheitsentwicklung? Antwort: Sollte dann in 2. Linie in die
Arbeitskultur eingebaut werden, ist aber jetzt erst einmal nicht Priorität, weil wir erst einmal
einen Auftrag der Rektorin erhalten wollen.

Abstimmung
| Dafür: Mehrheit auf Sicht| Dagegen: 0| Enthaltungen: 3|

11 Finanzanträge
11.1Bergheim Bolzt finanzieren (2. Lesung)

voller Antragstitel: Bergheim Bolzt finanzieren! - Damit gemeinsamer Fakultätssport mit
Studierenden und Dozierenden möglich und für alle Studierenden zugänglich bleibt

Antragssteller*in:
Fachschaft Politikwissenschaften, Fachschaft Volkswirtschaftslehre, Fachschaft Soziologie

Antragstext:
Der Stura unterstützt das Interfachschaften-Fußballprojekt Bergheim Bolzt für das Wintersemester
2023/2024 im Zeitraum vom 11.10. – 15.05. in einer Höhe von 3.000 €. Mit diesem Betrag wird ein
Großteil der Kosten des Projekts gedeckt. Dies ermöglicht auch sozial benachteiligten Studierenden
mitzumachen und reduziert die finanzielle Belastung aller Studierender.

Haushaltsposten:623.01

Beim StuRa beantragter Betrag: 3.000€

Umfassende Projektbeschreibung und Antragsbegründung:

Das Projekt:

Seit mehr als 8 Jahren besteht das Projekt Bergheim Bolzt am Campus Bergheim. Bergheim Bolzt ist ein
regelmäßiger Fußball-Freizeitkick für Studierende und Dozierende mit langer Tradition. Das Projekt
wurde vor mehr als 8 Jahren von VWL-und Soziologie-Studierenden ins Leben gerufen.

Partizipation:

Der Freizeitkick bietet einen Raum für einen regelmäßigen Austausch unter Studierenden und zwischen
Studierenden und Dozierenden außerhalb von den üblichen Formaten wie Lehrveranstaltungen oder
Sprechstunden. Als solches leistet Bergheim Bolzt einen wertvollen Beitrag zur Qualität des
„studentischen Lebens“ am Campus Bergheim. Zu den Fußballspielen kommen jede Woche ca. 20
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Teilnehmende, die sich über das Semester bunt durchmischen. Stand heute umfasst die
Organisationsgruppe von Bergheim Bolzt rund 110 Mitglieder*innen mit einer steigenden Tendenz
(siehe Anhang).

Da es vom Hochschulsport im Winter nur ein kleines Fußballangebot gibt, jedoch eine deutlich größere
Nachfrage, hat sich dieses Projekt in den vergangenen Jahren selbst organisiert und entwickelt. Im
Winter ist dies besonders wichtig, da es – abgesehen von den Futsal-Kursen (Langsamer Hallenfußball)
des Hochschulsports - das einzige Fußballprojekt an der Uni Heidelberg ist, welches in einer Halle
abgehalten wird. Das Angebot richtet sich in erster Linie an Studierende des Campus Bergheims, also
Studierende aus den Fächern Volkswirtschaftslehre, Politikwissenschaften und Soziologie. Prinzipiell
kann aber jeder immatrikulierte Student mitmachen. Derzeit befinden sich unter den regelmäßig
Teilnehmenden auch Studierende aus den Bildungswissenschaften, Physik und
Gesundheitswissenschaften.

Finanzierung:

Im Sommer lässt sich das Projekt durch geringe Eigenbeiträge selbst finanzieren. Im Winter hingegen
ist der Platz des ISSW aufgrund der Witterungsbedingungen und der Dunkelheit nicht bespielbar,
weshalb die SoccArena in Kirchheim auf eigenes Risiko der Studierenden in Höhe von 2886,75€ von
Studierenden der Fakultät gebucht wird. Die Kosten für die Platzmiete wurden in den letzten zwei
Wintersemestern aus einer Kombination von Eigenfinanzierung und Unterstützungsbeiträgen von Seiten
der Fachschaften VWL, Politikwissenschaften und Soziologie getragen. Darüber hinaus fallen außerdem
auch immer wieder kleine Beträge für Spielmaterial wie Bälle oder Leibchen an.

Das bisherige Finanzierungsmodell stößt zunehmend an seine Grenzen. Durch die erhöhte Nachfrage
muss der Platz länger gemietet werden und die allgemeine Teuerung im Zuge der Inflation hat die Kosten
für die Platzmiete erheblich steigen lassen. Das wirkt sich dann auf die Spielbeiträge aus, welche die
Studierenden entrichten müssen, um mitspielen zu können.

Im letzten Wintersemester (2022/23) lag der Spielbeitrag für 90 Minuten Kicken bei 6€. Im Laufe eines
Semesters können sich dadurch für eine einzelne Person Ausgaben von bis zu 60-70€ ansammeln. Nicht
alle Studierenden können sich das ohne Weiteres leisten. Sozial benachteiligte Studierende werden
dadurch abgehalten, an dem Freizeitkick teilzunehmen und auch für nicht sozial benachteiligte
Studierende stellen die Beiträge eine beträchtliche Ausgabe dar. In Zeiten der Inflation wird es dadurch
schwerer gemacht, neben dem Studium durch Sport und sozialen Austausch an einem partizipativen
Uni-Alltag teilzuhaben.

Eine Finanzierung von Bergheim Bolzt durch den Stura würde das Projekt außerdem absichern. Die
aktuellen Ausfallrisiken werden durch die Organisator*innen selbst getragen.

Eigenbeteiligung:

Die restlichen, nicht vom Stura finanzierten Kosten, sollen durch Beträge der teilnehmenden Personen
gedeckt werden. Vorgesehen ist ein Semesterbeitrag von 10€ für Studierende und 25€ für Dozierende.
Dies ist niedriger als die Kosten für die sogenannte BallsportCARD im Hochschulsport-Programm,
welche zur Teilnahme an Fußball-Kursen des HSP berechtigt.

Eine Eigenbeteiligung soll dazu dienen, einen psychologischen kleinen Anreiz zu setzen, damit die
Teilnahme als verbindlicher angesehen wird und Teilnehmenden ihren reservierten Platz auch
wahrnehmen.

Alternative Angebote:
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Im Hochschulsportprogramm der Universität gibt es nur zwei vergleichbare Angebote: Fußballtraining
Frauen (Mittwoch 16:15 -17:45 Uhr, Sporthalle) und Fußball Freies Spiel (15:30 - 17:00 Uhr, ISSW
Hartplatz). Das eine „Alternativ-Angebot“ richtet sich nur an Frauen, was natürlich begrüßenswert ist,
aber eben nicht alle Studierende abdeckt. Das andere Projekt fällt oft aus, da im HWS die Veranstaltung
aufgrund der Witterung nicht stattfinden kann.

Sondertermine:

Da viele Termine sehr oft ausgebucht werden, werden bei hoher Nachfrage für die regulären Termine
noch bei Bedarf Sonderspieltermine gebucht, damit alle Personen mitmachen können.

Datum/Termine:

2023: 11.10., 18.10., 25.10., 01.11., 08.11., 15.11., 22.11., 29.11., 06.12., 13.12., 20.12.

2024: 10.01., 17.01., 24.01., 31.01., 07.02., 14.02., 21.02., 28.02., 06.03., 13.03., 20.03., 27.03., 03.04.,
10.04., 17.04., 24.04., 01.05., 08.05., 15.05.

+ Sondertermine!

Tag: Jeden Mittwoch
Uhrzeit: 18.00 - 19.30 Uhr
Gesamtvolumen des Projekts/Aufschlüsselung der Kosten:
Mietkosten SoccArena für 30 Termine zwischen 11.10 -15.05: 3.375€
15 % Rabatt: -605,25€
Materialkosten: 131,25€
Summe Kosten: 3000,00€
Sondertermine: 500€

Wie viel beantragt ihr beim Studierendenrat? 3.000€
Wie viel wird über VS-Mittel finanziert? 3.000€
Habt ihr Einnahmen bei der Veranstaltung? Wenn ja, wie hoch plant ihr
diese?

 10€ pro Student*in pro Semester 25€ pro Dozent*in pro Semester

500€

Wie hoch ist das Gesamtvolumen des Projekts 3.500€

Verwendungszweck der Mittel/Was soll genau finanziert werden? Platzmiete = 2868,75€

Verwendungszweck Kosten Begründung/Erläuterung

Platzmiete SoccArena
Kirchheim

2.868,75€ Benötigt, um jeden Mittwoch 90 Minuten Fußball
spielen zu können => Geschützt bei Wind, Regen
und Schnee.

Sondertermine 500€ Ein Sondertermin von anderthalb Stunden kostet
ca. 100€ (der Preis ist variabel nach Datum, im
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Schnitt jedoch ca. 32,50€ pro halbe Stunde). Damit
errechnet sich für einen Termin von 90 Minuten
ein Preis von etwa 100€. Etwa 5 Sondertermine
sollen gebucht werden.

Materialkosten (Spielball,
Überziehleibchen etc.)

131,25€ Erfahrungswerte zeigen, dass ca. 1x pro Jahr ein
neuer Spielball notwendig ist, sowie alle 2-3 Jahre
neue Überziehleibchen und Hütchen.

Gesamtkosten (nicht nur die
bei der VS beantragten
Mittel)

3.500€

Diskussion
1. Lesung Gut, dass es mal was anderes als Alkohol Events gibt Es gibt auch noch eine andere Hochschulgruppe, die mitmachen würde Kosten pro Person: einmalig 6.- oder 60.- Flatrate – soll dann auf 1 bzw. 10.- reduziert werden

—> im neuen System nur noch Flatrate für 10 € möglich
2. Lesung keine weitere Debatte

Abstimmung
| Dafür: Mehrheit auf Sicht| Dagegen: 0| Enthaltungen: 1|

11.2Förderung des Drucks des Konfliktbarometer 2023 des
HIIK (2. Lesung)

Antragssteller*in: Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung e.V.

Antragstext:
Der StuRa unterstützt den Druck des Konfliktbarometers 2023 des Heidelberger Instituts für
Internationale Konfliktforschung (HIIK) mit 1.500,00 €.
Das Konfliktbarometer enthält Übersichtsgrafiken, Konfliktkarten, regionale Einführungstexte,
Kurzberichte zu ausgewählten Konflikten und Daten aller im Beobachtungsjahr 2023 bearbeiteten
Konflikte.

Haushaltsposten: 621.01

Beim StuRa beantragter Betrag: 1.500,00 €.

Umfassende Projektbeschreibung und Antragsbegründung:
Das Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung (HIIK) ist ein unabhängiger,
gemeinnütziger und interdisziplinärer Verein. Seit nunmehr 30 Jahren erforscht und dokumentiert das
HIIK politische Konflikte weltweit. Die dabei erzielten Ergebnisse veröffentlichen wir jährlich im
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Conflict Barometer (CoBa), das wir kostenlos auf unserer Homepage zum Download bereitstellen und
in Form von Druckexemplaren unseren Mitarbeitenden, dem Advisory Board, sowie
Kooperationspartner:innen und anderen nationalen und internationalen Institutionen zur Verfügung
stellen. Es enthält Übersichtsgrafiken, Konfliktkarten und regionale Einführungstexte sowie
Kurzberichte zu ausgewählten Konflikten. Das CoBa wird zu Beginn des Folgejahres veröffentlicht und
illustriert neben der aktuellen internationalen Konfliktlage auch die Entwicklung der Konflikte und
Regionen im Zeitverlauf. Die Daten des HIIKs werden unter anderem von staatlichen und
internationalen Organisationen, Nichtregierungsorganisationen, im wissenschaftlichen Bereich als auch
in der Schulbildung genutzt. Neben der Publikation des Konfliktbarometers aktualisiert und pflegt das
HIIK fortlaufend seine Datenbank CONTRA, ein parallel (online) publiziertes Codebook sowie
verschiedene Karten und aggregierte Daten, die auf Anfrage beispielsweise für Forschungs- und
Bildungszwecke geteilt und verwendet werden können.

Neben der praktischen Implementation unserer Ergebnisse in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen
Amt, dem Bundeskriminalamt und internationalen Organisationen wie der UN, EU und Weltbank, ist
das HIIK der Förderung der Wissenschaft sowie der Weitergabe seines Wissens an zivilgesellschaftliche
Gruppen, Schüler:innen, Studierenden und die interessierte Öffentlichkeit verpflichtet.

Das HIIK trägt das Bekenntnis zu seiner Herkunft und seinem Sitz im Namen. Es ist ein studentischer
und eigenständiger Verein, dem der Anspruch und Auftrag, Wissen über das Aufkommen, der
Austragung und der Resolution politischer Konflikte weltweit zu verbreiten, am Herzen liegt. Wir
möchten in Studierenden und Interessierten Begeisterung und Verständnis für die Konfliktforschung
wecken und fördern. Auch soll Sensibilität für die Bedeutung politischer Konflikte und globale
politische Zusammenhänge gefördert werden. Durch unseren Sitz in Heidelberg besteht eine besondere
Bindung zu weiteren studentischen Initiativen wie Ruperto Carola, Galileo Consult, und FiS, der Stadt
Heidelberg und der Metropolregion im Allgemeinen.

Für Seminargruppen oder an Gymnasien der Region sind unsere Expert:nnen gefragte Vortragende und
leiten Workshops, die sich wahlweise mit aktuellen Konflikten oder globalen Konflikt-Trends
beschäftigen. Für das Regierungspräsidium Freiburg bot das HIIK-Lehrerfortbildungen an, um die
Unterrichtsgestaltung des neuen Moduls “Konflikt und Frieden” in Gemeinschaftskunde mit Daten und
Material des HIIK anzureichern. International geben wir unser Wissen in Form von Gastvorlesungen,
Vorträgen, Interviews und Zeitungsberichten weiter. Im letzten Jahr haben unsere Mitarbeitenden
beispielsweise Vorträge für Bundesfreiwillige zur Methodik des HIIK und aktuellen Konflikten gehalten
sowie eine Vortragsreihe zum Thema “hidden conflicts” in Kooperation mit der Landeszentrale für
politische Bildung Baden-Württemberg organisiert. Dies ermöglicht unseren teilnehmenden
Studierenden bereits während ihrer akademischen Ausbildung wichtige berufspraktische Erfahrungen
zu sammeln und sich in der Vermittlung von Expertise zu erproben.

Warum den Druck unterstützen?
Ein Verein für Studierende

Mit der Unterstützung des CoBa-Drucks wird nicht nur unser Verein unterstützt, sondern vor allem
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Studierende aus Heidelberg, Deutschland und der ganzen Welt. Das HIIK bietet für Studierende
verschiedenster Fachrichtungen eine einzigartige Gelegenheit, neben ihrem Studium wissenschaftliche
und praktische Erfahrungen zu sammeln und sich zu vernetzen. Das Konfliktbarometer ist das Ergebnis
von intensiver Arbeit sowie Zusammenarbeit dieser Studierenden und trägt weiterführend zur Bildung
von Studierenden im Allgemeinen bei. Auch wenn ein Großteil der Mitarbeitenden aus den Sozial- und
Geisteswissenschaften kommen, schätzt das HIIK als interdisziplinäre Forschungseinrichtung den
Beitrag aus anderen Studiengängen sehr. Damit ermöglicht das HIIK Studierenden eine
anwendungsbezogene Spezialisierung. Unser Ziel ist es dabei, unsere Mitarbeitenden methodisch,
geographisch und konflikttheoretisch zu Expert:innen auszubilden, was zudem oftmals mit dem Erlernen
einer oder mehrerer Fremdsprachen einhergeht. Gemäß dem Motto “Dem lebendigen Geist” der
Universität Heidelberg ermöglichen wir ihren Studierenden eine breit angelegte Zusatzqualifikation, die
sie noch während des Studiums weit über den Tellerrand blicken lässt und sie dabei zu Spezialist:innen
für die „eigenen“ Konflikte sowie die bearbeiteten Länder macht. Dies bedeutet für unsere Mitglieder,
dass sie bereits während des Studiums in einer international anerkannten Fachzeitschrift publizieren
können. Durch unser mittlerweile großes Netzwerk können unsere Mitglieder Praktikumsplätze, etwa
bei Botschaften oder internationalen Organisationen, leichter erhalten. Das HIIK fördert dabei den
internationalen Wissenstransfer und ermöglicht es den Mitarbeitenden „ihre“ Konfliktregionen
kennenzulernen.

Zu den wissenschaftlichen und forschungsbezogenen Vorteilen, hat uns die finanzielle Unterstützung
durch den StuRa in vergangenen Jahren ermöglicht, einzelne Veranstaltungen auszurichten, die der
Studierendenschaft als Ganzem zugutekamen. Beispielsweise wurde 2019 ein Workshop zum Thema
„Counting the Dead“ eines Professors aus Paris finanziert, sowie eine Konferenz mit
WissenschaftlerInnen aus Addis Abeba ermöglicht. Mit der finanziellen Unterstützung würde der
Studierendenrat dementsprechend einerseits die Arbeit eines zunehmend renommierten Vereins
maßgeblich unterstützen und andererseits Studierenden die Möglichkeit bieten zusammenzukommen,
sich auszubilden und zu engagieren.

Finanzielle Unabhängigkeit und Planungssicherheit

Als gemeinnütziger Verein finanzieren wir uns nahezu ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen und
Spenden, zu einem kleinen Teil auch aus Vortragshonoraren. Unsere aktuell etwa 200 Mitarbeitenden,
die auf ehrenamtlicher Basis arbeiten, finanzieren somit maßgeblich die Projekte des Vereins. Als
unabhängiger und gemeinnütziger Verein sind die Finanzierungsformen, die für uns in Frage kommen,
eingeschränkt, weshalb wir finanziell und organisatorisch zunehmend an unsere Grenzen stoßen. Die
finanziellen Mittel sind dementsprechend notwendig, um anschließend unsere Ergebnisse (in Form des
CoBas) der Wissenschaft und Gesellschaft kostenfrei und möglichst breit zur Verfügung zu stellen.

Der Druck vergangener Konfliktbarometer wurde in den vergangenen Jahren durch den Studierendenrat
bezuschusst: Im Jahr 2017 mit 3.597,02 €, 2018 mit 2.979,95 €, 2019 mit 500,00 €, 2020 mit 2.500€,
2021 mit 2.500€ und 2022 mit 1.000€. Das Logo des Studierendenrates wurde in diesen Jahren im
Konfliktbarometer abgedruckt. Die Finanzierung hat uns ermöglicht ein zentrales Charakteristikum des
HIIK, die Unabhängigkeit von Finanziers, zu wahren, was für den Wert unserer Arbeit von
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herausragender Bedeutung ist.
Obwohl das HIIK versucht, nach Möglichkeit ebenfalls andere Projekte und Veranstaltungen zu
organisieren, ist der CoBa-Druck unser Hauptausgabe-Posten. Die verbleibenden Mittel werden
anschließend für sonstige Projekte ausgegeben, die wiederum ebenfalls der Studierendenschaft
zugutekommen. Die Unterstützung durch den StuRa erhöht unsere Planungssicherheit maßgeblich und
ermöglicht die Organisation von mehr Projekten und Veranstaltungen für alle Studierenden. Da diese
Veranstaltungen von uns erwünscht sind, allerdings abhängig sind von den uns zur Verfügung stehenden
Ressourcen, wäre deshalb die Unterstützung des CoBa-Drucks in hohem Maße hilfreich (und womöglich
für den Budgetplan des StuRa vorteilhafter).

Der Druck des CoBa

Das gedruckte Konfliktbarometer erfüllt verschiedene Zwecke, die für unseren Verein und auch unsere
Mitglieder von großer Bedeutung sind. Erstens wird ein Teil der gedruckten Exemplare unseren
ehrenamtlichen Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt. Neben dem Vorteil, damit händisch und
unabhängig auf vergangene Ergebnisse zurückgreifen zu können, ist dies für uns eine wichtige
Möglichkeit, um die Arbeit unserer Mitarbeitenden zu honorieren und ihre Motivation zu bewahren. Die
Auflagenhöhe wird dabei im Gedanken der Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz stets der Nachfrage
unserer Mitarbeiter angepasst, weshalb immer nur so viele Druckexemplare in Auftrag gegeben werden,
wie verbindliches Interesse besteht. Hierzu gehören zudem die Exemplare, die an unser Advisory Board
geschickt werden, die ebenfalls ehrenamtlich maßgeblich zu der Veröffentlichung des CoBas beitragen
und dessen wissenschaftlichen Wert bedeutend erhöhen. Ein gedrucktes Exemplar des CoBa ist unserer
Ansicht nach daher eine Selbstverständlichkeit und bietet die Möglichkeit, unseren Dank und unsere
Wertschätzung für die freiwillige Unterstützung zum Ausdruck zu bringen und somit wertvolle Kontakte
und Kooperationen aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus sind die gedruckten Exemplare zudem für ein
breiteres Publikum gedacht, das der Verein sich in den vergangenen 30 Jahren hat aufbauen können.
Nicht nur werden die gedruckten Konfliktbarometer von nationalen und internationalen Institutionen
angefragt, wie beispielsweise im letzten Jahr dem Max-Planck-Institut, sie dienen auch dem Zweck
unsere öffentliche Wahrnehmung und damit einhergehend die der Heidelberger Studierendenschaft zu
erweitern (durch deren Verteilung an bspw. Bibliotheken und bei Konferenzen). Ein rückläufiger
Austausch mit Expert:innen und internationalen Organisationen würde im Umkehrschluss auch auf die
Studierenden zurückfallen und die Möglichkeiten des Vereins einschränken. Darüber hinaus würde eine
finanzielle Unterstützung des Coba-Drucks es dem Verein ermöglichen, den Druck anhand der Kriterien
von Klimaneutralität als auch Lokalität zu orientieren. Für die Möglichkeiten des Vereins im
kommenden Jahr wäre eine finanzielle Unterstützung des CoBas 2023 daher von besonders hohem
Wert.

Gesamtvolumen des Projekts/Aufschlüsselung der Kosten:
Wieviel beantragt ihr beim Studierendenrat? 1.500,00 €
Wieviel wird über VS-Mittel finanziert? 1.500,00 €
Wieviel wird über weitere Mittel finanziert? 400,00 € (Eigenmittel)
Habt ihr Einnahmen bei der Veranstaltung? Wenn ja, wie hoch plant
ihr diese?
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Wie hoch ist das Gesamtvolumen des Projekts 1.900,00 € (Druck
CoBa 2021 1.900,00 €)

Verwendungszweck der Mittel/Was soll genau finanziert werden?
Verwendungszweck Kosten Begründung/Erläuterung

Druck des CoBa 2023 1.900,00 € Gesamtkosten des Drucks, Begründung siehe oben

Gesamtkosten (nicht nur die
bei der VS beantragten
Mittel)

1.900,00 €

Diskussion
1. Lesung Warum ist die Eigenbeteiligung dieses Jahr geringer? Kritik an Zusammenarbeit mit Organisationen wir der Weltbank, dem Außwärtigen Amt etc.

o Ist missverständlich formuliert – die Datenbank bezieht nur die Daten daher Ziel der Arbeit ist z.B: selber zu forschen und dafür bezahlt zu werden
2. Lesung keine weitere Debatte

Abstimmung
| Dafür: Mehrheit auf Sicht| Dagegen: 0| Enthaltungen: 7|

11.3Finanzantrag über 1257 Euro für eine Soundboks und
zwei Soundboks-Tragerucksäcke (2. Lesung)

Die Summe des Antrages wurde zwischen der 1. und 2. Lesung von den Antragssteller*innen von 1386
€ auf 1257 € geändert.

Antragssteller*in: FS Jura

Antragstext:
Der StuRa unterstützt den Fachschaftsrat Jura Heidelberg bei der Finanzierung einer Soundboks und
zweier Tragegurte für Soundboksen in Höhe von 1257 Euro.

Haushaltsposten: 623.01

Beim StuRa beantragter Betrag: 1257 Euro

Umfassende Projektbeschreibung und Antragsbegründung:
Wir möchten uns eine Soundboks für 999 Euro und zwei Soundboks-Tragerucksäcke für jeweils 129
Euro anschaffen und hätte hierbei gerne eine finanzielle Unterstützung durch den StuRa. Die Fachschaft
Jura besitzt bereits seit längerem eine Soundboks. Diese wird bei verschiedenen Events der Fachschaft
benötigt, unter anderem dem Fakultätsball, dem Fachschaftswochenende und der Ersti-Woche. Dabei
ist die Soundboks oft elementarer Bestandteil der jeweiligen Events, weil sie für Musik und Durchsagen
bzw. Podiumsdiskussionen und sonstigen Vorträgen genutzt wird. Insbesondere in der Ersti-Woche
wird die Soundboks bei allen Events genutzt und ist aus dem Alltag der Fachschaft nicht mehr
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wegzudenken. Allerdings kam es bereits des öfteren vor, dass in bestimmten Situationen mehr als eine
Soundboks benötigt wurde. Beispielsweise finden die Events in der Ersti-Woche oft zeitgleich an
mehreren Orten gleichzeitig statt, sodass sich die Fachschaft immer entscheiden musste, wo die
Soundboks am dringendsten benötigt wird. Dies führt dazu, dass einige Events in der Ersti-Woche ohne
Musik oder ohne Moderation stattfinden müssen. Dazu bietet eine Soundboks oft nicht genügend
Lautstärke, um Veranstaltungen mit vielen Teilnehmenden abzudecken. Dies hat sich insbesondere am
Fakultätsabend in der Ersti-Woche gezeigt, bei dem auf der Soundboks eine Podiumsdiskussion
stattfand, bei der die Lautstärke einer einzelnen Soundboks einfach nicht ausgereicht hat, damit alle 500
Teilnehmenden zuhören konnten. Eine Soundboks ist auch die ideale Box für die von der Fachschaft
benötigten Zwecke. Sie hat ein sehr hohes Lautstärkevolumen und kann sowohl per Kabel als auch
batteriebetrieben benutzt werden, ist also ideal für Events innerhalb geschlossener Räume aber auch
außerhalb. Sie lässt sich vergleichsweise einfach transportieren und weist eine enorme Robustheit auf.
Die Soundboks ist somit von allen Boxen auf dem Markt die einzige, die für alle benötigten Zwecke in
Frage kommt. Zwar lassen sich Soundboksen vom StuRa ausleihen, allerdings sind diese oft schon
verliehen und insbesondere spontane Ausleihen sind nicht möglich.

Die beiden Rucksackgurte benötigen wir für den Transport der Soundboksen. Wer schon einmal eine
Soundboks in der Hand hatte weiß, dass Soundboksen trotz des vergleichsweise geringeren Gewichts
recht schwer sind. Die Fachschaft benötigt diese aber oft auch unterwegs und im Freien. Damit wir
hierbei die Box nicht ständig zu zweit per Hand tragen müssen, benötigen wir die beiden
Tragerucksäcke. Hierbei haben wir uns bewusst für die originalen Tragerucksäcke von Soundboks selbst
entschieden, da diese die höchste Qualität aufweisen und mehrere Jahre Garantie haben.

Gesamtvolumen des Projekts/Aufschlüsselung der Kosten:
1386 Euro (diese setzen sich aus 999 Euro für eine Soundboks und jeweils 129 Euro für zwei
Soundboks-Tragerucksäcke zusammen)

Wieviel beantragt ihr beim Studierendenrat? 1257 Euro

Wieviel wird über VS-Mittel finanziert? 1257 Euro
Wieviel wird über weitere Mittel finanziert? 0 Euro
Wie hoch ist das Gesamtvolumen des Projekts 1257 Euro

Verwendungszweck der Mittel/Was soll genau finanziert werden?
Kaufpreis für oben genannte Produkte

Diskussion
1. Lesung Warum braucht Eure FS eigene Boxen? Da könnte ja jede FS eine beantragen. Antwort: man

könnte sie ausleihen. Erneut: warum braucht Ihr eine eigene Box? Der Stura hat 5 zentrale Boxen. Redezeitbeschränkung auf 45 Sek. 5 zentrale Boxen ist doch ausreichend Vergleichsangebote? Wir wollen die „Soundboks“ Habt Ihr keine Rücklagen? Und leiht Ihr die Boxen wirklich an privat aus? Kirsten: VS-Material privat verleihen ist nicht zulässig GO-Antrag Schluss der Debatte: Mehrheit auf Sicht
2. Lesung Die Begründung war, dass Ihr die Boxen in der Altstadt besser an andere FSen verleihen könnt

als der StuRa: reicht das als als Argument
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 Warum zahlt ihr das nicht aus FS Geldern? Antwort: Das Geld haben wir nicht. Wer kann das ausleihen und wer entscheidet bei Euch darüber?. Auch an private Nutzer: das ist
nicht erlaubt, ausser alle Leute in der Uni sind zu der betreffenden Feier eingeladen. Antwort:
Wir brauchen sie für unsere Zwecke und wir können sie verleihen. Ihr wollt auch mit anderen teilen: aber die relevanten Zeiträume sind oft identisch: erstiwochen
etc. : da werdet Ihr kaum teilen wollen. Die Boxen können weiterhin beim STura bleiben von
wo man sie ausleihen kann. Antwort: Die Juristen haben die Erstiwochen etwas zeitversetzt.

GO-Antrag auf Schließung der Redeliste: Dagegen: Mehrheit auf Sich
GO-Antrag auf sofortige Abstimmung: Dafür 8; Dagegen: Mehrheit auf Sicht; Enthaltung: 9

 Boxen beim Stura sind für alle Bei der RefKonf gibt es Inventarthemen Private Verleihung ist aus Wettbewerbsgründen nicht akzeptabel Die Tragerucksäcke unterstützen das Ausleihen Könnte die Box auch in der Sandgasse gelagert werden, denn sie gehört ja dem StuRa:
o geht natürlich. also warum liegen die Boxen dann bei einer Fachschaft?

Abstimmung
| Dafür: 16| Dagegen:8| Enthaltungen: 10|

11.4Unterstützung der „ChampionsTrophy“ 2024 (2.
Lesung)

voller Antragstitel: Unterstützung der „ChampionsTrophy“ 2024 zur finanziellen Entlastung der
mitfahrenden Student:innen.

Antragssteller*in: Verein zur Förderung des Sports an der Uni Heidelberg e.V.

Antragstext:
Der Studierendenrat der Universität Heidelberg unterstützt den Verein zur Förderung des Sports an der
Uni Heidelberg e.V. mit einem Beitrag von bis zu 10.000 Euro zur Finanzierung der gemeinsamen
Busfahrt nach Hamburg im Rahmen der „ChampionsTrophy“ 2024.

Haushaltsposten: 621.01

Beim StuRa beantragter Betrag: 9.000 Euro

Umfassende Projektbeschreibung und Antragsbegründung:
Die „ChampionsTrophy“ ist eine Veranstaltung der Bucerius Law School gGmbH und wird von
Studierenden der Hochschule organisiert. Studierende der Rechtswissenschaften und weiterer Fächer
aus ganz Deutschland kommen nach Hamburg, um in 9 verschiedenen Sportarten gegeneinander
anzutreten. Auch im kommenden Jahr kommen hierfür wieder 1350 Studierende aus 20 verschiedenen
Unis zusammen. Heidelberg ist dabei mit voraussichtlich mit 120-150 Jurastudierenden vertreten. Zur
Organisation der Heidelberger Teilnahme an diesem Event wurde der Verein zur Förderung des Sports
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an der Uni Heidelberg e.V. gegründet.
Der Verein versucht finanziellen Mittel zu organisieren, um den Teilnahmebeitrag möglichst gering zu
halten. Die restlichen Kosten müssen allerdings von den Teilnehmenden selbstständig getragen
werden. Mit unserem Antrag beabsichtigen wir, die Kosten für alle Teilnehmenden in dieser finanziell
herausfordernden Zeit zu senken. Konkret geht es um die Kosten für die gemeinsame Busfahrt nach
Hamburg und wieder zurück. Diese belaufen sich dieses Jahr auf voraussichtlich maximal 11.000
Euro. Das bedeutet einen Betrag von ca. 73 Euro pro Teilnehmenden. Bei weiteren Kosten für die
Teilnahme an dem Event von voraussichtlich 266 Euro pro Teilnehmer (ohne Sponsoring) ist dies eine
erhebliche Entlastung bei sowieso schon durch die Inflation stark gestiegenen Kosten.
Dem Antrag ist aufgrund zahlreicher Argumente zu folgen:
Bei der Veranstaltung handelt es sich um eine Gelegenheit, mit Studierenden aus ganz Deutschland in
Kontakt zu kommen und universitätsübergreifend in einen Austausch zu kommen. Dies trägt zu
Reflexion über die eigene Universität und das gewählte Studienfach bei. Dieser Auftrag der sozialen
Förderung der Studierenden findet sich auch in § 2 des LHG wieder.
Gleichzeitig dient die Teilnahme an der ChampionsTrophy der Repräsentation unserer Universität.
Über die letzten Jahre konnte sich Heidelberg bei Studierenden anderer Universitäten den Ruf als
außerordentlich sympathische, einladende und akademisch fordernde Universitätsstadt erarbeiten.
Neben dem sozialen Zusammenkommen, das die Champions Trophy jedes Jahr darstellt, bietet sie
auch die Möglichkeit, sich im sportlichen Wettkampf mit den anderen Universitäten zu messen und
sein eigenes Können besser einschätzen zu können. Im letzten Jahr konnten unsere Athleten in den
Disziplinen Frauenfußball, Rudern, Laufen, Segeln, und Cheerleading Podiumsplätze erringen, in der
Disziplin des Frauenfußballes haben wir sogar den Siegerpokal mit nach Heidelberg bringen können.
Auch die Förderung sportlicher Fähigkeiten gehört nach § 2 Abs. 3 Satz 3 LHG zu den originären
Aufgaben der Universitäten.
Letztlich spricht auch das Interesse der Studierenden für die Förderung dieses Events. Letztes Jahr
bekundeten ca. 300 Jurastudierende ihr Interesse an „ChampionsTrophy“. Auch wenn uns leider letztes
Jahr nur ein Kontingent von 130 Plätzen zur Verfügung gestellt wurde, so drückt das hohe Interesse
dennoch die Förderungswürdigkeit des Events aus.
Im Ergebnis zielt der Antrag darauf ab, ein Event zu unterstützen, welches der sozialen Förderung der
Studierenden dient, bei welchem die Universität Heidelberg deutschlandweit repräsentiert wird und
welches auf ein großes Interesse bei Jurastudierenden stößt. Die Unterstützung soll dazu beitragen, die
Kosten annähernd auf das Preisniveau von vorherigem Jahr zu bringen, um die finanzielle Belastung
der Studierenden nicht noch weiter zu vergrößern.

Gesamtvolumen des Projekts/Aufschlüsselung der Kosten:
Wieviel beantragt ihr beim Studierendenrat? 9.000 Euro
Wieviel wird über VS-Mittel finanziert? -

Wieviel wird über weitere Mittel finanziert?

6.500 Euro durch
Sponsoren

500 Euro durch
Vereinsrücklagen

Habt ihr Einnahmen bei der Veranstaltung? Wenn ja, wie hoch plant 34.925
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ihr diese? (Teilnehmerbeitrag: Mit
Finanzierung ca. 233
Euro / Ohne Finanzierung
ca. 293 Euro)

Wie hoch ist das Gesamtvolumen des Projekts? 50.925 Euro

Verwendungszweck der Mittel/Was soll genau finanziert werden?
Verwendungszweck Kosten Begründung/Erläuterung

Fahrtkosten max. 11.000 Euro Siehe Kostenvoranschläge (zuzüglich
Übernachtungskosten für die Busfahrer)

Teilnehmerbeitrag 14.170 Euro 109 Euro Teilnehmerbeitrag letztes Jahr / 150
Teilnehmern.

Übernachtung 13.931 Euro

Hier stehen den Teilnehmern folgernden Optionen zur
Verfügung: Selbstständige Übernachtung, Bettenbörse
mit Kosten i.H.v. 15 Euro, Teamhostel mit Kosten
i.H.v. 79 Euro. Die Teilnehmer tragen die Kosten für
ihre jeweils gewählte Übernachtungsmöglichkeit.

Kosten für Sportteams 1.072 Euro Trainingshalle, Sonderoutfits

Merchandise 9.452 Euro Trikots, Schaals, Pullis

Infrastruktur 830 Euro Transporter und Fanutensilien

Video 470 Euro
Kosten für einen professionellen Videographen, der
auch den Schnitt des Videos übernimmt (der Song
selbst wird von Teilnehmern ehrenamtlich produziert).

Gesamtkosten (nicht nur
die bei der VS beantragten
Mittel)

50.925

Die Kosten orientieren sich vorrangig an den
Kosten des letzten Jahres. Sobald die diesjährigen
Kosten feststehen, wird ein aktualisierter
Kostenplan nachgereicht.

Diskussion
1. Lesung Auswahl der Teilnehmer? Nach Sportart und Geschlechterparität Flixbus ist technisch zu aufwendig bei 130 Teilnehmern Busunternehmen haben annähernd vergleichbare Preise angeboten Züge?

o Wegen der Kosten nicht vergleichbar. Außerdem werden die Busse für die Anfahrt zu
den verschiedenen Sportstätten gebraucht. TN Beitrag: knapp 300 Euro; mit Zuschuss 210

2. Lesung es handelt sich um 9000 €, nicht 10 000 €
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 Kosten zu hoch – besonders für Schlechterverdienende. Auf YouTube gibt es kritische
Kommentare bei einem Video anlässlich der letzten „Champions Trophy“.

o Antwort: die Kosten werden von der Uni Hamburg bestimmt. Wir beantragen Gelder
damit es bezahlbar wird GO-Antrag Schließung der Redeliste: angenommen

Abstimmung
| Dafür: 11| Dagegen: 6| Enthaltungen: 15|
—> angenommen

11.5Unterstützung der Süddeutschen Debattiermeisterschaft
2024 (2. Lesung)

Antragssteller*in: Rederei Heidelberg e.V.

Antragstext:
Der StuRa unterstützt Die Rederei Heidelberg e.V. bei der Ausrichtung der Süddeutschen
Debattiermeisterschaft vom 13.04. – 14.04. 2024.

Haushaltsposten: 621.01

Beim StuRa beantragter Betrag: 2132€

Umfassende Projektbeschreibung und Antragsbegründung:

Infos zum Antragssteller:
Die Rederei e.V. ist eine Hochschulgruppe an der Universität Heidelberg, die als Debattierclub seit
2001 argumentative und rhetorische Fähigkeiten an Studierende aller Fachrichtungen vermittelt. Wir
glauben, dass Debattenkultur allen Menschen helfen kann, einen sachlichen und ergebnisoffenen
Diskurs zu führen. Wir treffen uns zwei Mal wöchentlich für Debatten- und Trainingsabende und
bieten auch darüber hinaus Seminare und Trainingseinheiten zur Verbesserung debattierrelevanter
Fähigkeiten an.

Projektbeschreibung:
Die Süddeutsche Debattiermeisterschaft ist Teil der regionalen Meisterschaften des Debattierens, die
traditionell kurz vor oder zu Beginn des neuen Sommersemesters ausgerichtet werden. Hier messen
sich die besten Debattierenden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz im argumentativen
Wettstreit über verschiedenste Themen. Von Politik und internationale Beziehungen über
gesellschaftliche Fragen bis hin zu philosophischen Dilemmata ist das Themenfeld sehr weit. Über
zwei Tage finden vier Vorrunden sowie die Halbfinale und das öffentliche Finale statt.
Das Finale der Süddeutschen Debattiermeisterschaft wird öffentlichkeitswirksam beworben und steht
allen Interessierten in Heidelberg und Umgebung offen. Die Veranstaltung ist kostenfrei und soll einen
Einblick darin geben, wie ein geordneter, respektvoller und argumentativ hochwertiger Diskurs
aussehen kann.
Als Kooperationspartner haben wir den Dachverband VDCH, Verband der Debattierclubs an
Hochschulen, an unserer Seite. Hierüber erhalten wir einen großen Teil der nötigen Fördergelder.
Zudem werden wir durch die Stadtwerke Heidelberg gefördert.

Wer kann teilnehmen:
Teilnehmen kann, wer einem der über 60 Debattierclubs (davon zwei in Heidelberg und einer in
Mannheim) angehört, die Mitglieder des Verbands der Debattierclubs an Hochschulen sind. Diese sind
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in Deutschland, Österreich und der Schweiz ansässig. Insgesamt werden etwa 80 Studierende an der
Süddeutschen Debattiermeisterschaft teilnehmen, etwa weitere 100 nicht debattierende Interessierte
erwarten wir nach bisherigen Erfahrungen zum öffentlichen Finale. Wir geben mit der Organisation
des Turnieres in Heidelberg insbesondere Heidelberger Studierenden sowie Studierenden des
Mannheimer Debattierclubs die Möglichkeit, an der Meisterschaft teilzunehmen.

Antragsbegründung:
Die drei Regionalmeisterschaften sind nach der deutschsprachigen Debattiermeisterschaft die
wichtigsten Veranstaltungen der studentischen Debattierszene im deutschsprachigen Raum. Sie sind
unter anderem entscheidend für eine Qualifikation an der folgenden deutschsprachigen
Debattiermeisterschaft. Sie bieten neben dem kompetitiven Turnier einen Ort zur Vernetzung und zum
Treffen wichtiger Entscheidungen für das kommende Jahr.
Neben einem kompetitiven Charakter hat ein solches Turnier aber auch einen integrativen Charakter,
da die Teilnahme nicht an Qualifikationen gebunden ist, sondern jedem Mitglied eines der vielen
Debattierclubs offensteht. Um die Teilnahme nun tatsächlich allen zu ermöglichen, sind wir auf
zahlreiche Sponsoren angewiesen. Diese ermöglichen es, den Teilnahmebeitrag in einem
angemessenen Rahmen zu halten. Aktuell planen wir hier mit 30€ für debattierende und 25€ für
jurierende Personen.

Zur Begründung der Unterstützung nicht-Heidelberger Studis:
Wir denken, diese Unterstützung beruht auf einem Geben-und-Nehmen-Prinzip. So war es auch in den
letzten Jahren der Fall, dass die StuRas, StuPas, Astas (und was es sonst noch so gibt) der
Ausrichteruniversitäten diese Turniere und damit Teilnehmende anderer Universitäten stets unterstützt
haben. Von dieser Unterstützung profitieren viele Heidelberger Studierende, sodass wir glauben, dass
es legitim ist, dass in diesem Jahr die Verfasste Studierendenschaft Heidelbergs die Studierenden
anderen Universitäten bei ihrem Aufenthalt in Heidelberg unterstützt. Zudem profitieren auch
Heidelberger Studierende davon, denen wir eine kostenlose Teilnahme ermöglichen können. Darüber
hinaus hilft uns die finanzielle Unterstützung eines Turnieres als Club, weil wir Studierende in
Heidelberg, die bisher noch nicht bei uns aktiv waren, durch die Ausrichtung eines Turnieres erreichen
und ihnen argumentative Fähigkeiten mitgeben können.

Gesamtvolumen des Projekts/Aufschlüsselung der Kosten:
Wieviel beantragt ihr beim Studierendenrat? 2132€
Wieviel wird über VS-Mittel finanziert?

Es wurden keine weiteren Anträge gestellt.
Wieviel wird über weitere Mittel finanziert? 4997,18 €:

3997,18€ Förderung durch unseren
Dachverband

1000€ Förderung durch die Heidelberger
Stadtwerke

Anfragen beim RotaryClub, der Leonie-Wild-
Stiftung und der Baden-Württembergischen
Landesbank sind gestellt

Wie viel wird über die Teilnahmebeiträge
finanziert?

2.210 €

Habt ihr Einnahmen bei der Veranstaltung? Wenn
ja, wie hoch plant ihr diese?

Einnahmen durch Teilnahmebeiträge, kein
Gewinn

Wie hoch ist das Gesamtvolumen des Projekts Aktuelle Planung
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9.389,75 €

Verwendungszweck der Mittel/Was soll genau finanziert werden?
Verwendungszweck Kosten Begründung/Erläuterung
Verpflegung der Teilnehmenden
und Helfenden

2880€ Wir rechnen wegen der momentanen Inflation mit 8€
pro Kopf, dazu kommen Obst und kleinere Snacks, die
zur Verpflegung zwischendurch angeboten werden.

Unterkunft 3360€ Unterkunft der Teilnehmenden, Vertrag mit Hotel
Group Meininger ist bereits unterschrieben.

Halbfinale und Finale 1150€ Ein öffentliches Finale (inklusive der Ehrenjury, für
welche Reisekosten unter dem Punkt Transport
anfallen) ist eine der Bedingungen, an die die
Förderung der Hauptförderer unseres Dachverbandes -
der ZEIT-Stiftung Gerd und Ebelin Bucerius und der
Karl Schlecht Sitftung – gebunden ist. Zudem möchten
wir durch das Finale auch Personen außerhalb des
Debattierens den Debattiersport näherbringen. Wir
würden die Unterstützung des Stura gerne für diesen
Öffentlichkeitsbereich anwenden. Damit wir einen
guten Ablauf des Finales ermöglichen können, sind wir
auf Halbfinalräume in der Nähe der unseres Finales
angewiesen, die wir ebenfalls anmieten müssen.

Transport 690 € Wir benötigen einen Transporter, um den logistischen
Teil unseres Turnieres zu bewältigen. Zudem
übernehmen wir eventuelle Anreisekosten für
Ehrengäste.

Socials 515€ Das Geld ist für eine eventuelle Raummiete am
Samstag. Kosten vor Ort (z.B. Getränke) müssten die
Teilnehmenden hier selbst zahlen.

Sonstiges 794,75€ Hierunter fallen Druckkosten, eine
Veranstaltungsversicherung und ein Sicherheitspuffer.
Sollte der Sicherheitspuffer nicht gebraucht werden,
werden wir entsprechend weniger Förderung in
Anspruch nehmen.

Gesamt 9389,75

Diskussion
1. Lesung Jedes Jahr?

o Ja, aber nicht in Heidelberg; dieses Jahr wird die Süddeutsche Meisterschaft hier
ausgerichtet. Wie viele Heidelberger Teilnehmer?

o Ca. 25 Personen.
2. Lesung Keine Wortmeldung

Abstimmung
| Dafür: Mehrheit auf Sicht| Dagegen: 0| Enthaltungen: 2|
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11.6Finanzierung der Zeitschrift Jura[sic!]

Finanzanträge bis zu 600 € werden gem. § 17 Abs. 2 Nr. 1 in einer Lesung behandelt.

Antragssteller*in: Kritische Jurist*innen Heidelberg

Antragstext:
Der StuRa beschließt die Förderung der Druckkosten der studentischen rechtspolitischen Zeitschrift
„Jura[sic!]“ im Wintersemester 2023/2024 i.H.v. 350,00 €.

Haushaltsposten: 621.01

Beim StuRa beantragter Betrag: 350,00 €

Umfassende Projektbeschreibung und Antragsbegründung:
Wir, die Kritischen Jurist*innen Heidelberg, planen einmal im Semester unsere von Studierenden
erstellte und an Studierende gerichtete rechtspolitische Zeitschrift „Jura[sic!]“ zu veröffentlichen.
Gerne möchten wir auch nach der dritten erfolgreichen Ausgabe im jetzigen Wintersemester das
Projekt fortführen.
Mit der „Jura[sic!]“ möchten wir rechtspolitische Themen aus einer kritisch-progressiven Perspektive
in den Blick nehmen und Studierenden eine Möglichkeit zum Einstieg in die Diskussion und
Befassung mit rechtspolitischen Themen bieten. Wir verstehen uns hierbei als auf ein Fachgebiet
spezifiziertes Angebot der politischen Bildung. Wir verfolgen einen interdisziplinären Anspruch, der
Rechtspolitik als Gebiet mit Schnittmengen aus der z.Bsp. der Volkswirtschaftslehre, der
Politikwissenschaft, Soziologie, Geographie und Geschichtswissenschaften versteht und auch Raum
für die Beschäftigung mit diesen Interaktionen bietet.
Es sollen vor allem gedruckte Ausgaben in Heidelberg verteilt werden, die Zeitschrift ist zudem auch
online verfügbar.
Da die inhaltliche Arbeit, Redaktion und Layout vollständig ehrenamtlich stattfinden und ein Design
bereits steht, fallen zukünftig lediglich Druckkosten an. Diese veranschlagen wir auf Basis
vergangener Angebote bei einer angestrebten Auflage von ca. 450 Exemplaren auf 700,00 €. Die
Hälfte dieser Finanzierung werden wir im neuen Haushaltsjahr bei der Fachschaft Jura beantragen.
Ein ähnliches Projekt ist von den Kritischen Jurist*innen Freiburg bekannt, die mit ihrer Zeitschrift
seit Jahren auf große und positive Resonanz stoßen.
Da unsere Zeitschrift auch bei den Studierenden der Uni Heidelberg auf großes Interesse gestoßen ist,
denken wir unser Projekt eignet sich sehr gut zur Unterstützung durch den Studierendenrat.

Gesamtvolumen des Projekts/Aufschlüsselung der Kosten:
Wieviel beantragt ihr beim StuRa? 350 €
Wieviel wird über VS-Mittel finanziert? 700 €, die weiteren 350 € werden beim FSR Jura

beantragt
Wieviel wird über weitere Mittel
finanziert? 0 €

Habt ihr Einnahmen bei der
Veranstaltung? Wenn ja, wie hoch plant

Wir planen zunächst ohne Einnahmen. Grundsätzlich
drucken wir einen Spendenaufruf ab, über den wir im
vergangenen Jahr eine Spende von 50 € akquiriert haben.
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ihr diese? Diese wurden verwendet, um einen Teil der 150 € Kosten
für das Coverdesign, die Redaktionsmitglieder im SoSe 2022
vorgestreckt hatten, zu decken. Weitere Spenden würden
zunächst zu diesem Zweck verwendet werden und darüber
hinaus zur Druckfinanzierung der nächsten Ausgabe.

Wie hoch ist das Gesamtvolumen des
Projekts 700 €

Verwendungszweck der Mittel/Was soll genau finanziert werden?

Verwendungszweck Kosten Begründung/Erläuterung

Druck 700 €

Da die inhaltliche Arbeit, Redaktion und Layout
vollständig ehrenamtlich stattfinden und ein
Design bereits steht, fallen zukünftig lediglich
Druckkosten an. Diese veranschlagen wir auf
Basis vergangener Angebote bei einer
angestrebten Auflage von ca. 400 Exemplaren auf
700,00 €.

Gesamtkosten (nicht nur die
bei der VS beantragten
Mittel)

700 €

Diskussion Keine Rückfragen

Abstimmung
| Dafür: Mehrheit auf Sicht| Dagegen: 0| Enthaltungen: 3|

11.7Anschaffung Grundausrüstung Kendō AG (2. Lesung)
Antragssteller*in: FS Japanologie

Antragstext:
Der StuRa finanziert die Grundausrüstung einer 3-mal pro Woche stattfindenden Kendō AG, mit dem
Ziel Anfänger auszubilden, erfahrenen Mitgliedern Trainingsmöglichkeiten zu bieten und den
Austausch mit ausländischen Studierenden durch Sport zu fördern.

Haushaltsposten: 623.01

Beim StuRa Betrag: 7000€

Umfassende Projektbeschreibung und Antragsbegründung:
Die Kendō AG benötigt Grundausrüstung, um regelmäßiges Training anbieten und Anfänger ausbilden
zu können (Shinai (Stöcke), Schutzausrüstung, etc.)
Gerade die Schutzausrüstung ist für die Sicherheit der Teilnehmenden unersetzlich. Diese ist für viele
Studierende allerdings nur schwer finanzierbar.
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Laut den Ergebnissen einer Google-Umfrage besteht derzeit bei etwa 10 Studierenden ein Interesse an
der Kendō AG. Sollte die AG in den nächsten Semestern wachsen, beabsichtigen wir ggf. weitere
Ausrüstung aus unserem Budget zu finanzieren, bitten bis dahin jedoch um die Finanzierung einer
Grundausstattung, um ein regelmäßiges Training überhaupt erst zu ermöglichen.
Kendō ist gerade für Japanologie-Studierende sinnvoll und interessant, da es klare japanische Werte
und Ideen vermittelt. Dadurch erlangen Studierende einen sehr guten Einblick in einen großen und
wichtigen Teil der japanischen Kultur.
Gesamtvolumen des Projekts/Aufschlüsselung der Kosten:
Wieviel beantragt ihr beim Studierendenrat? max. 7000 €
Wieviel wird über VS-Mittel finanziert? max. 7000 €

Wieviel wird über weitere Mittel finanziert? 0,00 €
Habt ihr Einnahmen bei der Veranstaltung? Wenn ja, wie hoch
plant ihr diese?

0,00 €

Wie hoch ist das Gesamtvolumen des Projekts? max. 7000 €

Verwendungszweck der Mittel/Was soll genau finanziert werden?
Verwendungszweck Kosten Begründung/Erläuterung
Bogu-Set, 10x 6000 € Schutzausrüstung, essenziell für allgemeines

Training; werden als Leihrüstungen behandelt.
Laut Umfrage, 10 potenzielle Anfänger

Shinai Männer Größe 39, 10x 300 € Standardausrüstung: Bambusschwert (Gewicht
min. 510g)

Shinai Frauen Größe 39, 10x 300 € Standardausrüstung: Bambusschwert (Gewicht
min. 440g)

Gesamtkosten (nicht nur
die bei der VS beantragten
Mittel)

6600 €

Diskussion
1. Lesung Aufbewahrung der teuren Ausrüstung?

o PHV Sportanlagen würden Möglichkeiten bieten Sind die Kosten verhältnismäßig?
o Es sind Leihrüstungen, die längere Zeit halten. Sie bleiben im Eigentum der VS. Wie viele Leute sind denn dort aktiv?
o Wir gehen davon aus, dass es zukünftig mehr Leute sein werden als jetzt gemeldet 600 Euro pro Ausrüstungsset sollten worst case sein, Bemühung um niedrigeren Preis

2. Lesung Das Thema Aufbewahrung der Ausrüstung, wir können im PHV trainieren und dort auch sicher
lagern. Man kann das auch in Heidelberg bereits trainieren – warum hier noch ein Angebot.

o Antwort: Breiteres Angebot ist besser
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Abstimmung
| Dafür: Mehrheit auf Sicht| Dagegen: o| Enthaltungen: 6|

11.8Unterstützung der Filmvorführungen des Studentischen
Filmclubs Heidelberg

Finanzanträge bis zu 600 € werden gem. § 17 Abs. 2 Nr. 1 in einer Lesung behandelt.

Antragssteller*in: Studentischer Filmclub Heidelberg

Antragstext:
Der StuRa unterstützt eine 6-teilige Filmreihe im Karlstorkino im SS24, die von Mitgliedern des stud.
Filmclubs HD ausgesucht, vorgestellt und moderiert wird.

Haushaltsposten: 621.01

Beim StuRa beantragter Betrag: 480€

Umfassende Projektbeschreibung und Antragsbegründung:
Der Studentische Filmclub Heidelberg möchte eine Plattform für Studierende aller Fakultäten bieten,
um sich gemeinsam Filme anzusehen und zu besprechen. Wir finden, dass Filme ein wichtiges
Kulturgut sind und jedem kostengünstig zugänglich sein sollten. Die von uns ausgewählten Filme
werden auch von unserer Seite eingeführt. In der Einführung wird u.a. auf spezielle Themen
verwiesen, die im Anschluss diskutiert werden können. Das Feld der Themen ist dabei breit angesetzt,
von der Ästhetik bis hin zu den politischen und historischen Kontexten der Filme. Wir verstehen uns
somit auch als Projekt zur Förderung der kulturellen Bildung.
Unser Programm ist in erster Linie von Studierenden für Studierende, deswegen würden wir auch
gerne durch die Finanzierung des StuRas unser Projekt weiterführen und darüber hinaus den
Eintrittspreis für Studierende von 6,50 Euro auf 3,50 Euro reduzieren. Natürlich können die
Vorstellungen auch von Nicht-Studenten besucht werden.
Die Kooperation erfolgt mit dem Karlstorkino folgendermaßen: Wir, die studentischen Mitglieder,
wählen demokratisch bei öffentlich angekündigten Treffen einmal pro Monat einen Film aus, der in
Absprache mit dem Programmrat im Karlstorkino gezeigt wird.
Der Kinosaal umfasst circa 90 Sitzplätze, unsere Veranstaltungen sind gut besucht und haben
typischerweise 25-40 Besucher, wovon 10-20 Studenten sind, siehe die beigefügte Statistik. Wir hatten
allerdings auch schon ausverkaufte Vorstellungen, bei denen die Besucher aufgrund des hohen
Andrangs auf den Treppen saßen.
Unser Projekt zeichnet sich durch ein sorgfältig kuratiertes Filmprogramm, gut recherchierte und
prägnante Einleitungen sowie spannende Diskussionen aus. Darüber hinaus haben wir die Möglichkeit,
in einem modernen und charmanten Kino die ausgewählten Filme in bester Qualität und in ihrer
Originalvertonung zeigen zu können. Mit u.a. südamerikanischen Neo-Westerns, Kult-Horrorfilmen,
Schwarz-Weiß-Komödien, Indie-Dramen, Nouvelle-Vague-Cinéma, deutschem Avantgarde-Trash,
und japanischen Anime-Klassikern ist für jeden was dabei.

Gesamtvolumen des Projekts/Aufschlüsselung der Kosten:
Wir wollen eine Nutzungspauschale an das Karlstorkino zahlen, um unsere monatliche Filmreihe
fortzusetzen und allen Studierenden der Universität Heidelberg für 3,50€ einen Kinobesuch zu
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ermöglichen, bei dem sie sowohl großartige Filme sehen als auch Einordnung in Kontext, Entstehung
und Trivia erfahren sowie selbst mitdiskutieren können.
Das Karlstorkino ist ein kommunales Kino, welches ohne Fördermittel nicht bestehen könnte und
macht in der Jahresbilanz durchschnittlich gesehen keinen Gewinn, versucht aber die Kosten soweit
möglich zu decken. Wir möchten die von uns verursachten Mehrkosten sowie reduzierten Einnahmen
in Form einer Nutzungspauschale ausgleichen. Diese sollte bei 80 € pro Veranstaltung bei sechs
Veranstaltungen pro Semester liegen. Dadurch könnten wir unsere monatliche Filmreihe
fortführen und den Eintrittspreis für Studierende von 6,50€ auf 3,50€ senken.

Wieviel beantragt ihr beim Studierendenrat? 480€

Wieviel wird über VS-Mittel finanziert? 0€
Wieviel wird über weitere Mittel finanziert? 2655€ an Kosten, die

beim Karlstorkino
anfallen und von denen
übernommen werden

Habt ihr Einnahmen bei der Veranstaltung? Wenn ja, wie hoch plant
ihr diese?

0€

Wie hoch ist das Gesamtvolumen des Projekts 3135€

Verwendungszweck der Mittel/Was soll genau finanziert werden?
Verwendungszweck Kosten Begründung/Erläuterung
Zusätzliche Arbeitszeit des
Programmteam des Karlstorkino
(vom StuRa finanziert)

150€ Kommunikation des Programmteam mit dem
Filmclub über die Auswahl des Filmes, sowie
aufwendigere Recherche und Kommunikation
bezüglich der Vorführrechte als bei den sonstigen
Vorführungen des Kinos.

Reduzierte Einnahmen des
Karlstorkinos
(vom StuRa finanziert)

330€ Die Karten der Studierenden sind von 6,5€ auf
3,5€ reduziert. Wir haben im Durchschnitt 21
Studierende in unseren Veranstaltungen gehabt,
im letzten Jahr als Corona Nachwehe und im
Zuge des Kino Umzugs typischerweise nur noch
10-20 studentische Besucher, siehe die beigefügte
Statistik. Wir gehen davon aus, dass dies
kontinuierlich wieder ansteigen wird. Der Betrag
entspricht einer Pauschale, die sich an den
durchschnittlichen Besuchern orientiert und, um
den aktuellen Trend zu berücksichtigen,
abgesenkt wurde.

Arbeitskosten des Karlstorkinos 615€ Es sind typischerweise 2 Personen für Kasse und
Projektion angestellt. Mit Vorfilm, Einführung
und Diskussion sowie Vorlauf müssen sie
mindestens 3h arbeiten. Darüber hinaus entstehen
anteilig Kosten bei dem Programmreferenten und
der Geschäftsführung.

Filmmiete des Karlstorkinos 1140€ Allgemein liegen die Leihgebühren bei ca. 80-
300€ pro Film.

Miete, Strom, Heizung,
Versicherung, Werbematerial,

900€ Der Raum muss zur Verfügung gestellt werden,
geheizt und bespielt werden. Unsere
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etc des Karlstorkinos Veranstaltungen profitieren auch von der
Webpräsenz und den Flyern des Karlstorkinos, in
welchen wir immer enthalten sind.

Gesamtkosten (nicht nur die
bei der VS beantragten
Mittel)

3135€

Diskussion 26 Teilnehmer: nicht mehr beschlussfähig. Fortsetzung 12.12. Wer macht die Einführungen? Antwort: wir selber. Aber wir sind offen für zusätzliche
Anregungen. Diversity? Wir geben uns Mühe, alles anzubieten was gefragt ist. Sind die Filme OV? Wieviel Besucher habt ihr bislang?/geplant? Antwort: Wir zeigen OMU.
Besucherzahlen: max 80-90 möglich Eure Kommunikation müsste noch verbessert werden: die Plakate etc. Wir haben jetzt auch
eine Website und die anderen Kanäle. Auf dem plakat ist ein QR code für die Whatsapp –
Gruppe Was unterscheidet euch vom Unikino Heidelberg? Wir finden es zu Mainstream. Antrag auf schließung der Redeliste

Abstimmung
| Dafür: Einstimmig| Dagegen: 0| Enthaltungen: 0|

11.9Finanzierung des Drucks der Literaturzeitschrift
“Litter“ des Fachbereichs Anglistik

Finanzanträge bis zu 600 € werden gem. § 17 Abs. 2 Nr. 1 in einer Lesung behandelt.

Antragssteller*in: das Redaktionsteam des Literaturzeitschrift “Litter,“ gegründet 2023

Antragstext:
„Der StuRa unterstützt den Druck und Verteilung zukünftiger Ausgaben des studentischen
literarischen Magazins „Litter“ des Anglistischen Seminars.“

Haushaltsposten: 621.01

Beim StuRa beantragter Betrag: 400 €

Umfassende Projektbeschreibung und Antragsbegründung:
Hiermit beantragen wir die Finanzierung des Drucks von 100 Exemplaren der zweiten Ausgabe der
Literaturzeitschrift „Litter“ des Anglistischen Seminars der Universität Heidelberg.
Diese Zeitschrift wird von einer Gruppe von Studenten mit der Unterstützung einiger Dozenten
erstellt. Unser Projekt richtet sich an alle Angehörigen der Universität Heidelberg, unabhängig von
Fachzugehörigkeit, die sich für kreatives Schreiben und Literatur begeistern und ihre Arbeiten
veröffentlichen möchten, oder Freude daran haben, Werke anderer Angehörigen der Universität zu



11. Legislatur - StuRa-Sitzung am 28.11.2023

136
NIHIL IN CONCILIO SINE PETITIONE ORDINIS FIT I PRAESIDES CONCILII CONSERVATE PACEM

lesen.
Eine Finanzierung durch den StuRa würde es uns ermöglichen, das Projekt aktiv zu halten, damit es so
viele Student*innen und Angehörige der Universität wie möglich erreicht. Es ist uns wichtig, dass wir
neben unserer Online-Plattform auch einige Printausgaben unserer Zeitschrift drucken können, um das
Interesse am Magazin zu steigern und so viele Leser*innen wie möglich auf eine greifbare und leicht
zugängliche Weise zu erreichen. So werden zum Beispiel physische Exemplare werden in den
Universitätsbibliotheken verfügbar sein, was die Studenten dazu ermutigen wird, durch
Veröffentlichung oder Werbung einen Beitrag zu leisten.
Wir hoffen zudem, dass diese Zeitschrift durch die Unterstützung durch den StuRa außerhalb unserer
Universität bekannter wird, was ihr ein größeres Profil verleihen wird.
Derzeit gibt es kein anderes ähnliches Projekt. Daher halten wir es für sehr wichtig, dass unser
Magazin langfristig überleben kann und zu einer Plattform wird, die nachhaltig den kreativen Geist der
Student*innen und Angehörigen der Universität Heidelberg zum Ausdruck bringt.

Bei Tagungen und Vortragsreihen und dergleichen mit einreichen bzw. aufführen:
Die Veröffentlichung der zweiten Ausgabe ist für Januar 2024 geplant.

Gesamtvolumen des Projekts/Aufschlüsselung der Kosten:
Wieviel beantragt ihr beim Studierendenrat/bei der Referatekonferenz? 400

Wieviel wird über VS-Mittel finanziert? 0
Wieviel wird über weitere Mittel finanziert? 0
Habt ihr Einnahmen bei der Veranstaltung? Wenn ja, wie hoch plant
ihr diese?

150

Wie hoch ist das Gesamtvolumen des Projekts 550

Verwendungszweck der Mittel/Was soll genau finanziert werden?
Verwendungszweck Kosten Begründung/Erläuterung
Druckkosten 400 Kosten für den Druck von ca. 100 Exemplaren des

Litter-magazins durch die Druckerei der Universität
Heidelberg im Zentralbereich im Neuenheimer Feld

Gesamtkosten (nicht nur die
bei der VS beantragten
Mittel)

550 Von den Druckkosten abgesehen, wollten wir ein
Publicity-Event inklusive Lesung abhalten, bei dem
wir die Studierenden auf das Magazin und die darin
abgebildeten Texte aufmerksam machen wollten.

Weitere Informationen:
Kann der Antrag ggf. aufgeteilt werden? (z.B. wenn ein bestimmter Teilbetrag unbedingt finanziert
werden muss, aber Teile gestrichen werden können – z.B. einzelne Vorträge bei einer Reihe oder
Verpflegung bei einer Veranstaltung)
Ein gewisser Betrag für die Druckkosten wäre unbedingt notwendig. Wenn nicht der gesamte Betrag
finanziert werden kann, dann können weniger Exemplare gedruckt werden, je nachdem wie viele
Mittel erhalten werden.

Diskussion Habt Ihr darüber nachgedacht, Werbung oder Spenden einzuwerben?
o Antwort: wir versuchen es, die Kosten zu senken. Werbung? (Die Frage wird nicht

verstanden).



11. Legislatur - StuRa-Sitzung am 28.11.2023

137
NIHIL IN CONCILIO SINE PETITIONE ORDINIS FIT I PRAESIDES CONCILII CONSERVATE PACEM

 Wer kann schreiben?
o Antwort: alle Mitglieder der Universität GO-Antrag auf sofortige Abstimmung: Dafür 14 ;Dagegen 2 ;Enthaltung 10 —> angenommen

Abstimmung:
| Dafür: Mehrheit auf Sicht| Dagegen: 0| Enthaltungen: 2|

11.10 Finanzielle Unterstützung der Campus-Debatte
2024 in Heidelberg (1. Lesung)

Antragssteller*in: Debating Club Heidelberg e.V

Antragstext:
Der Studierendenrat der Universität Heidelberg unterstützt den Debating Club Heidelberg e.V. bei der
Ausrichtung der Campus-Debatte Heidelberg 2023 vom 01. – 03. März 2023.

Haushaltsposten: 621.01

Beim StuRa beantragter Betrag: 4.680,00€

Umfassende Projektbeschreibung und Antragsbegründung:
Im Rahmen der Campus-Debatten-Serie finden viermal im Jahr Debattierturniere statt. Hier messen
sich die besten Debattierenden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz im
argumentativen Wettstreit zu den verschiedensten Themen. Von Politik und internationalen
Beziehungen, über gesellschaftliche Fragen, bis hin zu philosophischen Dilemmata ist das Themenfeld
weit, insbesondere für die Interessen marginalisierter Gruppen wird beim Debattieren sensibilisiert. Es
handelt sich neben der Deutschsprachigen Debattiermeisterschaft um die größten und prestigereichsten
Veranstaltungen dieser Art im gesamten deutschsprachigen Raum.
Über drei Tage hinweg finden vier Vorrunden, Halbfinale und Finale statt. Mit der Kategorie
“Deutsch als Fremdsprache” findet zur Förderung von internationales Studierenden und Nicht-
Muttersprachler*innen eine Finalveranstaltung statt, in der das beste Nicht-Muttersprachlerteam
gekürt, gewürdigt und ausgezeichnet wird. Die Vorrunden werden in den Räumlichkeiten der SRH
Hochschule Heidelberg stattfinden. Das Finale der Campus-Debatte Heidelberg wird
öffentlichkeitswirksam beworben und steht allen Interessierten offen. Für die Finalveranstaltung wird
kein Eintritt erhoben und sie soll einen Einblick geben, wie geordneter, respektvoller und argumentativ
hochwertiger Diskurs aussehen kann.
Die Campus-Debatte richtet sich hierbei sowohl an erfahrene, als auch neue Redende und ist somit
allen Studierenden mit Interesse offen. Der sportliche Austausch fördert hierbei das politische
Interesse der Teilnehmenden und motiviert zu einem größeren Verantwortungsbewusstsein.
Gerade der überregionale und internationale Charakter der Veranstaltung dient dem Ausbau der
Studierendenbeziehungen zwischen den verschiedenen Debattierclubs Deutschlands, Österreichs und
der Schweiz. Ein respektvoller Umgang miteinander wird durch speziell ausgewählte Beauftragte für
Gleichstellung und Fairness sichergestellt.
Als Kooperationspartner haben wir den Dachverband VDCH, Verband der Debattierclubs an
Hochschulen, an unserer Seite. Über diesen erhalten wir einen großen Teil der nötigen Fördergelder.
Momentan müssten wir die Kosten für Verpflegung, Getränke und die Finalveranstaltung über einen
Teilnehmerbeitrag ausgleichen. Wir wollen diesen jedoch so gering wie möglich halten, um allen
Studierenden die Möglichkeit zu geben, an der Campus-Debatte Heidelberg teilzunehmen.
Die Veranstaltungen werden an den meisten Universitäten von den jeweiligen Studierendenräten,
Studierenparlamenten, Allgemeinen Studierendenausschüssen oder vergleichbaren Institutionen
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finanziell unterstützt, wodurch ein finanzieller Ausgleich geschieht. Sowohl über die Ausrichtung
eines lokalen Turniers, und die Vergabe von mehr Teamplätzen über die Ausrichterkontingente wird
zudem überproportional vielen Heidelberger Studierenden die Teilnahme an den Turnieren ermöglicht.
Die öffentliche Finalveranstaltung kommt allen Studierenden und dem demokratischen Diskurs
zugute.

Näheres zur Antragssteller*in:
Der Debating Club Heidelberg e.V. ist ein in Heidelberg ansässiger Debattierclub. Seit 2001 vermitteln
wir argumentative und rhetorische Fähigkeiten an Studierende aller Fachrichtungen. Wir glauben, dass
Debattenkultur allen Menschen helfen kann, sachlichen und ergebnisoffenen Diskurs zu führen und
sich politisch fortzubilden. Unsere Veranstaltungen sind nicht auf Studierende begrenzt. Auch andere
junge Erwachsene sowie SchülerInnen, Azubis oder Berufstätige sind bei uns willkommen. Wir treffen
uns mindestens zweimal wöchentlich für Debatten - und Trainingsabende und richten darüber hinaus
Seminare und Trainingseinheiten, um debattierrelevante Fähigkeiten zu verbessern, zusammen mit
Fachschaften und Schulen aus.

Gesamtvolumen des Projekts/Aufschlüsselung der Kosten:
Wieviel beantragt ihr beim Studierendenrat? 4.680,00€
Wieviel wird über VS-Mittel finanziert? 4.680,00€

(Es werden keine weiteren Anträge gestellt)
Wieviel wird über weitere Mittel finanziert? 5.710,25€ (Förderung des Verbands der

Debattierclubs an Hochschulen e.V.)
Habt ihr Einnahmen bei der Veranstaltung? Wenn
ja, wie hoch plant ihr diese?

Teilnahmebeitrag: 40,00€ p.P. (Gesamt:
4.000,00€)
(Ziel ist eine Reduzierung des Beitrags bei
entsprechender Finanzierung)

Noch zu finanzieren: 4.995,75€
Wie hoch ist das Gesamtvolumen des Projekts? 14.486,00€

Verwendungszweck der Mittel/Was soll genau finanziert werden?

Verwendungszweck Kosten Begründung/Erläuterung
Hotelunterkunft im Hotel
Meininger für 2 Nächte inkl.
Frühstück

6.000,00€ Unterkunft Freitag bis Sonntag (30€ p.P./Nacht)
(gefördert durch den Verband der Debattierclubs an
Hochschulen e.V. mit 5.710,25€). Vertrag bereits
unterschrieben

Essen Freitag Abend 910,00€ Essen (7,00€ p.P)

Essen Samstag Mittag 910,00€ Essen (7,00€ p.P)

Essen Samstag Abend 1.170,00€ Essen (9,00€ p.P)

Essen Sonntag Mittag 910,00€ Essen (7,00€ p.P)

Snacks & Getränke 780,00€ (2€ p.P./Tag)

Miete Sociallocation Samstag 600,00€ Anmietung eines Veranstaltungsort für die
Abendveranstaltung am Samstag.

Miete Finalraum 1.000,00€
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Fahrtkosten Chefjury &
Tabmaster

400,00€ Erstattung von Ausgaben der sportlichen Leitung des
Turniers.

Transportkosten PKW 100,00€

Sektempfang 150,00€

Druckkosten 100,00€ Drucken von Unterlagen, Jurierbögen

Werbung 200,00€ Werbekosten für die öffentliche Finalveranstaltung.
Bereitstellung von Flyern und Plakaten größtenteils
durch den Verband der Debattierclubs an Hochschulen
e.V.

ÖPNV-Tickets 1.056,00€ Gruppe-Tagestickets der VRN für die Transfers
zwischen Turnierlocations und Hotel

Versicherung 200,00€

Gesamtkosten (nicht nur die
bei der VS beantragten
Mittel)

14.486,00€

Weitere Informationen:
In der Tabelle sind die Kosten für die Verpflegung markiert, da wir hoffen, dafür Förderung vom
StuRa zu erhalten.
Unser Ziel ist es, den Teilnahmebeitrag für die Veranstaltung zu senken, um die Veranstaltung
möglichst niedrigschwellig anbieten zu können, unabhängig von den finanziellen Mitteln der
Teilnehmenden. Aus diesem Grund freuen wir uns über die Übernahme eines jeden Postens.
Insbesondere würden wir darum bitten, Mittel des StuRa, die wir in der Lage wären, im Bereich
Verpflegung einzusparen, auf ÖPNV-Tickets für die Teilnehmenden verwenden zu dürfen.

Die angegebenen Kosten stellen Maximalkosten dar. Insbesondere bei der Miete der Social-Location
wird sich voraussichtlich noch Vergünstigungen ergeben. Zudem werden sich im Falle einer
Weiterexistenz des Deutschland-Tickets auch die Kosten für ÖPNV-Tickets reduzieren.

Es liegt ein Antrag auf dringliche Behandlung in einer Lesung vor:
Begründung:

Da es bei der letzten Sitzung des Studierendenrates leider nicht zur Lesung unseres Antrags kam,
würde Stand jetzt erst im Januar über diesen abgestimmt werden.
Da das von uns ausgerichtete Turnier, die Campusdebatte Heidelberg 2024 allerdings bereits am
ersten Märzwochenende 2024 stattfinden wird, benötigen wir ein Stück weit Planungssicherheit.
Erst im Januar zu wissen, ob wir mit der Unterstützung des Studierendenrates rechnen können, würde
uns zwingen in unserer Kalkulation deutlich höhere Teilnehmendenbeiträge zu kalkulieren, welche
wir wiederum den übrigen deutschsprachigen Debattierclubs mitteilen müssten, damit diese ihrerseits
planen können.
Dies wiederum würde finanziell weniger privilegierte Studierende potenziell abschrecken und letztlich
der Möglichkeit der Teilnahme berauben.
Auch unsere Chancen anderswo Unterstützung für unsere Veranstaltung zu bekommen wären im
Januar mit Blick auf die kurze Vorlaufzeit deutlich geringer, als wenn wir schon im Dezember
Klarheit hätten.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis!
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Diskussion
1. Lesung Sind auswärtige Teilnehmer förderberechtigt? Brauchen alle ein ÖPNV Ticket? Antwort: Wir

brauchen unterstützung bei der Verpflegung. ÖPNV ist sekundär für uns. Könnt ihr auch in die Mensa gehen? 100 Personen sind nicht so leicht in der MEnsa
durchzubringen Wir würden einen Bericht an den Stura begrüßen

Abstimmung Dringlichkeit:
| Dafür: 2/3 Mehrheit auf Sicht| Dagegen: 0| Enthaltungen: 4|

Abstimmung :
| Dafür: Mehrheit auf Sicht| Dagegen: 0| Enthaltungen: 3|

11.11 Antrag auf Förderung der Ausstattung eines
studentischen Kunstraume

Finanzanträge bis zu 600 € werden gem. § 17 Abs. 2 Nr. 1 in einer Lesung behandelt.

Antragssteller*in:
Wir sind eine Arbeitsgemeinschaft und wollen zusammen eine Kunst-AG und einen Kunstraum
aufbauen. Unser Organisationsteam besteht aus 3 Studierenden, Celina Klein, Mara Louise X und
Patrizia Hinz.

Antragstext:
Der StuRa unterstützt den Kunstraum bei der Finanzierung der Festausstattung wie Staffeleien,
Paletten und Pinsel, die zusammen 420€ kosten werden. Die restlichen Materialkosten von Farben und
Leinwänden werden kollektiv von uns getragen.

Haushaltsposten: 621.01

Beim StuRa beantragter Betrag: 420€

Umfassende Projektbeschreibung und Antragsbegründung:
Mit unserem Kunstraum haben wir das Ziel, möglichst vielen Studierenden unabhängig von ihrer
wohnlichen oder finanziellen Situation einen Ort zur freien kreativen Entfaltung zur Verfügung zu
stellen. Momentan dürfen wir dafür donnerstags von 18:30 bis 21:00 kostenfrei den Common Room
des anglistischen Seminars nutzen. Wir haben bereits 15 Teilnehmer:innen, sollte die Zahl steigen,
dürfen wir auf weitere Räume in der Anglistik ausweichen. Dabei sind Student:innen aller Fächer
eingeladen, egal ob bereits künstlerische „Vorkenntnisse“ bestehen oder nicht. Wir hoffen besonders
durch Poster und unseren Antrag hier noch mehr Studierende für unser Projekt gewinnen zu können.
Die Student:innen haben durch unser Projekt die Möglichkeit, allen Beschäftigungen von Häkeln bis
Graphikdesign und Zeichnen nachzugehen. Primär haben wir zunächst unseren Fokus auf die Malerei
gerichtet, da diese in den meisten studentischen Unterkünften aus Platz- und Materialgründen nicht
möglich ist.
Wir planen, sowohl gemeinsam Themen zu bearbeiten, oder eben auch in kleinen Gruppen oder für



11. Legislatur - StuRa-Sitzung am 28.11.2023

141
NIHIL IN CONCILIO SINE PETITIONE ORDINIS FIT I PRAESIDES CONCILII CONSERVATE PACEM

uns selbst zu arbeiten. Auf längere Sicht möchten wir auch auf weitere Möglichkeiten der Universität
zurückgreifen und z.B. mit Kunstdozent:innen Übungen und Vorträge im Kunstraum veranstalten.
Durch die finanzielle Unterstützung des StuRas können wir die Festausstattung des Kunstraumes wie
Staffelein, Pinsel und Paletten allen Studierenden zur Verfügung stellen. Die Ausstattung werden wir
allen anderen Student:innen und dem StuRa zugänglich lagern, sodass diese auch anderen Gruppen
zugutekommen.
Die Festausstattung wie Staffeleien sind für einzelne Student:innen sehr teuer, und je nach
Wohnsituation auch schwierig verstaubar. Durch die finanzielle Hilfe des StuRas können wir
erreichen, Kunst und Kreativität möglichst vielen Studierenden einfach zugängig zu machen.
Momentan sind wir die einzige studentische Kunstinitiative in Heidelberg, weshalb wir sicher sind,
einen großen kulturellen und sozialen Beitrag mit unserem Kunstraum für das studentische Leben zu
leisten und einen wichtige Ausgleichmöglichkeit für die Studierenden zu schaffen. Die Finanzierung
des StuRas ist dabei dabei eine erhebliche Entlastung für uns.

Bei Tagungen und Vortragsreihen und dergleichen mit einreichen bzw. aufführen:
Wir treffen uns einmal die Woche, donnerstags im Common Room des anglistischen Seminars von
18:30 bis 21:00.

Gesamtvolumen des Projekts/Aufschlüsselung der Kosten:
Wieviel beantragt ihr beim Studierendenrat? 420€

Wieviel wird über VS-Mittel finanziert? 0€

Wieviel wird über weitere Mittel finanziert?
Für die Unterstützung bei der Anschaffung der Farben, die wir sonst
kollektiv anschaffen haben wir vor, beim Kulturreferat nachzufragen.

Kollektiv finanzieren wir Farben, Leinwände, Abdeckplanen und
Snacks

130€

Habt ihr Einnahmen bei der Veranstaltung? Wenn ja, wie hoch
plant ihr diese?

0€

Wie hoch ist das Gesamtvolumen des Projekts 550€

Verwendungszweck der Mittel/Was soll genau finanziert werden?
Wir möchten Staffeleien finanzieren, Pinsel, Paletten und Kisten für die Aufbewahrung. Die
Anschaffung von Farbe und anderen Materialen wie Leinwände, Origamipapier, Häkelmaterial werden
kollektiv von den Teilnehmenden angeschafft.

Verwendungszweck Kosten Begründung/Erläuterung
Staffeleien eine 60€, geplant:
5 Stück

300€ Gerade Staffeleien sind bei großen Arbeiten sehr
praktisch und etwas, was sich viele Studierende
nicht leisten können, nicht jede:r benötigt immer
die Staffelei im Prozess. Wir denken, dass fünf
zunächst ausreichen. Wir stellen diese allen zur
Verfügung.

Malkarton als Stütze für
kleinere Arbeiten

20€ Für kleinere Arbeiten, dass nicht jede:r eine
Staffelei nutzen muss und man im Sitzen arbeiten
kann.

Pinsel 2 Set Acryl und 1 Set 40€ Die Pinsel können von allen geteilt werden und
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Auqarell stehen allen zur Verfügung.

Paletten für Farbe 20€ Für alle zur Verfügung.

Kisten für Aufbewahrung 40€ Für ordentliche Aufbewahrung

Farben Acryl und Aquarell 60€ Wir von uns finanziert und zusammen geteilt,
gerne auch anderen Studierenden zur Verfügung
gestellt

Snacks und Kaffee 30€ Wir von uns finanziert und zusammen geteilt

Abdeckplanen 10€ Wir von uns finanziert und zusammen geteilt,
gerne auch anderen Studierenden zur Verfügung
gestellt

Leinwände und Papier 30€ Wir von uns finanziert und zusammen geteilt

Andere Materialen:
Origami, Häkeln etc.

0€ Wird erstmals mitgebracht und von Studierenden
un später eventuell kollektiv angeschafft

Gesamtkosten (nicht nur die
bei der VS beantragten
Mittel)

550€

Weitere Informationen:
Die Festausstattung von 420€ ist in weiß angegeben, graue Anschaffungen von uns werden kollektiv
zusammen finanziert.

Diskussion die angeschafften Sachen gehören dem StuRa, ihr müsst sie sichern und inventarisieren

Abstimmung
| Dafür: Mehrheit auf Sicht| Dagegen: 0| Enthaltungen: 1|

11.12 HCWK Heidelberger Symposium 2024 (1. Lesung)
Antragssteller*in: Heidelberger Club für Wirtschaft und Kultur e.V. (HCWK)

Antragstext:
Der Studierendenrat (StuRa) der Universität Heidelberg unterstützt die Durchführung des dreitägigen
35. Heidelberger Symposiums im Mai 2024 unter dem Motto „AufBruch“. Das Symposium umfasst
Vorträge, Diskussionen, Kolloquien und Workshops sowie ein kulturelles Rahmen- bzw.
Abendprogramm und bietet Verpflegung für alle Teilnehmenden und Referierenden.

Haushaltsposten: 621.01 („Unterstützung studentischer Projekte und Gruppen, zentral“)

Beim StuRa beantragter Betrag: 8.500,00 €

Umfassende Projektbeschreibung und Antragsbegründung:
Das 35. Heidelberger Symposium widmet sich dem Thema „AufBruch“ und soll vom 23. bis 25. Mai
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2024 in den Räumlichkeiten der Neuen Universität sowie im traditionellen Festzelt auf dem
Universitätsplatz stattfinden. Wir erwarten etwa 800 bis 900 Besucher*innen und rund 40 bedeutsame
Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur als Referierende.
Gemeinsam mit allen Teilnehmenden möchten wir uns im kommenden Jahr den vielfältigen
Perspektiven unseres Mottos „AufBruch“ widmen: Unsere Gesellschaft steht vor umfangreichen
Herausforderungen – vom Klimawandel und der wachsenden sozialen Ungleichheit bis hin zum
Erstarken antidemokratischer Kräfte und der Zunahme geopolitischer Spannungen. Wir sollten die zu
bewältigenden Aufgaben mit Mut und Ideenreichtum annehmen, um den Aufbruch in eine bessere
Zukunft zu wagen – eine Zukunft, deren Gestaltung in unserer Hand liegt. Dabei kann ein Aufbruch
auch ein Bruch mit veralteten Vorstellungen und Paradigmen sein, die zu lange nicht hinterfragt wurden.
Wir wollen überdenken, was unsere Ziele sind und von welchen Werten wir uns leiten lassen. Doch wir
müssen auch aufpassen, dass aus dem Bruch kein Zusammenbruch wird. Nicht jede*r ist bereit für
tiefgreifende Veränderungen und wir sollten versuchen, niemanden zurückzulassen. Es gilt, verhärtete
Fronten aufzubrechen, einander mit Respekt zu begegnen und Positionen zusammenzubringen, die sich
scheinbar unvereinbar gegenüberstehen – genau dafür soll das 35. Heidelberger Symposium eine
Plattform bieten.
Das Symposium fördert die Weiterbildung von Studierenden über das eigentliche Studium hinaus und
gilt seit jeher als Ort der persönlichen Begegnung, der Diskussion und des interdisziplinären
Austausches in Heidelberg – und auch das 35. Heidelberger Symposium verspricht wieder einen
angeregten Diskurs mit einer Vielzahl an (natur-)wissenschaftlichen, gesellschaftlichen, politischen und
kulturellen Themen. Das Symposium richtet sich an Studierende aller Studienfächer und Fakultäten.
Wie auch in den letzten Jahren erwarten wir etwa 800 bis 900 Studierende (650 bis 750 Tickets und 150
Helfer*innen) aus Heidelberg. Das Heidelberger Symposium ist eines der größten und ältesten
studentischen Symposien Deutschlands und somit einzigartig für den interdisziplinären, interfakultären
und hochschulübergreifenden Austausch von Studierenden.

Bei Tagungen und Vortragsreihen und dergleichen mit einreichen bzw. aufführen:
Die Veranstaltungen beim 35. Heidelberger Symposium werden sich dem Motto „AufBruch“ widmen
– geplant sind dabei unter anderem Veranstaltungen zu den Themen „75 Jahre Grundgesetz“ (da unser
Grundgesetz am 23.05.2024, dem Eröffnungstag des Symposiums, 75. Geburtstag feiert), „Wie
verändert sich die Arbeitswelt?“ und „Vulkanologie“. Zusagen gibt es bislang (Stand: 07.12.2023) von:

 Dr. Miriam Franchina (Historikerin an der Universität Trier) –
Vortrag zum Thema „Haitianische Revolution / Sklavenaufstand“ Prof. Dr. Friedemann Kainer (Lehrstuhlinhaber für Bürgerliches Recht, deutsches
und europäisches Wirtschafts- und Arbeitsrecht an der Universität Mannheim) –
Vortrag zum Thema „Macht von Unternehmen / Lobbyismus“ Christian Goltsche (Schriftsteller und Autor aus Heidelberg) –
Workshop zum Thema „Kreatives Schreiben“ Dr. Christiane Heinicke (Geophysikerin am Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie
und Mikrogravitation der Universität Bremen) – Vortrag zum Thema „Space Race“ Prof. Dr. Roland Kaehlbrandt (Sachbuchautor und Sprachwissenschaftler an der Alanus
Hochschule für Kunst und Gesellschaft bei Bonn) – Workshop zum Thema „Rhetorik“ Carolin Klingsporn (Verein „Liquid Democracy e.V.“) –
Vortrag zum Thema „Neue Demokratieformen“ Prof. Dr. Gerhard Trabert (Professor für Sozialmedizin und Sozialpsychiatrie
an der Hochschule RheinMain in Wiesbaden) – Vortrag zum Thema „Armut“

Wir sind aktuell noch dabei, weitere Referierende einzuladen, um unsere vorläufigen
Veranstaltungsideen umzusetzen – einen finalen Plan mit Vortragsthemen und Namen aller
Referent*innen können wir daher zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht vorlegen (wird aber
selbstverständlich nachgereicht).



11. Legislatur - StuRa-Sitzung am 28.11.2023

144
NIHIL IN CONCILIO SINE PETITIONE ORDINIS FIT I PRAESIDES CONCILII CONSERVATE PACEM

Gesamtvolumen des Projekts / Aufschlüsselung der Kosten:
Die Realisierung des Symposiums ist mit großen Ausgaben verbunden. Vor allem die Kosten für die
Technik zur Durchführung der Veranstaltungen für mehrere hundert Personen, die Bewirtung der
Teilnehmenden im traditionellen Festzelt während der drei Tage sowie anteilige Reisekosten der
Referierenden müssen vom HCWK aufgebracht werden. Nur ein geringer Teil dieser Ausgaben kann
durch Teilnehmendenbeiträge (Ticketverkauf) gedeckt werden. Darum ist der HCWK jedes Jahr auf
Einnahmen aus Sach- und Geldspenden sowie aus Sponsoring angewiesen.

Wieviel beantragt ihr beim
Studierendenrat?

8.500,00 €

Wieviel wird über VS-Mittel
finanziert?

Wir stellen nur diesen Antrag beim StuRa.

Wieviel wird über weitere Mittel
finanziert?

Die Übernachtungen der Referierenden können i.d.R. fast
vollständig durch Zimmerspenden von Hotels gedeckt werden,
der Sicherheitsdienst verrechnet 500,00 € seiner Dienstleistung
als Spende und die Druckmittel für die Symposiumswerbung
und das Symposium selbst (Plakate, Flyer und
Programmdreifaltblätter) übernimmt die Techniker
Krankenkasse (TK). Außerdem beantragen wir Geld (in Form
von Spenden und Sponsoring) bei ausgewählten Stiftungen und
Unternehmen. Bei Bedarf können die angefragten Stiftungen
und Unternehmen über Nachfrage eingesehen werden.
Ein Antrag beim Studierendenparlament (StuPa) der
Pädagogischen Hochschule (PH) Heidelberg in Höhe von
1.300,00 € wurde am 06.12.2023 einstimmig genehmigt
(zwischen der StuPa-Förderung und den hier beantragten
8.500,00 € liegt der Faktor 6,54 – um den Unterschied der
Studierendenzahlen und der damit verbundenen Finanzmittel
widerzuspiegeln). Zum Stand 07.12.2023 wurden insgesamt
9.000,00 € an Spenden und Sponsoring (inkl. StuPa-Förderung)
für die Symposiumsdurchführung eingeworben. Außerdem
erwarten wir nach derzeitiger Kalkulation bei 800 bis 900
Besucher*innen Ticketeinnahmen in Höhe von bis zu 11.250,00
€. Es müssen also noch weitere 8.350,00 € finanziert werden
(exklusive des hier beantragten Betrags).

Habt ihr Einnahmen bei
der Veranstaltung?
Wenn ja, wie hoch plant ihr diese?

Insgesamt rechnen wir mit Kosten von etwa 37.100,00 €
(exklusive der Kosten für den Vereinsbetrieb – also nur für das
Symposium selbst), die über Fördermittel und Eintrittsgelder
gedeckt werden müssen. Je höher die Fördermittel ausfallen,
desto günstiger werden die Ticketpreise für Studierende. Eine
Förderung durch den StuRa kommt daher direkt den
Studierenden zugute – und erlaubt uns auch unabhängiger von
Sponsor*innen zu agieren. Bei 750 verkauften Tickets sind
Ticketeinnahmen in Höhe von etwa 11.250,00 € zu erwarten (bei
Ticketpreisen wie im vergangenen Jahr: 25,00 € regulär und
15,00 € bzw. 12,50 € ermäßigt).

Wie hoch ist das Gesamtvolumen
des Projekts?

ca. 37.100,00 € für die Durchführung und Betreuung des
Symposiums (siehe Ausgaben-Übersicht unter
„Verwendungszweck der Mittel“)

Verwendungszweck der Mittel / Was soll genau finanziert werden?
Die Kalkulation der voraussichtlichen Ausgaben basiert auf unseren Erfahrungswerten aus den
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Vorjahren. Geringfügige Änderungen bleiben natürlich vorbehalten.

Ausgaben und Verwendungszweck für das Symposium (Stand: 07.12.2023) Kosten
Durchführung und Betreuung des Symposiums
Corporate Design: Ausschreibung des Heidelberger Kunst- und Kulturpreises (KKP)
2023/2024 (Preisgeld für den Wettbewerb, mit dem wir das Corporate Design des
Symposiums suchen)

-500,00 €

Werbedienstleistungen (Plakatierungen in Heidelberg; wir erhalten i.d.R. ein
"rabattiertes Werbepaket" von der Plak and Play GmbH) – den Druck der Plakate (und
Flyer) übernimmt
die Techniker Krankenkasse (TK), hierfür fallen also keine Kosten an

-1.300,00 €

Genehmigungen und Gebühren durch die Stadt Heidelberg (198,00 € Sondernutzungs-
und Verwaltungsgebühr für den Universitätsplatz; 350,00 € Verwaltungsgebühr für die
Platzsperrung; 80,00 € Halteverbotaufstellung; 320,00 € Zeltabnahme; 85,00 €
Einfahrgenehmigungen)

-1.050,00 €

Miete der Veranstaltungsräume in der Neuen Universität -2.500,00 €
Miete der Biertischgarnituren und des Festzeltes inkl. Transport und Sicherheitspaket
(Feuerlöscher, Notausgangsbeschilderung und Panikbeleuchtung)

-10.000,00 €

Strom- und Wasserversorgung auf dem Universitätsplatz, bereitgestellt u.a. durch die
Schlosserei der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Heidelberg (ca. 370,00 €
Wasserverteiler
inkl. Zuleitungen sowie ca. 430,00 € Anschlusspauschale und Stromkosten)

-800,00 €

Miete und Abholung der Mülltonnen durch die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
Heidelberg

-400,00 €

Miete der Kücheneinrichtung und des Geschirrs -4.500,00 €
Verpflegung der Teilnehmenden und Referierenden während der drei
Veranstaltungstage (Frühstück, Mittagessen, Kuchen, Brezeln als Abendsnack und
Getränke – alles vegan)

-8.000,00 €

Fahrtkosten für etwa 40 Referierende
(Erstattung von Zugfahrten und ggf. Autofahrten mit einer Kilometerpauschale von 30
ct/km)

-3.000,00 €

Transport (Bus, Straßenbahn und ggf. Taxi) und Betreuung der Referierenden vor Ort -500,00 €
Übernachtungskosten für etwa 40 Referierende (der Großteil der Übernachtungen
kann i.d.R. durch Zimmerspenden von Hotels abgedeckt werden)

-500,00 €

Logistikfahrten für den Auf- und Abbau (Miete eines Sprinters/Kleintransporters beim
Stadtmobil CarSharing) – um die Fahrtkosten zu reduzieren, leihen wir außerdem
kostenlos
ein Elektro-Lastenrad beim Zentrum für umweltbewusste Mobilität (ZuM)

-600,00 €

Kulturelles Rahmen- und Abendprogramm (u.a. Science Pub Quiz, Zauber-Slam und
Live-Musik),
insbesondere Technikmiete für die Live-Musik und GEMA-Gebühren

-2.500,00 €

Counterbedarf (u.a. Namensschilder, Druckerpapier und Druckerpatronen) sowie
Dekoration
der Veranstaltungsräume und des Festzeltes (der Großteil der Dekoration kann i.d.R.
durch Sachspenden, z.B. Blumen und Pflanzen, gedeckt werden)

-250,00 €

Öffentlichkeits- und Pressearbeit während und nach dem Symposium -50,00 €
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Sicherung des Geländes bei Nacht durch einen Sicherheitsdienst (eigentlich ca. 1.150,00
€,
aber 500,00 € der Dienstleistung werden i.d.R. als Spende abgerechnet)

-650,00 €

Gesamtkosten (nicht nur die bei der VS beantragten Mittel) -37.100,00 €

Weitere Informationen:
 Nach Rücksprache mit dem Finanzreferat haben wir unseren ursprünglichen Antrag dahingehend

überarbeitet, dass nun nur noch die voraussichtlichen Kosten für die Durchführung und
Betreuung des 35. Heidelberger Symposiums aufgeführt sind – da der StuRa verständlicherweise
nur das Symposium selbst, aber nicht unseren Verein finanzieren darf, haben wir die Einnahmen
und Ausgaben für den Vereins- und Bürobetrieb herausgerechnet (aus Transparenzgründen sind
diese Posten jedoch weiterhin in der nachfolgenden Tabelle zu finden). Nachdem inzwischen
alle Rechnungen für das 34. Symposium bei uns eingegangen sind und wir die Finanzabrechnung
für das diesjährige Symposium abgeschlossen haben, haben wir die Ausgaben für einzelne
Posten in der Kostenkalkulation aktualisiert. Verwendungszweck der beantragten Mittel: Die beantragte Fördersumme soll hauptsächlich für
die Verpflegung während der drei Symposiumstage ausgegeben werden. Falls wir einen größeren
Teil der Verpflegungskosten durch Sachspenden (Getränke und Lebensmittel) decken können,
sollen die restlichen Fördermittel für die Fahrtkosten der Referierenden genutzt werden – um die
Ticketpreise für Studierende möglichst gering zu halten. Das Symposium gilt seit jeher als Ort der persönlichen Begegnung und des interdisziplinären
Austausches in Heidelberg – über Instituts-, Fakultäts- und Hochschulgrenzen hinweg. Dafür
sorgt einerseits natürlich das breitgefächerte Veranstaltungsprogramm, aber nicht zuletzt auch
der persönliche Kontakt und Dialog (nicht nur unter den Studierenden selbst, sondern auch
zwischen den Studierenden und den Referierenden) während der Mahlzeiten in unserem Festzelt
auf dem Universitätsplatz. Ohne Verpflegung würde das Symposium – unserer Meinung nach –
seinen Charme, seinen Charakter und seinen Rahmen als „geschlossene
Veranstaltung“ verlieren. Sollten wir feststellen, dass unsere eingeworbenen Finanzmittel durch Spenden und Sponsoring
nicht ausreichen, um die Verpflegung in dem hier angegebenen Maß zu realisieren, würden wir
die Verpflegung notgedrungen natürlich auf das mindeste reduzieren, um Kosten einzusparen –
die Kostenkalkulation ist in dieser Hinsicht also ein „Maximalprogramm“ und geht davon aus,
das wir das in seiner Art, seinem Umfang und seinem Charakter deutschlandweit einzigartige
Heidelberger Symposium wie in den vergangenen (mindestens) zehn Jahren durchführen
können. Geht man von etwa 700 Teilnehmenden und insgesamt etwa 17.400,00 € nur für die Verpflegung
aus (8.000,00 € für die Lebensmittel und die Getränke; 4.500,00 € für die Kücheneinrichtung
und das Geschirr; 4.000,00 € für das Küchen- und Essensausgabezelt; 500,00 € für die Strom-
und Wasserversorgung; 400,00 € für die Miete und Abholung der Mülltonnen), ergibt das
ungefähr 25,00 €/Person für die drei Symposiumstage (also 8,33 €/Person/Tag). Damit liegen
wir deutlich unterhalb der in der „Bewirtungsrichtlinie der Verfassten
Studierendenschaft“ festgelegten Obergrenze für die Erstattung von Bewirtungskosten
(insgesamt 29,00 €/Person/Tag für Frühstück, Mittagessen und Abendessen; in der Fassung vom
01.03.2023). Da wir für das 34. Symposium 2023 eine Stiftungsförderung in Höhe von 7.500,00 € erhalten
haben und im Vergleich zum 33. Symposium einige Einsparungen vorgenommen haben, mussten
wir in diesem Jahr von der vom StuRa zugesagten Fördersumme in Höhe von 6.000,00 €
lediglich 2.129,74 € abrufen (Stand: 07.12.2023). Die genannte Stiftungsförderung kommt dem
HCWK für das kommende Symposium allerdings nicht zugute – für das 35. Symposium 2024
müssen wir also leider auf diese Förderung verzichten. Um den Wegfall dieser
Stiftungsförderung zumindest teilweise zu kompensieren, haben wir den beim StuRa beantragten
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Betrag in diesem Jahr auf 8.500,00 € erhöht. Wir hoffen, dass das – auch im Hinblick darauf,
dass wir für das 34. Symposium nur etwa ein Drittel der zugesagten Fördermittel abrufen mussten
– auf Verständnis stößt.

Während der einjährigen Vorbereitungs- und Planungszeit fallen Kosten für die Unterhaltung des
Vereinsbüros, die Öffentlichkeitsarbeit und sonstige laufende Posten an. Die Einnahmen aus den
Mitgliedsbeiträgen unseres Vereins (etwa 5.000,00 €) sowie etwa 6.300,00 € der bereits eingeworbenen
Spenden- und Sponsoringmittel in Höhe von derzeit 15.300,00 € (Stand: 07.12.2023) müssen zur
Deckung unseres Vereinsbetriebs aufgewendet werden – für die Durchführung und Betreuung des
Symposiums stehen aktuell also (wie unter „Gesamtvolumen des Projekts“ angegeben) 9.000,00 € zur
Verfügung.

Ausgaben und Verwendungszweck für den Vereinsbetrieb (Stand: 07.12.2023) Kosten
Vereins- und Bürobetrieb
Miete der Vereins- und Büroräume (69,00 €/Monat für 12 Monate) -828,00 €
Bürobedarf (u.a. Druckerpapier, Druckerpatronen und Briefmarken) -150,00 €
Telekommunikation und Internet (mind. 53,49 €/Monat), "Zoom"-Lizenz (17,84
€/Monat),
Serverkosten/Onlineauftritt (86,97 €/Jahr), Finanzsoftware für Mitgliedsbeiträge (7,20
€/Monat)

-1.050,00 €

Laufende Amtskosten (ca. 13,00 €/Monat/Konto Bank- und Kontoführungsgebühren
bei der Commerzbank AG und ca. 30,00 € Notargebühren für die
Vereinsregisteranmeldung)

-660,00 €

Versicherung für das Symposium inkl. laufender Vereinsversicherungen für 12 Monate
(ca. 403,00 €/Jahr Haftpflicht und ca. 326,00 €/Jahr Vereins- und
Wohnungsrechtsschutz)

-750,00 €

Mitgliedschaft Stadtmobil CarSharing (Stadtmobil Rhein-Neckar AG)
(10,00 €/Monat für 12 Monate inkl. Sicherheitspaket für 39,00 €/Jahr)

-159,00 €

Mittel- und langfristige Vorbereitung des Symposiums
Zwei Strategiewochenenden inkl. Verpflegung (ca. 600,00 €) und Unterkunft (ca.
900,00 €)
(ca. 300,00 € davon werden vrsl. durch Beiträge des Orgateams gedeckt werden können)

-1.700,00 €

Kuratoriumsbetreuung und Mitgliedertreffen (u.a. Lebensmittel und Getränke für das
Kuratoriumstreffen, die Weihnachtsfeier und das Helfenden-Picknick nach dem
Symposium)

-300,00 €

Langfristige Werbeausgaben im Vorfeld: "Adobe Creative Cloud"-Lizenz (356,75
€/Jahr), Druckerzeugnisse (Infobroschüren, KKP-Flyer, KKP-Plakate, Sticker,
Merchandise) sowie
Lebensmittel und Material für Waffelstände (Symposiumswerbung)

-1.400,00 €

Teilnehmendenunterlagen (Taschen) und Helfendenbetreuung (T-Shirts)
(wir sind aktuell mit einem Unternehmen wegen T-Shirt-Sponsoring in Kontakt)

-4.300,00 €

Gesamtkosten für den Vereinsbetrieb -11.297,00 €

Diskussion
1. Lesung Wofür werden die 8.500 benötigt? Dozenten, oder Verpflegungspauschale? Überwiegend

Verpflegung
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 Sponsoren? Ja, jetzt auch Stiftungen.

GO-Antrag auf Feststellung der Beschlussfähigkeit: der StuRa ist nicht mehr Beschlussfähig
—Ende der Sitzung—

12 neue inhaltliche Positionierungen und Beschlüsse

12.1Vertrauenserklärung für die Kandidatur Akshar
Leitners auf den Vorstand der LaStuVe (1. Lesung)

voller Antragstitel: Vertrauenserklärung an Akhshar Leitner für die Kandidatur auf den Vorstand der
Landesstudierendenvertretung Baden-Württemberg

Antragssteller*in: Akhshar Leitner

Antragstext:
Der StuRa erklärt Akhshar Leitner sein volles Vertrauen für deren Kandidatur auf den Vorstand der
Landesstudierendenvertretung Baden-Württemberg.

Begründung des Antrags:
Ich würde mich gerne weiter und intensiver mit den hochschulpolitischen Geschehnissen auf
Landesebene beschäftigen, Vernetzungsarbeit mit den Vertretungen der jeweiligen baden-
württembergischen Studierendenschaften verrichten und nicht nur an Austausch teilnehmen, sondern
ihn auch ermöglichen. Das Hauptanliegen ist mir allerdings die Konstituierung der
Landesstudierendenvertretung (LaStuVe) nach § 65a Absatz 8 LHG, für welche ich mich im
betreffenden Arbeitskreis der LaStuVe versuchte zu engagieren, dessen Arbeit aber durch den
Rücktritt des für ihn zuständigen Vorstandsmitglieds im Leeren verliefen. Ich möchte dessen Arbeit
fortführen. Für Kandidaturen auf den Vorstand verlangt die Satzung der LaStuVe eine
Vertrauenserklärung der jeweiligen Verfassten Studierendenschaft.

Diskussion
1. Lesung durch Beschlussunfähigkeit vertagt

12.2„Deutschlandticket für 10,82€ möglich machen -
Bestehende Subventionen umwidmen“ (1. Lesung)

Antrag von: LHG

Antragstext:
Der StuRa begrüßt die bundesweite Anstrengung vom Koordinierungsrat des Deutschlandstickets, ab
dem kommenden Sommersemester ein Deutschlandticket für 29,40€ im Solidarmodell als
Kooperationstarifvertrag zwischen Studierendenvertretung und Verkehrsverbünden anbieten zu
können.
Der StuRa spricht sich gegenüber der Landesregierung Baden-Württembergs dafür aus, dass die in den
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Landeshaushalten 2023-2026 verankerten 327 Mio € für die Einführung eines Jugendtickets-BW auch
auf ein solches Solidarmodell angewendet werden können. Die Landesregierung soll entsprechende
Rahmenbedingungen schaffen, so wie dies auch zum 01.12.2023 als Deutschlandticket für 30,42€
möglich geworden ist.

Begründung:
Das Verkehrsreferat hat aus finanziellen Gründen den bis 01.10.2023 bestehenden Solidarmodell
Vertrag mit dem VRN gekündigt. Ein Heidelberg-weites Solidarmodell für 29,4€ ginge mit erhöhten
Semestergebühren von insgesamt 327,45€ einher. Ein Solidarmodell bringt dem einzelnen
Studierenden der das Ticket nutzt nur eine Einsparung von 1,02€ ein, während viele das Ticket
bezahlen müssten, die es gar nicht benötigen, sodass eine solche Einführung in Heidelberg (und
anderen Universitäten in Baden-Württemberg) finanziell unrentabel wäre. Wenn die beschlossenen
Jugendticketsubventionen hingegen auf dieses neue Solidarmodell angewendet werden könnten,
könnte der Stura in einem Vertrag bis 2026 das Deutschlandticket für den Differenzbetrag der
aktuellen Reduktion (=10,82€ pro Monat im Solidarmodell) anbieten. Dies wäre eine kostengünstige
Alternative, die bisher nicht möglich ist. Außerdem würden lediglich beschlossene Geldtöpfe
umwidmet, sodass keine Mehrkosten bei hohem Mehrnutzen entstehen. Inklusive des aktuellen
Semesterbeitrages, wären unter diesen neuen Bedingungen für das Sommersemester dann 215,97€
Semesterbeitrag zu erwarten. Ob der Stura einen solchen Vertrag schließen möchte, könnte er dann
separat entscheiden.

Quellen:
Drucksache 17 / 4781 https://www.landtag-
bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP17/Drucksachen/1000/17%5F1028%5FD.pdf
Drucksache 17 / 1028 https://www.landtag-
bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP17/Drucksachen/4000/17%5F4781%5FD.pdf

Diskussion
1. Lesung durch Beschlussunfähigkeit vertagt

12.3„Land zur Klarstellung über Jugendticket
auffordern“ (1. Lesung)

Antragssteller*in: Verkehrsreferat

Antragstext:
Der StuRa beschließt das Land Baden-Württemberg dazu auffordern, bald die Zukunft des D-Ticket
JugendBW zu klären. Das Ticket sollte dabei aber nicht vorschnell für Unis ohne Vollsolidarmodell
abgeschafft werden. Auch sollten die Mittel im Haushalt nicht verfallen gelassen werden.

Begründung:
Solange man nicht weiß, wie es mit dem JugendticketBW weitergeht, können keine weitere Schritte
bzgl. dem bundesweiten Semesterticket übernommen werden, da eine abschließende rechtliche
Prüfung nicht möglich ist.
Die Rechtsaufsicht hat dies auch schon so bestätigt, es wird dort nur bald eine vorläufige Meinung
geben.

https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP17/Drucksachen/1000/17%5F1028%5FD.pdf
https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP17/Drucksachen/1000/17%5F1028%5FD.pdf
https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP17/Drucksachen/4000/17%5F4781%5FD.pdf
https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP17/Drucksachen/4000/17%5F4781%5FD.pdf
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Das Land sollte jetzt aber nicht einfach schnell das Ticket für Studierende beenden. Für Unis ohne
vollsolidarisches Modell ab SoSe könnte das sonst nämlich sehr problematisch werden. Und eine
Einführung bis zum SoSe ist unrealistisch, sehen auch alle anderen Unis und Hochschulen so im VRN-
Gebiet.
Auch sollten die Haushaltsmittel nicht einfach leer laufen, die bislang für das Jugendticket geplant
waren. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten, das Land muss sich aber entscheiden.
Da die Sache dringend ist, sollten wir diese Aufforderung nach einer Lesung beschließen.

Diskussion
1. Lesung GO-Antrag auf Dringlichkeit wegen Terminen beim Land

Dagegen: 0 Enthaltung: 16 Dafür: 22
Keine 2/3-Mehrheit, abgelehnt, also in die 2. Lesung vor 2 Wochen gab es noch keine Beschlüsse zu den Berechnungen, darum noch kein Antrag

12.4Unterstützung Petiton fairer Ausbau des ÖPNV (1.
Lesung)

Antrag von: ROSA HSG

Antragstext:
Der StuRa beschließt, die von ver.di und Fridays for Future ins Leben gerufene Petition
#wirfahrenzusammen zu unterstützen und legt den Fachschaften nahe, die Unterschriftenlisten in den
Fachschaftssitzungen auszulegen.

Begründung:
Als Maßnahme zum Klimaschutz und Förderung der Mobilität unabhängig von Einkommen, ist der
Ausbau des ÖPNV unter fairen Bedingungen unablässig. Dies beschäftigt, wie im StuRa und Umzu
vorangegangene Diskussionen gezeigt haben, auch Studierende sehr. Die Petition fordert eine
Verdopplung des ÖPNV, Mobilität für alle, mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen für die
Beschäftigten. Eingerichtet werden soll ein bundesweites Investitionsprogramm. Warum das insgesamt
eine gute Idee ist, ist entweder eindeutig oder auf der Kampagnen-Webseite noch einmal nachzulesen:
www.wir-fahren-zusammen.de Der StuRa sollte die Ziele der Kampagne unterstützen, da gerade
Studierende eine Gruppe sind, die massiv von der Zukunft des ÖPNV abhängig ist. Unter anderem die
in Heidelberg nun aufgrund der Personalsituation angepassten Fahrpläne zeigen, dass das Problem
akut ist. Solidarisieren wir uns mit den Beschäftigten! Der StuRa hat die Reichweite, eine große
Gruppe von Menschen um eine Unterschrift bitten zu können (Fachschaften, Listen, StuRa an sich,
diverse studentische Gremien).

Diskussion
1. Lesung durch Beschlussunfähigkeit vertagt

12.5„Gegen Tarifflucht an den Hochschulen“ (1. Lesung)
Antragssteller*in: Sozialreferat, Vorsitz (in Erfüllung der Aufgaben des vakanten QSM-Referats)

Antragstext:

tg://search_hashtag?hashtag=wirfahrenzusammen
https://www.wir-fahren-zusammen.de/
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21 https://tvstud.de/die-forderungen/
22 BAG, Urteil vom 30.06.2021, 7 AZR 245/20 (abrufbar unter
https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/7-azr-245-20/)
23 ibid. Nr. 15

Der StuRa positioniert sich gegen die Anstellung von Studierenden in HiWi-Verträgen, welche nicht
nach § 6 WissZeitVG in Verbindung nach dem Richtspruch des Bundesarbeitsgerichts vom 30.06.2021
Aktenzeichen 7 AZR 245/20 zulässig sind. Er fordert die Universität auf, diese Anstellungen zu
unterbinden.
Da eine Streichung der bisher solcherart finanzierten Maßnahmen eine massive Verletzung der
Hochschulpflichten nach §§1-7 LHG wären, fordern wir ferner, dass die bisherigen HiWis, wie im BAG-
Urteil als Imperativ festgestellt, in Tarifverträgen beschäftigt werden. Darüber hinaus fordert der StuRa
das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst dazu auf, mit allen betreffenden Universitäten
zügig eine Lösung dafür zu finden, den Universitätsbetrieb ohne unzulässige Arbeitsverträge, wie
momentan überwiegend die Praxis, auch zu ermöglichen. Ferner unterstützt er die Forderungen der
TVStud-Kampagne21nach einem bundesweiten Tarifvertrag für studentisch Beschäftigte mit faireren
Arbeitsbedingungen.

Begründung:
Im Gegensatz dazu bezeichnet ein Tarifvertrag einen Vertrag zwischen Arbeitgebenden und
Gewerkschaften. Tarifverträge legen Gehälter, Arbeitszeiten, Urlaubsansprüche und andere
arbeitsrechtliche Bedingungen fest.
Normalerweise lassen sich mit Tarifverträgen bspw. bessere Löhne sowie Urlaubszeiten aushandeln als
dies im Rahmen eines HiWivertrags der Fall ist.

1.1 Gesetzliche Grundlage
Nun ist es so, dass es an unserer Uni und vielen anderen Unis vorkommt, dass Personen ohne
unmittelbaren wissenschaftlichen Bezug als HiWis angestellt werden, zum Beispiel in Bibliotheken
oder als IT-Unterstützung. Dies verstößt u. A. gegen das Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG).
Diese HiWis müssten eigentlich nach dem Tarifvertrag der Länder beschäftigt und bezahlt werden, weil
sie genau die Arbeit leisten, für die der Tarifvertrag vorgesehen ist. "Nach § 6 WissZeitVG ist die Befristung von Arbeitsverträgen zwischen Studierenden und einer

Hochschule zulässig, wenn nach den arbeitsvertraglichen Vereinbarungen wissenschaftliche
oder künstlerische Hilfstätigkeiten zu erbringen sind. Eine wissenschaftliche Hilfstätigkeit iSv.
§ 6 Satz 1 WissZeitVG liegt vor, wenn durch die Tätigkeit die wissenschaftliche Arbeit anderer
in Forschung und Lehre unmittelbar unterstützt wird."22

 "Studentische Hilfstätigkeiten in wissenschaftsunterstützenden Bereichen der Hochschule, die
für die organisatorischen Grundlagen zuständig sind, auf denen Wissenschaft überhaupt erst
betrieben werden kann [...] stellen daher regelmäßig keine „wissenschaftliche“ Hilfstätigkeit
iSv. § 6 WissZeitVG dar. Mit derartigen Tätigkeiten wird die wissenschaftliche Arbeit anderer
regelmäßig nicht unmittelbar unterstützt. Deshalb kann die befristete Beschäftigung
Studierender, die vertragsgemäß etwa mit der bloßen Erledigung von Sekretariatsaufgaben, des
allgemeinen Bibliothekswesens, des technischen Betriebsdienstes oder von
Verwaltungsaufgaben befasst sind, nicht auf § 6 WissZeitVG gestützt werden [...]."23

1.2 Konkrete Nachteile für HiWis
Eine EDV-Hilfskraft bekommt beispielsweise momentan mit 40 Stunden im Monat 5760€ Brutto im
Jahr. Wenn die Uni sie nicht unzulässigerweise außerhalb des Tarifvertrags beschäftigen würde, müsste
es 9309€ (E9a, Stufe 1) bis 15.965€ (E11, Stufe 6) im Jahr geben. Die Arbeitgeberkosten sind noch
unterschiedlicher. Durch das 13. Monatsgehalt bei Tarifverträgen steigt das Arbeitgeber*innenbrutto
von 7.568,64€ Brutto im Jahr für eine HiWi-Stelle mit 40 Stunden im Monat auf von 12.471,94€ (E9a,

https://tvstud.de/die-forderungen/
https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/7-azr-245-20/
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Stufe 1) bis zu 21.389,48€ (E11, Stufe 6) im Jahr. Statt 4 Wochen (gesetzlicher Mindestanspruch, siehe
§3 BUrlG) müsste es zudem 6 Wochen (vgl. § 26 TV-L) Urlaub geben.
Hinzu kommt, dass die Befristungsregelungen ein besonderer Nachteil für HiWis sind, denn sie bleiben
sogar hinter den sonst geltenden Mindestregelungen aus dem Teilzeit- und Befristungsgesetz weit
zurück, ganz zu schweigen von den Anforderungen, die der Tarifvertrag stellt. Auch zählt die nach
Tarifvertrag bezahlte Zeit im Gegensatz zur HiWi-Beschäftigung nicht in die vom WissZeitVG
begrenzten "Qualifikationsphasen", damit würden also Leute in einer wissenschaftlichen Laufbahn nicht
dafür bestraft, Bibliotheksjobs anzunehmen und hätten mehr Zeit, tatsächliche wissenschaftliche
Arbeiten zu verrichten - wie es eigentlich gedacht ist.
Bei HiWis werden grundsätzlich keine Sozialabgaben vom Arbeitgeber getätigt - mit Ausnahme der
Rentenversicherung, von der sich aber die meisten freiwillig befreien lassen. Dafür muss der Arbeitgeber
Abgaben an die Minijobbörse in der Höhe von 31,4% leisten. In Tarifverträgen ist jedoch die Zahlung
von Sozialabgaben seitens der*des Arbeitsgeber*in regulär vorgesehen. Man ist zwar auch im
Tarifvertrag geringfügig beschäftigt, der*die Arbeitgeber*in kann also die Sozialabgaben auch nicht
zahlen, aber letztendlich ist Tarifvertrag mit Minijobbörsenabgabe (31,4%) in der Regel teurer für
den*die Arbeitgeber*in als Tarifvertrag mit Sozialabgaben (im Schnitt 29,5%)

2. Was bedeutet das für unsere QSM?
Wir dürfen von unserem QSM-Vorschlagsrecht generell für keine illegalen Sachen Gebrauch machen.
Da das BAG-Urteil uns jetzt bekannt ist, dürfen wir auch keine Finanzierung von Bibliotheks-HiWis
über QSM mehr vorschlagen. Das liegt letztendlich in der Verantwortung des QSM-Referats, aber wir
vermeiden enorm viel überflüssige Arbeit, wenn die Fachschaften das gar nicht erst beantragen und das
Geld anderweitig verplanen.
Natürlich könne auch Stellen nach Tarifvertrag über QSM gezahlt werden, aber nur wenn diese
unbefristet sind. Dabei gibt es aber zwei Probleme: einerseits müssen entsprechende unbefristete Stellen
nach zwei Jahren entfristet werden. Andererseits kann die Uni nicht einfach Stellen schaffen, sie muss
sich an den Stellenplan der Länder halten; da muss die Uni also mit dem Land in Verhandlungen treten.

3. Die Forderungen der TVStud-Kampagne
Es ist klar, dass statt unzulässigen HiWi-Verträgen Tarifverträge geschlossen werden sollten. Doch
Tarifvertrag ist nicht gleich Tarifvertrag. Gerade im Hinblick auf den systemischen Charakter der
Problematik wie z.B. die Bindung der Hochschulen an den Stellenplan der Länder braucht es eine
systematische Lösung. Die TVStud-Kampagne arbeitet schon länger an solch einer Lösung. Ihre
Hauptforderungen lauten kurz gesagt:

 Existenzsichernde Löhne!
 Jährliche Lohnerhöhungen! Für die Anbindung an die Lohnsteigerung des Tarifvertrags der

Länder.
 Planbarkeit durch Mindestvertragslaufzeiten! Für das Ende von Kettenbefristungen.
 Einhaltung von Mindeststandards! Urlaubsanspruch und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall

müssen die Regel sein. Mitbestimmung auch für uns!
 Demokratische Teilhabe in Personalräten darf Studentische Beschäftigte nicht ausschließen.

4. Fazit
Insgesamt stellen wir also fest, dass unsere Uni sehr viele Studis unzulässigerweise als HiWis anstellt.
Zum Teil finanzieren wir bisher solche unzulässigen Stellen mit unseren QSM. Dies ist nicht nur
rechtlich unzulässig, sondern sorgt auch für unfaire Arbeitsbedingungen.
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Diskussion
1. Lesung durch Beschlussunfähigkeit vertagt

12.6„Ersatz für Marstall schaffen“ (1. Lesung)
Antragssteller*in: Fachschaft Jura

Antragstext:
Der StuRa beschließt, das Studierendenwerk aufzufordern, dass dieses einen Ersatz für die Mensa im
Marstall (zeughaus-Mensa) während der Renovierung sucht und möglich macht.
Das StuWe-Referat soll dies mit Nachdruck gegenüber dem Studierendenwerk klarmachen. Das
Referat hat alle zwei Monate über das Thema der Renovierung und den Ersatzplänen im StuRa zu
berichten.

Begründung:
Wenn der Marstall im Jahr 2025 schließen wird, entsteht in der Altstadt eine große Versorgungslücke
für Studierende. Die Triplex als Alternative ist viel zu klein und kann die entstehende Lücke nicht
auffangen, wie sich etwa beim Streik vom 04.12 gezeigt hat.
Kostengünstiges und ausgewogenes Essen ist jedoch sehr wichtig für die Studierenden, da die
Fähigkeit oder die Zeit zu kochen manchmal fehlt. Und die Alternativen in der Altstadt sind bei
weitem nicht so kostengünstig und bieten auch nicht so ausgewogenes Essen.
Das Studierendenwerk soll sich also um eine Lösung bemühen, auch wenn die möglicherweise schwer
zu bekommen ist.
Das StuWe-Referat soll sich dafür einsetzen und dem StuRa regelmäßig Bericht erstatten.

12.6.1 Änderungsantrag zu „Ersatz für Marstall schaffen“
Antragssteller*in: Die LISTE Heidelberg

Antragstext (neu):
Der StuRa positioniert sich:
Wir verurteilen die fehlende Bereitschaft des Landes eine Interimsmensa zu finanzieren. Die vom
Studierendenwerk bisher geplanten Ersatzmaßnahmen zur kommenden Sanierung der Zeughaus-
Mensa sind völlig ungenügend. Solange nicht ein überwiegender Teil der bisherigen Marstall-
Kapazität mit solideren Maßnahmen aufgefangen wird ist die geplante Schließung für uns, die
Studierenden, inakzeptabel.

Begründung:
Wie aus dem Bericht des StuWe-Referats der letzten RefKonf (05.12.) hervorgeht, erwartet das
Studierendenwerk damit etwa 50% der Kapazität des Marstalls für die Dauer der kommenden
Sanierung auffangen zu können. Dies soll über Maßnahmen wie eine Ausweitung der Triplex, einen
Foodtruck und die kommende Mensa am Campus Bergheim geschehen. Ungeachtet dieser
erschreckend optimistischen Schätzung sind 50% einfach 50% zu wenig, wie jedem der schon zur
Stoßzeit im Marstall Schlange stand und dann einen Platz finden musste klar ist.
Studierende sind aufgrund ihrer Umstände auf Angebote von günstigem, ausgewogenem Essen
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angewiesen und private Alternativen sind in der Altstadt nicht signifikant gegeben.

Diskussion
1. Lesung durch Beschlussunfähigkeit vertagt

12.7„Neutralität grundsätzlich auch in Tarifkämpfen
wahren“ (1. Lesung)

Antragssteller*in: Fachschaft Jura

Antragstext:
Der StuRa beschließt sich grundsätzlich aus Tarifkämpfen rauszuhalten und keine Streiks von
einzelnen Gruppen ohne expliziten Beschluss zu unterstützen.
Die VS ruft auch nicht zu solchen Streiks auf.

Begründung:
Das Streikrecht ist ein wichtiges und vom Grundgesetz geschütztes Recht. Allerdings darf nicht jeder
einzelne Streik per se für gut erachtet werden. Ob und inwiefern ein Streik angemessen ist, ist eine
Frage des Einzelfalls.
Bei der Unterstützung solcher Streiks ist die Sache sogar noch schwieriger, da aus einer neutralen
Sicht beide Seiten zu betrachten sind und deren beider Interessen abgewogen werden müssen. Dies ist
grundstzlich nicht so einfach möglich und wenn sollte der StuRa sich dazu explizit verhalten.
Generelle Unterstützungen und Streikaufrufe sollte es daher nicht geben.

12.7.1 Änderungsantrag zu „Neutralität grundsätzlich auch in Tarifkämpfen
wahren“
Antragssteller*in: Die LISTE Heidelberg

Änderungsantrag
Bisheriger Text: Neuer Text:
Antragstext
Der StuRa beschließt sich grundsätzlich
aus Tarifkämpfen rauszuhalten und keine
Streiks von einzelnen Gruppen ohne
expliziten Beschluss zu unterstützen. Die
VS ruft auch nicht zu solchen Streiks auf.

Antragstext
Der StuRa beschließt sich grundsätzlich aus
Tarifkämpfen rauszuhalten und keine Streiks
von einzelnen Gruppen ohne expliziten
Beschluss zu unterstützen. Die VS ruft auch
nicht zu solchen Streiks auf, sondern verurteilt
diese.

Antragsbegründung

Das Streikrecht ist ein wichtiges und vom
Grundgesetz geschütztes Recht. Allerdings
darf nicht jeder einzelne Streik per se für
gut erachtet werden. Ob und inwiefern ein
Streik angemessen ist, ist eine Frage des
Einzelfalls. Bei der Unterstützung solcher

Antragsbegründung

Das Streikrecht ist ein wichtiges und vom
Grundgesetz geschütztes Recht, aber es hindert
die VS leider daran im Sinne der Studierenden
Politik zu betreiben. Grundsätzlich müssen wir
als StuRa und die Referate mit den Instituten der
Universität und dem Studierendenwerk
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Streiks ist die Sache sogar noch
schwieriger, da aus einer neutralen Sicht
beide Seiten zu betrachten sind und deren
beider Interessen abgewogen werden
müssen. Dies ist grundstzlich nicht so
einfach möglich und wenn sollte der StuRa
sich dazu explizit verhalten. Generelle
Unterstützungen und Streikaufrufe sollte es
daher nicht geben

zusammenarbeiten. In anderen Fällen müssen
wir auch außeruniversitär mit RNV und co.
zusammenarbeiten.
Es liegt also im Sinne der Studierendenschaft,
wenn die finanziellen Interessen einzelner
bekämpft werden.
Wir sollten aufhören uns diesen sozialistischen
Spinnereien hinzugeben und endlich konstruktiv
mit den Menschen in Machtpositionen
zusammenarbeiten.

P.S. Wer mehr Geld verdienen will, soll einfach
in der Kanzlei seines Vaters arbeiten.

Diskussion
1. Lesung durch Beschlussunfähigkeit vertagt

13 Sonstiges

14 Anhänge

14.1Anhang zu 11.6 „Unterstützung der ChampionsTrophy
2024“

4 günstigsten der insgesamt 10 angefragten Angebote
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14.2Anhang zu 11.8 „Unterstützung der Filmvorführungen
des studentischen Filmclubs Heidelberg“

Besucher*innen-Statistik Studentischer Filmclub

Datum Titel
Anzahl
Besucher davon Studierende

Anteil Studierende
in Prozent
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Di, 21.11.17 Metropolis 63 45 71%
Di, 16.01.18 Terror 2000 37 31 84%
Di, 13.02.18 A Clockwork Orange 65 35 54%

Di, 13.03.18
To Be or Not to Be - Sein oder

Nichtsein 50 31 62%
Di, 17.04.18 パプリカ - Paprika 91 75 82%
Di, 08.05.18 Mommy 21 14 67%
Di, 12.06.18 El Topo 43 26 60%

Di, 10.07.18
12 Angry Men - Die zwölf

Geschworenen 28 17 61%
Do, 26.07.18 Le mépris - Die Verachtung 22 15 68%
Di, 30.10.18 Halloween - Die Nacht des Grauens 45 28 62%
Di, 20.11.18 Battle Royale - Batoru rowaiaru 33 30 91%
Di, 11.12.18 Suspiria (1977) 40 26 65%
Di, 08.01.19 The House That Jack Built 91 61 67%
Di, 12.02.19 Kurenai no buta - Porco Rosso 39 25 64%
Di, 30.04.19 Waking Life 30 17 57%

Di, 28.05.19
El laberinto del fauno - Pans

Labyrinth 62 49 79%

Di, 11.06.19
Tous les matins du monde - Die

siebente Saite 11 6 55%

Di, 16.07.19
Trois couleurs: Bleu - Drei Farben:

Blau 44 17 39%
Di, 29.10.19 Gwoemul - The Host 34 30 88%
Di, 12.11.19 Blade Runner - The Final Cut 88 57 65%

Di, 10.12.19
Lawrence of Arabia - Lawrence von

Arabien 28 14 50%
Di, 21.01.20 Lost in Translation 53 27 51%
Di, 11.02.20 Chinatown 55 29 53%

Di, 14.07.20
Det sjunde inseglet – Das siebente

Siegel 24 14 58%
Di, 28.07.20 Pi 23 17 74%
Di, 11.08.20 Nostalghia 25 14 56%
Di, 20.10.20 The Endless 23 11 48%
Di, 17.08.21 Aguirre, der Zorn Gottes 12 2 17%
Di, 28.09.21 La Haine - Hass 27 4 15%
Di, 26.10.21 Rosemary’s Baby 30 13 43%
Di, 30.11.21 Whiplash 20 15 75%
Di, 14.12.21 The Killing of a Sacred Deer 20 16 80%
Di, 18.01.22 Requiem for a dream 31 21 68%
Sa, 12.02.22 Une femme est une femme 50 18 36%
Di, 15.03.22 Love (3D) 35 10 29%
Di, 05.04.22 Soylent Green 34 4 12%
Di, 17.05.22 Die Taschendiebin 33 20 61%
Di, 21.06.22 2001: A Space Odyssey 81 52 64%
Di, 12.07.22 Oldboy 26 15 58%
Di, 16.08.22 Some Like It Hot 33 17 52%
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Di, 27.09.22 Cosmopolis 17 12 71%
Di, 25.10.22 Happy Together 56 35 63%
Di, 29.11.22 A girl walks home alone at night 25 3 12%
Mo, 12.12.22 Rashomon 23 6 26%
Di, 10.01.23 M – Eine Stadt sucht einen Mörder 26 2 8%
Di, 14.02.23 Call me by your name 59 36 61%
Di, 14.03.23 Das Wunder im Meer von Sargasso 16 7 44%
Fr, 21.04.23 Nymphomaniac: Teil 1 21 10 48%

Nymphomaniac: Teil 2 12 7 58%
Di, 02.05.23 Taxi Teheran 23 10 43%
Di, 06.06.23 Das Fest 27 16 59%

Di, 11.07.23
Das weiße Band - Eine deutsche

Kindergeschichte 18 4 22%
Di, 15.08.23 The Big Short 23 7 30%
Di, 12.09.23 Robocop 32 11 34%

Di, 24.10.23
La Grande Bellezza – Die große

Schönheit 59 22 37%

Summe 2037 1156 57%
Durchschnitt 37,04 21,02 54%

15 Anwesenheitsliste
Name Mitgliedschaft als/für
Theodoros Argiantzis Präsidium
Johannes Knop Die LISTE

Präsidium
Atta Benedict FSI Jura
Jacob Schupp FSI Jura
Jan Börner GHG
Niklas Jargon (V) GHG

Referat Gremien; Senatsmitglied GHG
Katharina Plugge GHG
Rafaela Pinto da Cunha GHG
Daniel Dufner Juso HSG
Lea Holzki RCDS
Edda Losch ROSA HSG
Lilly Brauner ROSA HSG
Marie Helene Sanders ROSA HSG
Niklot Lingau FS Alte Geschichte

Anna Luise Lazarou (V)
Koop. American
Studies&Mittelalterstudien/Cultural
Heritage

Theodora Goia FS Anglistik
Leo Kücük FS Biologie
Timothy Müller FS Computerlinguistik
Luca Reim FS Ethnologie
Leon Wölfer FS Geographie
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Charel Richartz FS Geschichte
Lukas Moritz FS Informatik
Eberhard Dziobek FS Islamwissenschaft
Lino Santiago FS Japanologie

Präsidium
Kim Dreilich FS Jura
Yann Hohdorf FS Jura
Henry Wilkens (V) FS Jura

Referat Verkehr und Kommunales
Victoria Puschner FS Mathematik
Valentin Nicolai Koch FS Medizin HD
Lilian Nowak FS Medizin HD
Clara Schlitter FS Molekulare Biotechnologie
Maximilian Müller FS Philosophie
Denis Galver FS Physik

Referat für Verkehr und Kommunales
Julia Zimmermann (V) FS Politikwissenschaft
Malte Benedikt Kunold FS Religionswissenschaft

Referat Hochschulpolitische Vernetzung
Qiadi Wu FS Sinologie
Noa Engländer FS Soziologie
Laura Lehne (V) FS Sport
Guillard Levin FS Theologie
Varial Naim FS Übersetzen und Dolmetschen

Autonomes Referat Antirassismus
Manja Buchheit VWL
Matteo Nouno Jasper De Maria VWL
Fritz Beck Vorsitz
Bernice Addokwei Autonomes Referat Antirassismus
Noah Peter Autonomes Referat Queer
Akhshar Leitner Referat Hochschulpolitische Vernetzung
Bela Batereau Referat Innen
Harald Nikolaus Referat IT

Wahlkommission
Ivo Schmidt Referat Internationale Studierende

Daniel Gaspar
Referat Lehramt
Senatsmiglied VS
Wahlkommission

Jakob Sinn Referat Kultur und Sport
Paul Martin Kaiser Referat Politische Bildung
Ole Fuchs Referat Soziales
Benjamin Hellinger Referat StuWe
Sebastian Fath Referat StuWe
Anna Pöggeler Mitglied Senat GHG
Yasmin Renani Gast
Felix Illert Gast
Yujia Lin Gast
Till Beese Gast


